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Erster Teil.
Exekution.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen

Erster Titel.
Exekution aus inländischen Akten und

Urkunden.

Exekutionstitel.
§ 1. Exekutionstitel im Sinne des gegenwärti-

gen Gesetzes sind die nachfolgenden im Geltungs-
gebiete dieses Gesetzes errichteten Akte und Ur-
kunden:

1. Endurteile und andere in Streitsachen ergan-
gene Urteile, Beschlüsse und Bescheide der Zi-
vilgerichte, wenn ein weiterer Rechtszug dawi-
der ausgeschlossen oder doch ein die Exekution
hemmendes Rechtsmittel nicht gewährt ist;

2. Zahlungsaufträge (Zahlungsbefehle), welche
im Mandats- und Wechselverfahren oder in
Gemäßheit des § 10 Abs. 3 des Amtshaftungs-
gesetzes, BGBl. Nr. 20/1949, erlassen wurden,
wenn wider dieselben nicht rechtzeitig Einwen-
dungen erhoben worden sind;

3. die im Mahnverfahren erlassenen Zahlungsbe-
fehle, welche einem Einspruch nicht mehr un-
terliegen;

4. gerichtliche Aufkündigungen eines Bestandver-
trages über Grundstücke, Gebäude und andere
unbewegliche oder gesetzlich für unbeweglich
erklärte Sachen, über Schiffmühlen und auf
Schiffen errichtete Bauwerke, wenn gegen die
Aufkündigung nicht rechtzeitig Einwendungen
erhoben worden sind, sowie unter der gleichen
Voraussetzung die gerichtlichen Aufträge zur
Übergabe oder Übernahme des Bestandgegen-
standes;

5. Vergleiche, welche über privatrechtliche An-
sprüche vor Zivil- oder Strafgerichten abge-
schlossen wurden;

6. in nichtstreitigen Rechtsangelegenheiten er-
gangene Verfügungen der Zivilgerichte, so-
weit sie nach den dafür geltenden Vorschrif-
ten in Vollzug gesetzt werden können (§ 12
des kais. Patentes vom 9. August 1854,
R. G. Bl. Nr. 208);

7. die im Konkurs- oder Ausgleichsverfahren
ergangenen rechtskräftigen gerichtlichen Be-
schlüsse und die amtlichen Eintragungen in das
im Konkurs- oder Ausgleichsverfahren ange-
legte Anmeldungsverzeichnis, soweit sie nach
§ 61 der Konkursordnung oder § 54 der Aus-
gleichsordnung vollstreckbar sind;

8. rechtskräftige Erkenntnisse der Strafgerichte,
welche über die Kosten des Strafverfahrens
oder über die privatrechtlichen Ansprüche er-
gehen oder eine bestellte Sicherheit für verfal-
len erklären;

9. rechtskräftige Beschlüsse und Entscheidungen
der Zivil- und Strafgerichte, wodurch gegen
Parteien oder deren Vertreter Geldstrafen oder
Geldbußen verhängt werden;

10. Entscheidungen über privatrechtliche Ansprü-
che, welche von Verwaltungsbehörden oder an-
deren hiezu berufenen öffentlichen Organen ge-
fällt wurden und einem die Exekution hem-
menden Rechtszuge nicht mehr unterworfen
sind, sofern die Exekution durch gesetzliche
Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist;

11. Bescheide der Versicherungsträger (§ 66 AS-
GG), mit denen Leistungen zuerkannt oder zu-
rückgefordert werden;

12. in Angelegenheiten des öffentlichen Rech-
tes ergangene rechtskräftige Erkenntnisse
des Reichsgerichtes, der Verwaltungsbehörden
oder anderer hiezu berufener öffentlicher Or-
gane, sofern die Exekution durch gesetzliche
Bestimmungen den Gerichten überwiesen ist;

13. die über direkte Steuern und Gebüren sowie
über Landes-, Bezirks- und Gemeindezuschlä-
ge ausgefertigten, nach den darüber bestehen-
den Vorschriften vollstreckbaren Zahlungsauf-
träge und Rückstandsausweise;
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14. rechtskräftige Entscheidungen der in Z. 10 und
12 genannten Behörden und öffentlichen Or-
gane, durch welche Geldstrafen oder Geldbu-
ßen verhängt werden oder der Ersatz der Ko-
sten eines Verfahrens auferlegt wird, soferne
die Exekution durch gesetzliche Bestimmun-
gen den Gerichten überwiesen ist;

15. Vergleiche, welche vor einem Gemeindever-
mittlungsamte, vor Polizeibehörden oder vor
anderen zur Aufnahme von Vergleichen beru-
fenen öffentlichen Organen abgeschlossen wur-
den, falls denselben durch die bestehenden
Vorschriften die Wirkung eines gerichtlichen
Vergleiches beigelegt ist;

16. die einer Anfechtung vor einer höheren schieds-
gerichtlichen Instanz nicht mehr unterliegen-
den Sprüche von Schiedsrichtern und Schieds-
gerichten und die vor diesen abgeschlossenen
Vergleiche;

17. die im § 3 des Gesetzes vom 25. Juli 1871, R.
G. Bl. Nr. 75, bezeichneten Notariatsakte;

18. (Anm.: Aufgehoben durch Art. V, Z 1, lit. c,
BGBl. Nr. 135/1983)

BGBl. Nr. 135/1983

§ 2. Den im § 1 Z. 1 bis 10 und 12 bis 15 bezeich-
neten, im Geltungsgebiete dieses Gesetzes errichte-
ten Akten und Urkunden stehen in Ansehung der
Exekution die gleichartigen Akte und Urkunden je-
ner Behörden oder öffentlichen Organe gleich, wel-
che sich zwar außerhalb des Geltungsgebietes dieses
Gesetzes befinden, aber einer Behörde unterstehen,
welche in diesem Geltungsgebiete ihren Sitz hat.

RGBl. Nr. 79/1896

Bewilligung der Exekution.
§ 3. (1) Zur Bewilligung der Exekution auf

Grund der in §§ 1 und 2 angeführten Exekutionsti-
tel sind die Zivilgerichte berufen.

(2) Die Bewilligung erfolgt auf Antrag der an-
spruchsberechtigten Partei (betreibender Gläubi-
ger). Über den Antrag auf Bewilligung der Exe-
kution ist, sofern im gegenwärtigen Gesetze nicht
etwas anderes angeordnet ist, ohne vorhergehende
mündliche Verhandlung und ohne Einvernehmung
des Gegners Beschluss zu fassen.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 4. Zur Bewilligung der Exekution ist das in den
§§ 18 und 19 bezeichnete Exekutionsgericht zustän-
dig.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 5. Hat derjenige, gegen den Exekution geführt
werden soll (Verpflichteter), im Fall des § 18 Z 3
bei mehreren inländischen Bezirksgerichten seinen
allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen, so hat
der Gläubiger die Wahl, bei welchem der zum Ein-
schreiten als Exekutionsgericht zuständigen Gerich-
te er um Bewilligung der Exekution ansucht.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 6. Der Gläubiger hat die Wahl, bei welchem
der zum Einschreiten als Exekutionsgericht zustän-
digen Gerichte er um Bewilligung der Exekution
ansucht, wenn in verschiedenen Gerichtssprengeln
Exekutionshandlungen vorzunehmen wären

1. wegen der Lage des Vermögens, auf das Exe-
kution geführt werden soll, oder

2. wegen des gleichzeitigen Ansuchens mehrerer
Exekutionsarten oder

3. weil ein betreibender Gläubiger auf Grund des-
selben Exekutionstitels Exekution gegen meh-
rere Verpflichtete beantragt.

BGBl. Nr. 624/1994

§ 7. (1) Die Exekution darf nur bewilligt werden,
wenn aus dem Exekutionstitel — im Fall des § 308a
Abs. 5 im Zusammenhalt mit einer Entscheidung
nach § 292k — nebst der Person des Berechtigten
und Verpflichteten auch Gegenstand, Art, Umfang
und Zeit der geschuldeten Leistung oder Unterlas-
sung zu entnehmen sind.

(2) Vor Eintritt der Fälligkeit einer Forderung
und vor Ablauf der in einem Urteile oder in einem
anderen Exekutionstitel für die Leistung bestimm-
ten Frist kann die Exekution nicht bewilligt werden.
Ist der Fälligkeitstag oder das Ende der Leistungs-
frist im Exekutionstitel weder durch Angabe eines
Kalendertages, noch durch Angabe eines kalender-
mäßig feststehenden Anfangspunktes der Frist be-
stimmt, oder ist im Exekutionstitel die Vollstreck-
barkeit des Anspruches von dem seitens des Berech-
tigten zu beweisenden Eintritte einer Tatsache, na-
mentlich von einer vorangegangenen Leistung des
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Berechtigten abhängig gemacht, so muss der Ein-
tritt der hienach für die Fälligkeit oder Vollstreck-
barkeit maßgebenden Tatsachen mittels öffentli-
cher oder öffentlich beglaubigter Urkunden bewie-
sen werden.

(3) Die gesetzwidrig oder irrtümlich erteilte Be-
stätigung der Vollstreckbarkeit ist von dem Gerich-
te, das sie erteilt hat, von Amts wegen oder auf An-
trag eines Beteiligten durch Beschluss aufzuheben.
Der Beschluss ist allen Beteiligten zuzustellen.

(4) Ist die Bestätigung der Vollstreckbarkeit für
einen der im § 1 Z. 13, oder im § 3 Absatz 2, des
Gesetzes vom 21. Juli 1925, B. G. Bl. Nr. 276,
angeführten Exekutionstitel gesetzwidrig oder irr-
tümlich erteilt worden, so sind Anträge auf Aufhe-
bung der Bestätigung bei jener Stelle anzubringen,
von der der Exekutionstitel ausgegangen ist.

(5) Mit dem Antrage auf Aufhebung der Bestä-
tigung kann der Antrag auf Einstellung (§ 39 Z. 9)
oder auf Aufschiebung (§ 42 Absatz 2) verbunden
werden; diese Anträge sind, wenn sie nicht beim
Exekutionsgericht gestellt werden, an dieses zur Er-
ledigung zu leiten.

(6) Das Recht, die Exekutionsbewilligung auf
Grund eines ausländischen Exekutionstitels oder
auf Grund von Schiedssprüchen durch Rekurs oder
durch die Klage nach § 36 anzufechten, bleibt un-
berührt.

BGBl. Nr. 628/1991

§ 8. (1) Die Bewilligung der Exekution wegen
eines Anspruches, den der Verpflichtete nur gegen
eine ihm Zug um Zug zu gewährende Gegenleistung
zu erfüllen hat, ist von dem Nachweise, dass die
Gegenleistung bereits bewirkt oder doch ihre Er-
füllung sichergestellt sei, nicht abhängig.

(2) Die Exekution ist auch hinsichtlich des An-
spruchs zu bewilligen, der sich auf Grund einer
Wertsicherungsklausel ergibt, wenn

1. die Wertsicherungsklausel an nicht mehr als ei-
ne veränderliche Größe anknüpft und

2. der Aufwertungsschlüssel durch eine unbe-
denkliche Urkunde bewiesen wird. Der Be-
weis entfällt, wenn Aufwertungsschlüssel ein
vom Österreichischen Statistischen Zentralamt
verlautbarter Verbraucherpreisindex oder die
Höhe des Aufwertungsschlüssels gesetzlich be-
stimmt ist.

(3) Ist nach einem Exekutionstitel ein Anspruch
wertgesichert zu zahlen, ohne dass hiezu Näheres
bestimmt ist, so gilt als Aufwertungsschlüssel der
vom Österreichischen Statistischen Zentralamt ver-
lautbarte, für den Monat der Schaffung des Exeku-
tionstitels gültige Verbraucherpreisindex. Der An-
spruch vermindert oder erhöht sich in dem Maß,
als sich der Verbraucherpreisindex gegenüber dem
Zeitpunkt der Schaffung des Exekutionstitels än-
dert. Änderungen sind so lange nicht zu berück-
sichtigen, als sie 10

RGBl. Nr. 79/1896

§ 9. Zu Gunsten einer anderen als der im Exe-
kutionstitel als berechtigt bezeichneten Person oder
wider einen anderen als den im Exekutionstitel be-
nannten Verpflichteten kann die Exekution nur so-
weit stattfinden, als durch öffentliche oder öffent-
lich beglaubigte Urkunden bewiesen wird, dass der
im Exekutionstitel anerkannte Anspruch oder die
darin festgestellte Verpflichtung von den daselbst
benannten Personen auf diejenigen Personen über-
gegangen ist, von welchen oder wider welche die
Exekution beantragt wird.

BGBl. Nr. 628/1991

§ 10. Wenn die in § 7 Abs. 1 und 2, § 8 Abs. 2
und § 9 geforderten urkundlichen Beweise nicht er-
bracht werden können, muss der Bewilligung der
Exekution oder ihrer Fortführung die Erwirkung ei-
nes gerichtlichen Urteiles vorausgehen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 12. (1) Wenn dem Verpflichteten die Wahl zwi-
schen mehreren Leistungen zusteht, kann der Gläu-
biger nach fruchtlosem Ablauf der für die Leistung
bestimmten Frist die Exekution behufs Bewirkung
einer dieser Leistungen beantragen. Die von dem
Gläubiger gewünschte Leistung ist im Exekutions-
antrage anzugeben.

(2) Der Verpflichtete kann dessen ungeachtet sein
Wahlrecht insolange ausüben, als der Gläubiger die
seinerseits gewählte Leistung weder ganz noch zum
Teile empfangen hat.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 13. Auf Grund einer Entscheidung, in der
mehrere von einander unabhängige Ansprüche zu-
erkannt wurden, kann, wenn nur hinsichtlich einzel-
ner dieser Ansprüche ein die Exekution hemmendes
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Rechtsmittel erhoben wurde, zu Gunsten der übri-
gen nicht angefochtenen Ansprüche die Exekution
bewilligt werden, sobald die Entscheidung über die-
se Ansprüche in Rechtskraft erwachsen ist.

BGBl. Nr. 628/1991

§ 14. (1) Die gleichzeitige Anwendung meh-
rerer Exekutionsmittel ist gestattet; die Bewilli-
gung kann jedoch auf einzelne Exekutionsmittel be-
schränkt werden, wenn aus dem Exekutionsantrage
offenbar erhellt, dass bereits eines oder mehrere der
beantragten Exekutionsmittel zur Befriedigung des
betreibenden Gläubigers hinreichen.

(2) Ist eine Exekution auf eine Gehaltsforderung
oder eine andere in fortlaufenden Bezügen beste-
hende Forderung anhängig, so ist zur Hereinbrin-
gung derselben Forderung eine Exekution auf be-
wegliche körperliche Sachen erst dann zu vollzie-
hen, wenn

1. die Exekution nach § 294a erfolglos geblieben
ist, weil der Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger die Anfrage des Ge-
richts nach § 294a nicht positiv beantwortet
hat, oder

2. der Drittschuldner in seiner Erklärung die ge-
pfändete Forderung nicht als begründet an-
erkannt oder keine Erklärung abgegeben hat
oder

3. der betreibende Gläubiger den Vollzug der
Exekution auf bewegliche körperliche Sachen
nach Erhalt der Erklärung des Drittschuldners
beantragt.

(3) Eine Exekution nach § 294a darf ein betrei-
bender Gläubiger nach Bewilligung einer Exekuti-
on auf bewegliche körperliche Sachen erst dann be-
antragen, wenn seit Bewilligung ein Jahr vergan-
gen ist oder der betreibende Gläubiger glaubhaft
macht, dass er erst nach seinem Antrag auf Exe-
kution auf bewegliche körperliche Sachen erfahren
hat, dass dem Verpflichteten Forderungen im Sinn
des § 290a zustehen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 15. Gegen eine Gemeinde oder gegen eine
durch Ausspruch einer Verwaltungsbehörde als öf-
fentlich und gemeinnützig erklärte Anstalt kann
die Exekution zum Zwecke der Hereinbringung

von Geldforderungen, falls es sich nicht um die
Verwirklichung eines vertragsmäßigen Pfandrech-
tes handelt, nur in Ansehung solcher Vermögens-
bestandteile bewilligt werden, welche ohne Beein-
trächtigung der durch die Gemeinde oder jene An-
stalt zu wahrenden öffentlichen Interessen zur Be-
friedigung des Gläubigers verwendet werden kön-
nen. Zur Abgabe der Erklärung, inwieweit letzte-
res hinsichtlich bestimmter Vermögensbestandteile
zutrifft, sind die staatlichen Verwaltungsbehörden
berufen.

RGBl. Nr. 79/1896

Exekutionsvollzug.
§ 16. (1) Der Vollzug einer bewilligten Exeku-

tion erfolgt, sofern in diesem Gesetze nichts anderes
bestimmt ist, vom amtswegen.

(2) Der Vollzug der Exekution wird entweder un-
mittelbar durch die Zivilgerichte oder durch Voll-
streckungsorgane bewirkt; welche dabei im Auftra-
ge und unter Leitung des Gerichtes handeln.

RGBl. Nr. 79/1896

Exekutionsgericht.
§ 17. (1) Die den Zivilgerichten durch

das gegenwärtige Gesetz übertragene Beteiligung
am Exekutionsvollzuge obliegt, soweit das Ge-
setz nichts anderes bestimmt, den Bezirksgerichten
(Exekutionsgericht).

(2) Dem Exekutionsgerichte steht auch die Ver-
handlung und Entscheidung über alle im Laufe ei-
nes Exekutionsverfahrens und aus Anlass desselben
sich ergebenden Streitigkeiten zu, sofern nicht im
gegenwärtigen Gesetze ein anderes Gericht dafür
zuständig erklärt wird.

BGBl. Nr. 39/1955

§ 18. Sofern im gegenwärtigen Gesetze nichts
anderes angeordnet wird, ist als Exekutionsgericht
einzuschreiten berufen:

1. wenn die Exekution auf ein im Inlande gele-
genes und in einem öffentlichen Buche einge-
tragenes unbewegliches Gut durch Zwangsver-
waltung oder durch Zwangsversteigerung oder
auf bücherlich eingetragene Rechte an einem
solchen Gut geführt wird, das Bezirksgericht,
bei dem sich die Einlage des betreffenden un-
beweglichen Gutes befindet, wenn jedoch die
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Exekution durch zwangsweise Pfandrechtsbe-
gründung geführt wird, stets das Bezirksge-
richt, bei welchem sich die Einlage oder die
Haupteinlage befindet (§§ 106 bis 114 des All-
gemeinen Grundbuchsgesetzes 1955);

2. wenn die Exekution auf im Inlande gelegene,
jedoch in einem öffentlichen Buche nicht ein-
getragene, unbewegliche oder gesetzlich für un-
beweglich erklärte Sachen, auf eben daselbst
befindliche Schiffmühlen oder auf Schiffen er-
richtete Bauwerke geführt wird, das Bezirksge-
richt, in dessen Sprengel die Sache, und zwar
bei Schiffmühlen und auf Schiffen errichteten
Bauwerken bei Beginn des Exekutionsvollzu-
ges, gelegen ist;

3. bei der Exekution auf Forderungen, sofern sie
nicht bücherlich sichergestellt sind (Z. 1), das
Bezirksgericht, bei welchem der Verpflichtete
seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsa-
chen hat, und, wenn ein solcher im Inlande
nicht begründet ist, das Bezirksgericht, in des-
sen Sprengel sich der Wohnsitz, Sitz oder Auf-
enthalt des Drittschuldners oder, wenn dieser
unbekannt oder nicht im Inlande gelegen wä-
re, das für die Forderung eingeräumte Pfand
befindet;

4. in allen übrigen Fällen dasjenige inländische
Bezirksgericht, in dessen Sprengel sich bei Be-
ginn des Exekutionsvollzuges die Sachen befin-
den, auf welche Exekution geführt wird, oder
in Ermangelung solcher Sachen das Bezirksge-
richt, in dessen Sprengel die erste Exekutions-
handlung tatsächlich vorzunehmen ist.

StGBl.Nr. 188/1945

§ 19. Wenn die Exekution auf ein unbewegliches,
in einer Landtafel, in einem Berg- oder Eisenbahn-
buche eingetragenes Gut oder auf bücherlich ein-
getragene Rechte an einem solchen Gute geführt
wird, so ist das Bezirksgericht Exekutionsgericht,
bei welchem sich die Landtafel, das Berg- oder das
Eisenbahnbuch befindet, worin das Gut eingetragen
ist. Dieses Bezirksgericht kann jedoch, sofern sich
eine solche Maßregel als zweckmäßig darstellt, von
amtswegen oder auf Antrag die Erledigung einzel-
ner Teile des Exekutionsverfahrens und insbeson-
dere auch die gesamte, dem Exekutionsgerichte in

Ansehung einer Zwangsverwaltung obliegende Mit-
wirkung dem Bezirksgericht übertragen, in dessen
Sprengel das unbewegliche Gut, auf welches Exe-
kution geführt wird, ganz oder zum größeren Teile
gelegen ist. Gegen diesen Beschluss findet ein Re-
kurs nicht statt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 21. (1) Wenn von einem Gläubiger wider den-
selben Verpflichteten gleichzeitig bei mehreren Ge-
richten desselben Oberlandesgerichtssprengels Exe-
kution geführt wird, so kann das Oberlandesgericht
auf Anzeige des die Exekution bewilligenden Ge-
richtes oder eines der zum Exekutionsvollzuge be-
rufenen Gerichte sowie auf Antrag einzelne Akte
des Exekutionsvollzuges einem dieser Gerichte aus-
schließlich übertragen. Zur Antragstellung ist so-
wohl der betreibende Gläubiger wie der Verpflich-
tete befugt.

(2) Diese Anordnung ist zu treffen, falls sich ei-
ne solche Maßregel zur Vereinfachung des Exekuti-
onsverfahrens, zur vorteilhafteren Verwertung der
Exekutionsobjecte oder zur Verminderung der Exe-
kutionskosten geeignet darstellt.

(3) Bei Bestimmung des Exekutionsgerichtes ist
auf den Wert und die Beschaffenheit der einzelnen
Exekutionsobjecte, auf die besonderen Anforderun-
gen der bewilligten Exekutionsmittel und auch auf
den Umfang Rücksicht zu nehmen, in welchem je-
des der mehreren in Frage kommenden Gerichte
nach den Vorschriften dieses Gesetzes am Exeku-
tionsvollzuge mitzuwirken hätte.

(4) Durch eine Antragstellung im Sinne des er-
sten Absatzes wird der Fortgang des Exekutions-
verfahrens nicht aufgehalten. Gegen die Entschei-
dung über einen solchen Antrag sowie gegen eine
von amtswegen angeordnete Übertragung des Exe-
kutionsvollzuges findet ein Rekurs nicht statt. Das
Oberlandesgericht kann vor der Entscheidung den
in Frage kommenden Exekutionsgerichten oder ein-
zelnen derselben eine Äußerung abfordern.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 22. (1) Wenn ein Gläubiger wider denselben
Verpflichteten auf mehrere Liegenschaften abgeson-
derte Exekutionen führt, deren Vollzug dem näm-
lichen Gerichte oder benachbarten Gerichten des-
selben Oberlandesgerichtssprengels obliegt, und die
bewilligten Exekutionsmittel gleichartig sind oder
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doch eine Zusammenfassung des Exekutionsvollzu-
ges ermöglichen, so kann eine Verbindung des Voll-
zuges dieser Exekutionen angeordnet werden, falls
sich eine solche Maßregel zur Vereinfachung des
Exekutionsverfahrens, zur vorteilhafteren Verwer-
tung der Exekutionsobjecte oder zur Verminderung
der Exekutionskosten geeignet darstellt.

(2) Diese Anordnung kann das zum Vollzu-
ge sämmtlicher Exekutionen berufene Gericht von
amtswegen oder auf Antrag treffen. Bei Beteili-
gung mehrerer Exekutionsgerichte kann die Verbin-
dung nur von dem Oberlandesgerichte, und zwar
auf Anzeige eines der Exekutionsgerichte oder auf
Antrag angeordnet werden; das Oberlandesgericht
kann zugleich den gemeinsamen Exekutionsvollzug
einem der Exekutionsgerichte ausschließlich über-
tragen (§ 21 Absatz 3).

(3) Zur Antragstellung ist sowohl der betreiben-
de Gläubiger wie der Verpflichtete befugt. Durch
die Antragstellung wird der Fortgang des Exeku-
tionsverfahrens nicht aufgehalten. Gegen die An-
ordnung des Oberlandesgerichtes findet ein Rekurs
nicht statt. Das Oberlandesgericht kann vor sei-
ner Entscheidung den in Frage kommenden Exeku-
tionsgerichten oder einzelnen derselben eine Äuße-
rung abfordern.

BGBl. Nr. 222/1929

§ 23. Befinden sich an einem Orte mehrere Ge-
richte, so kann durch Verordnung einem oder ein-
zelnen dieser Gerichte die Ausübung der durch das
gegenwärtige Gesetz den Exekutionsgerichten zuge-
wiesenen gerichtlichen Geschäfte für den Ort oder
für den Sprengel einzelner, der am Orte befindli-
chen Gerichte ganz oder zum Teil übertragen wer-
den.

BGBl. Nr. 519/1995

Vollstreckungsorgane
§ 24. (1) Als Vollstreckungsorgane schreiten

die Gerichtsvollzieher ein. In besonderen Fällen
können auch andere dafür geeignete Gerichtsbe-
dienstete herangezogen werden.

(2) Sind bei einem Gericht zumindest zwei Ge-
richtsvollzieher tätig, so sind die Geschäfte nach
Gebieten aufzuteilen.

BGBl. Nr. 519/1995

Tätigkeit der Vollstreckungsorgane.
§ 25. (1) Die Vollstreckungsorgane haben

sich bei Ausübung ihrer Tätigkeit innerhalb des ih-
nen durch das Gesetz zugewiesenen Wirkungskrei-
ses und der erteilten Aufträge zu halten.

(2) Die Vollstreckungsorgane sind berechtigt, die
mittels der Exekution zu erzwingenden Zahlungen
oder sonstigen Leistungen in Empfang zu nehmen,
über das Empfangene wirksam zu quittiren und
dem Verpflichteten, wenn er durch die Leistung sei-
ne Verbindlichkeit erfüllt hat, auf Verlangen die
ihnen zu diesem Zwecke vom Gerichte oder vom
betreibenden Gläubiger eingehändigten Schuldur-
kunden auszuliefern. Das Recht des Verpflichteten,
nachträglich noch eine Quittung des Gläubigers zu
fordern, wird hiedurch nicht berührt. Der Gläu-
biger kann während des Exekutionsverfahrens die
ihm als Gegenleistung obliegende Übergabe einer
Urkunde, einer Geldsumme oder sonstiger Sachen
an den Verpflichteten rechtswirksam durch die Voll-
streckungsorgane bewerkstelligen lassen.

(3) Die Vollstreckungsorgane sind auch berech-
tigt, Schecks zahlungshalber entgegenzunehmen.

BGBl. Nr. 759/1996

§ 26. (1) Die Vollstreckungsorgane sind be-
fugt, soweit es der Zweck der Exekution erfordert,
die Wohnung des Verpflichteten, dessen Behältnis-
se, und wenn nötig, mit entsprechender Schonung
der Person, selbst die vom Verpflichteten getrage-
ne Kleidung zu durchsuchen. Verschlossene Haus-,
Wohnungs- und Zimmertüren sowie verschlossene
Behältnisse dürfen sie ungeachtet geringfügiger Be-
schädigungen zum Zweck der Exekution öffnen las-
sen; Haus- und Wohnungstüren durch Auswechseln
des Schlosses jedoch nur dann, wenn der Schlüssel
zum neuen Schloß jederzeit behoben werden kann.
Wenn jedoch weder der Verpflichtete noch eine zu
seiner Familie gehörende oder von ihm zur Obsorge
bestellte volljährige Person anwesend ist, sind den
vorerwähnten Exekutionshandlungen zwei vertrau-
enswürdige, volljährige Personen als Zeugen beizu-
ziehen.

(2) Die Vollstreckungsorgane können zur Besei-
tigung eines ihnen entgegengestellten Widerstands
die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen-
den Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes un-
mittelbar um Unterstützung ersuchen. Wegen Er-
wirkung militärischer Hilfe haben sie sich an den
Vorsteher des Exekutionsgerichtes zu wenden.
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(3) Bei Exekutionen gegen aktiv dienende Perso-
nen der bewaffneten Macht oder der Gendarmerie
ist, wenn nicht Gefahr am Verzuge ist, behufs Be-
seitigung eines Widerstandes die Unterstützung des
militärischen Vorgesetzten des Verpflichteten anzu-
suchen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 27. (1) Die Exekution darf nicht im weite-
ren Umfange vollzogen werden, als es zur Verwirk-
lichung des in der Exekutionsbewilligung bezeich-
neten Anspruches notwendig ist.

(2) Bei der Exekution zur Hereinbringung von
Geldforderungen ist stets auch auf die bis zur Be-
friedigung des Gläubigers voraussichtlich noch er-
wachsenden Kosten Bedacht zu nehmen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 28. In das Eigentum einer unter staatlicher
Aufsicht stehenden, dem öffentlichen Verkehre die-
nenden Anstalt dürfen Exekutionsakte, welche ge-
eignet wären, die Aufrechterhaltung des öffentli-
chen Verkehres zu stören, nur im Einvernehmen
mit der Aufsichtsbehörde und unter den von die-
ser Behörde im Interesse des öffentlichen Verkehres
für notwendig befundenen Einschränkungen vorge-
nommen werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 29. Gegen eine in Ausübung des Dienstes be-
findliche Person der bewaffneten Macht oder der
Gendarmerie darf mit dem Exekutionsvollzuge erst
begonnen werden, nachdem dem vorgesetzten Com-
mando dieser Personen von der Bewilligung der
Exekution Anzeige gemacht wurde.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 30. (1) An Samstagen, Sonntagen und gesetz-
lichen Feiertagen sowie zur Nachtzeit dürfen Exe-
kutionshandlungen nur

1. in dringenden Fällen, insbesondere wenn der
Zweck der Exekution nicht anders erreicht wer-
den kann, oder

2. wenn ein Vollzugsversuch an Werktagen zur
Tageszeit erfolglos war

auf Anordnung des Exekutionsgerichts vorgenom-
men werden.

(2) Der Beschluss, durch welchen die Erlaubnis
erteilt wird, ist dem Verpflichteten auf Verlangen
bei der Exekutionshandlung in schriftlicher Fassung
vorzuweisen.

(3) Die Erteilung oder Versagung dieser Erlaub-
nis kann durch ein Rechtsmittel nicht angefochten
werden.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 31. (1) Exekutionshandlungen gegen Perso-
nen, die in Österreich auf Grund des Völkerrechts
Immunität genießen, sowie auf Exekutionsobjekte
und in Räumlichkeiten solcher Personen dürfen nur
über das Bundesministerium für Justiz im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für auswärti-
ge Angelegenheiten vorgenommen werden.

(2) In militärischen oder von Militär besetzten
Gebäuden kann die Vornahme von Exekutions-
handlungen erst nach vorgängiger Anzeige an den
Commandanten des Gebäudes und unter Zuziehung
einer von diesem beigegebenen Militärperson erfol-
gen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 32. Alle an einer Exekutionshandlung Be-
teiligten können bei deren Vornahme anwesend
sein. Personen, welche die Exekutionshandlung stö-
ren oder sich unangemessen betragen, können vom
Vollstreckungsorgane entfernt werden.

RGBl. Nr. 79/1896

Beginn des Exekutionsvollzuges.
§ 33. Der Vollzug der Exekution ist als begon-

nen anzusehen, sobald das Ersuchen um den Exe-
kutionsvollzug beim Exekutionsgerichte eingelangt
ist, falls aber das zur Bewilligung der Exekution
zuständige Gericht zugleich Exekutionsgericht ist,
sobald der Auftrag zur Vornahme der ersten Exe-
kutionshandlung an das zu dessen Ausführung be-
stimmte Organ gelangt ist.

RGBl. Nr. 79/1896

Tod des Verpflichteten.
§ 34. (1) Stirbt der Verpflichtete nach Be-

willigung der Exekution, so kann diese, sobald eine
Erbserklärung angebracht oder ein Nachlasscurator
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ernannt ist, in Ansehung des hinterlassenen Vermö-
gens ohne neuerliche Bewilligung in Vollzug gesetzt
oder fortgeführt werden. Sonst muss der betrei-
bende Gläubiger zu diesem Behufe die Bestellung
eines einstweiligen Vertreters des Nachlasses bean-
tragen. Der Antrag kann bei dem zur Abhandlung
des Nachlasses oder bei dem zur Bewilligung der
Exekution zuständigen Gerichte gestellt werden.

(2) Eine bei Lebzeiten des Verpflichteten begon-
nene Exekution auf Liegenschaften kann ohne vor-
herige Bestellung eines einstweiligen Nachlassver-
treters fortgeführt werden, wenn die zur Einleitung
der Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung
notwendige bücherliche Anmerkung noch vor dem
Tode des Verpflichteten erfolgt ist.

BGBl. Nr. 624/1994

Einwendungen gegen den Anspruch.
§ 35. (1) Gegen den Anspruch, zu dessen Gun-

sten Exekution bewilligt wurde, können im Zuge
des Exekutionsverfahrens nur insofern Einwendun-
gen erhoben werden, als diese auf den Anspruch
aufhebenden oder hemmenden Tatsachen beruhen,
die erst nach Entstehung des diesem Verfahren zu-
grunde liegenden Exekutionstitels eingetreten sind.
Falls jedoch dieser Exekutionstitel in einer gerichtli-
chen Entscheidung besteht, ist der Zeitpunkt maß-
gebend, bis zu welchem der Verpflichtete von den
bezüglichen Tatsachen im vorausgegangenen ge-
richtlichen Verfahren wirksam Gebrauch machen
konnte.

(2) Diese Einwendungen sind, unbeschadet ei-
nes allfälligen Rekurses gegen die Exekutionsbewil-
ligung, im Wege der Klage bei dem Gerichte geltend
zu machen, bei dem die Bewilligung der Exekution
in erster Instanz beantragt wurde. Ist der Exeku-
tionstitel in einer Arbeitsrechtssache nach § 50 AS-
GG ergangen, so sind die Einwendungen bei dem
Gericht geltend zu machen, bei dem der Prozess in
erster Instanz anhängig war. Einwendungen gegen
einen Anspruch, der sich auf einen der im § 1 Z. 10
und 12 bis 14 angeführten Exekutionstitel stützt,
sind bei jener Behörde anzubringen, von welcher
der Exekutionstitel ausgegangen ist.

(3) Alle Einwendungen, die der Verpflichtete zur
Zeit der Erhebung der Klage oder zur Zeit des Ein-
schreitens bei einer der im vorigen Absatze bezeich-
neten Behörden vorzubringen imstande war, müs-
sen bei sonstigem Ausschlusse gleichzeitig geltend

gemacht werden.
(4) Wenn den Einwendungen rechtskräftig statt-

gegeben wird, ist die Exekution einzustellen.

BGBl. Nr. 624/1994

Einwendungen gegen die
Exekutionsbewilligung.

§ 36. (1) Wenn der Verpflichtete bestreitet:

1. dass die für die Fälligkeit oder Vollstreckbar-
keit des Anspruches maßgebenden Tatsachen
(§ 7 Absatz 2) oder die angenommene Rechts-
nachfolge (§ 9) eingetreten seien;

2. dass sich der Anspruch, zu dessen Hereinbrin-
gung die Exekution bewilligt wurde, auf Grund
einer Wertsicherungsklausel ergibt;

3. wenn er behauptet, dass der betreibende Gläu-
biger auf die Einleitung der Exekution über-
haupt oder für eine einstweilen noch nicht ab-
gelaufene Frist verzichtet hat, so hat er seine
bezüglichen Einwendungen, falls sie nicht mit-
tels Rekurs gegen die Exekutionsbewilligung
angebracht werden können, im Wege der Klage
geltend zu machen.

(2) Die Klage ist bei dem Gericht anzubringen,
bei dem die Bewilligung der Exekution in erster In-
stanz beantragt wurde. Ist der Exekutionstitel in
einer Arbeitsrechtssache nach § 50 ASGG ergan-
gen, so ist die Klage bei dem Gericht anzubrin-
gen, bei dem der Prozess in erster Instanz anhängig
war. Die Bestimmungen des § 35 vorletzter Absatz
über die Verbindung aller Einwendungen, die der
Verpflichtete zur Zeit der Erhebung der Klage vor-
zubringen imstande war, sind sinngemäß anzuwen-
den.

(3) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben
wird, ist die Exekution einzustellen.

RGBl. Nr. 79/1896

Widerspruch Dritter.
§ 37. (1) Gegen die Exekution kann auch von

einer dritten Person Widerspruch erhoben werden,
wenn dieselbe an einem durch die Exekution be-
troffenen Gegenstande, an einem Teile eines solchen
oder an einzelnen Gegenständen des Zubehöres ei-
ner in Exekution gezogenen Liegenschaft ein Recht
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behauptet, welches die Vornahme der Exekution
unzulässig machen würde.

(2) Ein solcher Widerspruch ist mittels Klage gel-
tend zu machen; die Klage kann zugleich gegen den
betreibenden Gläubiger und gegen den Verpflich-
teten gerichtet werden, welche in diesem Falle als
Streitgenossen zu behandeln sind.

(3) Für diese Klage ist, je nachdem sie vor oder
nach Beginn des Exekutionsvollzuges angebracht
wird, das Gericht, bei dem die Bewilligung der Exe-
kution in erster Instanz beantragt wurde, oder das
Exekutionsgericht zuständig.

(4) Wenn der Klage rechtskräftig stattgegeben
wird, ist die Exekution einzustellen.

BGBl. I Nr. 140/1997

§ 38. (1) Muss eine der in den §§ 35, 36 und 37
bezeichneten Klagen im Sinne der vorstehenden Be-
stimmungen bei einem Bezirksgerichte angebracht
werden, so ist dieses Gericht zur Verhandlung und
Entscheidung über die Klage zuständig, wenngleich
die Streitsache sonst zur sachlichen Zuständigkeit
eines Gerichtshofes gehören würde.

(2) Für die in den §§ 35, 36 und 37 bezeichneten
Klagen kann die inländische Gerichtsbarkeit nach
dem § 104 Abs. 1 oder 3 JN nicht begründet werden.

(3) Der Abs. 2 ist insoweit zur Gänze oder zum
Teil nicht anzuwenden, als nach Völkerrecht oder
besonderen gesetzlichen Anordnungen ausdrücklich
anderes bestimmt ist.

BGBl. Nr. 519/1995

Einstellung, Einschränkung und
Aufschiebung der Exekution.

§ 39. (1) Außer den in den §§ 35, 36 und 37
angeführten Fällen ist die Exekution unter gleich-
zeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen Exe-
kutionsakte einzustellen:

1. wenn der ihr zugrunde liegende Exekutionstitel
durch rechtskräftige Entscheidung für ungültig
erkannt, aufgehoben oder sonst für unwirksam
erklärt wurde;

2. wenn die Exekution auf Sachen, Rechte oder
Forderungen geführt wird, die nach den gel-
tenden Vorschriften der Exekution überhaupt
oder einer abgesonderten Exekutionsführung
entzogen sind;

3. wenn die Exekution auf Grund von Urtei-
len oder Vergleichen, die gemäß § 2 der Zi-
vilprozessordnung ohne Mitwirkung eines ge-
setzlichen Vertreters zustande gekommen sind,
auf solches Vermögen eines Minderjährigen ge-
führt wird, auf das sich seine freie Verfügung
nicht erstreckt;

4. wenn die Exekution gegen eine Gemeinde oder
eine als öffentlich und gemeinnützig erklärte
Anstalt gemäß § 15 für unzulässig erklärt wur-
de;

5. wenn die Exekution aus anderen Gründen
durch rechtskräftige Entscheidung für unzuläs-
sig erklärt wurde;

6. wenn der Gläubiger das Exekutionsbegehren
zurückgezogen hat, wenn er auf den Vollzug
der bewilligten Exekution überhaupt oder für
eine einstweilen noch nicht abgelaufene Frist
verzichtet hat, oder wenn er von der Fort-
setzung des Exekutionsverfahrens abgestanden
ist;

7. wenn der Verpflichtete im Falle des § 12 nach
Bewilligung der Exekution in Ausübung seines
Wahlrechtes eine andere als diejenige Leistung
bewirkt hat, auf welche die Exekution gerich-
tet ist;

8. wenn sich nicht erwarten lässt, dass die Fort-
setzung oder Durchführung der Exekution
einen die Kosten dieser Exekution übersteigen-
den Ertrag ergeben wird;

9. wenn die erteilte Bestätigung der Vollstreck-
barkeit rechtskräftig aufgehoben wurde;

10. wenn die Exekution nicht durch einen Exeku-
tionstitel gedeckt ist oder diesem die Bestäti-
gung der Vollstreckbarkeit fehlt;

11. wenn die Vollstreckbarerklärung eines auslän-
dischen Exekutionstitels rechtskräftig aufgeho-
ben wurde.

(2) In den unter Z. 1, 6 und 7 angegebenen Fäl-
len erfolgt die Einstellung nur auf Antrag, sonst
kann sie auch von amtswegen erfolgen; der Einstel-
lung von amtswegen hat jedoch in den unter Z. 2
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und 3 angegebenen Fällen, sofern nicht schon ei-
ne rechtskräftige Entscheidung über die Unzuläs-
sigkeit der Exekutionsführung vorliegt, eine Ein-
vernehmung der Parteien vorauszugehen. Wenn
auf Geldforderungen Exekution geführt wird, gilt
die dem Exekutionsgericht erstattete Anzeige des
Drittschuldners über die Unzulässigkeit der Exeku-
tionsführung (§ 294 Abs. 4) als Antrag auf Einstel-
lung der Exekution. Im Falle der Einstellung nach
Abs. 1 Z. 6 kann die Zustellung des Einstellungsbe-
schlusses an den Antragsteller unterbleiben.

(3) Wird auf Ungültig- oder Unwirksamerklä-
rung oder auf Aufhebung des Exekutionstitels ge-
klagt, so kann der Antrag auf Einstellung der Exe-
kution mit der Klage verbunden werden.

RGBl. Nr. 118/1914

§ 40. (1) Wenn der betreibende Gläubiger nach
Entstehung des Exekutionstitels oder bei gericht-
lichen Entscheidungen nach dem im § 35 Absatz
1, angegebenen Zeitpunkte befriedigt wurde, Stun-
dung bewilligt oder auf die Einleitung der Exeku-
tion überhaupt oder für eine einstweilen noch nicht
abgelaufene Frist verzichtet hat, so kann der Ver-
pflichtete, ohne vorläufig gemäß §§ 35 oder 36 Klage
zu erheben, die Einstellung der Exekution in An-
trag bringen. Der Entscheidung über den Antrag
hat eine Einvernehmung des betreibenden Gläubi-
gers voranzugehen. Wird die Befriedigung oder Er-
klärung des betreibenden Gläubigers durch unbe-
denkliche Urkunden dargetan, so kann von seiner
Einvernehmung abgesehen werden.

(2) Erscheint die Entscheidung nach den Ergeb-
nissen dieser Einvernehmung von der Ermittlung
und Feststellung streitiger Tatumstände abhängig,
so ist der Verpflichtete mit seinen Einwendungen
auf den Rechtsweg zu verweisen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 41. (1) Treten die in den §§ 35 bis 37, 39
und 40 bezeichneten Einstellungsgründe nur hin-
sichtlich einzelner der in Exekution gezogenen Ge-
genstände oder eines Teiles des vollstreckbaren An-
spruches ein, so hat statt der Einstellung eine ver-
hältnismäßige Einschränkung der Exekution statt-
zufinden.

(2) Außerdem ist die Exekution einzuschränken,
wenn sie in größerem Umfange vollzogen wurde, als
zur Erzielung vollständiger Befriedigung des Gläu-
bigers notwendig ist. Der Entscheidung über einen

darauf gerichteten Antrag hat eine Einvernehmung
des betreibenden Gläubigers voranzugehen.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 42. (1) Die Aufschiebung (Hemmung) der Exe-
kution kann auf Antrag angeordnet werden:

1. wenn eine Klage auf Ungültig- oder Unwirksa-
merklärung oder auf Aufhebung eines der im
§ 1 angeführten, einer bewilligten Exekution
zugrunde liegenden Exekutionstitels erhoben
wird;

2. wenn in Bezug auf einen der im § 1 angeführten
Exekutionstitel die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens oder die Wiedereinsetzung in den vo-
rigen Stand begehrt oder wenn die Aufhebung
eines Schiedsspruches (§ 1 Z. 16) im Klagewege
beantragt wird;

2a. wenn gegen das der Exekution zu Grunde lie-
gende Berufungsurteil außerordentliche Revi-
sion (§ 505 Abs. 3 ZPO) erhoben worden ist;

3. wenn gemäß § 39 Abs. 1 Z 2 bis 4, 6, 8 und 10
oder § 40 die Einstellung der Exekution bean-
tragt wird;

4. wenn die Exekution wegen eines Anspruches
stattfindet, der von einer Zug um Zug zu
bewirkenden Gegenleistung des betreibenden
Gläubigers abhängig ist, und der Gläubiger
weder die ihm obliegende Gegenleistung be-
wirkt hat, noch dieselbe zu bewirken oder si-
cherzustellen bereit ist;

5. wenn eine der in den §§ 35, 36 und 37 erwähn-
ten Klagen erhoben wird, wenn aus anderen
Gründen auf Unzulässigerklärung der Exeku-
tion geklagt wird (§ 39 Z. 5) oder wenn gemäß
§ 35 Absatz 2, Einwendungen gegen den An-
spruch bei der Behörde erhoben werden, von
welcher einer der im § 1 Z 10 und 12 bis 14
angeführten Exekutionstitel ausgegangen ist;

6. wenn eine Einberufung der Verlassenschafts-
gläubiger (§ 813 ABGB.) bewilligt wird;

7. wenn der die Exekution bewilligende Beschluss
des Gerichtes mittels Rekurs angefochten wird;
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8. wenn gegen einen Vorgang des Exekutionsvoll-
zuges Beschwerde geführt wird und die für die
Entscheidung darüber erforderliche Einverneh-
mung der Parteien oder sonstigen Beteiligten
nicht unverzüglich stattfinden kann (§ 68);

9. wenn die Aufhebung oder Abänderung der
rechtskräftigen Vollstreckbarerklärung nach
§ 84c beantragt wird.

(2) Die Aufschiebung der Exekution kann ferner
in den Fällen des § 7 Absatz 3 und 4, auf Begeh-
ren der Stelle, der die Aufhebung obliegt, oder auf
Antrag eines Beteiligten angeordnet werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 43. (1) Bei Aufschiebung der Exekution blei-
ben, sofern das Gericht nicht etwas anderes anord-
net, alle Exekutionsakte einstweilen bestehen, wel-
che zur Zeit des Ansuchens um Aufschiebung be-
reits in Vollzug gesetzt waren.

(2) Die Aufhebung bereits vollzogener Exeku-
tionsakte kann das Gericht bei Aufschiebung der
Exekution nur dann anordnen, wenn die Aufrecht-
erhaltung dieser Akte demjenigen, der die Aufschie-
bung verlangt, einen schwer zu ersetzenden Nach-
teil verursachen würde und er überdies für die volle
Befriedigung des zu vollstreckenden Anspruches Si-
cherheit leistet.

(3) Wenn nur in Ansehung einzelner der in Exe-
kution gezogenen Gegenstände oder eines Teiles des
Anspruches Gründe für die Aufschiebung der Exe-
kution eintreten, ist die Exekution in dem einen
Falle einstweilen nur hinsichtlich der übrigen Ge-
genstände, in dem anderen Falle aber nur wegen
des durch den Aufschiebungsgrund nicht betroffe-
nen Teiles des Anspruches fortzuführen.

BGBl. Nr. 135/1983

§ 44. (1) Die Bewilligung der Exekutionsauf-
schiebung hat zu unterbleiben, wenn die Exekution
begonnen oder fortgeführt werden kann, ohne dass
dies für denjenigen, der die Aufschiebung verlangt,
mit der Gefahr eines unersetzlichen oder schwer zu
ersetzenden Vermögensnachteiles verbunden wäre.

(2) Die Aufschiebung der Exekution ist von einer
entsprechenden Sicherheitsleistung des Antragstel-
lers abhängig zu machen:

1. wenn die Tatsachen, auf die sich die Einwen-
dungen gegen den Anspruch oder gegen die

Exekutionsbewilligung (§§ 35 und 36) stützen,
nicht durch unbedenkliche Urkunden dargetan
sind;

2. wenn ein naher Angehöriger des Verpflichte-
ten (§ 32 Konkursordnung) oder eine mit ihm
in Hausgemeinschaft lebende Person später als
14 Tage nach dem Exekutionsvollzuge die Wi-
derspruchsklage (§ 37) erhebt und der Kläger
nicht bescheinigt, dass er von dem Vollzuge
erst kurz vor oder nach Ablauf dieses Zeitrau-
mes Kenntnis erlangen konnte und dass er die
Klage ohne unnötigen Aufschub eingebracht
hat;

3. wenn die Aufschiebung der Exekution die Be-
friedigung des betreibenden Gläubigers zu ge-
fährden geeignet ist. Treten erst nach Bewil-
ligung der Aufschiebung Umstände ein, die ei-
ne solche Gefährdung wahrscheinlich machen,
so kann demjenigen, auf dessen Ansuchen die
Aufschiebung bewilligt wurde, auf Antrag auf-
getragen werden, innerhalb einer bestimmten
Frist Sicherheit zu leisten, widrigens die Exe-
kution wieder aufgenommen werden würde.

(3) Bei der Entscheidung über einen Aufschie-
bungsantrag nach § 42 Abs. 1 Z 2a sind die Erfolgs-
aussichten der außerordentlichen Revision nicht zu
prüfen.

(4) Bei Bewilligung der Aufschiebung hat das Ge-
richt anzugeben, für wie lange die Exekution auf-
geschoben sein soll.

(5) Ein aufgeschobenes Exekutionsverfahren
wird, sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes
angeordnet ist, nur auf Antrag wieder aufgenom-
men.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 45. (1) Durch die Bestimmungen der §§ 35 bis
44 wird die Anwendung der besonderen Vorschrif-
ten nicht ausgeschlossen, welche das gegenwärtige
Gesetz in Ansehung einzelner Vollstreckungsarten
über die Einstellung, Einschränkung oder Aufschie-
bung der Exekution oder gewisser Akte derselben
enthält.

(2) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes
angeordnet ist, sind Anträge auf Einstellung, Ein-
schränkung oder Aufschiebung der Exekution, so-
wie Anträge auf Wiederaufnahme einer aufgescho-
benen Exekution bei dem Gerichte, bei dem die Be-
willigung der Exekution in erster Instanz beantragt
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wurde, oder beim Exekutionsgerichte anzubringen,
je nachdem der Antrag vor oder nach Beginn des
Exekutionsvollzuges gestellt wird.

(3) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas anderes
angeordnet ist oder schon eine rechtskräftige Ent-
scheidung über die Einstellung oder Einschränkung
der Exekution vorliegt, sind die Parteien vor der
Entscheidung über Anträge auf Einstellung oder
Einschränkung der Exekution, die nicht vom be-
treibenden Gläubiger selbst gestellt werden, einzu-
vernehmen (§ 55 Abs. 1).

RGBl. Nr. 79/1896

§ 46. (1) Das Vollstreckungsorgan darf ohne
vorgängige richterliche Weisung mit der Vollzie-
hung der ihm aufgetragenen Exekutionshandlung
nur dann innehalten, wenn ihm dargetan wird, dass
der betreibende Gläubiger nach Erlassung des vom
Vollstreckungsorgan auszuführenden Auftrages des
Exekutionsgerichtes befriedigt worden ist, Stun-
dung bewilligt hat oder von der Fortsetzung des
Exekutionsverfahrens abgestanden ist.

(2) Ist vom Verpflichteten eine bestimmte Sum-
me Geld zu leisten, so genügt es, wenn er einen
Postaufgabeschein vorlegt, aus dem sich ergibt,
dass diese Summe nach dem im ersten Absatze an-
gegebenen Zeitpunkte zur Auszahlung an den Gläu-
biger bei der Post eingezahlt wurde. In allen übri-
gen Fällen muss der Nachweis der im ersten Absat-
ze bezeichneten Umstände durch in Urschrift vor-
gelegte öffentliche oder öffentlich beglaubigte Ur-
kunden erbracht werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Vermögensverzeichnis
§ 47. (1) Wenn die Sachen, wegen deren

Herausgabe oder Leistung Exekution geführt wird,
beim Verpflichteten nicht vorgefunden werden, hat
er vor Gericht oder vor dem Vollstreckungsorgan
anzugeben, wo sich diese Sachen befinden, oder
dass er sie nicht besitze und auch nicht wisse, wo
sie sich befinden.

(2) Wenn der betreibende Gläubiger nichts an-
deres beantragt, hat der Verpflichtete unter An-
gabe seines Geburtsdatums dem Gericht ein Ver-
zeichnis seines Vermögens vorzulegen, hiebei den
Ort, an dem sich die einzelnen Vermögensstücke
befinden, anzugeben und bei Forderungen deren
Grund und die Beweismittel zu bezeichnen. Für

das Vermögensverzeichnis ist ein vom Bundesmi-
nister für Justiz aufzulegendes und im Amtsblatt
der österreichischen Justizverwaltung kundzuma-
chendes Formblatt zu verwenden. Der Verpflichtete
hat vor Gericht oder vor dem Vollstreckungsorgan
das Vermögensverzeichnis zu unterfertigen und da-
durch zu bestätigen, dass seine Angaben richtig und
vollständig seien und dass er von seinem Vermögen
nichts verschwiegen habe, wenn

1. der Vollzug einer Exekution wegen Geldforde-
rungen erfolglos geblieben ist, weil beim Ver-
pflichteten keine Sachen, die in Exekution ge-
zogen werden konnten, oder nur solche Sachen
vorgefunden wurden, deren Unzulänglichkeit
sich mit Rücksicht auf ihren geringen Wert
oder auf die daran zu Gunsten anderer Gläu-
biger bereits begründeten Pfandrechte klar er-
gibt, oder die von dritten Personen in An-
spruch genommen werden, oder wenn

2. eine Exekution nach § 294a erfolglos geblie-
ben ist, weil der Hauptverband der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger die Anfrage
des Gerichts nach § 294a nicht positiv beant-
wortet hat, oder wenn der Erlös dieser Exeku-
tion voraussichtlich nicht ausreichen wird, die
vollstreckbare Forderung samt Nebengebühren
im Lauf eines Jahres zu tilgen.

(3) Die Finanzprokuratur, das Finanzamt, so-
weit es nach den geltenden Vorschriften an Stel-
le der Finanzprokuratur einzuschreiten berufen ist,
und jede Verwaltungsbehörde können die Vorla-
ge eines Vermögensverzeichnisses und dessen Un-
terfertigung vor Gericht beantragen, wenn die
verwaltungs- oder finanzbehördliche Exekution zur
Hereinbringung der Steuern, Zuschläge und der den
Steuern hinsichtlich der Einbringung gleichgehal-
tenen Leistungen erfolglos geblieben ist. Der An-
trag ist bei dem Bezirksgericht zu stellen, in dessen
Sprengel die Exekution erfolglos versucht wurde.

(4) Das Exekutionsgericht kann auf Anregung
des betreibenden Gläubigers oder von Amts wegen
noch andere nach den gegebenen Verhältnissen zur
Ermittlung der herauszugebenden oder in Exeku-
tion zu ziehenden Sachen dienliche Fragen in das
Vermögensverzeichnis aufnehmen.

BGBl. Nr. 628/1991
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Erzwingung der Vorlage und
Unterfertigung des

Vermögensverzeichnisses
§ 48. (1) Erscheint der ordnungsgemäß gela-

dene Verpflichtete ohne genügende Entschuldigung
nicht bei Gericht, um das Vermögensverzeichnis
vorzulegen und zu unterfertigen, oder verweigert
der Verpflichtete ungerechtfertigterweise die Vorla-
ge des Vermögensverzeichnisses oder dessen Unter-
fertigung vor dem Vollstreckungsorgan, so hat das
Gericht die zwangsweise Vorführung des Verpflich-
teten anzuordnen.

(2) Wenn der Verpflichtete die Vorlage des Ver-
mögensverzeichnisses oder dessen Unterfertigung
vor Gericht ungerechtfertigterweise verweigert, hat
das Exekutionsgericht zu deren Erzwingung die
Haft zu verhängen. Die Haft ist nach den §§ 360
bis 360 zu vollziehen. Sie darf in ihrer Gesamtdauer
sechs Monate nicht überschreiten und endet, sobald
der Verpflichtete das Vermögensverzeichnis vorlegt
und vor Gericht unterfertigt.

(3) Der verhaftete Verpflichtete kann zu jeder
Zeit beim Bezirksgericht des Haftorts ein Vermö-
gensverzeichnis vorlegen und beantragen, zu des-
sen Unterfertigung vor diesem Gericht zugelassen
zu werden. Dem Antrag ist ohne weiteres Verfah-
ren stattzugeben.

(4) Die Verhängung der Haft verliert ihre Wirk-
samkeit, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres voll-
zogen worden ist. Der Verpflichtete kann jedoch
neuerlich zur Vorlage eines Vermögensverzeichnis-
ses und zu dessen Unterfertigung vor Gericht ver-
halten werden. Auch die Haft kann unter den in
Abs. 2 bezeichneten Voraussetzungen neuerlich ver-
hängt werden.

BGBl. Nr. 628/1991

Neuerliche Vorlage und Unterfertigung
eines Vermögensverzeichnisses

§ 49. (1) Wer ein Vermögensverzeichnis nach
§ 47 Abs. 2 vorgelegt und vor Gericht unterfer-
tigt hat, ist zur neuerlichen Vorlage und Unterferti-
gung auch dritten Gläubigern gegenüber nur dann
verpflichtet, wenn glaubhaft gemacht wird, dass er
später Vermögen erworben habe. Gleicher Glaub-
haftmachung bedarf es, wenn nach Vollstreckung
der sechsmonatigen Haft nach § 48 gegen den Ver-
pflichteten neuerlich zur Erzwingung der Vorlage
eines Vermögensverzeichnisses und dessen Unter-

fertigung vor Gericht die Haft verhängt werden
soll. Der Glaubhaftmachung bedarf es jedoch in
beiden Fällen nicht, wenn seit Vollstreckung der
Haft oder Vorlage des Vermögensverzeichnisses und
dessen Unterfertigung vor Gericht oder dem Voll-
streckungsorgan mehr als ein Jahr vergangen sind.

(2) Der Verpflichtete kann nach einer Vermö-
gensangabe nach § 47 Abs. 1 auf Antrag desselben
betreibenden Gläubigers und wegen desselben An-
spruchs zur nochmaligen Vermögensangabe vor Ge-
richt nur dann verhalten werden, wenn der betrei-
bende Gläubiger glaubhaft macht, dass sich seither
die Sachlage in bezug auf die Innehabung der Sa-
chen oder das Wissen des Verpflichteten geändert
hat.

(3) Sind die Voraussetzungen des § 47 Abs. 2
gegeben und ist ein Auftrag zu einer neuerlichen
Vorlage eines Vermögensverzeichnisses und dessen
Unterfertigung nach Abs. 1 unzulässig, so ist dem
betreibenden Gläubiger eine Abschrift des zuletzt
vorgelegten und unterfertigten Vermögensverzeich-
nisses zu übersenden.

RGBl. Nr. 79/1896

Verfahren.
§ 50. Die gesetzlichen Bestimmungen über die

Beiziehung eines fachmännischen Laienrichters fin-
den auf die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Exe-
kutionsverfahren keine Anwendung.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 51. Die im gegenwärtigen Gesetze angeord-
neten Gerichtsstände sind ausschließliche. Verein-
barungen der Parteien über die Zuständigkeit der
Gerichte im Exekutionsverfahren sind wirkungslos.

StGBl.Nr. 95/1919

§ 52. Im Exekutionsverfahren können die Par-
teien und sonstigen Beteiligten sowohl in Person,
als durch Bevollmächtigte handeln. Die Vertre-
tung durch Rechtsanwälte ist im Exekutionsverfah-
ren weder vor den Bezirksgerichten noch vor den
Gerichtshöfen erster Instanz geboten.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 53. (1) Die im Exekutionsverfahren vorkom-
menden Anträge können, falls in diesem Gesetze
nichts anderes bestimmt ist, mittels Schriftsatzes
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angebracht oder mündlich zu gerichtlichem Proto-
koll erklärt werden. Wird ein Antrag mündlich vor-
gebracht, so hat das Gericht die zur Stellung eines
dem Gesetze entsprechenden Antrages nötige An-
leitung zu geben.

(2) Falls ein Antrag mittels Schriftsatz ange-
bracht wird, sind so viele gleichlautende Ausferti-
gungen des Schriftsatzes zu überreichen, dass je-
dem der Gegner eine Ausfertigung zugestellt und
überdies eine für die Gerichtsakten zurückbehalten
werden kann; Abschriften der Beilagen des Schrift-
satzes sind dem Gegner nicht zuzustellen. Sofern
nach Vorschrift des Gesetzes von der Beschlussfas-
sung über den Antrag außer dem Gegner noch an-
dere Personen zu verständigen sind, hat der An-
tragsteller dem Schriftsatze die hiezu erforderlichen
Rubriken beizulegen.

(3) Eine Abschrift des Protokolles über einen
mündlich vorgebrachten Antrag ist dem Gegner bei
der Mitteilung des Beschlusses nur dann zuzustel-
len, wenn das Protokoll für die Beurteilung der Ge-
setzmäßigkeit des gefaßten Beschlusses wesentliche
aus dem Beschlusse selbst nicht ersichtliche Anga-
ben enthält.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 54. (1) Der Antrag auf Exekutionsbewilligung
muss neben den sonst vorgeschriebenen besonderen
Angaben und Belegen enthalten:

1. die genaue Bezeichnung des Antragstellers und
desjenigen, wider welchen die Exekution ge-
führt werden soll, sowie die Angabe aller für
die Ermittlung des Exekutionsgerichtes we-
sentlichen Umstände;

2. die bestimmte Angabe des Anspruches, wegen
dessen die Exekution stattfinden soll, und des
dafür vorhandenen Exekutionstitels. Bei Geld-
forderungen sind auch

(a) der Betrag, der im Exekutionsweg herein-
gebracht werden soll,

(b) die beanspruchten Nebengebühren und

(c) der Anspruch, der sich auf Grund einer
Wertsicherungsklausel ergibt, anzugeben;

3. die Bezeichnung der anzuwendenden Exekuti-
onsmittel und bei Exekution auf das Vermö-
gen, die Bezeichnung der Vermögensteile, auf

welche Exekution geführt werden soll, sowie
des Ortes, wo sich dieselben befinden, und end-
lich alle jene Angaben, welche nach Beschaf-
fenheit des Falles für die vom bewilligenden
Gerichte oder vom Exekutionsgerichte im In-
teresse der Exekutionsführung zu erlassenden
Verfügungen von Wichtigkeit sind.

(2) Dem Exekutionsantrag ist eine Ausfertigung
des Exekutionstitels samt Bestätigung der Voll-
streckbarkeit anzuschließen, bei einem rechtskräf-
tig für vollstreckbar erklärten ausländischen Exe-
kutionstitel auch die Vollstreckbarerklärung samt
Bestätigung der Rechtskraft dieser Entscheidung.
Eine Bestätigung der Vollstreckbarkeit ist bei Be-
schlüssen, mit denen die Exekutionskosten be-
stimmt werden, bei Vergleichen und bei vollstreck-
baren Notariatsakten nicht erforderlich.

(3) Fehlt im Exekutionsantrag das gesetzlich vor-
geschriebene Vorbringen oder sind ihm nicht al-
le vorgeschriebenen Urkunden angeschlossen, so ist
der Schriftsatz zur Verbesserung zurückzustellen.

BGBl. Nr. 628/1991

§ 54a. (1) Das Exekutionsverfahren kann mit
Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung
durchgeführt werden.

(2) Der Bundesminister für Justiz wird ermäch-
tigt, zur Ermöglichung einer zweckmäßigen Be-
handlung der Eingaben in den mit Hilfe automati-
onsunterstützter Datenverarbeitung geführten Exe-
kutionsverfahren mit Verordnung Formblätter ein-
zuführen, die die Parteien für ihre Eingaben an das
Gericht zu verwenden haben. Diese Formblätter
sind so zu gestalten, dass sie die Parteien leicht und
sicher verwenden können.

(3) Für das Exekutionsverfahren, das mit
Hilfe automationsunterstützter Datenverarbeitung
durchgeführt wird, gelten folgende Besonderheiten:

1. Exekutionsanträge und andere Schriftsätze
können in einfacher Ausfertigung und ohne
Beibringung von Halbschriften überreicht wer-
den;

2. die Zustellung von Ausfertigungen von Schrift-
sätzen an den Gegner (§ 80 Abs. 1 ZPO) kann
entfallen, wenn der Inhalt des Schriftsatzes in
der Erledigung des Gerichts vollständig wie-
dergegeben wird;
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3. ergeht ein Auftrag zur Verbesserung einer Ein-
gabe, weil sich der Antragsteller nicht des hie-
für eingeführten Formblatts bedient hat, so ist
diesem Auftrag das entsprechende Formblatt
anzuschließen;

4. § 453a Z 6 ZPO und § 89e Abs. 1 GOG sind
sinngemäß anzuwenden.

BGBl. I Nr. 140/1997

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren
§ 54b. (1) Das Gericht hat über einen Exeku-

tionsantrag im vereinfachten Bewilligungsverfahren
zu entscheiden, wenn

1. der betreibende Gläubiger Exekution wegen
Geldforderungen, nicht jedoch auf das unbe-
wegliche Vermögen beantragt,

2. die hereinzubringende Forderung an Kapital
130 000 S nicht übersteigt; Prozesskosten oder
Nebengebühren sind nur dann zu berücksichti-
gen, wenn sie allein Gegenstand des durchzu-
setzenden Anspruchs sind,

3. die Vorlage anderer Urkunden als des Exeku-
tionstitels nicht vorgeschrieben ist,

4. sich der betreibende Gläubiger auf einen in-
ländischen oder rechtskräftig für vollstreckbar
erklärten ausländischen Exekutionstitel stützt
und

5. der betreibende Gläubiger nicht bescheinigt
hat, dass ein vorhandenes Exekutionsobjekt
durch Zustellung der Exekutionsbewilligung
vor Vornahme der Pfändung der Exekution
entzogen würde.

(2) Im vereinfachten Bewilligungsverfahren gilt
folgendes:

1. Der Exekutionsantrag hat die Angaben nach
§ 7 Abs. 1 zu enthalten; es ist auch der Tag
zu nennen, an dem die Bestätigung der Voll-
streckbarkeit erteilt wurde.

2. Der betreibende Gläubiger braucht dem Exe-
kutionsantrag keine Ausfertigung des Exekuti-
onstitels anzuschließen.

3. Das Gericht hat nur auf Grund der Angaben
im Exekutionsantrag zu entscheiden. Bestehen
auf Grund der Angaben im Exekutionsantrag
oder gerichtsbekannten Tatsachen Bedenken,
ob ein die Exekution deckender Exekutionsti-
tel samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit be-
steht, so hat das Gericht den betreibenden
Gläubiger vor der Entscheidung aufzufordern,
binnen fünf Tagen eine Ausfertigung des Exe-
kutionstitels samt Bestätigung der Vollstreck-
barkeit vorzulegen.

BGBl. Nr. 519/1995

Einspruch
§ 54c. (1) Gegen die im vereinfachten Bewil-

ligungsverfahren ergangene Exekutionsbewilligung
steht dem Verpflichteten der Einspruch zu. Mit
diesem kann nur geltend gemacht werden, dass ein
die bewilligte Exekution deckender Exekutionstitel
samt Bestätigung der Vollstreckbarkeit fehlt oder
dass der Exekutionstitel nicht mit den im Exeku-
tionsantrag enthaltenen Angaben darüber überein-
stimmt. Rechtsbehelfe und Rechtsmittel, mit de-
nen diese Mängel innerhalb der Einspruchsfrist gel-
tend gemacht werden, sind als Einspruch zu behan-
deln.

(2) Die Einspruchsfrist beträgt 14 Tage. Sie be-
ginnt mit Zustellung der schriftlichen Ausfertigung
des Bewilligungsbeschlusses an den Verpflichteten.

(3) Die Erhebung des Einspruchs hemmt nicht
den Vollzug der bewilligten Exekution. Wenn über
den Einspruch bis zur Vornahme von Verwertungs-
handlungen nicht rechtskräftig entschieden ist, hat
das Exekutionsgericht von Amts wegen mit dem
weiteren Vollzug bis zum Eintritt der Rechtskraft
dieser Entscheidung innezuhalten.

BGBl. Nr. 519/1995

Auftrag zur Vorlage des Exekutionstitels
§ 54d. (1) Wenn der Verpflichtete rechtzei-

tig Einspruch erhebt, ist dem betreibenden Gläu-
biger aufzutragen, eine Ausfertigung des im Exe-
kutionsantrag genannten Exekutionstitels samt Be-
stätigung der Vollstreckbarkeit binnen fünf Tagen
vorzulegen. Diese Frist beginnt mit Zustellung des
Vorlageauftrags. (2) Das Exekutionsgericht kann
auch auf andere Art prüfen, ob der im Exekutions-
antrag genannte Exekutionstitel samt Bestätigung
der Vollstreckbarkeit vorliegt.
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BGBl. Nr. 519/1995

Einstellung der Exekution
§ 54e. (1) Das Exekutionsverfahren ist unter

gleichzeitiger Aufhebung aller bis dahin vollzogenen
Exekutionsakte auch dann einzustellen, wenn

1. der betreibende Gläubiger dem Vorlageauftrag
nach § 54d Abs. 1 nicht rechtzeitig nachkommt
oder

2. der Exekutionstitel nicht mit den im Exekuti-
onsantrag enthaltenen Angaben darüber über-
einstimmt.

(2) Tritt der Einstellungsgrund nur hinsichtlich
eines Teils der Exekution ein, so ist diese verhält-
nismäßig einzuschränken.

BGBl. Nr. 519/1995

Schadenersatz
§ 54f. (1) Wird die Exekution bewilligt, ohne

dass der betreibende Gläubiger über den im Exeku-
tionsantrag genannten Exekutionstitel samt Bestä-
tigung der Vollstreckbarkeit verfügt, so hat er dem
Verpflichteten alle verursachten Vermögensnachtei-
le zu ersetzen.

(2) Das Exekutionsgericht hat auf Antrag des
Verpflichteten die Höhe des Ersatzes nach freier
Überzeugung (§ 273 ZPO) festzusetzen. Nach Ein-
tritt der Rechtskraft findet auf Grund dieses Be-
schlusses Exekution auf das Vermögen des betrei-
benden Gläubigers statt.

BGBl. Nr. 519/1995

Mutwillensstrafe
§ 54g. Wurde die Exekutionsbewilligung mut-

willig erwirkt, so ist dem betreibenden Gläubiger
überdies eine vom Gericht mit Rücksicht auf die
besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere
auf die Höhe des zu Unrecht in Exekution gezoge-
nen Betrags, zu bemessende Mutwillensstrafe von
mindestens 1 000 S aufzuerlegen.

BGBl. Nr. 759/1996

§ 55. (1) Die gerichtlichen Entscheidungen und
Verfügungen im Exekutionsverfahren ergehen, so-
weit in diesem Gesetze nicht etwas anderes geboten

ist, ohne vorherige mündliche Verhandlung. Ei-
ne vom Gesetze angeordnete Einvernehmung der
Parteien oder sonstigen Beteiligten ist an die für
mündliche Verhandlungen geltenden Vorschriften
nicht gebunden. Sie kann mündlich oder durch
das Abfordern schriftlicher Äußerungen und erste-
renfalls ohne gleichzeitige Anwesenheit der übrigen
einzuvernehmenden Personen und ohne Aufnahme
eines Protokolles geschehen; es genügt ein kurzer
schriftlicher Aktenvermerk über das Ergebnis der
Einvernehmung. Ebensowenig erfordert die Einver-
nehmung, dass jeder der zu befragenden Personen
Gelegenheit gegeben wird, sich über die von den
übrigen Personen abgegebenen Erklärungen zu äu-
ßern. Jede Partei kann verlangen, dass außer ihrem
Bevollmächtigten einer Person ihres Vertrauens die
Anwesenheit bei ihrer mündlichen Einvernahme ge-
stattet werde. Der Vertrauensperson kann die An-
wesenheit untersagt werden, wenn begründete Be-
sorgnis besteht, dass die Anwesenheit zur Störung
der Einvernahme oder zur Erschwerung der Sach-
verhaltsfeststellung mißbraucht werde.

(2) Alle für eine beantragte richterliche Entschei-
dung oder Verfügung wesentlichen Umstände sind
von dem Antragsteller zu beweisen. Ausgenommen
den Antrag auf Bewilligung der Exekution, kann
das Gericht auch vor Beschlussfassungen, für die es
das Gesetz nicht verlangt, behufs Feststellung der
erheblichen Tatsachen die mündliche oder schriftli-
che Einvernehmung einer oder beider Parteien oder
sonstiger Beteiligter anordnen und diese zur Bei-
bringung der nötigen Urkunden und anderen Be-
weise auffordern.

(3) Das Gericht kann jedoch die ihm nötig schei-
nenden Aufklärungen auch ohne Vermittlung der
Parteien oder sonstigen Beteiligten einholen und zu
diesem Zwecke von amtswegen alle hiezu geeigneten
Erhebungen pflegen und nach Maßgabe der Vor-
schriften der Zivilprozessordnung die erforderlichen
Bescheinigungen oder Beweisaufnahmen anordnen.

RGBl. Nr. 79/1896

Berücksichtigung des Grundbuchsstands
§ 55a. Ist für eine Entscheidung des Ge-

richts die Kenntnis des Grundbuchsstands von Be-
deutung, so hat es diesen von Amts wegen zu er-
heben. Bei unverbücherten Liegenschaften und Su-
perädifikaten ist in die Liegenschafts– und Bauver-
kehrskartei Einsicht zu nehmen.
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Inkraft ab 1. 10. 2000; BGBl. I Nr. 59/2000

§ 56. (1) Wird nach den Vorschriften dieses
Gesetzes eine mündliche Verhandlung anberaumt
oder vom Gerichte die Einvernehmung von Parteien
oder sonstigen Beteiligten angeordnet, so steht das
Nichterscheinen der zur Verhandlung oder zur Ein-
vernehmung gehörig geladenen Personen der Auf-
nahme und Fortsetzung der Verhandlung und der
gerichtlichen Beschlussfassung nicht entgegen.

(2) Wenn der Verhandlung oder Einvernehmung
ein Antrag einer Partei oder ein von Amts wegen
in Aussicht genommenes Vorgehen des Gerichts zu-
grunde liegt, so sind, falls das Gesetz nichts anderes
bestimmt, diejenigen Personen, die trotz gehöriger
Ladung nicht erscheinen, als diesem Antrag oder
diesem Vorgehen zustimmend zu behandeln. Der
wesentliche Inhalt des Antrags oder des von Amts
wegen in Aussicht genommenen Vorgehens und die
mit dem Nichterscheinen verbundenen Rechtsfolgen
sind in der Ladung anzugeben.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch
für die Versäumung von Fristen, die für schriftliche
Erklärungen oder Äußerungen der Parteien oder
sonstigen Beteiligten gegeben werden.

Abs. 2 ist auf Verfahren anzuwenden, bei denen der

Exekutionsantrag nach dem 30. 9. 2000 bei Gericht

einlangt; BGBl. I Nr. 59/2000

§ 57. (1) Anträge, Erinnerungen und Einwen-
dungen, zu deren Anbringung eine Tagsatzung be-
stimmt ist, können von den zur selben nicht er-
schienenen, gehörig geladenen Personen nachträg-
lich nicht mehr vorgebracht werden. Das Gleiche
gilt von der Versäumung einer Tagsatzung, bei wel-
cher ein Widerspruch erhoben werden konnte.

(2) Von der Erstreckung einer zur mündlichen
Verhandlung, zur Einvernehmung von Parteien
oder sonstigen Beteiligten, zur Anbringung von An-
trägen, Erinnerungen und Einwendungen oder zur
Erhebung eines Widerspruches bestimmten Tagsat-
zung sind die trotz gehöriger Ladung zur ersten
Tagsatzung nicht erschienenen Personen nicht zu
verständigen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 58. (1) Die im gegenwärtigen Gesetze be-
stimmten Fristen sind, wenn nicht bezüglich ein-
zelner derselben etwas anderes angeordnet ist, un-
erstreckbar.

(2) Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
findet wegen Versäumens einer Frist oder einer Tag-
satzung nicht statt; dies gilt jedoch nicht für die im
Laufe eines Exekutionsverfahrens und aus Anlass
desselben sich ergebenden Prozesse, die nach den
Bestimmungen der Zivilprozessordnung zu verhan-
deln und zu entscheiden sind.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 59. (1) Die mündliche Verhandlung im Exeku-
tionsverfahren ist nicht öffentlich.

(2) Bei jeder solchen mündlichen Verhandlung ist
durch den Richter oder einen beeideten Schriftfüh-
rer ein Protokoll aufzunehmen.

(3) Dasselbe hat die Namen der bei der Tagsat-
zung anwesenden Parteien und sonstigen Beteilig-
ten, ferner eine kurze Angabe über den Gang und
Inhalt der Verhandlung, über die während der Tag-
satzung gestellten, nicht vor Beschlussfassung wie-
der zurückgezogenen Anträge und endlich die vom
Gerichte verkündeten Entscheidungen und Verfü-
gungen zu enthalten. Den Anwesenden steht es
frei, zur Wahrung ihrer Rechte die protokollarische
Feststellung einzelner Punkte oder einzelner bei der
Tagsatzung von ihnen selbst oder von anderen ab-
gegebenen Erklärungen zu verlangen. (4) Das Pro-
tokoll ist, sofern nichts anderes im gegenwärtigen
Gesetze angeordnet ist, nur vom Richter und dem
der Tagsatzung beigezogenen Schriftführer zu un-
terschreiben.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 60. (1) Über die durch ein Vollstreckungsor-
gan vorgenommenen Exekutionshandlungen ist von
demselben ein kurzes Protokoll aufzunehmen.

(2) Das Protokoll hat Ort und Zeit der Aufnah-
me, die Namen der bei der Exekutionshandlung an-
wesenden beteiligten Personen, den Gegenstand der
Exekutionshandlung und eine Angabe der wesentli-
chen Vorgänge zu enthalten. Insbesondere ist jede
bei Vornahme einer Exekutionshandlung vom Ver-
pflichteten oder für denselben geleistete Zahlung im
Protokolle zu beurkunden. Das Protokoll ist vom
Vollstreckungsorgane zu unterschreiben.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 61. Wenn eine Exekutionshandlung vom Voll-
streckungsorgane nicht gesetzgemäß oder auftrag-
gemäß ausgeführt wurde, hat das Gericht von amts-
wegen dem Vollstreckungsorgane die Weisungen zu
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erteilen, welche zur Behebung der unterlaufenen
Fehler oder sonst zum richtigen Vollzug der Exe-
kutionshandlung nötig sind.

RGBl. Nr. 79/1896

Beschlüsse.
§ 62. Sofern nicht ein durch Klage einge-

leiteter Streit zu entscheiden ist oder das Gesetz
etwas anderes anordnet, erfolgen die gerichtlichen
Entscheidungen im Exekutionsverfahren und alle in
diesem Verfahren vorkommenden gerichtlichen Ver-
fügungen durch Beschluss.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 63. Der Beschluss, durch welchen die Exeku-
tion bewilligt wird, hat insbesondere zu enthalten:

1. Namen, Wohnort und Beschäftigung des be-
treibenden Gläubigers und des Verpflichteten;

2. den zu vollstreckenden Anspruch unter genau-
er Bezeichnung seines Inhaltes und Gegenstan-
des, sowie aller etwaigen Nebengebühren; bei
verzinslichen Forderungen ist der Zinsfuß und
der Tag anzugeben, von welchem an die Zinsen
rückständig sind;

3. die Angabe der anzuwendenden Exekutions-
mittel;

4. bei einer Exekution in das Vermögen des Ver-
pflichteten die Bezeichnung der zum Zwecke
der Befriedigung des betreibenden Gläubigers
heranzuziehenden Vermögensteile;

5. die Bezeichnung des Exekutionsgerichtes.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 64. (1) Außerhalb einer Tagsatzung gefasste
Beschlüsse sind den Parteien und allen sonst nach
Vorschrift des Gesetzes von der Beschlussfassung
zu verständigenden Personen, sofern nicht im ein-
zelnen Falle eine andere Form der Mitteilung an-
geordnet ist, durch Zustellung einer schriftlichen
Ausfertigung (Bescheid) bekanntzugeben. Ein Be-
scheid, durch welchen ein Antrag ohne Verhandlung
oder Einvernehmung des Gegners abgewiesen wird,
ist letzterem nur auf Ansuchen des Antragstellers
zuzustellen.

(2) Alle während einer Tagsatzung oder bei einer
Exekutionshandlung gefassten Beschlüsse sind zu
verkünden. Diese Beschlüsse sind den bei der Ver-
kündung anwesenden Parteien und sonstigen Be-
teiligten in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen,
insoweit diesen Personen ein abgesondertes Rechts-
mittel gegen den Beschluss oder das Recht zur
sofortigen Exekutionsführung auf Grund des Be-
schlusses zusteht. An Parteien und sonstige Be-
teiligte, welche bei der Verkündung nicht anwesend
waren, ist in diesen Fällen und nebstdem in allen
Fällen, in welchen die Leitung des Verfahrens es
erfordert, die Zustellung einer schriftlichen Ausfer-
tigung zu bewirken.

(3) Wenn hienach die Zustellung einer schriftli-
chen Ausfertigung nicht zu erfolgen hat, begründet
die mündliche Verkündung die Wirkung der Zustel-
lung.

BGBl. Nr. 71/1986

Rekurs.
§ 65. (1) Wider die im Exekutionsverfahren

ergehenden gerichtlichen Beschlüsse ist das Rechts-
mittel des Rekurses zulässig, soweit das gegenwärti-
ge Gesetz dieselben weder für unanfechtbar erklärt,
noch ein abgesondertes Rechtsmittel wider sie ver-
sagt.

(2) § 517 ZPO gilt nicht für die Exekution auf
das unbewegliche Vermögen, für Beschlüsse, mit
denen über die Bewilligung, Einstellung, Aufschie-
bung oder Fortsetzung der Exekution, eine Geld-
strafe oder eine Haft entschieden wird, sowie für
die im § 402 aufgezählten Beschlüsse.

BGBl. I Nr. 140/1997

§ 66. (1) Gegen Beschlüsse, durch die

1. Tagsatzungen anberaumt oder erstreckt wer-
den oder

2. eine Einvernehmung der Parteien oder der
sonst am Exekutionsverfahren beteiligten Per-
sonen angeordnet wird oder

3. der Auftrag zur Vorlage des Exekutionstitels
nach § 54b Abs. 2 oder § 54d Abs. 1 erteilt
wird, sowie

4. gegen die zur Durchführung einzelner Exeku-
tionsakte an die Vollstreckungsorgane erlasse-
nen Aufträge ist ein abgesondertes Rechtsmit-
tel nicht gestattet.
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(2) Die Höhe einer aufgetragenen Sicherheitslei-
stung kann nur dann angefochten werden, wenn sie
26 000 S übersteigt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 67. (1) Die gerichtlichen Beschlüsse im Exe-
kutionsverfahren können, sofern das gegenwärtige
Gesetz nichts anderes bestimmt, schon vor Ablauf
der Rekursfrist in Vollzug gesetzt werden.

(2) Dem Rekurse kommt eine die Ausführung des
angefochtenen Beschlusses hemmende Wirkung nur
in den im Gesetze besonders bezeichneten Fällen
zu.

BGBl. Nr. 519/1995

Vollzugsbeschwerde
§ 68. Wer sich durch einen Vorgang des

Exekutionsvollzugs, insbesondere durch eine Amts-
handlung des Vollstreckungsorgans oder durch die
Verweigerung einer Exekutionshandlung, für be-
schwert erachtet, kann vom Exekutionsgericht Ab-
hilfe verlangen.

BGBl. Nr. 519/1995

Ersuchen an eine Behörde.
§ 69. (1) Wenn der Vollzug der bewillig-

ten Exekution nicht dem Gerichte zusteht, welches
die Exekution bewilligt hat, so hat letzteres das
zum Einschreiten als Exekutionsgericht berufene
Gericht von amtswegen um den Exekutionsvollzug
zu ersuchen.

(2) Das Exekutionsgericht hat mit der Erlassung
der erforderlichen Ersuchschreiben von amtswegen
vorzugehen, wenn sich im Laufe eines Exekutions-
verfahrens die Notwendigkeit ergibt, behufs Vor-
nahme einzelner, außerhalb des Sprengels des Exe-
kutionsgerichtes zu bewirkender Exekutionsmaßre-
geln oder überhaupt zur Erledigung eines anhän-
gigen Exekutionsverfahrens die Mitwirkung eines
anderen Gerichtes in Anspruch zu nehmen, oder
wenn während eines Exekutionsverfahrens die Mit-
wirkung anderer Behörden notwendig wird.

(3) (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 519/1995)

BGBl. Nr. 519/1995

§ 70. (1) Von der Erhebung des Rekurses ge-
gen die Exekutionsbewilligung ist das Exekutions-
gericht durch das ersuchende Gericht nur dann zu
benachrichtigen, wenn letzteres infolge des Rekur-
ses die Vollziehung des angefochtenen Beschlusses
aufgeschoben hat. Die rechtskräftige Erledigung
des Rekurses ist dem Exekutionsgerichte nicht nur
in diesem Falle, sondern jedesmal zur Kenntnis zu
bringen, wenn der die Exekution bewilligende Be-
schluss infolge des Rekurses aufgehoben oder abge-
ändert worden ist.

(2) Das Exekutionsgericht hat sodann je nach
dem Inhalte der ihm zukommenden Mitteilungen
alle zur Fortsetzung oder zur Einstellung, Ein-
schränkung oder Aufschiebung des Exekutionsvoll-
zuges erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

(3) (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 519/1995)

RGBl. Nr. 79/1896

Öffentliche Bekanntmachung, Ediktsdatei
§ 71. (1) Die öffentliche Bekanntmachung er-

folgt durch Aufnahme in die Ediktsdatei.
(2) Bei Versteigerungsedikten kann das Gericht

jedoch von Amts wegen oder auf Antrag verfügen,
dass das Edikt auch in Zeitungen veröffentlicht oder
sonst bekannt gemacht wird, wenn dadurch offen-
kundig mehr Kaufinteressenten angesprochen wer-
den. Die Parteien und sonstige Beteiligte können
verlangen, dass mit der vom Gericht angeordneten
Bekanntmachung auf ihre Kosten weitere entgeltli-
che Bekanntmachungen verbunden werden.

Inkraft ab 1. 1. 2002; BGBl. I Nr. 59/2000

Löschen der Daten der Ediktsdatei
§ 71a. (1) Tagsatzungen, Termine und für

Anträge eingeräumte Fristen sind nach dem dort
vorgesehenen Termin bzw. dem Fristende zu lö-
schen.

(2) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die
Bestellungen von Kuratoren zu löschen, sobald der
Kurator rechtskräftig seines Amtes enthoben wurde
oder die Kuratel sonst erloschen ist.

(3) Die übrigen Daten sind zu löschen, wenn seit
der Aufnahme in die Ediktsdatei ein Monat vergan-
gen ist.

Inkraft ab 1. 1. 2002; BGBl. I Nr. 59/2000
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Aufforderungen und Mitteilungen bei
einer Exekutionshandlung.

§ 72. (1) Die bei einer Exekutionshandlung
vorkommenden Aufforderungen und sonstigen Mit-
teilungen erfolgen, falls nicht im gegenwärtigen Ge-
setze etwas anderes bestimmt ist, mündlich.

(2) Aufforderungen und Mitteilungen, welche we-
gen Abwesenheit der Person, an welche sie zu rich-
ten sind, nicht mündlich geschehen können, sind
derselben schriftlich zuzustellen. Die Befolgung
dieser Vorschrift ist im Protokolle zu bemerken.

BGBl. Nr. 519/1995

Exekutionsakten.
§ 73. Die Parteien und alle sonstigen Beteilig-

ten können Einsicht in die das Exekutionsverfahren
betreffenden Akten begehren und auf ihre Kosten
von einzelnen Aktenstücken Abschriften verlangen.
Solche Einsicht- und Abschriftnahme kann auch
dritten Personen, insoweit sie ein rechtliches Inter-
esse glaubhaft machen, gestattet werden. Durch die
Abschriftnahme dürfen jedoch die gerade dringend
benötigten Aktenstücke dem Vollstreckungsorgane
nicht entzogen werden.

BGBl. Nr. 201/1996

Elektronische Einsicht in
Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens

§ 73a. (1) Der Bundesminister für Justiz hat
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten sowie
unter Bedachtnahme auf eine einfache und sparsa-
me Verwaltung und eine Sicherung vor Mißbrauch
die Geschäftsbehelfe des Exekutionsverfahrens, ins-
besondere die Namensverzeichnisse, die Register
über Pfändungen und die Listen der Vermögens-
verzeichnisse, zu bestimmen, in die Rechtsanwälte,
Notare und Körperschaften des öffentlichen Rechts
mittels automationsunterstützter Datenübermitt-
lung Einsicht nehmen dürfen, wenn sie die auf diese
Weise erlangten Daten zur Einleitung eines Rechts-
streites oder einer Exekution, zur Geltendmachung
von Einwendungen gegen eine bereits eingeleitete
Exekution oder sonst zur Führung eines gerichtli-
chen Verfahrens benötigen.

(2) Die Einsicht ist nach Maßgabe der techni-
schen Möglichkeiten für den Sprengel eines Bezirks-
gerichts oder eines Landesgerichts oder bundesweit
zu ermöglichen.

(3) Die nähere Vorgangsweise bei dieser elektro-
nischen Einsicht ist durch Verordnung des Bundes-
ministers für Justiz zu regeln.

(4) (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 201/1996)

BGBl. I Nr. 140/1997

Kosten der Exekution.
§ 74. (1) Sofern nicht für einzelne Fälle etwas

anderes angeordnet ist, hat der Verpflichtete dem
betreibenden Gläubiger auf dessen Verlangen alle
ihm verursachten, zur Rechtsverwirklichung not-
wendigen Kosten des Exekutionsverfahrens zu er-
statten; welche Kosten notwendig sind, hat das Ge-
richt nach sorgfältiger Erwägung aller Umstände zu
bestimmen. Der § 54a ZPO ist auf die Kosten des
Exekutionsverfahrens nicht anzuwenden. Ob und
in welcher Höhe die vom betreibenden Gläubiger
gezahlten Vollzugs- und Wegegebühren zu erstat-
ten sind, ist auch ohne Verlangen zu bestimmen.
Übersteigt bei einer Exekution auf bewegliche kör-
perliche Sachen die hereinzubringende Forderung
an Kapital 52 000 S - Prozesskosten oder Nebenge-
bühren sind nur dann zu berücksichtigen, wenn sie
allein Gegenstand des durchzusetzenden Anspruchs
sind -, so sind die Kosten der Beteiligung am Exe-
kutionsvollzug bis zur Pfändung zur Rechtsverwirk-
lichung notwendig, bei geringeren Forderungen je-
doch nicht.

(2) Der Anspruch auf Ersatz der nicht schon
rechtskräftig zuerkannten Exekutionskosten er-
lischt, wenn deren Bestimmung nicht binnen vier
Wochen begehrt wird. Die Frist beginnt mit der
Beendigung oder Einstellung der Exekution zu lau-
fen. Entstehen jedoch Kosten erst danach, so gilt
§ 54 Abs. 2 ZPO.

(3) Bei der Exekution auf bewegliche körperli-
che Sachen sind die nach Bewilligung der Exekuti-
on entstandenen Kosten erst nach Bericht des Voll-
streckungsorgans zu bestimmen.

(4) Beschlüsse, mit denen die Exekutionskosten
bestimmt werden, sind ab deren Erlassung voll-
streckbar.

BGBl. Nr. 519/1995

Barauslagen
§ 74a. Der betreibende Gläubiger, der einen

Antrag im elektronischen Rechtsverkehr einbringt,
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braucht Barauslagen, wenn sie den Betrag von 30
Euro nicht übersteigen, nur auf Aufforderung des
Gerichts zu belegen. Diese Aufforderung ist bei
Bedenken gegen die Richtigkeit der verzeichneten
Barauslagen oder auf Verlangen des Verpflichteten
zu erlassen. § 54b Abs. 2 Z 3 und § 54c ff sind
sinngemäß anzuwenden, wobei der Verpflichtete im
Einspruch nur geltend machen kann, dass die vom
betreibenden Gläubiger verzeichneten Barauslagen
diesem nicht oder nicht in der geltend gemachten
Höhe entstanden sind.

Inkraft ab 1. 10. 2000; BGBl. I Nr. 59/2000

§ 75. Wenn ein Exekutionsverfahren aus einem
der in den §§ 35, 36 und 39 Abs. 1 Z 1, 9 und
10 sowie § 54e angeführten Gründe eingestellt wird
oder dessen Einstellung aus anderen, dem betrei-
benden Gläubiger bei Stellung des Antrages auf
Exekutionsbewilligung oder bei Beginn des Exeku-
tionsvollzuges schon bekannten Gründen erfolgen
musste, so hat der betreibende Gläubiger auf Er-
satz der gesamten bis zur Einstellung aufgelaufenen
Exekutionskosten keinen Anspruch. Dies gilt nicht,
wenn die Exekution eingestellt wird, weil dem Ver-
pflichteten im Titelverfahren die Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand bewilligt wurde.

Inkraft ab 1. 10. 2000; BGBl. I Nr. 59/2000

§ 76. Bei der voraussichtlich letzten gerichtli-
chen Bestimmung der Exekutionskosten sind auch
die Auslagen von amtswegen zu berücksichtigen,
die durch das Einheben der Exekutionskosten ent-
stehen dürften. Eine nachträgliche Bestimmung
dieser Einhebungskosten findet nicht statt.

RGBl. Nr. 79/1896

Fruchtbringende Anlegung gerichtlich
erlegter Barbeträge.

§ 77. Wenn sich mit Rücksicht auf die Höhe
der Beträge, die wahrscheinliche Dauer des Erla-
ges oder aus anderen Gründen die fruchtbringen-
de Anlage der im Laufe eines Exekutionsverfah-
rens zu Gericht erlegten Ertragsüberschüsse, Feil-
bietungserlöse, Cassareste oder anderen Bargeldbe-
träge empfiehlt, so hat das Gericht von amtswegen
oder auf Antrag wegen deren fruchtbringender An-
lage das Geeignete zu veranlassen. Die näheren Be-
stimmungen über die Art der Anlage und das hiebei

zu beobachtende Verfahren sind im Verordnungs-
wege zu treffen.

RGBl. Nr. 79/1896

Anwendung der Zivilprozessordnung.
§ 78. Soweit in diesem Gesetze nichts ande-

res angeordnet ist, haben auch im Exekutionsver-
fahren die allgemeinen Bestimmungen der Zivilpro-
zessordnung über die Parteien, das Verfahren und
die mündliche Verhandlung, über den Beweis, die
Beweisaufnahme und über die einzelnen Beweis-
mittel, über richterliche Beschlüsse und über das
Rechtsmittel des Rekurses zur Anwendung zu kom-
men.

BGBl. Nr. 519/1995

Zweiter Titel
Vollstreckbarerklärung und Anerkennung
von Akten und Urkunden, die im Ausland

errichtet wurden

§ 79. (1) Die Bewilligung der Exekution auf Grund
von Akten und Urkunden, die im Ausland errichtet
wurden und nicht zu den in § 2 bezeichneten Exeku-
tionstiteln gehören (ausländische Exekutionstitel),
setzt voraus, dass sie für Österreich für vollstreck-
bar erklärt wurden.

(2) Akte und Urkunden sind für vollstreckbar
zu erklären, wenn die Akte und Urkunden nach
den Bestimmungen des Staates, in dem sie errichtet
wurden, vollstreckbar sind und die Gegenseitigkeit
durch Staatsverträge oder durch Verordnungen ver-
bürgt ist.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 80. Einem Antrag auf Vollstreckbarerklärung,
der sich auf ein Erkenntnis eines ausländischen Ge-
richts oder einer sonstigen Behörde, auf einen vor
diesen geschlossenen Vergleich oder auf eine aus-
ländische öffentliche Urkunde gründet, ist überdies
nur dann stattzugeben:

1. wenn die Rechtssache nach Maßgabe der im
Inlande über die Zuständigkeit geltenden Be-
stimmungen im auswärtigen Staate anhängig
gemacht werden konnte;



INHALTSVERZEICHNIS 23

2. wenn die Ladung oder Verfügung, durch die
das Verfahren vor dem auswärtigen Gerichte
oder der auswärtigen Behörde eingeleitet wur-
de, der Person, wider welche Exekution ge-
führt werden soll, entweder in dem betreffen-
den auswärtigen Gebiete oder mittels Gewäh-
rung der Rechtshilfe in einem anderen Staats-
gebiete oder im Inlande zu eigenen Handen zu-
gestellt wurde;

3. wenn das Erkenntnis gemäß dem darüber
vorliegenden Zeugnisse der ausländischen
Gerichts- oder sonstigen Behörde nach dem für
letztere geltenden Rechte einem die Vollstreck-
barkeit hemmenden Rechtszuge nicht mehr un-
terliegt.

BGBl. Nr. 519/1995

Versagungsgründe
§ 81. Die Vollstreckbarerklärung ist ungeach-

tet des Vorhandenseins der in §§ 79 und 80 ange-
führten Bedingungen zu versagen:

1. wenn es dem Antragsgegner wegen einer Unre-
gelmäßigkeit des Verfahrens nicht möglich war,
sich an dem vor dem ausländischen Gericht
oder der ausländischen Behörde stattfindenden
Verfahren zu beteiligen;

2. wenn durch die Vollstreckbarerklärung eine
Handlung erzwungen werden soll, die nach
dem Recht des Inlands entweder überhaupt un-
erlaubt oder nicht erzwingbar ist;

3. wenn durch die Vollstreckbarerklärung ein
Rechtsverhältnis zur Anerkennung oder ein
Anspruch zur Verwirklichung gelangen soll,
dem durch das inländische Gesetz im Inland
aus Rücksichten der öffentlichen Ordnung oder
der Sittlichkeit die Gültigkeit oder Klagbarkeit
versagt ist.

BGBl. Nr. 519/1995

Zuständigkeit
§ 82. Für die Vollstreckbarerklärung ist zu-

ständig:

1. das Bezirksgericht, bei dem der Verpflichtete
seinen Wohnsitz oder Sitz hat, oder

2. das nach §§ 18 und 19 bezeichnete Bezirksge-
richt, in Wien das nach dem Bezirksgerichts-
Organisationsgesetz für Wien in Exekutionssa-
chen zuständige Gericht.

Inkraft ab 1. 10. 2000; BGBl. I Nr. 59/2000

Verfahren
§ 83. (1) Über den Antrag auf Vollstreckbar-

erklärung ist ohne vorhergehende mündliche Ver-
handlung und ohne Einvernehmung des Gegners
mit Beschluss zu entscheiden.

(2) Soweit nicht in diesem Titel etwas anderes
bestimmt ist, sind die Bestimmungen über die Exe-
kution inländischer Akte und Urkunden sinngemäß
anzuwenden.

BGBl. Nr. 519/1995

Rekurs und Widerspruch
§ 84. (1) Im Verfahren über einen Re-

kurs gegen einen Beschluss über den Antrag auf
Vollstreckbar-erklärung ist § 521a ZPO mit der
Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass die Fristen
für Rekurs und Rekursbeantwortung jeweils einen
Monat betragen.

(2) Wird dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung
ganz oder teilweise stattgegeben, so gilt für den Re-
kurs des Antragsgegners an das Gericht zweiter In-
stanz Folgendes:

1. Befindet sich der Wohnsitz oder Sitz des An-
tragsgegners nicht im Inland und stellt der Re-
kurs dessen erste Möglichkeit dar, sich am
Verfahren zu beteiligen, so beträgt die Frist für
den Rekurs zwei Monate. Die Frist für die Re-
kursbeantwortung beträgt auch in diesem Fall
einen Monat.

2. Im Rekurs gegen die Vollstreckbarerklärung
können Gründe für deren Versagung auch
dann geltend gemacht werden, wenn sie in er-
ster Instanz nicht aktenkundig waren. Der
Antragsgegner ist dabei zur gleichzeitigen Gel-
tendmachung aller nicht aktenkundigen Ver-
sagungsgründe bei sonstigem Ausschluss ver-
pflichtet.

(3) Wird der Antrag auf Vollstreckbarerklärung
ganz oder teilweise abgewiesen und erhebt der An-
tragsteller dagegen Rekurs, so ist auf die Rekursbe-



INHALTSVERZEICHNIS 24

antwortung des Antragsgegners Abs. 2 Z 1 erster
Satz und Z 2 entsprechend anzuwenden.

(4) Gegen die Entscheidung über einen wegen
der Erteilung oder Versagung der Vollstreckbarer-
klärung erhobenen Rekurs ist ein weiterer Rekurs
nicht deshalb unzulässig, weil das Gericht zweiter
Instanz die angefochtene erstinstanzliche Entschei-
dung zur Gänze bestätigt hat.

(5) Ist der ausländische Exekutionstitel nach den
Rechtsvorschriften des Ursprungsstaates noch nicht
rechtskräftig, so kann das mit einem Rekurs gegen
die Entscheidung über den Antrag auf Vollstreck-
barerklärung befasste Gericht auf Antrag des An-
tragsgegners das Verfahren zur Vollstreckbarerklä-
rung bis zum Eintritt der Rechtskraft des ausländi-
schen Exekutionstitels unterbrechen, wobei es dem
Antragsgegner eine angemessene Frist für das Ein-
legen eines Rechtsmittels im Ursprungsstaat setzen
kann. Das Gericht kann außerdem die Vornahme
bereits zulässiger Exekutionshandlungen davon ab-
hängig machen, dass der betreibende Gläubiger eine
vom Gericht nach freiem Ermessen zu bestimmen-
de Sicherheit für den dem Verpflichteten drohenden
Schaden leistet.

Inkraft ab 1. 10. 2000; BGBl. I Nr. 59/2000

Exekutionsantrag und Vollzug
§ 84a. (1) Mit dem Antrag auf Vollstreck-

barerklärung kann der Antrag auf Bewilligung der
Exekution verbunden werden. Über beide Anträge
hat das Gericht zugleich zu entscheiden.

(2) Wenn bis zur Vornahme von Verwertungs-
handlungen über den Antrag auf Vollstreckbarer-
klärung nicht rechtskräftig entschieden ist, hat das
Exekutionsgericht von Amts wegen mit dem weite-
ren Vollzug bis zum Eintritt der Rechtskraft dieser
Entscheidung innezuhalten.

BGBl. Nr. 519/1995

Wirkung der Vollstreckbarerklärung
§ 84b. Nach Eintritt der Rechtskraft der Voll-

streckbarerklärung ist der ausländische Exekutions-
titel wie ein inländischer zu behandeln. Ihm kommt
aber nie mehr Wirkung als im Ursprungsstaat zu.

BGBl. Nr. 519/1995

Aufhebung und Abänderung der
Vollstreckbarerklärung

§ 84c. (1) Wird der Exekutionstitel im Ur-
sprungsstaat nach Rechtskraft der Vollstreckbarer-
klärung aufgehoben oder abgeändert, so kann der
Verpflichtete die Aufhebung oder Abänderung der
Vollstreckbarerklärung beantragen. Dieser Antrag
kann mit einem Antrag auf Einstellung oder Ein-
schränkung der Exekution verbunden werden.

(2) Über den Antrag auf Aufhebung oder Abän-
derung der Vollstreckbarerklärung hat das für die
Vollstreckbarerklärung in erster Instanz zuständige
Gericht nach Anhörung des betreibenden Gläubi-
gers mit Beschluss zu entscheiden.

BGBl. Nr. 519/1995

Anerkennung
§ 85. Wird die Feststellung beantragt, ob Ak-

te und Urkunden anzuerkennen sind, die

1. im Ausland errichtet wurden,

2. eine vermögensrechtliche Angelegenheit zum
Gegenstand haben und

3. einer Vollstreckung nicht zugänglich sind,

so sind die vorstehenden Bestimmungen sinngemäß
anzuwenden.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 86. Die vorstehenden Bestimmungen sind
nicht anzuwenden, soweit nach Völkerrrecht oder
in Rechtsakten der Europäischen Union anderes be-
stimmt ist.

Inkraft ab 1. 10. 2000; BGBl. I Nr. 59/2000

Dritter Titel
Exekution auf Grund von Akten und

Urkunden supranationaler Organisationen

§ 86a. Akte und Urkunden supranationaler Orga-
nisationen, denen Österreich angehört, sind, unab-
hängig davon, ob sie im Geltungsgebiet oder außer-
halb des Geltungsgebiets dieses Gesetzes errichtet
worden sind, ausländischen Akten und Urkunden
gleichgestellt.

RGBl. Nr. 79/1896
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Zweiter Abschnitt.
Exekution wegen Geldforderungen.

Erster Titel.
Exekution auf das unbewegliche Vermögen.

Erste Abteilung.
Zwangsweise Pfandrechtsbegründung.

Bewilligung und Vollzug.
§ 87. Zu Gunsten einer vollstreckbaren Geld-

forderung kann auf Antrag des betreibenden Gläu-
bigers ein Pfandrecht an einer Liegenschaft des Ver-
pflichteten oder einem diesem gehörigen Liegen-
schaftsanteile begründet werden.

BGBl. Nr. 519/1995

1. In einem öffentlichen Buche
eingetragene Liegenschaften.

§ 88. (1) Sofern die Liegenschaft in einem öf-
fentlichen Buche eingetragen ist, erfolgt die Pfand-
rechtsbegründung durch bücherliche Einverleibung
des Pfandrechtes.

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug der Ein-
verleibung gelten die Bestimmungen des Allgemei-
nen Grundbuchsgesetzes mit der Maßgabe, dass die
Frist zur Einbringung von Rekursen 14 Tage be-
trägt.

(3) Bei der bücherlichen Einverleibung des
Pfandrechtes ist die Forderung, für die das Pfand-
recht eingetragen wird, als vollstreckbare zu be-
zeichnen. Diese Einverleibung hat die Wirkung,
dass wegen der vollstreckbaren Forderung auf die
Liegenschaft oder den Liegenschaftsanteil unmittel-
bar gegen jeden späteren Erwerber derselben Exe-
kution geführt werden kann.

BGBl. Nr. 39/1955

§ 89. (1) Ist eine Forderung vollstreckbar ge-
worden, für die schon auf Grund einer dem Ein-
tritte der Vollstreckbarkeit vorausgehenden Bestel-
lung ein Pfandrecht einverleibt war, so ist auf An-
trag des betreibenden Gläubigers die bücherliche
Anmerkung der Vollstreckbarkeit zu bewilligen.

(2) In Ansehung der Bewilligung und des Voll-
zuges der Anmerkung haben die Bestimmun-
gen des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes 1955,
BGBl. Nr. 39, mit den in § 88 angeführten Abwei-
chungen zu gelten. Durch diese Anmerkung erlangt
die Forderung unmittelbare Vollstreckbarkeit gegen
jeden späteren Erwerber der Liegenschaft oder des
Liegenschaftsanteiles.

RGBl. Nr. 79/1896

2. Bücherlich nicht eingetragene
Liegenschaften.

§ 90. (1) Wenn die Liegenschaft, an der oder
an deren Anteil für die vollstreckbare Forderung ein
Pfandrecht begründet werden soll, in ein öffentli-
ches Buch nicht aufgenommen ist, so ist zum Er-
werbe des Pfandrechtes die vom Exekutionsgerich-
te auf Grund der Exekutionsbewilligung vorzuneh-
mende pfandweise Beschreibung der zu pfändenden
Liegenschaft erforderlich.

(2) Dem Antrage auf Exekutionsbewilligung ist
in diesem Falle ein die Liegenschaft betreffender
Auszug aus dem Cataster beizulegen.

(3) Die Pfändung kann nur für eine ziffermäßig
bestimmte Geldsumme stattfinden; die ziffermäßi-
ge Angabe der vom Verpflichteten zu leistenden Ne-
bengebüren ist nicht notwendig.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 91. Die pfandweise Beschreibung ist nur dann
vorzunehmen, wenn und soweit die zu pfändende
Liegenschaft im Besitze oder Mitbesitze des Ver-
pflichteten steht. Sofern dieser Besitz weder dem
Exekutionsgerichte bekannt ist, noch durch Vorla-
ge urkundlicher Bescheinigung glaubhaft gemacht
wird, hat der Anordnung der pfandweisen Beschrei-
bung eine Einvernehmung des Verpflichteten über
die Frage des Liegenschaftsbesitzes vorauszugehen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 92. (1) Von der angeordneten pfandweisen Be-
schreibung ist der Verpflichtete unter Bekanntgabe
von Ort und Zeit zu benachrichtigen.

(2) Die pfandweise Beschreibung hat in der Art
zu geschehen, dass die Bestandteile der Liegen-
schaft nach Culturgattung, Ausmaß und Grenzen
unter gleichzeitiger Bezeichnung der Person des Be-
sitzers und, falls die Liegenschaft mehreren Perso-
nen gehört, der Mitbesitzer, sowie unter Anführung
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der Nummern der Catastralparcellen, aus welchen
sich die zu pfändende Liegenschaft zusammensetzt,
in einem Protokolle verzeichnet werden, und in das
Protokoll die Erklärung aufgenommen wird, dass
diese Liegenschaft oder der dem Verpflichteten ge-
hörige Anteil derselben zu Gunsten der vollstreck-
baren Forderung des zu benennenden Gläubigers in
Pfändung genommen sei; auch ist der Wohnort des
Gläubigers und seines Vertreters anzugeben.

(3) Die Forderung ist im Protokolle nach Capital
und Nebengebüren unter Bezugnahme auf den Exe-
kutionstitel anzugeben und als vollstreckbare zu be-
zeichnen.

(4) Das Protokoll über die Vornahme der pfand-
weisen Beschreibung ist dem Exekutionsgerichte
vorzulegen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 93. (1) Die zur genauen Ermittlung des Pfand-
gegenstandes erforderlichen Erhebungen sind nöti-
genfalls an Ort und Stelle zu pflegen.

(2) Wird hiebei eine das Eigentumsrecht des Ver-
pflichteten begründende oder beweisende Urkunde
vorgefunden, so ist die geschehene Pfändung auf
dieser Urkunde anzumerken.

(3) Vom Vollzuge der pfandweisen Beschreibung
hat das Exekutionsgericht den betreibenden Gläu-
biger wie den Verpflichteten zu verständigen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 94. Eine später zu Gunsten anderer vollstreck-
barer Forderungen bewilligte Pfändung derselben
Liegenschaft ist, solange die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit der ersten pfandweisen Beschreibung
unbestritten ist, durch Anmerkung auf dem bereits
errichteten Protokolle zu vollziehen. In der Anmer-
kung ist der Gläubiger zu benennen, auf dessen An-
trag die weitere Pfändung stattfindet, und es ist
dessen vollstreckbare Forderung im Sinne des § 92
zu bezeichnen. Auch ist der Wohnort des Gläubi-
gers und seines Vertreters anzugeben.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 95. Jede durch pfandweise Beschreibung oder
durch Anmerkung am Pfändungsprotokolle vollzo-
gene Liegenschaftspfändung ist in der Gemeinde,
in welcher sich die Liegenschaft befindet, durch
die Gemeindeorgane in ortsüblicher Weise zu ver-
lautbaren und überdies durch Anschlag an der Ge-
richtstafel des Exekutionsgerichtes bekannt zu ma-
chen.

RGBl. Nr. 79/1896

Einschränkung der Exekution.
§ 96. (1) Hat der betreibende Gläubiger

durch die zwangsweise Pfandrechtsbegründung al-
lein oder in Verbindung mit anderen, von ihm schon
früher für die vollstreckbare Forderung erworbenen
Pfandrechten an Liegenschaften (§ 89) eine größere
Sicherheit erlangt, als das Gesetz für die Anlegung
von Pupillengeldern erfordert, so kann auf Antrag
des Verpflichteten vom Exekutionsgerichte die Auf-
hebung des zwangsweise begründeten Pfandrechtes
oder dessen Einschränkung, insbesondere auch die
Einschränkung des für die vollstreckbare Forderung
auf mehreren Liegenschaften oder Liegenschaftsan-
teilen haftenden Pfandrechtes auf eine oder einzelne
dieser Liegenschaften angeordnet werden, sofern die
übrigbleibende Sicherheit den Vorschriften über die
Anlegung von Pupillengeldern noch entspricht. Bei
dieser Einschränkung bleiben unter allen Umstän-
den ursprünglich vertragsmäßige Pfandrechte auf-
recht.

(2) Der Verpflichtete hat die seinen Antrag be-
gründenden Umstände zu beweisen.

(3) Der Beschluss darf erst nach Eintritt der
Rechtskraft in Vollzug gesetzt werden.

RGBl. Nr. 118/1914

Zweite Abteilung.
Zwangsverwaltung.

Anwendbarkeit der Zwangsverwaltung.
§ 97. (1) Die Zwangsverwaltung ist auf Antrag

des betreibenden Gläubigers zum Zwecke der Til-
gung der vollstreckbaren Forderung aus den Nut-
zungen und Einkünften von Liegenschaften oder
Liegenschaftsanteilen des Verpflichteten zu bewil-
ligen.

(2) Die Zwangsverwaltung findet insbesondere
auch hinsichtlich der Nutzungen und Einkünfte von
Fideicommiss- und Lehengütern statt, insofern die-
se Erträgnisse nach den bestehenden Gesetzen über
Familien-Fideicommisse und Lehen der Exekution
überhaupt unterworfen sind.

(3) Wenn die Zwangsverwaltung innerhalb des
letzten Jahres aus dem Grunde eingestellt wurde,
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weil nach den Verhältnissen die Erzielung von Er-
trägnissen, die zur Befriedigung der betreibenden
Gläubiger verwendet werden könnten, überhaupt
nicht oder doch für längere Zeit nicht zu erwarten
ist, kann das Gericht, wenn es gleichzeitig als Exe-
kutionsgericht einzuschreiten hätte, die Einleitung
der Zwangsverwaltung verweigern.

RGBl. Nr. 79/1896

Einleitung — 1. In einem öffentlichen
Buche eingetragene Liegenschaften.
§ 98. (1) Bei Liegenschaften, die in einem öf-

fentlichen Buche eingetragen sind, hat das Gericht,
das die Zwangsverwaltung bewilligt, das Gericht,
bei welchem sich die Einlage über die Liegenschaft
befindet, von amtswegen zu ersuchen, die Zwangs-
verwaltung bei der betreffenden Liegenschaft im
Lastenblatte bücherlich anzumerken, wenn es aber
selbst Buchbehörde ist, diese Anmerkung von amts-
wegen anzuordnen. In der Anmerkung ist der Name
des betreibenden Gläubigers und die vollstreckbare
Forderung anzugeben.

(2) Diese Anmerkung hat die Folge, dass die
bewilligte Zwangsverwaltung gegen jeden späte-
ren Erwerber der Liegenschaft durchgeführt werden
kann.

(3) Zugleich mit der Veranlassung der bücherli-
chen Anmerkung ist das Exekutionsgericht um den
Vollzug der Zwangsverwaltung zu ersuchen.

RGBl. Nr. 118/1914

§ 99. (1) Sobald das Exekutionsgericht eine
Zwangsverwaltung bewilligt oder um den Vollzug
einer bewilligten Zwangsverwaltung ersucht wird,
hat es einen Verwalter zu ernennen und den Ver-
pflichteten zu verständigen, dass er sich jeder Ver-
fügung über die von der Exekution betroffenen Er-
trägnisse zu enthalten habe und sich an der Ge-
schäftsführung des Verwalters gegen dessen Willen
nicht beteiligen dürfe.

(2) Dieser Beschluss ist dem betreibenden Gläu-
biger, dem Verpflichteten, dem ernannten Verwal-
ter und den öffentlichen Organen, welche zur Ein-
treibung der von der Liegenschaft zu entrichtenden
Steuern samt Zuschlägen, Vermögensübertragungs-
gebühren und sonstigen öffentlichen Abgaben be-
rufen sind, zuzustellen. Zugleich hat das Exekuti-
onsgericht anzuordnen, dass die Liegenschaft dem

Verwalter durch das Vollstreckungsorgan zur Ver-
waltung und Einziehung der Erträgnisse übergeben
werde.

(3) Wird gegen den Miteigentümer einer Liegen-
schaft die Zwangsverwaltung des ihm zustehenden
Liegenschaftsanteiles bewilligt, so sind nebst den
in Absatz 2 bezeichneten Personen und Behörden
auch die übrigen Miteigentümer von dem Beschlus-
se des Exekutionsgerichtes zu verständigen. Die
Übergabe der Liegenschaft an den Verwalter findet
in diesem Falle nur nach Maßgabe der dem Ver-
pflichteten zustehenden Besitzrechte statt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 100. (1) Wenn das Exekutionsgericht, be-
vor ein Verwalter ernannt ist, davon verständigt
wird (§ 99 Absatz 1), dass die Zwangsverwaltung
noch einem anderen Gläubiger bewilligt wurde, so
ist dem zu ernennenden Verwalter aufzutragen, die
Verwaltung auch zu Gunsten dieses letzteren Gläu-
bigers zu führen.

(2) Wird einem Gläubiger die Zwangsverwal-
tung einer Liegenschaft bewilligt, für welche bereits
auf Antrag eines anderen Gläubigers ein Verwal-
ter ernannt ist, so hat das Exekutionsgericht kei-
nen neuen Verwalter zu bestellen, sondern dem be-
reits ernannten Verwalter aufzutragen, die Verwal-
tung auch zu Gunsten des neu hinzugekommenen
Gläubigers zu führen. Von diesem Beschlusse ist
nebst dem neuen Gläubiger und den in § 99 Ab-
satz 2 bezeichneten Personen und Behörden auch
jeder Gläubiger zu verständigen, der bis dahin die
Zwangsverwaltung dieser Liegenschaft erwirkt hat.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 101. Ist die Zwangsverwaltung nach dem Stan-
de des öffentlichen Buches undurchführbar, so hat
das Exekutionsgericht von amtswegen oder auf An-
zeige der Buchbehörde nach Beschaffenheit des Fal-
les entweder das Verfahren einzustellen oder dem
betreibenden Gläubiger aufzutragen, innerhalb ei-
ner nach Ermessen zu bestimmenden Frist die Be-
seitigung des wahrgenommenen Hindernisses dar-
zutun. Nach fruchtlosem Ablaufe dieser Frist ist
das Verfahren von amtswegen einzustellen.

RGBl. Nr. 79/1896

2. Bücherlich nicht eingetragene
Liegenschaften.
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§ 102. (1) Bei Liegenschaften, die in ein
öffentliches Buch nicht eingetragen sind, hat das
Gericht, welches die Zwangsverwaltung bewilligt,
wenn es nicht selbst Exekutionsgericht ist, das Exe-
kutionsgericht von der Bewilligung der Zwangsver-
waltung zu verständigen und um den Vollzug zu
ersuchen.

(2) Das Exekutionsgericht hat, sobald es eine
Zwangsverwaltung bewilligt oder um den Vollzug
einer bewilligten Zwangsverwaltung ersucht wird,
in Gemäßheit der §§ 99 und 100 vorzugehen. Die
bewilligte Zwangsverwaltung ist in dem Protokol-
le über eine vorausgegangene pfandweise Beschrei-
bung der Liegenschaft (§§ 90 ff.) anzumerken.

(3) Nach Übergabe der Liegenschaft an den Ver-
walter kann die bewilligte Zwangsverwaltung gegen
jeden späteren Erwerber der Liegenschaft durchge-
führt werden.

RGBl. Nr. 79/1896

Wirkung der Einleitung.
§ 103. (1) Nach bücherlicher Anmerkung der

Zwangsverwaltung oder nach Übergabe der in ein
öffentliches Buch nicht eingetragenen Liegenschaft
an den Verwalter kann, solange die Zwangsverwal-
tung nicht rechtskräftig eingestellt ist, auf die Er-
trägnisse der Liegenschaft, unbeschadet schon frü-
her daran erworbener Rechte, nur im Wege der
Zwangsverwaltung Exekution geführt werden.

(2) Sobald im Sinne des ersten Absatzes die
Zwangsverwaltung einer Liegenschaft eingeleitet
wurde, kann, solange sie nicht rechtskräftig einge-
stellt ist, zu Gunsten weiterer vollstreckbarer For-
derungen eine besondere Zwangsverwaltung der-
selben Liegenschaft nicht mehr eingeleitet werden.
Alle Gläubiger, welchen während dieser Zeit die
Zwangsverwaltung der Liegenschaft bewilligt wird,
treten damit der bereits eingeleiteten Zwangsver-
waltung bei; sie müssen diese in der Lage anneh-
men, in der sie sich zur Zeit ihres Beitrittes befin-
det. Von da an haben die beitretenden Gläubiger
dieselben Rechte, als wenn die Zwangsverwaltung
auf ihren Antrag eingeleitet worden wäre.

BGBl. Nr. 39/1955

§ 104. (1) Für die Priorität des Befriedigungs-
rechtes des betreibenden Gläubigers ist bei bücher-
lich eingetragenen Liegenschaften der Zeitpunkt

maßgebend, in welchem das Ersuchen um den Voll-
zug der Anmerkung bei der Buchbehörde einge-
langt ist, oder wenn die Buchbehörde selbst zur
Bewilligung der Zwangsverwaltung berufen war,
der Zeitpunkt der Anbringung des Antrages auf
Zwangsverwaltung (§ 29 Allgemeines Grundbuchs-
gesetz 1955). Der betreibende Gläubiger, zu dessen
Gunsten die Anmerkung erfolgt, geht in Bezug auf
die Befriedigung seiner vollstreckbaren Forderung
sammt Nebengebüren aus den Erträgnissen allen
Personen vor, die erst nach diesem Zeitpunkte bü-
cherliche Rechte an der Liegenschaft erwerben oder
die Zwangsverwaltung erwirken.

(2) Bei Liegenschaften, die in einem öffentli-
chen Buche nicht eingetragen sind, bestimmt sich
diese Priorität nach dem Zeitpunkte, in dem das
Ersuchen um den Vollzug der Zwangsverwaltung
beim Exekutionsgerichte eingelangt ist, oder, wenn
das Exekutionsgericht selbst zur Bewilligung der
Zwangsverwaltung berufen war, nach dem Zeit-
punkte, in dem der Antrag auf Zwangsverwaltung
gestellt wurde. Wird das Exekutionsgericht am
nämlichen Tage um den Vollzug der Zwangsverwal-
tung derselben Liegenschaft zu Gunsten verschiede-
ner Gläubiger ersucht oder wird von verschiedenen
Gläubigern am nämlichen Tage der Antrag auf Be-
willigung der Zwangsverwaltung bei dem zu dieser
Bewilligung berufenen Exekutionsgerichte gestellt,
so stehen die Befriedigungsrechte dieser Gläubiger
in gleicher Rangordnung.

RGBl. Nr. 79/1896

Wohnungsräume des Verpflichteten.
§ 105. (1) Wohnt der Verpflichtete zur Zeit

der Bewilligung der Zwangsverwaltung auf dem
derselben unterworfenen Grundstücke oder in dem
zu verwaltenden Hause, so sind ihm während der
Dauer der Zwangsverwaltung die für ihn und für
seine im gemeinsamen Haushalte mit ihm lebenden
Familienglieder unentbehrlichen Wohnungsräume
zu überlassen. Über den Umfang dieser Räume
entscheidet das Exekutionsgericht. Wenn der Ver-
pflichtete die Verwaltung der Liegenschaft gefähr-
det, können ihm die überlassenen Wohnungsräume
vom Exekutionsgerichte auf Antrag entzogen wer-
den.

(2) Kranke und Wöchnerinnen können zur Räu-
mung der Wohnung nicht angehalten werden, solan-
ge sie dieselbe ohne Gefährdung ihrer Gesundheit
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nicht verlassen können.

RGBl. Nr. 79/1896

Ernennung des Verwalters.
§ 106. (1) Die Gerichtshöfe erster Instanz ha-

ben nach Einvernehmung der Verwaltungs-(Berg-
)Behörden und der Gemeindebehörden des Ge-
richtshofsprengels, sowie der landwirtschaftlichen
und montanistischen Körperschaften und Vereine,
deren Wirksamkeit sich auf diesen Sprengel bezieht,
ein Verzeichnis jener Personen zu verfassen, welche
vermöge ihrer Geschäftskenntnis und Verlässlich-
keit zum Amte eines Verwalters besonders tauglich
sind und zur Übernahme solcher Verwaltungen sich
bereit erklären.

(2) Dieses Verzeichnis ist sämmtlichen Gerich-
ten des Gerichtshofsprengels mitzuteilen, sodann
im Laufe eines jeden Jahres zu überprüfen und nach
den gegebenen Verhältnissen richtigzustellen oder
durch Aufnahme neuer Personen zu ergänzen. Alle
derlei Änderungen sind den Gerichten des Sprengels
bekannt zu geben. (3) Aus der Zahl der in dieses
Verzeichnis aufgenommenen Personen hat das Exe-
kutionsgericht die ihm mit Rücksicht auf die La-
ge und Beschaffenheit der zu verwaltenden Liegen-
schaft und die sonstigen Umstände des einzelnen
Falles am geeignetsten erscheinende Persönlichkeit
auszuwählen und zum Verwalter zu ernennen.

BGBl. Nr. 222/1929

§ 107. (1) Das Gericht kann eine in das amtli-
che Verzeichnis der Verwalter nicht aufgenommene
Person zum Verwalter ernennen:

1. wenn sich unter den im amtlichen Verzeichnis-
se angeführten Personen keine findet, welche
den besonderen Anforderungen entspricht, die
im einzelnen Falle an den Verwalter gestellt
werden müssen;

2. wenn der gemäß § 106 ernannte Verwalter die
Übernahme der Verwaltung ablehnt und keine
der übrigen in das amtliche Verzeichnis auf-
genommenen Personen im einzelnen Falle zur
Führung der Verwaltung geeignet scheint;

3. wenn es im einzelnen Falle mit Rücksicht auf
die hiefür namhaft gemachte Person oder aus
anderen wichtigen Gründen im Interesse einer

vorteilhaften Verwaltung und einer Vermin-
derung der Verwaltungskosten gelegen ist, ei-
ne bestimmte vorgeschlagene Person, die nicht
in das amtliche Verzeichnis aufgenommen ist,
zum Verwalter zu ernennen.

(2) Die Erhebungen, die zur Beurteilung der Eig-
nung einer vorgeschlagenen Person oder überhaupt
zum Zwecke der richtigen Auswahl des Verwalters
nötig erscheinen, hat das Gericht von Amts wegen
vorzunehmen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 108. (1) Der ernannte Verwalter ist an Eides-
statt zu verpflichten.

(2) Der betreibende Gläubiger, sowie der Ver-
pflichtete können innerhalb vierzehn Tagen nach
Bekanntgabe des ohne ihre Einvernehmung ernann-
ten Verwalters unter Darlegung ihrer Gründe beim
Exekutionsgerichte die Ernennung eines anderen
Verwalters beantragen. Sofern nicht Gefahr im Ver-
zuge ist, hat der Entscheidung über den Antrag
die Einvernehmung des Verwalters und, je nach der
Person des Antragstellers, des Verpflichteten oder
des betreibenden Gläubigers vorauszugehen.

RGBl. Nr. 79/1896

Geschäftskreis des Verwalters.
§ 109. (1) Die dem Verwalter nach Maßgabe

des Gesetzes zustehenden geschäftlichen Befugnisse
und Berechtigungen treten mit der Übergabe der
Liegenschaft an den Verwalter in Kraft.

(2) Der Verwalter hat, unbeschadet der im
Fideicommiss- und Lehensverhältnisse begründeten
besonderen Verpflichtungen und Beschränkungen,
alle zur ordnungsmäßigen und vorteilhaften wirt-
schaftlichen Benützung der ihm übergebenen Lie-
genschaft dienenden Veranstaltungen zu treffen.

(3) Er ist kraft seiner Bestellung befugt, alle Nut-
zungen und Einkünfte aus der verwalteten Liegen-
schaft an Stelle des Verpflichteten einzuziehen und
darüber zu quittiren, und überhaupt alle Rechts-
geschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen und
alle Klagen anzustrengen, welche zur Durchführung
der Zwangsverwaltung erforderlich sind.

(4) Auf Antrag sind dem Verwalter vom Exekuti-
onsgerichte für seine Geschäftsführung und über die
Art und Weise der Zwangsverwaltung Anweisungen
zu erteilen. Der Verwalter selbst sowie jeder betei-
ligte Gläubiger kann insbesondere auch beantragen,
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dass das Exekutionsgericht diejenigen zur Zahlung
vorgeschriebenen Steuern und Lasten, sowie dieje-
nigen laufenden Abgaben, Auslagen und sonstigen
Zahlungen nach Betrag und Fälligkeit bezeichne,
die der Verwalter unmittelbar aus den Verwaltungs-
erträgnissen bezahlen darf.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 110. (1) Dritte Personen, welchen Leistun-
gen an den Verpflichteten obliegen, die sich als Ein-
künfte der verwalteten Liegenschaft darstellen, sind
auf Antrag des Verwalters oder des betreibenden
Gläubigers vom Exekutionsgerichte aufzufordern,
die rückständigen sowie die bis zur Einstellung der
Zwangsverwaltung fällig werdenden Leistungen an
den Verwalter zu entrichten.

(2) Nach dieser Aufforderung können sie an den
Verpflichteten nicht mehr gültig leisten. Früher er-
folgte Zahlungen an den Verpflichteten sind ungül-
tig, wenn bewiesen wird, dass den Dritten zur Zeit
der Zahlung die Bewilligung der Zwangsverwaltung
oder die Übergabe der Liegenschaft an den Verwal-
ter bekannt war.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 111. (1) Die Bewilligung der Zwangsverwal-
tung ist auf die in Ansehung der verwalteten Lie-
genschaft bestehenden Miet- und Pachtverträge oh-
ne Einfluss. Der Verwalter kann jedoch solche Ver-
träge unter den sonst hiefür maßgebenden Bedin-
gungen kündigen, Klage wegen Räumung erheben
und neue Mietverträge für die ortsübliche Dau-
er abschließen. Zur Verpachtung der Liegenschaft
oder einzelner Teile derselben bedarf der Verwalter
der Genehmigung des Exekutionsgerichtes.

(2) Dem Verwalter kann auf Antrag gestattet
werden, einzelne oder die gesamten Erträgnisse der
Liegenschaft im Wege öffentlicher Versteigerung an
den Meistbietenden zu verpachten.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 112. (1) Zu Verfügungen, welche nicht im
gewöhnlichen Wirtschaftsbetriebe inbegriffen sind,
sowie zu allen sonstigen Maßregeln von besonderer
Wichtigkeit bedarf der Verwalter der Zustimmung
des Exekutionsgerichtes.

(2) Sofern nicht Gefahr im Verzuge ist, hat der
Erteilung dieser Zustimmung, der Erteilung der Ge-
nehmigung eines Pachtvertrages, sowie der Ent-
scheidung über die im § 109 Absatz 4 und § 111 Ab-
satz 2 erwähnten Anträge die Einvernehmung des

betreibenden Gläubigers, des Verpflichteten und
des Verwalters vorauszugehen.

(3) Wenn dem für einen Liegenschaftsanteil be-
stellten Verwalter auch von den übrigen Miteigen-
tümern die Verwaltung übertragen ist, so müssen
vor der gerichtlichen Genehmigung von Verfügun-
gen, die nicht innerhalb des gewöhnlichen Wirt-
schaftsbetriebes gelegen sind, oder anderer Maß-
regeln von besonderer Wichtigkeit immer auch die
von der Zwangsverwaltung nicht betroffenen Mit-
eigentümer über den Antrag des Verwalters einver-
nommen werden.

RGBl. Nr. 79/1896

Belohnung des Verwalters.
§ 113. (1) Der Verwalter hat Anspruch auf

eine nach dem Umfange, der Schwierigkeit und
der Sorgfalt seiner Geschäftsführung zu bemessen-
de Belohnung und auf Ersatz der von ihm bestrit-
tenen Verwaltungsauslagen. Die Höhe der Beloh-
nung wie des zu erstattenden Aufwandes setzt das
Exekutionsgericht auf Antrag des Verwalters nach
Ablauf der einzelnen Rechnungsperioden bei Ent-
scheidung über die Verwaltungsrechnung fest.

(2) Das Exekutionsgericht kann den Verwalter
auf seinen Antrag jederzeit ermächtigen, aus den
Erträgnissen angemessene Vorschüsse zu entneh-
men.

RGBl. Nr. 79/1896

Überwachung der Geschäftsführung des
Verwalters.

§ 114. (1) Das Exekutionsgericht hat die
Geschäftsführung des Verwalters zu überwachen
und auf die Abstellung wahrgenommener Mängel
und Unregelmäßigkeiten der Geschäftsführung von
amtswegen zu dringen.

(2) Es entscheidet, erforderlichenfalls nach Ein-
vernehmung des Verwalters und derjenigen Perso-
nen, für welche diese Entscheidung von Belang ist,
über die vom Verpflichteten, von Miteigentümern
der verwalteten Liegenschaft oder von beteiligten
Gläubigern wider die Zulässigkeit oder Angemes-
senheit einzelner Verwaltungsmaßregeln erhobenen
Einwendungen und über die wider das Verhalten
des Verwalters vorgebrachten Erinnerungen. Den
hierüber ergehenden gerichtlichen Verfügungen hat
der Verwalter zu entsprechen.
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(3) Das Exekutionsgericht kann von amtswegen
oder auf Antrag die Entlassung des Verwalters an-
ordnen und einen neuen Verwalter ernennen. Die in
Ansehung der ersten Ernennung des Verwalters ge-
gebenen Bestimmungen haben auch in diesem Falle
Anwendung zu finden (§§ 106 bis 108).

RGBl. Nr. 79/1896

Rechnungslegung.
§ 115. (1) Falls das Exekutionsgericht nichts

anderes anordnet, hat der Verwalter alljährlich zu
der ihm bei seiner Ernennung vom Exekutionsge-
richte im voraus zu bezeichnenden Zeit und über-
dies nach Beendigung der Verwaltung Rechnung
zu legen. Bei Verwaltungen von kürzerer als Jah-
resdauer ist lediglich nach Schluss der Verwaltung
Rechnung zu legen. In welchen Perioden die sich
als Ertragsüberschüsse ergebenden Gelder an das
Gericht abzugeben sind, hat das Exekutionsgericht
bei Ernennung des Verwalters oder nach Beginn
der Verwaltung unter Berücksichtigung der Art der
Bewirtschaftung und der hinsichtlich der Liegen-
schaftseinkünfte üblichen Fälligkeitstermine zu be-
stimmen.

(2) Die Rechnungslegung kann mittels Über-
reichung einer mit den nötigen Belegen versehe-
nen Rechnung, bei Verwaltungen von geringerem
Umfange aber auch unmittelbar durch gerichtli-
che Vorweisung der Ausschreibe- und Rechnungs-
bücher des Verwalters und seiner Ausgabenbele-
ge und durch Protokollirung der vom Verwalter
hierzu mündlich gegebenen Aufklärungen gesche-
hen. Die protokollarische Aufnahme solcher Ver-
waltungsrechnungen kann der Gerichtskanzlei über-
tragen werden.

(3) Der mit der Rechnungslegung säumige Ver-
walter ist durch Ordnungsstrafen oder durch Ab-
züge an der Belohnung für die Verwaltung zur Er-
füllung seiner Pflichten zu verhalten. Das Gericht
kann ferner, falls dies nach Lage der Sache Erfolg
verspricht, einen Gerichtsabgeordneten oder sonsti-
gen Rechnungsverständigen beauftragen, die Rech-
nung auf Kosten und Gefahr des säumigen Verwal-
ters abzufassen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 116. (1) Zur Erledigung der gelegten Rech-
nung, sowie zur Verhandlung über die Ansprüche
des Verwalters auf Belohnung und Ersatz seines

Aufwandes ist vom Exekutionsgerichte eine Tagsat-
zung anzuberaumen. Nebst dem Verwalter sind zu
dieser nicht über einen Monat hinaus anzuordnen-
den Tagsatzung der Verpflichtete und der betrei-
bende Gläubiger zu laden.

(2) Diese Personen können in der Zwischenzeit
die Rechnung beim Exekutionsgerichte einsehen
und dagegen oder gegen einzelne Posten mündlich
zu Protokoll oder schriftlich Erinnerungen anbrin-
gen. Von den geladenen Personen, die weder bei
der Tagsatzung erscheinen, noch vor derselben Er-
innerungen angebracht haben, wird angenommen,
dass sie die gelegte Rechnung als richtig anerken-
nen. Die Erinnerungen von Personen, die nicht bei
der Tagsatzung erscheinen, werden nur insoweit be-
rücksichtigt, als das Exekutionsgericht es für not-
wendig findet, die darin geltend gemachten Rech-
nungsmängel von amtswegen zum Gegenstande ei-
ner Aufklärung oder Berichtigung zu machen. Die-
se Rechtsfolgen sind in der Ladung bekannt zu ge-
ben.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 117. (1) Auf Grund der gemäß § 116 zu beach-
tenden Erinnerungen und der vom Verwalter dar-
über gegebenen Erläuterungen hat das Gericht über
die Genehmigung der Verwaltungsrechnung zu ent-
scheiden. Gleichzeitig ist die dem Verwalter zu ge-
währende Belohnung und die Höhe des ihm zu er-
setzenden Aufwandes zu bestimmen.

(2) Den zu Tagsatzungen geladenen, jedoch bei
derselben nicht erschienenen Personen steht der Re-
kurs gegen die Entscheidung über die Verwaltungs-
rechnung nicht zu.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 118. (1) Auf die Erfüllung der dem Verwalter
in der Rechnungserledigung vom Exekutionsgerich-
te erteilten Aufträge hat das Exekutionsgericht im
Wege von Ordnungsstrafen, durch Abzüge an der
zugesprochenen Belohnung oder durch Zurückhal-
tung derselben zu dringen.

(2) Dem Verwalter rechtskräftig auferlegte Ersät-
ze sind durch Einrechnung auf die ihm zugespro-
chene Belohnung oder auf die ihm als Ersatz sei-
nes Aufwandes gebürende Summe, falls dies aber
unausführbar wäre oder nicht vollen Erfolg hätte,
durch Exekution auf das Vermögen des Verwalters
hereinzubringen. Die Exekution hat das Exekuti-
onsgericht von amtswegen einzuleiten.
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RGBl. Nr. 79/1896

Verwaltungserträgnisse.
§ 119. (1) Die Erträgnisse der verwalteten

Liegenschaft sind in Gemäßheit der nachfolgenden
Bestimmungen zur Berichtigung der Verwaltungs-
auslagen sowie zur Befriedigung des betreibenden
Gläubigers und der sonst Berechtigten zu verwen-
den.

(2) Zu diesen Erträgnissen gehören alle dem Ver-
pflichteten gebürenden, der Exekution nicht entzo-
genen Nutzungen und Einkünfte der Liegenschaft,
und zwar die nach Übergabe der Liegenschaft an
den Verwalter gewonnenen Früchte, wie die zur Zeit
dieser Übergabe schon abgesonderten und auf der
Liegenschaft befindlichen Früchte, ferner die in die-
sem Zeitpunkte schon fälligen, jedoch noch nicht
eingehobenen Einkünfte, wie die erst nach Überga-
be der Liegenschaft an den Verwalter fällig werden-
den Einkünfte.

(3) Wenn abgesonderte Früchte schon vor Über-
gabe der Liegenschaft an den Verwalter von Gläu-
bigern des Verpflichteten gepfändet wurden, so ge-
hört nur der nach Berichtigung der Pfandforderung
sammt Nebengebüren erübrigende Teil des für diese
Früchte erzielten Erlöses zu den Verwaltungserträg-
nissen; falls nicht vom Gläubiger selbst Exekution
geführt wird, obliegt die Veräußerung dem Verwal-
ter. Dasselbe gilt in Ansehung der bei Übergabe
der Liegenschaft an den Verwalter bereits fälligen
Einkünfte, die noch nicht eingehoben, aber schon
gepfändet waren.

RGBl. Nr. 79/1896

Unmittelbare Berichtigung aus den
Verwaltungserträgnissen.

§ 120. (1) Die mit der Verwaltung und ge-
wöhnlichen wirtschaftlichen Benützung der Liegen-
schaft verbundenen Auslagen sind vom Verwalter
ohne weiteres Verfahren aus den Erträgnissen zu
berichtigen.

(2) Zu diesen Auslagen gehören insbesondere:

1. die zur Zeit der Bewilligung der Zwangsverwal-
tung nicht länger als drei Jahre rückständigen,
sowie die während der Zwangsverwaltung fäl-
lig werdenden, von der Liegenschaft zu entrich-
tenden Steuern sammt Zuschlägen, die sonsti-
gen von der Liegenschaft zu entrichtenden öf-
fentlichen Abgaben, sowie die nicht länger als

drei Jahre rückständigen Verzugszinsen dieser
Steuern und Abgaben;

2. die dem Verpflichteten aus Versicherungsver-
trägen obliegenden Leistungen, sofern diese
Verträge in Ansehung der verwalteten Liegen-
schaft, einzelner Teile derselben, des Zubehörs
oder der in die Verwaltung einbezogenen Vor-
räte geschlossen sind;

3. die während der Zwangsverwaltung fällig wer-
denden und die aus dem letzten Jahre vor
Bewilligung der Zwangsverwaltung rückstän-
digen Beträge an Lohn, Kostgeld und ande-
ren Dienstbezügen der bei Bewirtschaftung ei-
nes zur Forst- oder Landwirtschaft bestimmten
Grundstückes oder zur Überwachung und In-
standhaltung von Wohnhäusern verwendeten
Personen; erstreckt sich die Zwangsverwaltung
auf gewerbliche Unternehmungen, die mit dem
forst- oder landwirtschaftlichen Betriebe ver-
bunden sind, so sind auch die Dienstbezüge der
in diesen Unternehmungen verwendeten Perso-
nen im gleichen Umfange unmittelbar aus den
Erträgnissen zu berichtigen;

4. die Kosten der Zwangsverwaltung, die Kosten
der Erhaltung und notwendigen Verbesserung
der Liegenschaft und die zur einstweiligen Be-
streitung dieser Kosten geleisteten Vorschüsse;

5. die während der Zwangsverwaltung fällig wer-
denden und die aus dem letzten Jahre vor
Bewilligung der Zwangsverwaltung rückstän-
digen Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und
sonstigen wiederkehrenden Leistungen, die aus
unangefochtenen, auf der Liegenschaft sicher-
gestellten Forderungen und Rechten gebüren,
einschließlich der aus Ausgedingen gebürenden
Leistungen, sowie die auf eine Capitalstilgung
berechneten Abschlagszahlungen, welche kraft
einer bereits vor Bewilligung der Zwangsver-
waltung getroffenen, unanfechtbaren Vereinba-
rung durch Annuitäten oder durch gleichmä-
ßige, in Zeitabschnitten von höchstens einem
Jahre fällige Raten zu bewirken sind.

(3) Die unmittelbare Berichtigung der unter
Abs. 2 Z. 5 angeführten Ausgaben ist nur insoweit
statthaft, als die fraglichen Bezugsrechte unbestrit-
ten den Vorrang vor dem Befriedigungsrechte des
betreibenden Gläubigers genießen.
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RGBl. Nr. 79/1896

§ 121. (1) Die zur Erhaltung und Bewirtschaf-
tung der Liegenschaft notwendigen Auslagen, ein-
schließlich der im § 120 Abs. 2 Z. 2 und 3, bezeichne-
ten Leistungen, sind aus den Erträgnissen vor den
rückständigen oder während der Zwangsverwaltung
fällig werdenden Steuern und öffentlichen Abgaben
(§ 120 Abs. 2 Z. 1) zu berichtigen.

(2) Für die im § 120 Abs. 2 Z. 5 bezeichneten
Zahlungen ist die nach dem Stande des öffentlichen
Buches oder nach Inhalt des Protokolles über die
pfandweise Beschreibung den Bezugsrechten selbst
zukommende Rangordnung maßgebend.

RGBl. Nr. 79/1896

Verteilung der Ertragsüberschüsse.
§ 122. Die Verteilung der nach Abzug der

unmittelbar berichtigten Auslagen (§ 120) erüb-
rigenden Erträgnisse (Ertragsüberschüsse) hat in
der Regel nach Erledigung jeder einzelnen Verwal-
tungsrechnung stattzufinden. Das Gericht kann je-
doch solche Verteilungen beim Vorhandensein hin-
reichender Zahlungsmittel auf Antrag während des
Laufes einer Rechnungsperiode oder, wenn die Ein-
leitung einer besonderen Verteilungsverhandlung
wegen der Geringfügigkeit der jährlichen Ertrags-
überschüsse dem Gerichte unzweckmäßig erscheint
und die Rechte der Gläubiger durch eine solche Auf-
schiebung nicht leiden, auf Antrag oder von amts-
wegen erst nach Verstreichen mehrerer Rechnungs-
perioden vornehmen.

RGBl. Nr. 118/1914

§ 123. (1) Zur Verhandlung über die Vertei-
lung hat das Gericht eine Tagsatzung anzuberau-
men. Zu dieser sind außer dem Verpflichteten und
der in § 99 Absatz 2, genannten öffentlichen Organe
der betreibende Gläubiger und alle Personen zu la-
den, für welche nach den dem Gerichte vorliegenden
Ausweisen auf der Liegenschaft oder auf den an der
Liegenschaft haftenden Rechten zu Geldleistungen
verpflichtende Forderungen und Rechte begründet
sind. Von der Ladung dieser letzteren Personen ist
abzusehen, sofern ihre Ansprüche aus den Erträg-
nissen unmittelbar berichtigt wurden.

(2) Die für die Anberaumung der Verteilungs-
tagsatzung sowie für die Verteilung und die Ver-
handlung darüber notwendigen Auszüge aus dem

öffentlichen Buche oder aus den Protokollen über
die pfandweise Beschreibung der Liegenschaft hat
das Gericht von amtswegen zu beschaffen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 124. Aus den zur Verteilung gelangenden Er-
tragsüberschüssen sind in der nachstehend angege-
benen Reihenfolge zu berichtigen:

1. die Ansprüche des Verwalters auf Belohnung
und Ersatz der von ihm bestrittenen Verwal-
tungsauslagen, soweit sie nicht schon durch die
gewährten Vorschüsse (§ 113) gedeckt sind;

2. die nicht länger als drei Jahre vor Bewilligung
der Zwangsverwaltung rückständigen, von der
Liegenschaft zu entrichtenden Vermögensüber-
tragungsgebüren und, soweit sie nicht schon im
Sinne des § 120 unmittelbar aus den Erträgnis-
sen berichtigt wurden, die im § 120 Abs. 2 Z.
1 bezeichneten Steuern und öffentlichen Abga-
ben sammt Verzugszinsen;

3. soweit nicht gleichfalls schon deren Berichti-
gung gemäß § 120 Abs. 2 Z. 5 erfolgt ist,
die während der Zwangsverwaltung fällig wer-
denden oder aus dem letzten Jahre vor Be-
willigung der Zwangsverwaltung rückständi-
gen Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder und son-
stigen wiederkehrenden Leistungen aus Forde-
rungen und Rechten, die auf der Liegenschaft
sichergestellt sind, einschließlich der im § 120
Abs. 2 Z. 5 bezeichneten Capitalsabschlagszah-
lungen, in der den Bezugsrechten selbst zu-
kommenden Rangordnung, vorausgesetzt, dass
diesen Bezugsrechten der Vorrang vor dem be-
treibenden Gläubiger gebürt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 125. (1) Die nach Berichtigung dieser Zahlun-
gen verbleibenden Summen sind zur Tilgung der
Forderung zu verwenden, zu deren Hereinbringung
die Zwangsverwaltung bewilligt worden ist. Beim
Vorhandensein mehrerer durch Zwangsverwaltung
Exekution führender Gläubiger entscheidet der im
§ 104 angegebene Zeitpunkt über die Reihenfolge
der Tilgung ihrer Forderungen, sofern nicht einzel-
nen derselben auf Grund eines vorher erworbenen
Pfandrechtes der Vorrang gebürt. Der hiernach zu-
rückstehende Gläubiger gelangt zum Zuge, wenn
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sämmtliche vorausgehende Forderungen der übri-
gen betreibenden Gläubiger mit den dreijährigen
Zinsen und sonstigen Rückständen, Prozess- und
Exekutionskosten getilgt sind.

(2) Forderungen, die untereinander in gleicher
Rangordnung stehen, sind nach Verhältnis ihrer
Gesamtbeträge zu tilgen. Die Forderungen der be-
treibenden Gläubiger gehen in Bezug auf die Be-
friedigung aus den Ertragsüberschüssen den länger
als drei Jahre rückständigen pfandrechtlich nicht
sichergestellten Steuern, Gebüren und öffentlichen
Abgaben voraus.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 126. Der gemäß §§ 124 und 125 nicht zur Ver-
wendung gelangende Teil der Ertragsüberschüsse
ist zur Berichtigung derjenigen im § 124 Z. 3 be-
zeichneten, während der Zwangsverwaltung fällig
werdenden oder aus dem letzten Jahre vor deren
Bewilligung rückständigen Leistungen zu verwen-
den, die dem Befriedigungsrechte des betreibenden
Gläubigers im Range nachstehen. Ein nach Berich-
tigung aller dieser Ansprüche erübrigender Rest ist
dem Verpflichteten zuzuweisen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 127. (1) Die im § 124 Z. 1 bis 3 angeführten
Ansprüche werden bei der Verteilung nur infolge
Anmeldens der Gläubiger berücksichtigt, die For-
derungen, zu deren Gunsten die Zwangsverwaltung
bewilligt wurde, sind jedoch von amtswegen in die
Verteilung einzubeziehen.

(2) Die Anmeldung hat bei Vermeidung des Aus-
schlusses von der jeweils in Frage stehenden Vertei-
lung spätestens bei der anberaumten Tagsatzung zu
geschehen; sie kann auch schriftlich erfolgen. In der
Anmeldung ist der beanspruchte, aus den Ertrags-
überschüssen zuzuweisende Betrag anzugeben.

(3) Den Gläubigern, deren Ansprüche der An-
meldung unterliegen, sind bei der Ladung die auf
die Unterlassung oder Versäumung der Anmeldung
gesetzten Rechtsfolgen bekannt zu geben.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 128. (1) Bei der Tagsatzung ist über die er-
folgten Anmeldungen und die von amtswegen zu
beachtenden Ansprüche, sowie über die Reihenfol-
ge und Art ihrer Befriedigung zu verhandeln.

(2) Widersprüche, die hiebei gegen die Bezahlung
einzelner angemeldeter oder von amtswegen zu be-
rücksichtigender Forderungen oder ihrer Zinsen aus
den Ertragsüberschüssen, gegen die beantragte Rei-
henfolge der Bezahlung, gegen die Höhe der aus-
zufolgenden Beträge oder gegen die Berechtigung
zur Empfangnahme der Zahlungen erhoben wer-
den, sind nur dann auf den Rechtsweg zu verweisen,
wenn die Entscheidung über den Widerspruch von
der Ermittlung und Feststellung streitiger Tatum-
stände abhängt.

(3) Zur Erhebung von Widersprüchen sind alle
Gläubiger befugt, deren Ansprüche beim Ausfallen
des bestrittenen Rechtes aus den Ertragsüberschüs-
sen zum Zuge kommen könnten; die Befugnis zum
Widerspruche steht unter dieser Voraussetzung ins-
besondere auch den Afterpfandgläubigern zu. Der
Verpflichtete kann nur gegen die Berücksichtigung
solcher Ansprüche Widerspruch erheben, für welche
ein Exekutionstitel nicht vorliegt.

(4) Das weitere Verfahren bei Erhebung von
Widersprüchen, die Rechtsfolgen der versäumten
Klagsanbringung, die Erlassung des Verteilungsbe-
schlusses, die Ausfolgung der zugewiesenen Beträ-
ge an die Berechtigten und der Einfluss anhängiger
Widerspruchsprozesse auf die Ausführung des Ver-
teilungsbeschlusses bestimmen sich nach den für die
Meistbotsverteilung aufgestellten Vorschriften.

RGBl. Nr. 79/1896

Einstellung der Zwangsverwaltung.
§ 129. (1) Die Zwangsverwaltung ist von

amtswegen einzustellen, wenn sämmtliche Forde-
rungen sammt Nebengebüren getilgt sind, zu de-
ren Hereinbringung die Zwangsverwaltung bewilligt
wurde.

(2) Das Exekutionsgericht kann die Einstellung
der Zwangsverwaltung von amtswegen oder auf An-
trag anordnen, wenn die Fortdauer der Zwangsver-
waltung besondere, aus den Liegenschaftseinkünf-
ten nicht bestreitbare Kosten erfordern würde und
der betreibende Gläubiger den nötigen Geldbetrag
nicht vorschießt, oder wenn nach den Verhältnissen
die Erzielung von Erträgnissen, welche zur Befriedi-
gung des betreibenden Gläubigers verwendet wer-
den könnten, überhaupt nicht oder doch für längere
Zeit nicht zu erwarten ist.

(3) Der Einstellung von amtswegen hat eine Ein-
vernehmung der Parteien vorauszugehen.
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(4) Die Zwangsverwaltung ist ferner jederzeit auf
Antrag des betreibenden Gläubigers einzustellen.
Findet gleichzeitig zu Gunsten mehrerer Gläubi-
ger Zwangsverwaltung statt, so hat der nur von
einem derselben gestellte Antrag auf Einstellung
der Zwangsverwaltung bloß die Wirkung, dass die-
ser Gläubiger die Rechte und Pflichten eines be-
treibenden Gläubigers verliert, die zu seinen Gun-
sten vollzogene Anmerkung der Zwangsverwaltung
gelöscht wird und die Forderung dieses Gläubigers
künftighin lediglich nach Maßgabe ihrer sonstigen
Sicherstellung (§§ 120 Abs. 2 Z. 5, 124 Z. 3 und 126)
bei den Verteilungen der Erträgnisse berücksichtigt
wird.

RGBl. Nr. 118/1914

§ 130. (1) Von der Einstellung einer Zwangsver-
waltung sind der Verwalter, der Verpflichtete, der
betreibende Gläubiger, die in §§ 99 Absatz 2, ge-
nannten öffentlichen Organe und die etwaigen Mit-
eigentümer der Liegenschaft zu verständigen.

(2) Mit Rechtskraft des Einstellungsbeschlus-
ses erlangt der Verpflichtete wieder die Befugnis
zur Bewirtschaftung und Benützung der Liegen-
schaft, zur Einziehung der Erträgnisse und zur
Verfügung über dieselben. Das Exekutionsgericht
hat die bücherliche Löschung der Anmerkung der
Zwangsverwaltung von amtswegen zu veranlassen
und den Verwalter zur Übergabe der Liegenschaft
an den Verpflichteten, zur Verständigung jener
Personen, die gemäß § 110 zur Zahlung an den
Verwalter aufgefordert wurden, sowie zur Erstat-
tung der Schlussrechnung anzuweisen. Ein aus
der Schlussrechnung sich ergebender Restbetrag ist
dem Verpflichteten herauszugeben.

RGBl. Nr. 79/1896

Verwaltung von Liegenschaftsanteilen.
§ 131. Soweit das Gesetz nichts anderes be-

stimmt, sind die Vorschriften über die Zwangsver-
waltung von Liegenschaften auch auf die Zwangs-
verwaltung von einzelnen Liegenschaftsanteilen zu
beziehen.

RGBl. Nr. 79/1896

Rekurs.
§ 132. Gegen die in den §§ 99 und 100 be-

zeichneten Beschlüsse, sowie gegen die Beschlüsse,
durch welche:

1. dritte Personen gemäß § 110 von der Bewilli-
gung der Zwangsverwaltung und von der Er-
nennung des Verwalters verständigt werden;

2. der Umfang der dem Verpflichteten zu über-
lassenden Wohnungsräume bestimmt wird
(§ 105);

3. dem Verwalter Anweisungen über die Art und
Weise der Verwaltung und über die Bezahlung
der im § 120 bezeichneten Auslagen erteilt wer-
den;

4. das Exekutionsgericht die Abstellung wahr-
genommener Mängel und Unregelmäßigkeiten
der Geschäftsführung des Verwalters anordnet;

5. ein neuer Verwalter ernannt (§ 114 Absatz 3)
oder

6. der Zeitpunkt der Verteilung der Ertragsüber-
schüsse bestimmt wird (§ 122),

findet ein Rekurs nicht statt.

RGBl. Nr. 79/1896

Dritte Abteilung.
Zwangsversteigerung.

Exekutionsantrag
§ 133. (1) Zu Gunsten einer vollstreckbaren

Geldforderung kann auf Antrag des betreibenden
Gläubigers die Zwangsversteigerung einer Liegen-
schaft, eines Superädifikats oder eines Baurechts
des Verpflichteten bewilligt werden.

(2) Ist dem Antrag ein Verzeichnis der Personen,
denen an der Liegenschaft oder dem Superädifikat
dingliche Rechte zustehen oder zu deren Gunsten
Bestand-, Wiederkaufs- und Vorkaufsrechte einge-
tragen sind, und ihrer Adressen nicht angeschlos-
sen, so ist der Exekutionsantrag aus diesem Grund
nicht abzuweisen. Das Gericht kann den betreiben-
den Gläubiger auffordern, binnen einer festzuset-
zenden Frist ein solches Verzeichnis vorzulegen.

BGBl. I Nr. 59/2000
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Superädifikat
§ 134. Bei einem Superädifikat, für das bei

Gericht keine Urkunden nach § 1 UHG hinterlegt
oder eingereiht sind, hat der Gläubiger das Ei-
gentum oder den Besitz des Verpflichteten zu be-
haupten und durch Urkunden glaubhaft zu machen.
Fehlt die urkundliche Bescheinigung, so haben der
Exekutions-bewilligung Erhebungen des Gerichts-
vollziehers und eine Einvernahme des Verpflichte-
ten über die Frage des Eigentums oder des Besitzes
voranzugehen. Nach Bewilligung der Exekution hat
das Exekutionsgericht von Amts wegen die pfand-
weise Beschreibung des Superädifikats (§§ 99 ff) zu
Gunsten der vollstreckbaren Forderung des betrei-
benden Gläubigers anzuordnen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Betreibender Gläubiger mit Pfandrecht
§ 135. Ist für die hereinzubringende voll-

streckbare Forderung schon ein Pfandrecht an der
Liegenschaft des Verpflichteten rechtskräftig be-
gründet, so bedarf es der Vorlage einer Ausferti-
gung des Exekutionstitels nicht; die Exekution ist
im Rang dieses Pfandrechts zu bewilligen, wenn der
betreibende Gläubiger dies beantragt und die Iden-
tität der Forderung nachweist.

BGBl. I Nr. 59/2000

Zustellungen
§ 136. (1) Die Bewilligung der Exekution

ist dem betreibenden Gläubiger, dem Verpflichte-
ten und allen Personen, für die auf der Liegen-
schaft ein Wiederkaufsrecht einverleibt ist, zuzustel-
len. Weicht die aus dem Grundbuch ersichtliche
Adresse des Verpflichteten von der im Exekutions-
antrag oder im Exekutionstitel angegebenen Adresse
ab, so ist die Exekutionsbewilligung auch an die im
Grundbuch angegebene Adresse zu übersenden.

(2) Dem betreibenden Gläubiger ist zugleich der
Erlag eines Kostenvorschusses binnen einer min-
destens vierwöchigen Frist aufzutragen. Den Wie-
derkaufsberechtigten ist mitzuteilen, dass sie ihr
Recht bei sonstigem Ausschluss innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung dieser Verständigung auszuü-
ben haben.

BGBl. I Nr. 59/2000

Anmerkung
§ 137. (1) Das Bewilligungsgericht hat von

Amts wegen anzuordnen, dass die Bewilligung der
Zwangsversteigerung bei der betreffenden Liegen-
schaft unter Angabe des betreibenden Gläubigers
und der betriebenen Forderung bücherlich ange-
merkt wird (Anmerkung der Einleitung des Ver-
steigerungsverfahrens).Ist das Bewilligungsgericht
nicht auch Grundbuchsgericht, so hat es dieses un-
ter Anschluss der erforderlichen Anzahl von Aus-
fertigungen um die Anmerkung zu ersuchen. Wur-
de die Zwangsversteigerung zur Hereinbringung ei-
ner schon pfandrechtlich sichergestellten Forderung
bewilligt, so ist in der Anmerkung darauf hinzuwei-
sen.

(2) Bei Superädifikaten ist die bewilligte Verstei-
gerung im Protokoll über die Vornahme der pfand-
weisen Beschreibung anzumerken.

(3) Wenn das Versteigerungsverfahren nach dem
Grundbuchsstand undurchführbar ist, ist § 101
sinngemäß anzuwenden.

BGBl. I Nr. 59/2000

Wirkung der Anmerkung
§ 138. (1) Die Anmerkung der Einleitung

des Versteigerungsverfahrens hat die Folge, dass die
bewilligte Versteigerung gegen jeden späteren Er-
werber der Liegenschaft durchgeführt werden kann
und dass der Gläubiger, zu dessen Gunsten die An-
merkung erfolgt, in Bezug auf die Befriedigung sei-
ner vollstreckbaren Forderung samt Nebengebühren
aus dem Versteigerungserlös allen Personen vor-
geht, welche erst später bücherliche Rechte an der
Liegenschaft erwerben oder die Versteigerung die-
ser Liegenschaft erwirken. Für die Priorität des
Befriedigungsrechts des betreibenden Gläubigers ist
der Zeitpunkt maßgebend, in welchem das Ersu-
chen um den Vollzug der Anmerkung beim Buch-
gericht eingelangt ist, oder wenn das Buchgericht
selbst zur Bewilligung der Versteigerung berufen
war, der Zeitpunkt der Anbringung des Versteige-
rungsantrags § 29 GBG). Bei Superädifikaten ent-
scheidet der Zeitpunkt der pfandweisen Beschrei-
bung oder der Anmerkung der Versteigerungsbewil-
ligung auf dem Protokoll über die vorausgegangene
pfandweise Beschreibung. Ein Rangvorbehalt nach
§ 58 GBG bleibt unberücksichtigt, wenn bis zur An-
merkung der Einleitung des Versteigerungsverfah-
rens hievon kein Gebrauch gemacht wurde.
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(2) Ab dem Zeitpunkt der Anmerkung der Ein-
leitung des Versteigerungsverfahrens sind Rechts-
handlungen des Verpflichteten, die die in Exekution
gezogene Liegenschaft oder das Superädifikat sowie
deren Zubehör betreffen und die nicht zur ordentli-
chen Verwaltung gehören, den Gläubigern und dem
Ersteher gegenüber unwirksam.

BGBl. I Nr. 59/2000

Beitritt.
§ 139. (1) Nach Anmerkung der Einleitung

des Versteigerungsverfahrens kann, solange dieses
im Gang ist, zu Gunsten weiterer vollstreckbarer
Forderungen ein besonderes Versteigerungsverfah-
ren hinsichtlich derselben Liegenschaft oder dessel-
ben Superädifikats nicht mehr eingeleitet werden.

(2) Alle Gläubiger, welchen während der
Anhängigkeit eines Versteigerungsverfahrens die
Zwangsversteigerung derselben Liegenschaft bewil-
ligt wird, treten damit dem bereits eingeleiteten
Versteigerungsverfahren bei; sie müssen dieses in
der Lage annehmen, in der es sich zur Zeit ihres
Beitrittes befindet.

(3) Von da an haben die beitretenden Gläubiger
dieselben Rechte, als wenn das Verfahren auf ihren
Antrag eingeleitet worden wäre.

(4) Das Exekutionsgericht, das nach den in
Absatz 1 bezeichneten Akten die Versteigerung
der nämlichen Liegenschaft bewilligt hat oder um
den Vollzug einer bewilligten Versteigerung ersucht
wird, hat den Gläubiger, der den Versteigerungsan-
trag gestellt hat, zu verständigen, dass und welchen
anhängigen Versteigerungsverfahren er beigetreten
sei. Von jedem Beitritt hat das Exekutionsgericht
auch den Verpflichteten zu verständigen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Anordnung und Vorbereitung der
Schätzung; Zubehör

§ 140. (1) Das Exekutionsgericht hat die
Schätzung der zu versteigernden Liegenschaft an-
zuordnen; die Schätzung soll nicht vor Ablauf von
drei Wochen seit der Bewilligung der Versteigerung
vorgenommen werden.

(2) Das Exekutionsgericht hat von Amts wegen
die für die Schätzung benötigten Unterlagen ande-
rer Behörden, insbesondere über den Einheitswert

und über den Grundsteuermeßbetrag, beizuschaf-
fen. Die Behörden sind zur Überlassung derselben
verpflichtet.

(3) Zugleich mit der Schätzung ist das auf der
Liegenschaft befindliche Zubehör derselben (§§ 294
bis 297a ABGB; § 169 Berggesetz 1975) zu Gun-
sten der vollstreckbaren Forderung des betreiben-
den Gläubigers zu beschreiben und zu schätzen.
Für die Beschreibung des Liegenschaftszubehörs
sind §§ 253, 254 Abs. 2 und § 257 sinngemäß anzu-
wenden.

[Anm.: Das Berggesetz 1975, auf das in Abs. 3
verwiesen wird, wurde mit 1. 1. 1999 durch das Mi-
neralrohstoffgesetz ersetzt.]

BGBl. I Nr. 59/2000

Vornahme der Schätzung
§ 141. (1) Die Schätzung ist nach dem Liegen-

schaftsbewertungsgesetz vorzunehmen, soweit im
folgenden nicht anderes bestimmt wird. Der für
die Schätzung maßgebliche Stichtag ist der Tag der
Befundaufnahme.

(2) Sind Grundstücke verschiedener Kulturgat-
tung, Flächenwidmung oder Nutzung zu schätzen,
so sind für die einzelnen Arten von Grundstücken
besondere Sachverständige beizuziehen, wenn dies
zur richtigen Ermittlung des Wertes unerlässlich
erscheint.

(3) Zur Befundaufnahme und Beschreibung der
Liegenschaft sind der Verpflichtete, der betreibende
Gläubiger sowie unter gleichzeitiger Verständigung
von der Bewilligung der Versteigerung alle Perso-
nen zu laden, für die nach dem Inhalt der dem Ge-
richt darüber vorliegenden Urkunden auf der Lie-
genschaft dingliche Rechte und Lasten begründet
sind.

(4) Der Sachverständige hat in das Gutachten
auch einen Lageplan und bei Gebäuden auch einen
Grundriss sowie zumindest ein Bild aufzunehmen.
Er hat dem Gericht eine Kurzfassung des Gutach-
tens, die auch einen Lageplan und bei Gebäuden
einen Grundriss sowie zumindest ein Bild enthal-
ten muss, in elektronischer Form zur Verfügung zu
stellen.

(5) Der Sachverständige haftet nach § 1299
ABGB dem Ersteher und allen Beteiligten für Ver-
mögensnachteile, die er ihnen durch pflichtwidrige
Führung seines Amtes verursacht.

BGBl. I Nr. 59/2000
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Unterbleiben der Schätzung
§ 142. (1) Die Anordnung der Schätzung der

Liegenschaft kann unterbleiben, wenn die Liegen-
schaft aus Anlass eines früheren gerichtlichen Ver-
fahrens geschätzt wurde, seither nicht mehr als zwei
Jahre verstrichen sind und eine wesentliche Ver-
änderung der Beschaffenheit der Liegenschaft in-
zwischen nicht stattgefunden hat. Unter der glei-
chen Voraussetzung kann von der neuerlichen Be-
schreibung und Schätzung des Zubehörs einer Lie-
genschaft abgesehen werden, wenn sich seither we-
der Beschaffenheit noch Umfang dieses Zubehörs
wesentlich geändert haben.

(2) In einem solchen Falle wird das Ergebnis der
früheren Beschreibung und Schätzung dem Verstei-
gerungsverfahren zugrunde gelegt und die Beschrei-
bung des Zubehörs durch Anmerkung auf dem bei
der früheren Beschreibung aufgenommenen Proto-
kolle vollzogen.

(3) Der Beschlußfassung hat eine Einvernehmung
beider Teile oder, wenn ein Antrag vorliegt, des
Gegners des Antragstellers vorherzugehen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Umfang der Schätzung
§ 143. (1) Bei der Schätzung ist zu ermitteln,

welchen Wert die Liegenschaft bei Aufrechterhal-
tung der Belastungen und welchen Wert sie ohne
diese Belastungen hat. Außerdem sind die auf der
Liegenschaft lastenden Dienstbarkeiten, Ausgedin-
ge, anderen Reallasten, auf der Liegenschaft einge-
tragenen Bestandrechte und das Baurecht für sich
zu schätzen und die ihnen entsprechenden Kapital-
beträge zu ermitteln.

(2) Wenn auf der Liegenschaft Lasten haften, die
auf den Ersteher von Rechts wegen übergehen, ist
nur der Wert zu ermitteln, den die Liegenschaft bei
Aufrechterhaltung der Last hat. Eine abgesonderte
Schätzung des aus der Last entspringenden Rechtes
entfällt.

(3) Bilden mehrere Grundbuchskörper eine wirt-
schaftliche Einheit, so ist zu ermitteln, welchen
Wert jeder Grundbuchskörper für sich allein und
welchen alle zusammen als wirtschaftliche Einheit
haben.

(4) Ist offenkundig, dass ein höherer Erlös er-
zielt werden wird, wenn mehrere Grundstücke ei-
nes Grundbuchskörpers einzeln oder in Gruppen

versteigert werden oder bei gemeinsamer Verstei-
gerung mehrerer Eigentumswohnungen, so hat der
Sachverständige auch zu ermitteln, welchen Wert
die einzelnen Grundstücke eines Grundbuchskör-
pers oder die Gruppen von Grundstücken oder die
gemeinsam zu versteigernden Eigentumswohnun-
gen haben.

BGBl. I Nr. 59/2000

Bekanntgabe des Schätzwerts
§ 144. Dem Verpflichteten, dem betreibenden

Gläubiger sowie allen Personen, für die nach dem
Inhalt der dem Gericht darüber vorliegenden Ur-
kunden auf der Liegenschaft dingliche Rechte und
Lasten begründet sind, ist der Schätzwert bekannt
zu geben. Sie sind gleichzeitig aufzufordern, ihre
Einwendungen binnen einer festzusetzenden Frist
geltend zu machen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Ergänzung der Schätzung
§ 145. Spätestens nach Ablauf der Frist zur

Erstattung von Einwendungen gegen den Schätz-
wert hat das Exekutionsgericht alle nötigen Ergän-
zungen, Richtigstellungen und Verbesserungen des
Schätzungsgutachtens von Amts wegen zu veranlas-
sen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Änderung der gesetzlichen
Versteigerungsbedingungen

§ 146. (1) Das Gericht hat, wenn dadurch
voraussichtlich ein höherer Erlös zu erzielen sein
wird, auf Antrag oder, wenn dies in den Fällen der
Z 1 bis 3 offenkundig ist, auch von Amts wegen
nach Einvernahme des Verpflichteten, des betrei-
benden Gläubigers und aller Personen, für die nach
Inhalt der dem Gericht darüber vorliegenden Ur-
kunden auf der Liegenschaft oder dem Superädifikat
dingliche Rechte begründet sind, festzulegen, dass

1. mehrere Grundstücke eines Grundbuchskör-
pers einzeln oder in Gruppen zu versteigern
sind und dass der Grundbuchskörper vor der
Erteilung des Zuschlags zweimal, und zwar
einmal als Ganzes und dann die einzelnen
Grundstücke, ausgeboten werden soll;
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2. mehrere ein wirtschaftliches Ganzes bildende
Grundbuchskörper gemeinsam ausgeboten wer-
den sollen;

3. wenn mit den Miteigentumsanteilen des Ver-
pflichteten Wohnungseigentum an mehr als ei-
ner Wohnung verbunden ist, eine gemeinsa-
me Versteigerung der einzelnen Eigentums-
wohnungen erfolgen soll;

4. Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere Re-
allasten, denen der Vorrang vor dem Befrie-
digungsrecht des betreibenden Gläubigers oder
einem eingetragenen Pfandrecht eines Gläubi-
gers zukommt, vom Ersteher nicht oder nur
unter Anrechnung auf das Meistbot zu über-
nehmen sind; hiezu ist auch die Zustimmung
des Berechtigten erforderlich;

5. ein höherer Betrag als geringstes Gebot der
Versteigerung zugrunde gelegt wird; hiezu ist
die Zustimmung des betreibenden Gläubigers
erforderlich.

Die Zustellung des Beschlusses kann unterbleiben,
wenn das Versteigerungsedikt unverzüglich zuge-
stellt wird.

(2) Der Antrag nach Abs. 1 Z 1 und 3 ist späte-
stens innerhalb der zum Erlag des Kostenvorschus-
ses für die Schätzung der Liegenschaft offen ste-
henden Frist, der Antrag nach Abs. 1 Z 2, 4 und 5
längstens bis 14 Tage nach Bekanntgabe des Schätz-
werts zu stellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Vadium
§ 147. (1) Die zu leistende Sicherheit be-

trägt 10% des Schätzwerts. Als Sicherheitsleistung
kommen nur Sparurkunden in Betracht. Auch ei-
ne Sparurkunde im Sinn des § 31 Abs. 3 erster
Satz Bankwesengesetz ist als Sicherheitsleistung ge-
eignet. Das Gericht kann hierüber auch ohne Un-
terschrift des ursprünglich Berechtigten und ohne
Angabe des Losungsworts verfügen.

(2) Personen, die sich namens einer unter staat-
licher oder Landesverwaltung stehenden Anstalt an
der Versteigerung beteiligen und eine Bestätigung
der für die Verwaltung zuständigen Bundes- oder
Landesbehörde vorlegen, dass es sich um eine An-
stalt der genannten Art handelt, sowie Personen,

die sich namens des Staates oder eines Landes an
der Versteigerung beteiligen, haben keine Sicher-
heitsleistung zu erlegen.

(3) Der Richter, der den Versteigerungstermin
leitet, kann dem betreibenden Gläubiger oder Per-
sonen, für die auf der Liegenschaft bücherlich si-
chergestellte Forderungen haften, die Sicherheits-
leistung ganz oder teilweise erlassen, wenn die For-
derung die Höhe des geringsten Gebots nicht über-
steigt.

BGBl. I Nr. 59/2000

Erlag des Vadiums; Veräußerungs- und
Belastungsverbot

§ 148. (1) Vor Zuschlagserteilung ist der
Meistbietende zum Erlag des Vadiums aufzufor-
dern. Erlegt er nicht unverzüglich, so ist ausgehend
von dem dem Bietgebot des Meistbietenden voran-
gehenden Bietgebot die Versteigerung weiterzufüh-
ren und über den Meistbietenden, der die Sicher-
heitsleistung nicht erlegt hat, eine Ordnungsstrafe
bis zu 10 000 Euro zu verhängen.

(2) Das erlegte Vadium ist bis zum vollständi-
gen Erlag des Meistbots oder bis zur rechtskräftigen
Versagung des Zuschlags in gerichtlicher Verwah-
rung zu halten.

(3) Insoweit dem Ersteher nach § 147 Abs. 3 die
Sicherheitsleistung erlassen wurde, ist ihm sogleich
nach Schluss der Versteigerung die Veräußerung,
Belastung oder Verpfändung der bücherlich sicher-
gestellten Forderung zu untersagen und dieses Ver-
bot von Amts wegen im Grundbuch bei der betref-
fenden Forderung anzumerken. Eintragungen, die
gegen ihn nach dieser Anmerkung erwirkt werden,
können die Verwendung der Forderung zur Befrie-
digung aller aus der Versteigerung gegen den Er-
steher sich ergebenden Ansprüche nicht hindern.

BGBl. I Nr. 59/2000

Verwahrung des Vadiums
§ 149. (1) Der Ersteher kann im Fall des

§ 148 Abs. 3 jederzeit durch nachträglichen Erlag
des Vadiums (§ 147 Abs. 1) die Aufhebung des zu-
folge § 148 erlassenen Verbots und die bücherliche
Löschung der Anmerkung erwirken.

(2) Jede als Sicherheitsleistung des Erstehers bei
Gericht verwahrte Sache haftet von der Zeit ihrer-
Übergabe als Pfand für alle aus der Versteigerung
wider den Ersteher sich ergebenden Ansprüche.
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BGBl. I Nr. 59/2000

Übernahme von Lasten.
§ 150. (1) Dienstbarkeiten, Ausgedinge und

andere Reallasten, denen der Vorrang vor dem Be-
friedigungsrecht eines betreibenden Gläubigers oder
einem eingetragenen Pfandrecht zukommt, sind
vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot
zu übernehmen. Nachfolgende Lasten sind nur in-
soweit zu übernehmen, als sie nach der ihnen zu-
kommenden Rangordnung in der Verteilungsmasse
Deckung finden.

(2) Nicht rechtzeitig ausgeübte Wiederkaufsrech-
te sind nach Durchführung des Versteigerungsver-
fahrens ohne Anspruch auf Entschädigung aus dem
Meistbote zu löschen.

(3) Für bücherlich eingetragene Bestandrechte
bleiben die Vorschriften des § 1121 des ABGB. maß-
gebend.

BGBl. I Nr. 59/2000

Vorrangseinräumung
§ 150a. Im Fall einer nur relativ wirksa-

men Vorrangseinräumung im Sinne des § 30 Abs.
3 GBG ist bei der Meistbotsverteilung das vortre-
tende Recht an seiner ursprünglichen Stelle zu be-
rücksichtigen, wenn das Recht, das nach seinem ur-
sprünglichen Rang vom Ersteher ohne Anrechnung
auf das Meistbot zu übernehmen ist, zurücktritt und
ein seiner Natur nach verschiedenes Recht vortritt.

BGBl. I Nr. 59/2000

Geringstes Gebot
§ 151. (1) Das geringste Gebot ist der halbe

Schätzwert.
(2) Gebote, die das geringste Gebot nicht errei-

chen, dürfen bei der Versteigerung nicht berück-
sichtigt werden.

(3) Wird im Versteigerungstermin weniger gebo-
ten, als das geringste Gebot beträgt, so darf der
Verkauf der Liegenschaft nicht stattfinden. Auf
einen binnen zwei Jahren zu stellenden Antrag ist
ein weiterer Versteigerungstermin anzuberaumen.
Die neuerliche Versteigerung ist unter entsprechen-
der Anwendung der für die erste Versteigerung gel-
tenden Vorschriften durchzuführen. Lag der ersten
Versteigerung ein höheres geringstes Gebot als der

halbe Schätzwert zugrunde, so kann gleichzeitig be-
antragt werden, dass dieses auf den gesetzlich vor-
geschriebenen Betrag herabgesetzt wird.

BGBl. I Nr. 59/2000

Berichtigung des Meistbotes.
§ 152. (1) Das Meistbot ist binnen zwei Mo-

naten ab Rechtskraft der Zuschlagserteilung bei Ge-
richt zu erlegen. Unterliegt die Übertragung des
Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrsgeset-
zen, so beginnt die Frist mit der Rechtskraft des
Beschlusses, womit der Zuschlag für wirksam er-
klärt wird. Der zu erlegende Betrag vermindert
sich um jene Beträge, die auf Forderungen von
Pfandgläubigern, die aus dem Meistbote voraus-
sichtlich zum Zuge gelangen und mit der Übernah-
me der Schuld durch den Ersteher einverstanden
sind oder auf pfandrechtlich sichergestellte Forde-
rungen, Dienstbarkeiten, Ausgedinge und andere
Reallasten, die vom Ersteher in Anrechnung auf das
Meistbot übernommen werden müssen, entfallen.
Rückständige Renten, Unterhaltsgelder und ande-
re wiederkehrende Leistungen, rückständige Zinsen
der zur Übernahme bestimmten Forderungen so-
wie Prozess- und Exekutionskosten dürfen bei die-
ser Berechnung nicht in Anschlag gebracht werden.

(2) Auch das bei Gericht erlegte Vadium vermin-
dert den zu erlegenden Betrag des Meistbots.

(3) Der Ersteher hat das Meistbot, soweit es
nicht auf Forderungen und Lasten aufzurechnen ist,
vom Tag der Erteilung des Zuschlags bis zum Erlag
mit 4% zu verzinsen. Diese Zinsen sowie die Zin-
sen der bei Gericht erlegten Beträge des Meistbots
fallen in die Verteilungsmasse.

(4) Die für die Erwerbung der Liegenschaft zu
entrichtenden Übertragungsgebüren dürfen nicht in
das Meistbot eingerechnet werden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 153. (1) Der Ersteher kann von ihm in Anrech-
nung auf das Meistbot übernommene pfandrecht-
lich sichergestellte Forderungen halbjährig kündi-
gen und ohne Rücksicht auf die vertragsmäßig für
die Rückzahlung geltenden Bestimmungen zurück-
zahlen, wenn die vertragsmäßig von der Forderung
außer den Capitalsabschlagszahlungen dem Gläubi-
ger zu entrichtenden wiederkehrenden Leistungen
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in ihrem jährlichen Gesamtbetrage vier von Hun-
dert übersteigen.

(2) Sofern vertragsmäßig kürzere Kündigungsfri-
sten gelten, kommen diese dem Ersteher zu statten.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 153a. Bei Versteigerung eines Superädifikats
tritt der Ersteher in das bestehende Nutzungsver-
hältnis ein. Der Eigentümer kann jedoch das Nut-
zungsverhältnis aus wichtigem Grund kündigen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Wiederversteigerung.
§ 154. (1) Wenn das Meistbot vom Erste-

her nicht rechtzeitig und ordnungsgemäß berichtigt
wird, findet auf Antrag oder von Amts wegen die
Wiederversteigerung der Liegenschaft auf Kosten
und Gefahr des säumigen Erstehers statt.

(2) Die Wiederversteigerung unterbleibt, wenn
der säumige Ersteher vor Ablauf der Frist zum Re-
kurs gegen die Anordnung der Wiederversteigerung
den noch offenen Betrag des Meistbots samt Zinsen
bei Gericht erlegt. Mit Rechtskraft der Anordnung
der Wiederversteigerung verliert die erste Verstei-
gerung ihre Wirksamkeit.

(3) Die Wiederversteigerung ist unter entspre-
chender Anwendung der für die erste Versteigerung
geltenden Vorschriften durchzuführen. Der säumi-
ge Ersteher ist vom Bieten nicht ausgeschlossen; er
hat jedoch eine Sicherheitsleistung in der Höhe des
geringsten Gebots vor dem Beginn des Bietens zu
erlegen.

(4) Von dem neuerlichen Versteigerungstermine
sind auch jene Personen in Kenntnis zu setzen,
für welche erst nach Anberaumung der ersten Ver-
steigerung dingliche Rechte und Lasten begründet,
oder Wiederkaufs- und Vorkaufsrechte eingetragen
wurden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 155. (1) Der säumige Ersteher haftet für den
Ausfall am Meistbot, der sich bei der Wiederverstei-
gerung ergibt, für die Kosten der Wiederversteige-
rung, die entgangenen Zinsen nach § 152 Abs. 3

und für alle sonst durch seine Saumsal verursach-
ten Schäden sowohl mit dem Vadium und dem er-
legten Betrag des Meistbots wie mit seinem übrigen
Vermögen.

(2) Der Ausfall am Meistbot, die Kosten der Wie-
derversteigerung und die entgangenen Zinsen ge-
mäß § 152 Abs. 3 sind von Amts wegen durch Be-
schluss des Exekutionsgerichtes festzustellen. Der
festgestellte Betrag ist mit 4% zu verzinsen. Soweit
diese Beträge nicht aus dem Vadium und dem erleg-
ten Betrag des Meistbots berichtigt werden können,
findet zu ihrer Hereinbringung nach Rechtskraft des
Beschlusses Exekution statt. Diese kann vom be-
treibenden Gläubiger sowie von jeder der übrigen
auf das Meistbot gewiesenen Personen beim Exe-
kutionsgerichte beantragt und zu Gunsten der Ver-
teilungsmasse durchgeführt werden.

(3) Auf den Betrag, um welchen das bei der Wie-
derversteigerung erzielte Meistbot das Meistbot der
ersten Versteigerung überschreitet, hat der säumige
Ersteher keinen Anspruch.

(4) Bleibt die Wiederversteigerung erfolglos, so
gilt als Ausfall am Meistbot der Unterschiedsbetrag
zwischen dem geringsten Gebot (§ 151) und dem
Meistbot des säumigen Erstehers.

BGBl. I Nr. 59/2000

Übergang der Gefahr, der Nutzungen
und Lasten und Übergabe der Liegenschaft.

§ 156. (1) Die Gefahr der zur Versteigerung
gelangten Liegenschaft geht mit dem Tage der Er-
teilung des Zuschlages auf den Ersteher über. Von
diesem Tage an gebüren ihm alle Früchte und Ein-
künfte der Liegenschaft. Dagegen hat er von da an
die mit dem Eigentume der Liegenschaft verbun-
denen Lasten, soweit sie nicht durch das Verstei-
gerungsverfahren erlöschen, sowie die Steuern und
öffentlichen Abgaben zu tragen, welche von der Lie-
genschaft zu entrichten sind, und die in Anrechnung
auf das Meistbot übernommenen Schuldbeträge zu
verzinsen. Dies gilt auch dann, wenn die Übertra-
gung des Eigentums landesgesetzlichen Grundver-
kehrsgesetzen unterliegt.

(2) Die Übergabe der Liegenschaft sowie des ver-
äußerten Zubehörs an den Ersteher und die bücher-
liche Eintragung seines Eigentumsrechtes hat erst
nach Erfüllung aller Versteigerungsbedingungen zu
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erfolgen. Die Übergabe der Liegenschaft ist nach
den Bestimmungen des § 349 zu vollziehen. Die Ko-
sten einer zwangsweisen Räumung sind durch Be-
schluss des Exekutionsgerichtes festzusetzen; dem
Verpflichteten ist die Zahlung an den Ersteher auf-
zutragen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Rückerstattung bei Aufhebung oder
Unwirksamkeit des Zuschlags

§ 157. (1) Wenn der Zuschlag rechtskräftig
aufgehoben wird oder wenn er infolge der Anord-
nung der Wiederversteigerung oder der gerichtli-
chen Annahme eines Überbots seine Wirksamkeit
verliert, hat der Ersteher die bezogenen Früchte
und Einkünfte zurückzuerstatten. Er darf jedoch,
wenn nicht wegen seiner Saumsal Wiederversteige-
rung stattfindet, die von ihm in der Zwischenzeit
entrichteten Steuern und öffentlichen Abgaben, die
auf Erzielung der Früchte und Einkünfte verwende-
ten Kosten und die Zinsen des gerichtlich erlegten
Betrags des Meistbots vom jeweiligen Erlagstag an
in Abrechnung bringen.

(2) Die Rückerstattung der bezogenen Früch-
te und Einkünfte ist vom Exekutionsgerichte auf
Antrag einer der im § 154 Absatz 1, genannten
Personen durch Beschluss aufzutragen; hiebei sind
die wegen Verwertung der Früchte nötigen Anord-
nungen zu treffen. Vor Erlassung des Beschlus-
ses ist der frühere Ersteher einzuvernehmen. Nach
Rechtskraft des Beschlusses kann vom betreiben-
den Gläubiger sowie von jeder der übrigen auf das
Meistbot gewiesenen Personen beim Exekutionsge-
richte die Exekution auf das Vermögen des frühe-
ren Erstehers beantragt und zu Gunsten der Ver-
teilungsmasse durchgeführt werden.

(3) Die erstatteten Beträge oder der für erstat-
tete Früchte erzielte Erlös sind in gerichtliche Ver-
wahrung zu nehmen.

(4) Wird der auf Grund landesgesetzlicher
Grundverkehrsgesetze unter Vorbehalt erteilte Zu-
schlag nicht rechtswirksam, so sind für die Wie-
derversteigerung die entsprechenden landesgesetzli-
chen Sondervorschriften zu beachten.

[Anm.: Die Personen auf die Abs. 2 verweist,
wurden durch die Novelle aus ğ 154 Abs. 1 gestri-
chen.]

BGBl. I Nr. 59/2000

Einstweilige Verwaltung
§ 158. (1) Ab Zuschlagserteilung, jedoch nur

solange die zur Versteigerung gelangte Liegenschaft
dem Ersteher noch nicht übergeben wurde, können
der betreibende Gläubiger, jeder auf der Liegen-
schaft pfandrechtlich sichergestellte Gläubiger sowie
der Ersteher, wenn er mit dem Erlag des Meistbotes
nicht säumig ist, beim Exekutionsgericht den An-
trag auf Anordnung einer einstweiligen Verwaltung
der versteigerten Liegenschaft stellen.

(2) Eine einstweilige Verwaltung ist auch dann
zulässig, wenn der Zuschlag auf Grund landesge-
setzlicher Grundverkehrsgesetze noch nicht rechts-
wirksam ist.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 159. Auf diese einstweilige Verwaltung sind die
Vorschriften über die Zwangsverwaltung mit fol-
genden Abweichungen sinngemäß anzuwenden:

1. Sofern nicht im einzelnen Falle mit Rücksicht
auf die Person des Erstehers oder aus anderen
wichtigen Gründen dagegen Bedenken obwal-
ten, kann der Ersteher zum Verwalter ernannt
werden;

2. die dem betreibenden Gläubiger eingeräumte
Einflussnahme auf die Verwaltung gebührt in
gleichem Maß dem Gläubiger, der die Verwal-
tung nach der Versteigerung beantragt hat, so-
wie, wenn er nicht selbst Verwalter ist, dem
Ersteher, so lange er mit dem Erlag des Meist-
bots nicht säumig ist;

3. die Verwaltung endet mit rechtskräftiger Ein-
stellung des Versteigerungsverfahrens oder mit
Übergabe der Liegenschaft an den Ersteher
(§ 156 Abs. 2); das Exekutionsgericht hat in
diesen Fällen die nach § 130 erforderlichen
Aufträge zu erlassen, außer der Ersteher wur-
de im zweiten Fall zum Verwalter bestellt;

4. aus den Erträgnissen sind nur die Kosten der
Verwaltung und die in § 120 Abs. 2 Z 1 bis
3 bezeichneten Auslagen, soweit sie während
der Verwaltung fällig werden, zu berichtigen;
die danach erübrigenden Erträgnisse sind ge-
richtlich zu erlegen und werden dem Ersteher
erst nach dem Erlag des gesamten Meistbots
ausgefolgt; wenn der Zuschlag früher rechts-
kräftig aufgehoben wird oder wenn er infolge
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der Anordnung der Wiederversteigerung oder
der gerichtlichen Annahme eines Überbots sei-
ne Wirksamkeit verliert, fallen die gerichtlich
erlegten Erträgnisse in die Verteilungsmasse;

5. anstelle des Erstehers kann von Amts wegen
oder auf Antrag ein anderer Verwalter ernannt
werden, wenn der Ersteher mit dem Erlag des
Meistbots säumig wird oder wenn die Abnahme
der Verwaltung aus anderen erheblichen Grün-
den notwendig oder zweckmäßig erscheint.

BGBl. I Nr. 59/2000

Einstweilige Verwaltung bei Aufhebung
oder Unwirksamkeit des Zuschlags

§ 160. Eine gemäß § 158 angeordnete Verwal-
tung hat, wenn der Zuschlag rechtskräftig aufgeho-
ben wird oder wenn er infolge der Anordnung der
Wiederversteigerung oder der gerichtlichen Annah-
me eines Überbots seine Wirksamkeit verliert, bis
zur Übergabe der Liegenschaft an den neuen Erste-
her fortzudauern. Dem früheren Ersteher ist die
Verwaltung abzunehmen. Wenn auf Grund landes-
gesetzlicher Grundverkehrsgesetze die erneute Ver-
steigerung bewilligt wird, so ist dem Meistbieten-
den der ersten Versteigerung die einstweilige Ver-
waltung erst dann abzunehmen, wenn im neuerli-
chen Versteigerungstermin einem anderen Bieter
der Zuschlag erteilt worden ist. Anstelle des frü-
heren Verwalters kann unter den in § 159 Z 1 an-
gegebenen Voraussetzungen der neue Ersteher auf
seinen Antrag zum Verwalter ernannt werden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 161. (1) Eine vor dem Versteigerungstermine
zu Gunsten eines Gläubigers eingeleitete Zwangs-
verwaltung geht mit dem Tage des Zuschlages ohne
Unterbrechung in eine Verwaltung zu Gunsten des
Erstehers über (§§ 158 bis 160). Der Verwalter ist
von der Erteilung des Zuschlages von amtswegen
zu verständigen. An seinerstatt kann unter den im
§ 159 Z. 1 angegebenen Voraussetzungen auf An-
trag der Ersteher zum Verwalter ernannt werden.

(2) Die Verteilung der Erträgnisse, die auf die
Zeit vor dem Tage des Zuschlages entfallen, hat

nach den Vorschriften der §§ 122 bis 128 zu ge-
schehen; wenn das Versteigerungsverfahren vor sei-
nem Abschlusse eingestellt wird, erfolgt die Vertei-
lung der Erträgnisse ohne Rücksicht auf eine da-
zwischenliegende Verwaltung zu Gunsten des Er-
stehers.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 162 - 168. Aufgehoben
(BGBl. I Nr. 59/2000).

§ 169. (1) Nach Ablauf der Einwendungsfrist ge-
gen den Schätzwert bestimmt das Gericht den Ver-
steigerungstermin.

(2) Dieser ist nach Ermessen des Gerichtes auf
ein bis zwei Monate hinaus anzuberaumen. Zwi-
schen der Bewilligung der Versteigerung und dem
Versteigerungstermine muss ein Zeitraum von min-
destens drei Monaten liegen; auf Wiederversteige-
rungen und auf neuerliche Versteigerungen infolge
Versagung des Zuschlages (§ 188) findet letztere Be-
stimmung keine Anwendung.

(3) Vor Eintritt der Rechtskraft der Versteige-
rungsbewilligung und vor rechtskräftiger Entschei-
dung nach § 146 Abs. 1 darf die Versteigerung nicht
vorgenommen werden.

(4) Ist zur Zeit der Anberaumung des Verstei-
gerungstermins die Frist zur Anfechtung des die
Versteigerungsbedingungen ändernden Beschlusses
noch nicht verstrichen oder ein gegen diesen Be-
schluss angebrachter Rekurs noch anhängig, so hat
das Exekutionsgericht bei der Terminsanberaumung
darauf entsprechend Rücksicht zu nehmen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Inhalt des Versteigerungsedikts
§ 170. Das Versteigerungsedikt muss enthal-

ten:

1. die deutliche Bezeichnung der zur Versteige-
rung gelangenden Liegenschaft unter Angabe
der genauen Adresse, der Einlagezahl und der
Katastralgemeinde,

2. eine kurze Bezeichnung des mitzuversteigern-
den Zubehörs,
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3. die Angabe des Wertes der Liegenschaft und
des Zubehörs,

4. die Grundstücksgröße und bei der Versteige-
rung von Liegenschaftsanteilen auch die An-
gabe der Größe des Anteils und, wenn damit
Wohnungseigentum verbunden ist, einen Hin-
weis darauf und auf die Größe der Wohnung
und der sonstigen Räumlichkeiten, die aus-
schließlich genutzt werden können § 1 Abs. 1
WEG),

5. zusätzlich können die Benutzungsart und son-
stige nach Auffassung des Verkehrs wesentliche
Umstände aufgenommen werden,

6. Zeit und Ort der Versteigerung, die Höhe des
Vadiums und des geringsten Gebots,

7. die Mitteilung, dass die auf die Liegenschaft
sich beziehenden Urkunden, Schätzungsproto-
kolle usw. bei dem zu benennenden Exekuti-
onsgericht eingesehen werden können und Ab-
lichtungen des gesamten Schätzungsgutachtens
gegen Kostenersatz erhältlich sind und eine
Kurzfassung aus der Ediktsdatei zu ersehen ist,

8. die Bezeichnung der Dienstbarkeiten, Ausge-
dinge und anderen nicht zu den Hypotheken
gehörenden Lasten, welche der Ersteher oh-
ne Anrechnung auf das Meistbot übernehmen
muss,

9. Festlegungen nach § 146 Abs. 1.

BGBl. I Nr. 59/2000

Weiterer Inhalt des Versteigerungsedikts
§ 170a. In das Versteigerungsedikt sind wei-

ters aufzunehmen:

1. die Aufforderung, Rechte an der Liegenschaft,
welche die Versteigerung unzulässig machen
würden, spätestens im Versteigerungstermin
vor Beginn der Versteigerung bei Gericht anzu-
melden, widrigens sie zum Nachteil eines gut-
gläubigen Erstehers in Ansehung der Liegen-
schaft selbst nicht mehr geltend gemacht wer-
den könnten,

2. die Aufforderung an Gläubiger, für welche auf
der Liegenschaft pfandrechtlich sichergestellte

Forderungen haften, mit Ausnahme der Gläu-
biger mit bedingten Forderungen, bekannt zu
geben, ob sie mit der Übernahme der Schuld
durch den Ersteher unter gleichzeitiger Befrei-
ung des bisherigen Schuldners einverstanden
sind,

3. die Aufforderung an die öffentlichen Organe,
die zur Vorschreibung und Eintreibung der von
der Liegenschaft zu entrichtenden Steuern, Zu-
schläge und sonstigen öffentlichen Abgaben be-
rufen sind, in Ansehung der bereits pfandrecht-
lich sichergestellten Steuern, Zuschläge, Ge-
bühren und sonstigen öffentlichen Abgaben sich
nach Z 2 über die Art der Berichtigung dieser
Ansprüche zu erklären und überdies spätestens
im Versteigerungstermin vor Beginn der Ver-
steigerung die bis dahin rückständigen, von der
Liegenschaft zu entrichtenden, durch bücherli-
che Eintragung oder pfandweise Beschreibung
noch nicht sichergestellten Steuern, Zuschlä-
ge, Gebühren und sonsti-gen öffentlichen Ab-
gaben samt Zinsen und anderen Nebengebüh-
ren anzumelden, widrigens diese letzteren An-
sprüche, ohne Rücksicht auf das ihnen sonst
zustehende Vorrecht, erst nach voller Befriedi-
gung des betreibenden Gläubigers aus der Ver-
teilungsmasse berichtigt werden würden,

4. bei Superädifikaten, die Aufforderung an al-
le Personen, die dingliche Rechte an dem zu
versteigernden Superädifikat in Anspruch neh-
men, ihre Rechte und Ansprüche innerhalb ei-
ner bestimmten Frist bei Gericht anzumelden,
widrigens auf dieselben im Versteigerungsver-
fahren nur insoweit Rücksicht genommen wür-
de, als sie sich aus den Exekutionsakten erge-
ben.

BGBl. I Nr. 59/2000

Bekanntmachung des
Versteigerungstermins

§ 170b. (1) Das Versteigerungsedikt ist öf-
fentlich bekannt zu machen.

(2) Nach öffentlicher Bekanntmachung des Ver-
steigerungstermins ist dessen Abberaumung oder
Verlegung wie dieser öffentlich bekannt zu machen.

(3) Bei der Bekanntmachung in der Ediktsdatei
ist dem Versteigerungsedikt die vom Sachverstän-
digen übermittelte Kurzfassung des Schätzungsgut-
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achtens samt Lageplan und bei Gebäuden auch ein
Grundriss sowie zumindest ein Bild anzuschließen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Zustellung des Versteigerungsedikts
§ 171. Ausfertigungen des Versteigerungs-

edikts sind dem Verpflichteten, dem betreibenden
Gläubiger und allen Personen zuzustellen, für die
nach den dem Gericht darüber vorliegenden Ur-
kunden auf der Liegenschaft oder an den auf die-
ser Liegenschaft haftenden Rechten dingliche Rech-
te und Lasten bestehen oder Vorkaufsrechte ein-
verleibt sind. Wird ein Miteigentumsanteil, mit
dem nicht Wohnungseigentum verbunden ist, ver-
steigert, so ist auch jedem Miteigentümer eine Aus-
fertigung des Edikts an die im Grundbuch angeführ-
te Adresse zu übersenden.

BGBl. I Nr. 59/2000

Weitere Zustellungen
§ 172. Personen, zugunsten deren vor Auf-

nahme des Versteigerungsediktes in die Ediktsda-
tei um Einverleibung dinglicher Rechte und La-
sten oder eines Vorkaufsrechtes im Grundbuch an-
gesucht wurde, ist, falls sie von der Versteigerung
noch nicht verständigt sind, eine Ausfertigung des
Versteigerungsediktes zuzustellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Verständigung bei einem Superädifikat
§ 173. Bei einem Superädifikat ist eine Aus-

fertigung des Versteigerungsedikts auch dem Eigen-
tümer der Liegenschaft, auf dem sich das Superä-
difikat befindet, zu übersenden.

BGBl. I Nr. 59/2000

Kuratorbestellung
§ 174. (1) Für Personen, an die die Zustel-

lung der Ediktsausfertigung voraussichtlich nicht
rechtzeitig bewirkt werden kann oder an die die Zu-
stellung fruchtlos versucht wurde, hat das Gericht
einen Kurator zu bestellen, dem die Ausfertigung
zuzustellen ist. Die Bestellung ist öffentlich bekannt
zu machen.

(2) Soweit ein Widerstreit der Interessen nicht
zu besorgen ist, kann dieselbe Person für mehrere

Beteiligte zum Kurator bestellt werden. Das Exeku-
tionsgericht hat den Kurator zu entheben, wenn die
Person, für welche er bestellt ist, selbst erscheint
oder dem Gericht einen anderen Vertreter namhaft
macht oder ihre Interessen eine weitere Vertretung
nicht mehr erfordern.

(3) Die Daten über die Bestellung eines Kura-
tors nach Abs. 1 sind in der Ediktsdatei zu löschen,
sobald der Kurator rechtskräftig seines Amtes ent-
hoben wurde, der Meistbotsverteilungsbeschluss in
Rechtskraft erwachsen ist, oder die Kuratel sonst
erloschen ist.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 175. Das Gericht hat sich spätestens vierzehn
Tage vor dem Versteigerungstermine durch Prü-
fung der Urkunden, welche zum Beweise der Kund-
machung und der Zustellung zu dienen haben, die
Gewissheit zu verschaffen, dass die in Beziehung auf
die Bekanntmachung und Zustellung des Verstei-
gerungsedictes erteilten Anordnungen befolgt wur-
den. Bei wahrgenommenen Mängeln sind die erfor-
derlichen Berichtigungen, Ergänzungen und Kura-
torsbestellungen in der Art zu verfügen, dass die
Versteigerung in dem für sie bestimmten Termine
ungehindert vorgenommen werden kann.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 176. (1) Der Verpflichtete hat in der Zeit
zwischen der Bekanntmachung und der Vornah-
me der Versteigerung Kauflustigen die Besichtigung
der Liegenschaft und ihres Zubehörs zu gestatten.
Auch Dritte haben die Besichtigung zu dulden.

(2) Für die Besichtigung sind vom Gerichte auf
Antrag unter tunlichster Berücksichtigung der Ver-
hältnisse des Verpflichteten und der Anforderun-
gen des ungestörten Wirtschaftsbetriebes bestimm-
te Tage und Stunden festzusetzen. Die Besichti-
gungszeit ist in die Ediktsdatei aufzunehmen. Sie
ist dem Verpflichteten und Dritten mitzuteilen; bei
Häusern mit mehr als zwei vermieteten Wohnun-
gen kann dies durch Anschlag im Haus geschehen.

BGBl. I Nr. 59/2000
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§ 177. (1) Der Versteigerungstermin ist öffent-
lich; er ist in der Regel an der Gerichtsstelle ab-
zuhalten. Aus wichtigen Gründen kann die Ver-
steigerung auf Antrag an dem Orte vorgenommen
werden, an dem sich die Liegenschaft befindet.

(2) Bei dem Termin sind alle das Versteigerungs-
verfahren betreffenden Urkunden, insbesondere der
Katasterauszug, das Schätzungsgutachten und die
zum Nachweis der geschehenen Bekanntmachungen
und Zustellungen dienenden Urkunden zur Einsicht
aufzulegen.

(3) Die Leitung des Termins und der Versteige-
rung obliegt dem Richter. Er ist befugt, alle zur
Wahrung der Ruhe und Ordnung, sowie zur Hint-
anhaltung unerlaubter Verabredungen, Einschüch-
terungen und sonstiger Verhinderungen von Anbo-
ten nötigen Verfügungen zu treffen und sie zwangs-
weise, erforderlichenfalls mit Unterstützung der den
Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehenden Or-
gane des öffentlichen Sicherheitsdienstes, durchzu-
führen. Er hat über alle während der Versteige-
rung von einzelnen Beteiligten vorgebrachten Ein-
wendungen und Anträge zu entscheiden, unbescha-
det der Befugnis dieser Personen, gegen die Ertei-
lung des Zuschlages später Widerspruch zu erhe-
ben.

(4) Vereinbarungen, wonach jemand verspricht,
bei einer Versteigerung als Mitbieter nicht zu er-
scheinen oder nur bis zu einem bestimmten Preis
oder sonst nur nach einem gegebenen Maßstab oder
gar nicht mitzubieten, sind ungültig. Die für die
Erfüllung dieses Versprechens zugesicherten Beträ-
ge, Geschenke oder andere Vorteile können nicht
eingeklagt werden. Was dafür wirklich gezahlt oder
übergeben worden ist, kann zurückgefordert werden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 178. (1) Vor der Aufforderung zum Bieten hat
der Richter bekannt zu geben:

1. die Höhe der Steuern, Zuschläge, Gebüh-
ren und sonstigen öffentlichen Abgaben samt
Neben-gebühren, deren Barzahlung verlangt
wird;

2. die von den Gläubigern in Bezug auf die Über-
nahme der Schuld durch den Ersteher abgege-
benen Erklärungen;

3. inwieweit von den gesetzlichen Versteigerungs-
bedingungen abgewichen wird;

4. die Bestimmungen des § 148 und des § 177
Abs. 4.

(2) Hierauf hat der Richter auf Befragen über
die Versteigerungsbedingungen, über die Beträge
der auf der Liegenschaft sichergestellten Forderun-
gen, über die vom Ersteher zu übernehmenden La-
sten, sowie über alle sonstigen die zu versteigernde
Liegenschaft betreffenden Verhältnisse, sofern die-
se aus den Akten zu entnehmen sind, die erbetenen
näheren Aufklärungen zu geben. Endlich ist die
Reihenfolge zu verkünden, in welcher mehrere im
selben Termine zur Versteigerung gelangende Lie-
genschaften desselben Verpflichteten, oder Anteile
an Liegenschaften ausgeboten werden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 179. (1) Hierauf wird zum Bieten aufgefordert.
(2) Der die Versteigerung leitende Richter kann

Versteigerungsstufen vorgeben. Die vorgegebenen
Versteigerungsstufen dürfen höchstens drei Prozent
des Schätzwerts betragen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 180. (1) Der Verpflichtete ist vom Bieten
im eigenen und im fremden Namen ausgeschlossen.
Gleiches gilt von dem den Termin leitenden Rich-
ter, dem Schriftführer und Ausrufer.

(2) Anbote eines Vertreters dürfen nur zugelassen
werden, wenn dessen Vertretungsbefugnis durch öf-
fentliche Urkunden oder durch öffentlich beglau-
bigte Vollmacht nachgewiesen ist. Diese Urkun-
den sind bei den Gerichtsakten zurückzubehalten.
Wenn dieser Nachweis dem Richter vor Beginn
der Versteigerung erbracht wird, kann er auf An-
trag beim Vorhandensein erheblicher Gründe ge-
statten, dass der Name des Vollmachtgebers erst
nach Schluss der Versteigerung öffentlich bekannt-
gegeben werde. Schreitet als Bevollmächtigter ein
Rechtsanwalt oder Notar ein, so ersetzt die Beru-
fung auf die ihm erteilte Bevollmächtigung deren
urkundlichen Nachweis.
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(3) Vertreter des Verpflichteten sind zum Bieten
nicht zuzulassen.

(4) Angebote, die den gesetzlichen Anforderun-
gen nicht entsprechen, sind nicht zuzulassen.

(5) Jeder Bieter, dessen Anbot von dem den Ter-
min leitenden Richter zugelassen wurde, bleibt an
dasselbe gebunden, bis ein höheres Anbot abgege-
ben wird. Durch Einstellung des Verfahrens wird
der Bieter von seiner Verpflichtung frei.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 181. (1) Die Versteigerung ist fortzusetzen, so-
lange höhere Anbote abgegeben werden. Auf Ver-
langen eines oder mehrerer Bieter kann eine kurze
Überlegungsfrist bewilligt werden.

(2) Die Versteigerung ist zu schließen, wenn un-
geachtet einer zweimaligen Aufforderung kein hö-
heres Anbot abgegeben wird und der Meistbietende
das Vadium erlegt hat.

(3) Vor dem Schlusse der Versteigerung hat
der den Termin leitende Richter das letzte Anbot
noch einmal vernehmlich bekannt zu machen. Der
Schluss der Versteigerung ist zu verkünden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 182. (1) Nach Schluss der Versteigerung sind
die Personen, die mitgeboten haben, sowie alle An-
wesenden, die gemäß §§ 171 bis 173 vom Verstei-
gerungstermine zu verständigen waren, vom Rich-
ter über die Gründe, aus welchen gegen die Er-
teilung des Zuschlages Widerspruch erhoben wer-
den kann, zu belehren und sodann zu befragen, ob
und aus welchen Gründen sie Widerspruch erhe-
ben. Ein Widerspruch gegen die Erteilung des Zu-
schlages wird nur berücksichtigt, wenn er im Ver-
steigerungstermine selbst erhoben wird. Dasselbe
gilt für das Vorbringen von Tatsachen, durch wel-
che ein erhobener Widerspruch entkräftet werden
soll. (2) Auf Erklärungen, welche nach Schluss des
Versteigerungsprotokolles erfolgen, auf Vorbehalte
und unbestimmte Erklärungen, sowie auf einen Wi-
derspruch, der sich auf Umstände stützt, durch wel-
che das Recht des Widersprechenden nicht berührt
wird, ist bei der Entscheidung über die Erteilung
des Zuschlages kein Bedacht zu nehmen.

BGBl. Nr. 39/1955

Erteilung des Zuschlages.
§ 183. (1) Wird kein Widerspruch erhoben,

so ist dem Meistbietenden, dessen Anbot der Rich-
ter für zulässig befunden hat, der Zuschlag gleich
im Versteigerungstermine mittels Beschlusses zu er-
teilen und dieser Beschluss zu verkünden. Der Be-
schluss ist überdies dem Verpflichteten, dem betrei-
benden Gläubiger und dem Meistbietenden inner-
halb acht Tagen nach dem Versteigerungstermine in
schriftlicher Ausfertigung zuzustellen. Bei Superä-
difikaten ist vom Zuschlag auch der Eigentümer der
Liegenschaft, auf dem sich das Superädifikat befin-
det, zu verständigen. Unterliegt die Übertragung
des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrs-
gesetzen, so ist der Zuschlag unter Vorbehalt zu
erteilen und bei Vorliegen der von dem jeweiligen
Grundverkehrsgesetz festgelegten Voraussetzung für
rechtswirksam zu erklären.

(2) In dieser Ausfertigung sind die versteigerte
Liegenschaft, das auf den Ersteher übergehende Zu-
behör, der Ersteher, das Gebot, für welches, und
die Bedingungen, unter welchen der Zuschlag erteilt
wurde, zu bezeichnen. Die Angabe des Zubehörs
kann durch Bezugnahme auf das Schätzungsgut-
achten, die Angabe derBedingungen des Zuschlags
durch Bezugnahme auf die Versteigerungsbedingun-
gen geschehen.

(3) Die Erteilung des Zuschlags ist innerhalb von
acht Tagen nach dem Versteigerungstermin öffent-
lich bekannt zu machen und im Grundbuch anzu-
merken. In der Bekanntmachung der Zuschlagser-
teilung ist die Höhe des erzielten Meistbots anzuge-
ben. Ist ein Überbot zulässig, so ist die für die Über-
reichung von Überboten offenstehende Frist und der
Mindestbetrag des zulässigen Überbots öffentlich be-
kannt zu machen. § 170 und 170b Abs. 3 sind an-
zuwenden.

(4) Wer vom Versteigerungstermine zu verstän-
digen war, kann beantragen, dass diese Verlautba-
rung auf seine Kosten in die für amtliche Kundma-
chungen im Lande bestimmte Zeitung eingeschaltet
werde.

(5) Die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 kom-
men auch dann zur Anwendung, wenn der Zuschlag
unter Abweisung eines erhobenen Widerspruches
erteilt wird.
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BGBl. I Nr. 59/2000

§ 184. (1) Ein Widerspruch gegen die Ertei-
lung des Zuschlages an den Meistbietenden kann
nur darauf gestützt werden, dass:

1. die Frist zwischen der Aufnahme des Verstei-
gerungsedikts in die Ediktsdatei und dem Ver-
steigerungstermin nicht einmal einen Monat
betragen hat;

2. die Bekanntmachung des Versteigerungstermi-
nes nicht den vorgeschriebenen Inhalt hatte
oder nicht in der gesetzlich bestimmten Art
veröffentlicht wurde;

3. nicht alle vom Versteigerungstermin zu ver-
ständigenden Personen verständigt wurden;

4. das Versteigerungsverfahren ohne Rücksicht
auf einen etwa gefassten Einstellungsbeschluss
fortgesetzt wurde;

5. bei der Versteigerung die Bestimmungen der
§§ 180 und 181 nicht beachtet oder ein Bieter
mit Unrecht zurückgewiesen wurde;

6. die Bedingungen, unter denen das höchste An-
bot abgegeben wurde, von den Versteigerungs-
bedingungen abweichen, oder das Anbot, für
das der Zuschlag verlangt wird, nach die-
sen Versteigerungsbedingungen nicht zugelas-
sen werden durfte;

7. dem Meistbietenden die Fähigkeit zum Ver-
tragsabschlusse oder zum Erwerbe der zu ver-
steigernden Liegenschaft fehlt oder das höchste
Anbot durch einen nicht gehörig ausgewiese-
nen Vertreter abgegeben wurde.

8. aufgehoben (BGBl. I Nr. 59/2000).

(2) Die für den Widerspruch angeführten Gründe
sind von amtswegen festzustellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 185. (1) Über einen erhobenen Widerspruch
ist in der Regel gleich im Versteigerungstermine
mittels Beschlusses zu entscheiden.

(2) Versagt der Richter infolge des Widerspru-
ches den Zuschlag, so ist nach Anhörung derjeni-
gen Anwesenden, die vom Versteigerungstermine zu
verständigen waren, mit Rücksicht auf die Beschaf-
fenheit des geltend gemachten Mangels darüber zu
entscheiden, ob die Versteigerung, nötigenfalls nach
vorheriger Behebung des Mangels, sogleich wieder
aufgenommen und fortgesetzt werde, oder ob zur
Durchführung der Versteigerung ein neuer Termin
anzuordnen sei. Ersterenfalls sind, soweit nicht die
Gründe des für berechtigt erkannten Widerspruches
entgegenstehen, die Bieter, die bei der geschlosse-
nen Versteigerung mitgewirkt haben, an ihre früher
abgegebenen, nicht durch ein höheres Anbot ent-
kräfteten Anbote gebunden.

(3) Wenn über einen erhobenen Widerspruch
nicht gleich im Versteigerungstermine entschieden
werden kann, so ist der Beschluss, mittels dessen
über den Widerspruch entschieden wird, innerhalb
acht Tagen nach dem Versteigerungstermine dem
Meistbietenden, dem betreibenden Gläubiger, dem
Verpflichteten sowie allen sonst jeweils zum Rekur-
se berechtigten Personen in schriftlicher Ausferti-
gung (§ 183 Absatz 2) zuzustellen.

BGBl. Nr. 39/1955

§ 186. (1) Der Zuschlag ist zu versagen, wenn
ein begründeter Widerspruch erhoben wurde oder
wenn das Vorhandensein der im § 184 Abs. 1 Z. 2,
3, 4, 6 und 7 angegebenen Mängel auf eine andere
Weise offenbar wurde.

(2) Wegen des im § 184 Abs. 1 Z. 3 angeführ-
ten Umstandes ist der Zuschlag nicht zu versagen,
wenn die nicht geladenen Personen dessenungeach-
tet im Versteigerungstermine erschienen sind oder
zu demselben einen Vertreter entsendet haben. Auf
den Mangel eines gesetzmäßigen Vadiums, sowie
auf das Fehlen des Nachweises der Vertretungs-
befugnis oder Bevollmächtigung ist trotz Wider-
spruches nicht Rücksicht zu nehmen, wenn diese
Mängel vor Entscheidung über den Zuschlag durch
nachträglichen Erlag oder Ergänzung der Sicherheit
oder durch nachträgliche Beibringung der im § 180
bezeichneten Urkunden beseitigt werden.
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(3) Die Versagung des Zuschlages ist im öffentli-
chen Buche anzumerken. Diese Anmerkung hat die
Folge, dass im Falle der Aufhebung des Beschlusses
in höherer Instanz die Rechtswirkungen der Anmer-
kung der Erteilung des Zuschlages § 72 GBG) auf
den Zeitpunkt der Anmerkung der Zuschlagsversa-
gung zurückbezogen werden.

RGBl. Nr. 118/1914

§ 187. (1) Der Beschluss, durch welchen der Zu-
schlag erteilt wird, kann nur von denjenigen Perso-
nen mittels Rekurs angefochten werden, welche im
Versteigerungstermine anwesend und wegen Erhe-
bung des Widerspruchs zu befragen waren. Die An-
fechtung kann auf einen der im § 184 angeführten
Umstände oder darauf gegründet werden, dass der
Zuschlag mit dem Inhalte des über den Versteige-
rungstermin aufgenommenen Protokolles oder an-
derer nach Vorschrift dieses Gesetzes bei der Ent-
scheidung über den Zuschlag zu berücksichtigen-
der Akten nicht übereinstimmt, oder dass sich das
Meistbot auf ein anderes Grundstück bezieht. We-
gen der im § 184 angeführten Mängel Rekurs einzu-
legen, sind nur jene Personen befugt, welche wegen
dieser Mängel im Versteigerungstermine erfolglos
Widerspruch erhoben haben. Der in § 184 Abs. 1
Z. 3, angeführte Mangel kann innerhalb einer Frist
von 14 Tagen nach dem Versteigerungstermine von
den gemäß § 171 erster Satz, von der Versteige-
rung zu verständigenden Personen auch dann mit
Rekurs geltend gemacht werden, wenn sie im Ver-
steigerungstermine nicht anwesend waren.

(2) Die vom Gerichte als Ersteher bezeichne-
te Person kann die Erteilung des Zuschlages auch
dann anfechten, wenn ihr der Zuschlag nicht, oder
unter anderen als den in der Ausfertigung des
Zuschlagsbeschlusses angegebenen Bedingungen zu
erteilen gewesen wäre.

(3) Der Rekurs gegen die Versagung des Zuschla-
ges kann nur darauf gestützt werden, dass die Ver-
sagung mit dem Inhalte des über den Versteige-
rungstermin aufgenommenen Protokolles oder an-
derer nach Vorschrift dieses Gesetzes bei der Ent-
scheidung über den Zuschlag zu berücksichtigen-
der Akten nicht übereinstimmt oder dass keiner der
in diesem Gesetze angegebenen Versagungsgründe
vorliegt. Zur Anbringung eines solchen Rekurses

ist nicht berechtigt, wer im Versteigerungstermine
gegen die Erteilung des Zuschlages Widerspruch er-
hoben hat.

(4) Von der Erledigung des Rekurses sind der
Meistbietende, der betreibende Gläubiger und der
Verpflichtete in Kenntnis zu setzen, wenngleich sie
nicht Beschwerdeführer sind. (5) Die nach der Re-
kursentscheidung erforderlichen weiteren Verfügun-
gen hat das Gericht erster Instanz von amtswegen
zu treffen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 188. (1) Nach Rechtskraft des den Zuschlag
versagenden Beschlusses ist die vom Meistbieten-
den geleistete Sicherheit auf dessen Antrag oder von
Amts wegen zurückgegeben oder im Fall des § 148
Abs. 3 das gegen den Meistbietenden erlassene Ver-
bot aufzuheben und die bücherliche Anmerkung zu
löschen.

(2) Ist eine neuerliche Versteigerung zulässig, so
ist von Amts wegen oder auf Antrag des betreiben-
den Gläubigers nach Eintritt der Rechtskraft der
Zuschlagsversagung neuerlich ein Versteigerungs-
termin anzuberaumen.

(3) Kann die Versteigerung nach rechtskräftiger
Versagung des Zuschlages nicht erneuert werden, so
hat das Gericht das Versteigerungsverfahren einzu-
stellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 189. (1) Die durch rechtskräftige Erteilung
des Zuschlages erworbenen Rechte des Erstehers
können nicht deshalb angefochten werden, weil der
Exekutionstitel, auf welchem die Bewilligung der
Zwangsversteigerung beruht, aufgehoben worden
ist oder nachträglich aufgehoben wird.

(2) Der Ersteher kann wegen Unrichtigkeit der
Angaben, die im Versteigerungsedikt oder in den
vor der Versteigerung mitgeteilten Akten über die
versteigerte Liegenschaft oder über deren Zubehör
enthalten waren, keinen Anspruch auf Gewährlei-
stung erheben.

BGBl. I Nr. 59/2000
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Protokoll über den Versteigerungstermin.
§ 194. (1) Das über den Versteigerungstermin

aufzunehmende Protokoll hat insbesondere anzuge-
ben:

1. die Namen des Richters, des Schriftführers und
derjenigen anwesenden Personen, die vom Ver-
steigerungstermine zu verständigen waren;

2. die Zeit des Beginnes des Termins, der Auf-
forderung zur Abgabe von Anboten und des
Schlusses der Versteigerung;

3. die Namen der Bieter und jeweils deren Ge-
burtsdatum, Adresse und Staatsangehörigkeit
sowie beim Ersteher zusätzlich die von ihm ge-
leistete Sicherheit;

4. alle bei der Versteigerung vorgekommenen, zu-
gelassenen oder vom Richter zurückgewiesenen
Anbote;

5. die im Termine verkündete Entscheidung über
den Zuschlag;

6. bei Erhebung von Widersprüchen gegen die
Erteilung des Zuschlages den Namen der Wi-
derspruch erhebenden Personen, die für den
Widerspruch angeführten Gründe, die vorge-
brachten Beweise und das aus den Erklärungen
der Beteiligten sich ergebende Sachverhältnis.

7. aufgehoben (BGBl. I Nr. 59/2000)

(2) Das Protokoll ist von den Personen zu unter-
schreiben, die beim Versteigerungsakte als Bieter
mitgewirkt oder gegen den Zuschlag Widerspruch
erhoben haben. Wird die Unterschrift verweigert,
so ist dies unter Angabe des hiefür geltend gemach-
ten Grundes in einem Anhange zum Protokolle zu
beurkunden.

(3) aufgehoben (BGBl. I Nr. 59/2000)

BGBl. I Nr. 59/2000

Überbot.
§ 195. (1) Wenn das Meistbot, für das der

Zuschlag erteilt wurde, drei Viertel des Schätzungs-
wertes der Liegenschaft und des Zubehörs nicht er-
reicht, kann die Versteigerung durch ein Überbot
unwirksam gemacht werden.

(2) Ein solches Überbot ist zu berücksichtigen,
wenn dem Überbieter kein ihn vom Bieten im Ver-
steigerungstermin ausschließendes Hindernis ent-
gegensteht und wenn er sich bereit erklärt, einen
das frühere Meistbot mindestens um ein Viertel
übersteigenden Preis zu entrichten und die für die
frühere Versteigerung geltenden Versteigerungsbe-
dingungen zu erfüllen. Unterliegt die Übertragung
des Eigentums landesgesetzlichen Grundverkehrs-
gesetzen, so sind die entsprechenden Vorschriften
zu beachten.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 196. (1) Das Überbot ist innerhalb von 14
Tagen nach öffentlicher Bekanntmachung der Zu-
schlagserteilung beim Exekutionsgericht anzubrin-
gen. Gleichzeitig ist dem Gericht anzubieten, dass
ein Viertel des angebotenen Kaufpreises durch ge-
richtlichen oder notariellen Erlag von Bargeld oder
Sparurkunden binnen sieben Tagen nach gerichtli-
cher Aufforderung sichergestellt werden wird.

(2) Ein Zurückziehen des Überbots ist unzuläs-
sig.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 197. Von jedem Überbote ist der Ersteher zu
verständigen. Er kann die angebrachten Überbo-
te dadurch entkräften, dass er innerhalb dreier Ta-
ge, nachdem ihm das letzte rechtzeitig eingelangte
Überbot mitgeteilt wurde, sein Meistbot auf den
Betrag des höchsten Überbots erhöht. Die Erklä-
rung darüber ist beim Exekutionsgerichte mittels
Schriftsatz oder zu Protokoll abzugeben; sobald
der Schriftsatz beim Exekutionsgerichte eingelangt
oder das Protokoll geschlossen ist, kann die Erklä-
rung nicht mehr zurückgezogen werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 198. (1) Nach Ablauf der für die Erklärung
des Erstehers bestimmten Frist hat das Exekutions-
gericht den Überbieter, dessen Angebot angenom-
men werden soll, zum Erlag der angebotenen Si-
cherheitsleistung (§ 196 Abs. 1) oder Nachweis des
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notariellen Erlags aufzufordern und nach dem Ein-
langen über die Annahme der eingelangten Überbote
Beschluss zu fassen. Wenn der Ersteher das Meist-
bot gemäß § 197 erhöht, sind sämmtliche Überbote
zurückzuweisen. Sonst ist unter mehreren Über-
bietern derjenige zuzulassen, welcher den höchsten
Preis angeboten hat; bei Gleichheit der Überbote
gibt das Zuvorkommen den Ausschlag.

(2) Der Ersteher, die Überbieter, der betreibende
Gläubiger, der Verpflichtete, sowie alle Personen,
welche gegen die dem Überbote vorausgegangene
Zuschlagserteilung Rekurs erhoben haben, sind von
der Entscheidung zu verständigen und können sie
mittels Rekurs anfechten. Das Unterlassen der An-
fechtung der gerichtlichen Überbotsannahme sei-
tens derjenigen, welche gegen die Zuschlagsertei-
lung Rekurs erhoben haben, gilt als Zurücknahme
dieses Rekurses.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 199. (1) Mit Eintritt der Rechtskraft einer
gerichtlichen Überbotsannahme verliert die frühere
Versteigerung ihre Wirksamkeit. Das Gericht hat
von amtswegen den früheren Zuschlag aufzuheben
und dem Überbieter den Zuschlag zu erteilen. Die-
ser Beschluss ist dem Überbieter, dessen Überbot
angenommen wurde, dem Verpflichteten, dem be-
treibenden Gläubiger und dem früheren Ersteher
innerhalb acht Tagen nach Rechtskraft der Über-
botsannahme in schriftlicher Ausfertigung zuzustel-
len (§ 183 Absatz 2). Binnen derselben Frist ist die
Erteilung des Zuschlages öffentlich bekannt zu ma-
chen und im Grundbuch anzumerken; dieser An-
merkung kommt die Rechtswirkung einer Anmer-
kung der Erteilung des Zuschlages (§ 72 GBG) zu.

(2) Der Überbieter, dessen Überbot angenommen
wurde, gilt von dem Tag der Erteilung des Zu-
schlags an als Ersteher und hat alle in Gemäßheit
der Vorschriften dieses Gesetzes dem Ersteher ob-
liegenden Verpflichtungen zu erfüllen, dagegen hat
er von diesem Tag auf alle Nutzungen Anspruch,
die dem Ersteher nach den Vorschriften dieses Ge-
setzes vom Tag der Zuschlagserteilung an gebühren.

(3) Das in gerichtlicher Verwahrung befindliche
Vadium des früheren Erstehers samt den aufgelau-
fenen Zinsen, der von ihm schon erlegte Betrag des
Meistbots samt den hinzugekommenen Zinsen und

die von den nicht zugelassenen Überbietern erlegten
Gelder und Sparurkunden sind zurückzustellen; in
Ansehung der als Vadium dienenden Hypothekar-
forderungen ist nach 188 Abs. 1 vorzugehen.

(4) Eine nach § 158 bewilligte einstweilige Ver-
waltung der Liegenschaft findet von Erteilung des
Zuschlages an zu Gunsten des Überbieters statt.
War die Liegenschaft schon dem Ersteher überge-
ben, so hat das Exekutionsgericht von amtswegen
eine einstweilige Verwaltung (§§ 159 ff.) anzuord-
nen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Einstellung der Exekution.
§ 200. Außer den sonst in diesem Gesetze

bezeichneten Fällen ist das Versteigerungsverfahren
durch Beschluss einzustellen:

1. wenn ein Pfandgläubiger die vollstreckbare
Forderung, wegen deren Versteigerung bewil-
ligt wurde, unter gleichzeitigem Ersatz aller
dem Verpflichteten zur Last fallenden Kosten
einlöst und Einstellung der Versteigerung be-
antragt; einen solchen Antrag kann auch der
betreibende Gläubiger stellen, der die Forde-
rungen aller übrigen betreibenden Gläubiger
unter Ersatz der dem Verpflichteten zur Last
fallenden Kosten einlöst;

2. wenn der betreibende Gläubiger vor Beginn der
Versteigerung von der Fortsetzung der Exeku-
tion absteht (§ 39 Abs. 1. Z 6 letzter Fall);
wegen der vollstreckbaren Forderung des betrei-
benden Gläubigers kann vor Ablauf eines halb-
en Jahres seit dem Antrag auf Einstellung eine
neue Versteigerung nicht beantragt werden;

3. wenn der Verpflichtete vor Beginn der Verstei-
gerung allen betreibenden Gläubigern die vol-
le Befriedigung ihrer vollstreckbaren Forderun-
gen sammt Nebengebühren und die Bezahlung
der bis dahin aufgelaufenen Kosten des Ver-
steigerungsverfahrens anbietet, die dazu erfor-
derlichen Geldbeträge dem Richter, der den
Versteigerungstermin leitet, übergibt oder ge-
richtlich erlegt und die Einstellung beantragt;
soweit die Kosten des Versteigerungsverfah-
rens noch nicht bestimmt sind, ist zu deren
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Deckung ein vom Richter festzusetzender Be-
trag als Sicherstellung zu übergeben.

BGBl. I Nr. 59/2000

Zahlungsvereinbarung
§ 200a. Das Versteigerungsverfahren ist auf

Antrag des betreibenden Gläubigers oder mit des-
sen Zustimmung durch Beschluss ohne Auferlegung
einer Sicherheitsleistung aufzuschieben, wenn zwi-
schen den Parteien eine Zahlungsvereinbarung ge-
troffen wurde. Ein Aufschub ist bis zum Beginn
der Versteigerung möglich. Die Versteigerung kann
erst nach Ablauf von drei Monaten ab Einlan-
gen des Aufschiebungsantrags bei Gericht fortge-
setzt werden. Wird die Fortsetzung nicht innerhalb
eines Jahres beantragt, so ist die Exekution einzu-
stellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 201. (1) Auf Antrag des Verpflichteten kann
statt des Versteigerungsverfahrens die Zwangsver-
waltung der Liegenschaft zu Gunsten der voll-
streckbaren Forderung des betreibenden Gläubi-
gers durch Beschluss angeordnet und das Ver-
steigerungsverfahren aufgeschoben werden, wenn
der durchschnittliche jährliche Ertragsüberschuss
aus der Bewirtschaftung der zu versteigernden
Liegenschaft hinreicht, um die bei Begründung
des Schuldverhältnisses oder nachträglich zwischen
dem Gläubiger und Schuldner vereinbarten Annui-
täten oder sonstigen Kapitalsabschlagszahlungen
sammt den laufenden Zinsen zu decken.

(2) Dasselbe kann auf Antrag des Verpflichte-
ten geschehen, wenn zwar eine terminweise Tilgung
der vollstreckbaren Forderung nicht vereinbart war,
diese Forderung aber sammt Nebengebüren aus den
voraussichtlichen Ertragsüberschüssen im Laufe ei-
nes Jahres getilgt werden kann.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 202. (1) Anträge auf Aufschiebung des Ver-
steigerungsverfahrens, die sich auf § 201 gründen,
müssen bei sonstigem Ausschluss innerhalb vier-
zehn Tagen nach Verständigung des Verpflichteten
von der Bewilligung der Versteigerung angebracht
werden.

(2) Wenn zur Zeit, da der Aufschiebungsantrag
angebracht wird, die Schätzung noch nicht stattge-
funden hat, kann das Exekutionsgericht zur Hintan-
haltung einer voraussichtlich vergeblichen Aufwen-
dung von Kosten auf Antrag oder von Amts wegen
verfügen, dass die Schätzung bis zur Entscheidung
über den Antrag zu unterbleiben hat.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 203. aufgehoben (BGBl. I Nr. 59/2000)
§ 204. aufgehoben (BGBl. I Nr. 59/2000)

Verständigung von der Einstellung oder
Aufschiebung

§ 205. Von jeder Einstellung oder Auf-
schiebung eines Versteigerungsverfahrens sind ne-
ben dem Verpflichteten der betreibende Gläubiger
sowie alle übrigen Personen besonders zu verstän-
digen, die von den Vorfällen des Versteigerungsver-
fahrens jeweils durch Zustellung schriftlicher Be-
schlussausfertigungen zu benachrichtigen sind. Von
der rechtskräftigen Einstellung ist auch der nach
§158 oder 199 bestellte Verwalter der Liegenschaft
zu verständigen. Der betreibende Gläubiger, zu des-
sen Gunsten die Einleitung des Versteigerungsver-
fahrens im Grundbuch angemerkt wurde, ist gleich-
zeitig von den ihm nach §208 zustehenden Befug-
nissen und von der Frist zu verständigen, binnen
deren diese Befugnisse auszuüben sind.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 206. Erfolgt die Einstellung oder Aufschie-
bung aus einem Grunde, der nicht in gleicher Weise
gegen alle Gläubiger wirkt, die das Versteigerungs-
verfahren betreiben ((§§35 bis 37, 39, 40, 188, 200
Z 3, 200a, 201) ), so ist das Versteigerungsverfah-
ren zugunsten der übrigen betreibenden Gläubiger
fortzusetzen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 207. (1) Nach Ablauf von vierzehn Tagen seit
rechtskräftiger Einstellung eines Versteigerungsver-
fahrens hat das Exekutionsgericht von amtswegen
die Löschung aller auf dieses Versteigerungsverfah-
ren sich beziehenden bücherlichen Anmerkungen zu
veranlassen.
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(2) Erfolgt die Einstellung des Versteigerungs-
verfahrens nur in Ansehung eines oder einzelner
Gläubiger, so sind nur diejenigen bücherlichen An-
merkungen zu löschen, welche zu Gunsten des aus
dem Versteigerungsverfahren ausscheidenden Gläu-
bigers eingetragen sind.

BGBl. Nr. 39/1955

§ 208. (1) Innerhalb der im § 207 Absatz 1, ange-
gebenen Frist können alle Gläubiger, zu deren Gun-
sten die Einleitung des Versteigerungsverfahrens im
öffentlichen Buche angemerkt wurde (§137), beim
Exekutionsgerichte den Antrag stellen, dass in der
Rangordnung dieser Anmerkung für ihre vollstreck-
bare Forderung das Pfandrecht auf die in Exekution
gezogene Liegenschaft einverleibt werde.

(2) Für die Bewilligung und den Vollzug dieser
Einverleibung gelten die Bestimmungen des GBG
mit der Abweichung, dass die Rekursfrist 14 Ta-
ge beträgt. Einer solchen Einverleibung des Pfand-
rechtes steht nicht entgegen, dass die Liegenschaft
inzwischen vom Verpflichteten veräußert oder bela-
stet wurde.

(3) Dagegen kann einem nach Absatz 1 gestell-
ten Antrage nicht Folge gegeben werden, wenn das
Versteigerungsverfahren deshalb eingestellt wurde,
weil ein Exekutionsverfahren zu Gunsten der be-
stimmten Forderung überhaupt unzulässig ist, weil
der Exekutionstitel rechtskräftig aufgehoben oder
unwirksam erklärt wurde oder weil der zu voll-
streckende Anspruch berichtigt oder dem Gläubiger
rechtskräftig aberkannt wurde.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 209. (1) Spätestens nach vollständiger Berich-
tigung des Meistbots hat das Gericht von Amts we-
gen zur Verhandlung über die Verteilung des Meist-
bots eine Tagsatzung anzuberaumen.

(2) Zur Tagsatzung sind außer dem Verpflichte-
ten der betreibende Gläubiger und alle Personen zu
laden, für die nach den dem Gericht darüber vor-
liegenden Urkunden an der versteigerten Liegen-
schaft oder an den auf dieser Liegenschaft haften-
den Rechten dingliche Rechte und Lasten bestehen.

(3) Dem Ersteher ist die Anberaumung der Tag-
satzung mit dem Beifügen mitzuteilen, dass es ihm
freistehe, an derselben teilzunehmen.

(4) Die Anberaumung der Tagsatzung ist öffent-
lich bekannt zu machen. Zwischen der Aufnahme in
die Ediktsdatei und der Tagsatzung soll eine Frist
von mindestens vier Wochen liegen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Forderungsanmeldung
§ 210. (1) Die mit ihren Ansprüchen auf das

Meistbot gewiesenen Personen sind bei der Ladung
aufzufordern, ihre Ansprüche an Kapital, Zinsen,
wiederkehrenden Leistungen, Kosten und sonstigen
Nebenforderungen spätestens 14 Tage vor der Tag-
satzung anzumelden und die zum Nachweis ihrer
Ansprüche dienenden Urkunden, falls sich diese
nicht schon bei den Zwangsversteigerungsakten be-
finden, gleichzeitig in Urschrift oder Abschrift vor-
zulegen, widrigens ihre Ansprüche bei der Vertei-
lung nur insoweit berücksichtigt würden, als sie sich
aus dem Grundbuch als rechtsbeständig und zur Be-
friedigung geeignet ergeben.

(2) Auch Forderungen, die nach Ablauf der in
Abs. 1 genannten Frist, spätestens aber bei der
Tagsatzung angemeldet werden, sind bei der Vertei-
lung zu berücksichtigen. Muss auf Grund der ver-
späteten Anmeldung die Verhandlung von Amts we-
gen oder auf Antrag eines anwesenden Gläubigers
erstreckt werden, so hat das Exekutionsgericht nach
freier Überzeugung (§273 ZPO) die Kosten jedes
nach §209 Abs. 2 und 3 zu verständigenden und bei
der erstreckten Tagsatzung anwesenden Beteiligten
für die Teilnahme an der erstreckten Verhandlung
festzusetzen und deren Bezahlung dem säumigen
Gläubiger aufzuerlegen. Wenn ein Beteiligter durch
einen Rechtsanwalt vertreten wird, sind die Kosten
nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz zu bemessen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 211. (1) Bei Dienstbarkeiten, Ausgedingen
und anderen Reallasten, bei einverleibten Bestand-
rechten sowie bei anderen nach den Versteigerungs-
bedingungen und nach dem Ergebnis der Versteige-
rung vom Ersteher nicht zu übernehmenden Rech-
ten und Lasten muss der Betrag, der wegen Nicht-
überweisung beanspruchten Entschädigung angege-
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ben werden, bei Höchstbetragshypotheken der Be-
trag, mit dem Befriedigung beansprucht wird.

(2) Wer bereit ist, seinen sichergestellten An-
spruch auf Entrichtung von Renten und anderen
wiederkehrenden Leistungen und Zahlungen gegen
einen bestimmten Kapitalsbetrag aufzugeben, hat
diesen Betrag zu bezeichnen.

(3) Bei Superädifikaten ist von den Pfandgläu-
bigern die Rangordnung des von ihnen behaupteten
Pfandrechts unter Bezeichnung der Zeit, von der an
das Pfandrecht in Anspruch genommen wird, anzu-
geben.

(4) Nach Beendigung der Verteilungstagsatzung
ist eine Ergänzung der Anmeldung unstatthaft.

(5) Bei einer Höchstbetragshypothek reicht zum
Nachweis des zum Zeitpunkt der letzten vom Ver-
pflichteten unwidersprochen gebliebenen Saldomit-
teilung offenen Betrags die Vorlage dieser Saldo-
mitteilung aus.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 212. (1) Bei der Tagsatzung haben die er-
schienenen Personen über die bei der Verteilung des
Meistbotes zu berücksichtigenden Ansprüche und
die Reihenfolge ihrer Befriedigung zu verhandeln.
Der zur Tagsatzung erschienene Verpflichtete hat
alle vom Gerichte oder von einem der Anwesenden
geforderten Aufklärungen zu geben, welche für die
Prüfung der Richtigkeit und Rangordnung der aus
dem Meistbote zu berichtigenden Ansprüche nötig
sind.

(2) Ansprüche, welche selbst beim Ausfallen vor-
ausgehender bestrittener Ansprüche aus dem Ver-
steigerungserlöse nicht zum Zuge kommen würden,
sind in die Verhandlung nicht einzubeziehen.

(3) Kann die Verhandlung an einem Tage nicht
beendet werden, so ist die Fortsetzung derselben für
einen der nächsten Tage anzuordnen und dies den
anwesenden Personen bei Unterbrechung der Ver-
handlung zu verkünden. Einer neuerlichen Ladung
der im § 209 bezeichneten Personen bedarf es nicht.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 213. (1) Gegen die Berücksichtigung ange-
meldeter oder aus dem Grundbuch zu entnehmen-
der Ansprüche bei der Verteilung, gegen die Höhe

der an Kapital- und Nebengebühren angesproche-
nen Beträge und gegen die für einzelne Forderun-
gen begehrte Rangordnung kann von allen zur Tag-
satzung erschienenen Berechtigten Widerspruch er-
hoben werden, deren Ansprüche beim Ausfallen
des bestrittenen Rechts aus dem Versteigerungser-
lös zum Zug kommen könnten; die Befugnis zum
Widerspruch steht unter dieser Voraussetzung ins-
besondere auch den Afterpfandgläubigern zu. Der
Verpflichtete kann nur gegen die Berücksichtigung
solcher Ansprüche Widerspruch erheben, für welche
ein Exekutionstitel nicht vorliegt.

(2) Im Falle der Erhebung eines Widerspruches
hat der die Verhandlung leitende Richter die Erzie-
lung eines Einverständnisses nach Möglichkeit zu
fördern. Kommt ein solches Einverständnis nicht
zustande, so sind alle für die Entscheidung des Ge-
richtes maßgebenden Umstände im Wege der Ver-
nehmung der durch den fraglichen Widerspruch be-
troffenen anwesenden Personen ins Klare zu setzen.

(3) Das über die Tagsatzung aufzunehmende
Protokoll hat den wesentlichen Inhalt der von den
Beteiligten abgegebenen, für die Verteilung erheb-
lichen Erklärungen zu enthalten.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 214. (1) Nach den Ergebnissen dieser Ver-
handlung ist auf Grund der erfolgten Anmeldungen,
der Akten des Versteigerungsverfahrens und des
Grundbuchsstandes über die Verteilung Beschluss
zu fassen.

(2) Soweit die im einzelnen Falle davon betrof-
fenen berechtigten Personen einig sind, erfolgt die
Verteilung nach Maßgabe dieses Einverständnisses;
andernfalls sind dabei die nachfolgenden Vorschrif-
ten zu beobachten.

BGBl. I Nr. 59/2000

Verteilungsmasse.
§ 215. Die Verteilungsmasse bilden:

1. das Meistbot oder Überbot, die zur Erhöhung
des Meistbots gegebenen Beträge (§197) und
die Zinsen hievon, soweit letztere nicht nach
den Vorschriften dieses Gesetzes dem Ersteher
zufallen;
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2. die Erträgnisse einer während des Verstei-
gerungsverfahrens angeordneten einstweiligen
Verwaltung (§ 159 Z. 4);

3. das Vadium des säumigen Erstehers und die
von diesem erlegten Meistbotsraten, soweit sie
nach den Vorschriften dieses Gesetzes in die
Verteilungsmasse fallen, sowie die vom Erste-
her geleisteten sonstigen Ersätze samt Zinsen
(§155);

4. die vom Ersteher gemäß § 157 geleisteten
Rückerstattungen und alle übrigen nach den
Vorschriften dieses Gesetzes in die Verteilungs-
masse fließenden Beträge.

BGBl. I Nr. 147/1999

§ 216. (1) Aus der Verteilungsmasse sind in
nachfolgender Rangordnung zu berichtigen:

1. falls während des Versteigerungsverfahrens zu
Gunsten der auf das Meistbot gewiesenen Per-
sonen eine Verwaltung stattgefunden hat, die
im § 120 Abs. 2 Z. 4 bezeichneten Auslagen
und Vorschüsse;

2. die aus den letzten drei Jahren vor dem Ta-
ge der Erteilung des Zuschlages rückständi-
gen, von der Liegenschaft zu entrichtenden
Steuern sammt Zuschlägen, Vermögensüber-
tragungsgebüren und sonstige von der Liegen-
schaft zu entrichtende öffentliche Abgaben, die
nach den bestehenden Vorschriften ein gesetz-
liches Pfand- oder Vorzugsrecht genießen, so-
wie die nicht länger als drei Jahre rückstän-
digen Verzugszinsen dieser Steuern und Abga-
ben, und zwar die Zuschläge in gleicher Rang-
ordnung mit den Steuern und Abgaben, welche
die Grundlage ihrer Bemessung bilden. Diese
Ansprüche sind jedoch ohne Rücksicht auf das
ihnen sonst zustehende Vorrecht erst nach vol-
ler Befriedigung des betreibenden Gläubigers
aus der Verteilungsmasse zu berichtigen, wenn
sie nicht spätestens im Versteigerungstermin
vor Beginn der Versteigerung angemeldet wur-
den;

3. die aus den letzten drei Jahren vor dem Ta-
ge der Erteilung des Zuschlages rückständi-
gen Forderungen gemäß § 13c Abs. 3 des

Wohnungseigentumsgesetzes 1975, wobei An-
sprüche mehrerer Miteigentümer untereinan-
der den gleichen Rang haben;

4. die auf der Liegenschaft pfandrechtlich si-
chergestellten Forderungen, einschließlich der
pfandrechtlich sichergestellten Steuer- und Ge-
bürenforderungen, die nicht pfandrechtlich
sichergestellte Forderung des betreibenden
Gläubigers, die Deckung für die vom Erste-
her in Anrechnung auf das Meistbot zu über-
nehmenden Dienstbarkeiten, Ausgedinge und
andere Reallasten und die Entschädigungsan-
sprüche für einverleibte Bestandrechte sowie
für andere vom Ersteher nach den Verstei-
gerungsbedingungen und dem Ergebnisse der
Versteigerung nicht zu übernehmende Rech-
te und Lasten, sämtliche nach der Rangord-
nung der bezüglichen bücherlichen Eintragun-
gen oder nach der Zeitfolge der pfandweisen
Beschreibungen und der sonst nachgewiesenen
Rechtsbegründungsakte.

(2) Die gerichtlich bestimmten Prozess- und Exe-
kutionskosten, die durch die Geltendmachung eines
der in Abs. 1 Z. 2 bis 4 angeführten Ansprüche ent-
standen sind, und die nicht länger als drei Jahre
vor dem Tage der Erteilung des Zuschlages rück-
ständigen, aus einem Vertrage oder aus dem Ge-
setze gebürenden Zinsen, Renten, Unterhaltsgelder
und sonstigen wiederkehrenden Leistungen genie-
ßen gleiche Priorität mit dem Kapitale oder Be-
zugsrechte. Eine gleiche Priorität wie dem Kapita-
le kommt auch den Ansprüchen aus einem für den
Fall der vorzeitigen Rückzahlung einer bücherlich
sichergestellten Forderung geschlossenen Vertrage
zu. Bei Unzulänglichkeit der Verteilungsmasse sind
diese Nebengebüren vor dem Kapitale zu berichti-
gen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 217. (1) Sofern die Verteilungsmasse durch
die bisher angeführten Leistungen nicht erschöpft
ist, sind aus ihr zu berichtigen:

1. die länger als drei Jahre rückständigen, von der
Liegenschaft zu entrichtenden Steuern sammt
Zuschlägen, Vermögensübertragungsgebüren,
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und sonstige von der Liegenschaft zu entrich-
tende öffentliche Abgaben, die nach den be-
stehenden Vorschriften ein gesetzliches Pfand-
recht genießen;

2. nach diesen die länger als drei Jahre rückstän-
digen, aus einem Vertrage oder aus dem Ge-
setze gebürenden Zinsen, Renten, Unterhalts-
gelder und sonstigen wiederkehrenden Leistun-
gen, insoweit denselben ein Pfandrecht zu-
kommt, nach der Priorität der Kapitalien oder
Bezugsrechte.

(2) Ein nach Berichtigung aller dieser Ansprü-
che erübrigender Rest der Verteilungsmasse ist dem
Verpflichteten zuzuweisen.

RGBl. Nr. 69/1916

§ 218. (1) Bei Unzulänglichkeit der Verteilungs-
masse sind die eine gleiche Rangordnung genießen-
den Ansprüche sammt Nebengebüren nach Verhält-
nis ihrer Gesamtbeträge zu berichtigen.

(2) Forderungen, zu deren Hereinbringung
vor Einleitung des Versteigerungsverfahrens die
Zwangsverwaltung der Liegenschaft angeordnet
wurde, gelangen in der gemäß § 104 dem Befrie-
digungsrechte des Gläubigers zukommenden Rang-
ordnung aus der Verteilungsmasse zum Zuge, wenn-
gleich dieser Gläubiger auf der Liegenschaft weder
pfandrechtlich sichergestellt, noch dem Versteige-
rungsverfahren beigetreten ist.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 219. (1) Pfandrechtlich sichergestellte An-
sprüche auf jährliche Renten, Unterhaltsgelder und
andere wiederkehrende Zahlungen werden aus der
Verteilungsmasse in der Art berichtigt, dass zu-
nächst die bis zum Tage der Erteilung des Zuschla-
ges rückständigen Leistungen (§§ 216 und 217) be-
zahlt und sodann das Kapital, das erforderlich ist,
um die vom Tage der Erteilung des Zuschlages an
verfallenden Leistungen aus seinen Zinsen zu be-
richtigen, zinstragend angelegt wird.

(2) Das durch Erlöschen des Bezugsrechtes frei
werdende Kapital ist, soweit tunlich, schon im vor-
aus nach Maßgabe der Priorität ihrer Ansprüche

den Berechtigten, deren Ansprüche aus der Vertei-
lungsmasse nicht mehr voll zum Zuge gelangen, und
in Ermanglung solcher dem Verpflichteten zu über-
weisen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 220. (1) Pfandrechtlich sichergestellte Forde-
rungen unter auflösender Bedingung sind durch Zu-
weisung des nach §§ 216 und 217 auf die Forde-
rung entfallenden Barbetrages zu berichtigen; der
Gläubiger hat die Rückleistung des Empfangenen
für den Fall des Eintrittes der Bedingung sicherzu-
stellen.

(2) Wird die Sicherstellung verweigert, so ist der
zur Berichtigung erforderliche Betrag für die Zeit,
bis der Nichteintritt der Bedingung gewiss ist, zins-
tragend anzulegen. Die bis dahin laufenden Zinsen
sind dem bedingt berechtigten Gläubiger als Ersatz
der ihm vertragsmäßig gebürenden Zinsen, wenn
aber die Forderung eine unverzinsliche ist, den aus
der Verteilungsmasse nicht mehr voll zum Zuge ge-
langenden Berechtigten nach der Rangordnung ih-
rer Ansprüche oder mangels solcher dem Verpflich-
teten zuzuweisen. Die Sicherstellung gilt als ver-
weigert, wenn sich der Gläubiger nicht spätestens
bei der letzten Verteilungstagsatzung zu deren Lei-
stung bereit erklärt oder wenn er die rechtzeitig
angebotene Sicherheit vor Rechtskraft des Vertei-
lungsbeschlusses nicht leistet.

(3) In beiden Fällen ist bei der Verteilung auf das
Eintreten der Bedingung im Sinne des § 219 Absatz
2, entsprechend Bedacht zu nehmen.

(4) Forderungen, hinsichtlich deren im öffentli-
chen Buche eine Streitanmerkung oder die Anmer-
kung der Löschungsklage eingetragen ist, sind wie
Forderungen unter auflösender Bedingung zu be-
handeln.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 221. (1) Die Beträge, welche aus der Vertei-
lungsmasse nach barer Berichtigung der dem Gläu-
biger nach §§ 216 und 217 zukommenden Nebenge-
büren auf pfandrechtlich sichergestellte Forderun-
gen unter aufschiebender Bedingung entfallen, sind
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für die Zeit bis zum Eintritte der Bedingung zins-
tragend anzulegen.

(2) Die Zinsen sind dem bedingt berechtigten
Gläubiger, wenn diesem aber der Zinsenbezug nicht
gebürt, den im § 220 Absatz 2, genannten Personen
zuzuweisen. Für die Verwendung des frei werden-
den Kapitales gelten die Vorschriften des § 219 Ab-
satz 2.

BGBl. Nr. 150/1992

§ 222. (1) Forderungen, für die eine Simultanhy-
pothek bestellt ist, sind durch Barzahlung aus der
Verteilungsmasse zu berichtigen (§§ 216 und 217).

(2) Werden sämtliche für die Forderung ungeteilt
haftenden Liegenschaften versteigert, so haben die
einzelnen Verteilungsmassen zur Befriedigung der
Forderung mit jener Teilsumme beizutragen, die
sich zur Forderung einschließlich ihrer Nebengebü-
ren verhält, wie der bei jeder einzelnen Liegenschaft
nach Berichtigung der vorausgehenden Ansprüche
erübrigende Rest der Verteilungsmasse zur Summe
aller dieser Reste.

(3) Fordert der Gläubiger die Bezahlung in einem
anderen Verhältnisse, so können die nachstehenden
Berechtigten, die infolge dessen weniger erhalten,
als wenn der Gläubiger seine Befriedigung gemäß
Absatz 2 aus allen versteigerten Liegenschaften ge-
nommen hätte, begehren, dass aus den einzelnen
Verteilungsmassen der Betrag, welcher nach der in
Absatz 2 vorgesehenen Verteilung auf die ungeteilt
haftende Forderung entfallen wäre, insoweit an sie
abgeführt werde, als dies zur Deckung ihres Ausfal-
les notwendig ist.

(4) Wenn nicht sämtliche mitverhafteten Lie-
genschaften zur Versteigerung gelangen, sind der
Berechnung des den nachstehenden Berechtigten
gebührenden Ersatzes anstelle der Restbeträge
der einzelnen Verteilungsmassen die Einheitswerte
sämtlicher ungeteilt haftender Liegenschaften zu-
grunde zu legen. Die Finanzbehörden sind zur Aus-
kunft über die Einheitswerte verpflichtet. Der Er-
satzanspruch der nachstehenden Berechtigten ist
in diesem Falle zu deren Gunsten auf den nicht
versteigerten, mitverhafteten Liegenschaften in der
Rangordnung der ganz oder teilweise getilgten und
gleichzeitig zu löschenden Forderung des befriedig-
ten Simultanpfandgläubigers einzuverleiben. Diese

Einverleibung ist vom Gerichte auf Antrag zu ver-
fügen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 223. (1) Auch alle anderen pfandrecht-
lich sichergestellten Forderungen, einschließlich der
pfandrechtlich sichergestellten Steuern- und Gebüh-
renforderungen sind durch Barzahlung zu berichti-
gen. Der Gläubiger kann sich aber noch in der Ver-
teilungstagsatzung mit der Übernahme der Schuld
in Anrechnung auf das Meistbot durch den Ersteher
und der Befreiung des früheren Schuldners einver-
standen erklären.

(2) Bei Berichtigung von pfandrechtlich sicherge-
stellten Forderungen durch Übernahme sind ledig-
lich die bis zum Tage der Erteilung des Zuschlages
rückständigen Zinsen, sowie die sonstigen Nebenge-
büren (§§ 216 und 217) durch Barzahlung aus der
Verteilungsmasse zu berichtigen.

(3) Bei Berichtigung von unverzinslichen betag-
ten Forderungen durch Barzahlung ist der aus der
Verteilungsmasse auf die Forderung entfallende Be-
trag für die Zeit bis zum Eintritt der Fälligkeit zins-
tragend anzulegen. Die bis zum Fälligkeitstage lau-
fenden Zinsen sind den aus der Verteilungsmasse
nicht mehr voll zum Zuge gelangenden Berechtig-
ten nach der Rangordnung ihrer Ansprüche, man-
gels solcher Berechtigter aber dem Verpflichteten
zuzuweisen.

(4) Für unverzinsliche betagte Forderungen, die
in Anrechnung auf das Meistbot übernommen wer-
den, hat der Ersteher vom Tage der Erteilung des
Zuschlages bis zum Eintritte der Fälligkeit Zinsen
in der Höhe der gesetzlichen Zinsen zu entrichten.
Diese Zinsen sind nach den Bestimmungen des vor-
hergehenden Absatzes zu verwenden.

RGBl. Nr. 79/1896

Höchstbetragshypothek
§ 224. Bei einer Höchstbetragshypothek sind

die bis zur letzten Verteilungstagsatzung bereits ent-
standenen Forderungen des Gläubigers an Kapi-
tal und Nebengebühren in Gemäßheit der sonst für
pfandrechtlich sichergestellte Forderungen der glei-
chen Art geltenden Vorschriften durch Barzahlung
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(zinstragende Anlegung) oder Übernahme zu berich-
tigen.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 225. (1) Mit welchem Betrage Dienstbarkei-
ten und Reallasten von unbeschränkter Dauer zu
bewerten sind, die der Ersteher nach den Verstei-
gerungsbedingungen und dem Ergebnisse der Ver-
steigerung in Anrechnung auf das Meistbot zu über-
nehmen hat, ist vom Richter unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der Schätzung (§ 143) zu be-
stimmen. Bei Dienstbarkeiten und Reallasten, die
zum Bezuge wiederkehrender Leistungen berechti-
gen, ist dieser Betrag dem Kapitale gleich, das er-
forderlich ist, um die vom Tage der Erteilung des
Zuschlages an verfallenden Leistungen oder deren
Geldwert aus den Zinsen zu berichtigen. Der Be-
trag, der auf eine vom Ersteher übernommene Last
entfällt, wird diesem ausgefolgt.

(2) Bei Dienstbarkeiten und Reallasten von be-
schränkter Dauer, die der Ersteher in Anrechnung
auf das Meistbot übernimmt, ist das DeckungsKa-
pital zinstragend anzulegen. Die Zinsen gebüren
für die Dauer der fraglichen Last dem Ersteher. In
Bezug auf das frei werdende DeckungsKapital ist
im Sinne des § 219 Absatz 2, zu verfahren.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 226. (1) Einverleibte Ausgedinge sind wie Re-
allasten von beschränkter Dauer, die zu wiederkeh-
renden Leistungen verpflichten, nach den Vorschrif-
ten des § 225 zu behandeln.

(2) Der Ersteher hat dem Berechtigten die ihm
kraft des übernommenen Ausgedinges gebürenden
Natural- und Geldleistungen zu gewähren. Ist die
aus der Verteilungsmasse auf das Ausgedinge ent-
fallende Deckung zu gering, um aus ihren Zinsen
diese Leistung oder ihren Geldwert voll zu berichti-
gen, so darf der Ersteher die zur unverkürzten Auf-
rechthaltung der Ausgedingsleistungen erforderli-
chen Ergänzungsbeträge aus dem Deckungskapitale
entnehmen.

(3) Mit Zustimmung des Ausgedingsberechtigten
und der auf das DeckungsKapital gewiesenen Per-
sonen kann das Gericht verfügen, dass, wo Alters-
versorgungskassen bestehen, das DeckungsKapital

in eine solche Kasse zu Gunsten des Ausgedingsbe-
rechtigten eingezahlt werde.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 227. (1) Dienstbarkeiten und Reallasten, mit
Ausnahme der Ausgedinge, für welche aus der Ver-
teilungsmasse nicht mehr die volle Deckung er-
übrigt, sind aufzuheben; an ihre Stelle tritt der
Entschädigungsanspruch für die nicht überwiesene
Last. Die Entschädigung ist vom Richter zu be-
stimmen und nach Zulänglichkeit der Verteilungs-
masse in der Rangordnung, die dem aufgehobenen
Rechte zukam, durch Barzahlung zu berichtigen.

(2) Das Gleiche gilt betreffs der Entschädigungs-
ansprüche für ein nicht auf den Ersteher überwie-
senes einverleibtes Bestandrecht.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 228. Bücherliche Vormerkungen sind nur
dann zu berücksichtigen, wenn spätestens bei der
letzten Verteilungstagsatzung nachgewiesen wird,
dass das Verfahren zur Rechtfertigung der Vormer-
kung sich im Zuge befindet, oder wenn zu dieser
Zeit die Frist für die Einleitung dieses Verfahrens
noch nicht abgelaufen ist.

RGBl. Nr. 79/1896

Verteilungsbeschluss.
§ 229. (1) Im Verteilungsbeschluss ist zu-

nächst der gesamte Betrag der Verteilungsmasse
auszuweisen. Sodann sind die an die einzelnen
Berechtigten abzuführenden oder für sie zu erle-
genden Barbeträge, die vom Ersteher in Anrech-
nung auf das Meistbot übernommenen Lasten und
Schulden samt Nebengebühren und die den über-
nommenen Lasten und Schulden entsprechenden
Deckungsbeträge ziffernmäßig, nach der Rangord-
nung der hiedurch zu befriedigenden oder sicherzu-
stellenden Rechte und Ansprüche aufzuführen.

(2) Im Verteilungsbeschlusse ist ferner anzuge-
ben, wie die Zinsen fruchtbringend angelegter Be-
träge zu verwenden sind, wie mit frei werdenden
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Beträgen zu verfahren ist, welche Sicherheit bei ba-
rer Berichtigung von Forderungen unter auflösen-
der Bedingung zu leisten ist, welche Berechtigte,
mit welchem Betrage und in welcher Reihenfolge
sie auf Ersatz im Sinne des § 222 Anspruch haben,
und welcher Betrag der Masse zu Gunsten des Ver-
pflichteten erübrigt.

(3) Der Verteilungsbeschluss ist allen zur Tagsat-
zung geladenen Personen zuzustellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Gläubiger unbekannten Aufenthalts
§ 230. (1) Ist der Gläubiger einer auf der Lie-

genschaft pfandrechtlich sichergestellten Forderung
unbekannten Aufenthalts, so ist für ihn ein Ab-
wesenheitskurator nach § 276 ABGB zu bestellen.
Der auf diese Forderung entfallende Betrag kann
nicht durch Übernahme der Schuld durch den Er-
steher beglichen werden, sondern nur durch Barzah-
lung. Gibt der Kurator nicht binnen fünf Jahren ab
Rechtskraft des Meistbotverteilungsbeschlusses den
Gläubiger oder dessen Rechtsnachfolger dem Ge-
richt bekannt, so ist der Betrag in einer Nachtrags-
verteilung an die Gläubiger zu verteilen.

(2) Die Bestellung des Kurators obliegt dem Exe-
kutionsgericht. Das Verfahren richtet sich nach den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes. § 174 Abs.
1 zweiter Satz und Abs. 2 sind anzuwenden. Die
Kosten des Kurators hat zunächst der betreibende
Gläubiger zu tragen, unbeschadet seines Ersatzan-
spruchs nach § 74.

(3) Die Daten über die Bestellung eines Kurators
nach Abs. 1 sind in der Ediktsdatei zu löschen, so-
bald der Kurator rechtskräftig seines Amtes entho-
ben wurde oder der Beschluss über die Nachtrags-
verteilung in Rechtskraft erwachsen ist oder die Ku-
ratel sonst erloschen ist.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 231. (1) Wenn die Entscheidung über einen
bei der Verteilungstagsatzung erhobenen Wider-
spruch von der Ermittlung und Feststellung streiti-
ger Tatumstände abhängt, so ist die Erledigung des
Widerspruches im Verteilungsbeschlusse auf den
Rechtsweg zu verweisen; sonst ist über den Wi-
derspruch sogleich im Verteilungsbeschlusse zu ent-
scheiden. Ansprüche, gegen welche sich ein auf den
Rechtsweg verwiesener Widerspruch richtet, sind
im Verteilungsbeschlusse vorläufig so zu behandeln,

als ob sie hinsichtlich des geforderten Betrages und
der behaupteten Rangordnung unbestritten wären.

(2) Wer infolge Widerspruches auf den Rechts-
weg verwiesen ist, muss sich binnen einem Mona-
te nach Zustellung des Verteilungsbeschlusses dar-
über ausweisen, dass er das zur Erledigung des Wi-
derspruches notwendige Streitverfahren bereits an-
hängig gemacht habe, widrigens der Verteilungs-
beschluss auf Antrag eines jeden durch den Wider-
spruch betroffenen Berechtigten ohne Rücksicht auf
den Widerspruch ausgeführt wird. Dies ist im Ver-
teilungsbeschlusse bekanntzugeben.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen sind sinn-
gemäß anzuwenden, wenn die Erledigung des Wi-
derspruches die Einleitung des Verfahrens bei der
zuständigen Verwaltungsbehörde erheischt.

(4) Die Befugnis desjenigen, der Widerspruch
erhoben hat, gegen Personen, die auf Grund des
Verteilungsbeschlusses Befriedigung erlangt haben,
sein besseres Recht im Wege der Klage geltend zu
machen, wird weder durch die Versäumung der für
die Erhebung der Klage bestimmten Frist, noch
durch die Ausführung des Verteilungsbeschlusses
verwirkt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 232. (1) Zur Entscheidung über die auf den
Rechtsweg verwiesenen Widersprüche ist das Exe-
kutionsgericht zuständig. Die in Ansehung dessel-
ben Anspruches von mehreren Personen erhobenen
Widersprüche können von diesen als Streitgenossen
in einer gemeinschaftlichen Klage geltend gemacht
werden.

(2) Das Urteil, welches in dem Prozesse über
einen bei der Verteilungstagsatzung erhobenen Wi-
derspruch erfließt, ist für und gegen sämtliche be-
teiligte Gläubiger und Berechtigte, sowie für und
gegen den Verpflichteten (§ 14 der Zivilprozessord-
nung) wirksam.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 233. (1) In dem Urteile, durch welches ei-
nem erhobenen Widerspruche stattgegeben wird,
ist, auch ohne ein darauf gerichtetes Begehren, auf
Grund des Verteilungsbeschlusses und der Akten
des Verteilungsverfahrens zu bestimmen, welchem
Gläubiger und in welchem Betrage der streitige Teil
der Masse auszuzahlen sei.
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(2) Stehen solcher Bestimmung nach Ermessen
des Gerichtes erhebliche Schwierigkeiten entgegen,
so ist im Urteile ein neuerliches Verteilungsverfah-
ren anzuordnen und nach Rechtskraft des Urteils
von amtswegen einzuleiten. Diese neuerliche Ver-
teilung hat sich auf den durch den Widerspruch be-
troffenen Teil der Masse zu beschränken. Die durch
Barzahlung, Schuldübernahme oder Deckungserlag
aus dem Versteigerungserlöse bereits befriedigten
Beteiligten sind diesem neuen Verfahren nicht bei-
zuziehen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 234. (1) Auf Anfechtungsgründe, die zwar mit-
tels Widerspruches hätten geltend gemacht werden
können, aber bei der Verteilungstagsatzung nicht
vorgebracht wurden, ist keine Rücksicht zu neh-
men.

(2) Die Bestimmungen des § 233 sind auch auf
die Entscheidung über den Rekurs anzuwenden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 235. (1) Wenn dem Widerspruche gegen
die Anrechnung einer pfandrechtlich sichergestell-
ten Forderung auf das Meistbot in dem Verteilungs-
beschlusse, in der Entscheidung über einen dagegen
erhobenen Rekurs oder in dem über den Wider-
spruch ergangenen Urteile Folge gegeben wird, so
ist sofort nach Eintritt der Rechtskraft dem Erste-
her vom Exekutionsgerichte der Auftrag zu erteilen,
den Meistbotsrest, welcher dem nicht anrechenba-
ren Betrage der pfandrechtlich sichergestellten For-
derung sammt Nebengebüren gleichkommt, sowie
dessen gesetzliche Zinsen vom Tage der Erteilung
des Zuschlages an binnen der nächsten vierzehn Ta-
ge bei Gericht zu erlegen.

(2) Auf Grund dieses Auftrages findet nach Ab-
lauf der Frist auf Antrag zur Hereinbringung des
restlichen Meistbotes sammt Zinsen Exekution auf
das Vermögen des Erstehers statt. Zur Antragstel-
lung ist jede der zur Verteilungstagsatzung gelade-
nen Personen berechtigt; der Antrag ist beim Exe-
kutionsgerichte zu stellen.

(3) Mit dem eingezahlten Meistbotreste ist nach
§ 233 Absatz 2, zu verfahren.

BGBl. Nr. 222/1929

§ 236. (1) Im Verteilungsbeschluss sind die für
den Erlös bezugsberechtigten Personen und die die-
sen auszufolgenden Beträge anzugeben. Diese Be-
träge sind nach Eintritt der Rechtskraft den bezugs-
berechtigten Personen auszufolgen. Diese Verfü-
gungen können auch gesondert getroffen werden.

(2) Wegen Bewirkung der angeordneten zinstra-
genden Anlegung ist in Ermanglung einer anderwei-
tigen Einigung unter den Personen, welchen diese
Beträge oder deren Zinsen bestimmt sind, vom Exe-
kutionsgerichte das Geeignete zu veranlassen (§ 77).

(3) Soweit der Verteilungsbeschluss wegen eines
anhängigen Rechtsstreites nicht ausgeführt werden
kann, bleiben die entsprechenden Beträge bis zur
rechtskräftigen Entscheidung in gerichtlicher Ver-
wahrung.

BGBl. I Nr. 59/2000

Bücherliche Einverleibungen und
Löschungen.

§ 237. (1) Die bücherliche Einverleibung sei-
nes mit dem Zuschlage erworbenen Eigentumsrech-
tes an der versteigerten Liegenschaft, die Übertra-
gung der mit dem Eigentum an der Liegenschaft
verbundenen bücherlichen Rechte, die Löschung
der Anmerkung der Versteigerung, der Zuschlags-
erteilung und aller übrigen auf das Versteigerungs-
verfahren bezüglichen bücherlichen Anmerkungen
kann vom Ersteher unter Nachweis der rechtzei-
tigen und ordnungsmäßigen Erfüllung aller Ver-
steigerungsbedingungen schon vor Erledigung der
Meistbotsverteilung beim Exekutionsgerichte ange-
sucht werden.

(2) Das Gericht kann, falls es ihm zur Klarstel-
lung und insbesondere zur Ergänzung der vorge-
legten Beweise notwendig erscheint, vor Bewilli-
gung des Ansuchens den betreibenden Gläubiger
und die an der Liegenschaft dinglich Berechtigten
oder einzelne dieser Personen einvernehmen; diese
Einvernehmung geschieht auf Kosten des Erstehers.
Wenn dies zur Wahrung der Rechte der genannten
Personen zweckmäßiger ist, kann das Gericht statt
deren Einvernehmung anordnen, dass sie von der
Bewilligung des Ansuchens verständigt werden. Bei
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Bewilligung des Ansuchens hat das Gericht zugleich
das Erforderliche wegen Vollzuges der bücherlichen
Eintragungen zu verfügen.

(3) Die Löschung der auf der versteigerten Lie-
genschaft eingetragenen, vom Ersteher nicht über-
nommenen Lasten und Rechte kann erst nach
Rechtskraft des Verteilungsbeschlusses vom Exe-
kutionsgerichte auf Antrag des Erstehers bewilligt
werden; mit diesem Antrage kann das im ersten
Absatze bezeichnete Begehren verbunden werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 238. (1) Soweit das Gesetz nicht unterschei-
det, sind dessen Bestimmungen über die Verstei-
gerung von Liegenschaften auch auf die Versteige-
rung von einzelnen Liegenschaftsanteilen zu bezie-
hen, auf welche Exekution geführt wird.

(2) Wird auf eine Liegenschaft Exekution ge-
führt, die in ein öffentliches Buch nicht eingetragen
ist, so gelten hiefür die Bestimmungen über Superä-
difikate sinngemäß.

BGBl. I Nr. 59/2000

Rekurs.
§ 239. (1) Ein Rekurs findet nicht statt gegen

Beschlüsse, durch welche:

1. Wiederkaufsberechtigte und Pfandgläubiger
von der Bewilligung der Versteigerung verstän-
digt werden oder die bücherliche Anmerkung
der Einleitung des Versteigerungsverfahrens
angeordnet wird;

2. gemäß §§ 134 und 140 die Beschreibung
und Schätzung der zu versteigernden Liegen-
schaft und des Liegenschaftszubehörs angeord-
net wird; die Zahl der zur Schätzung beizu-
ziehenden Sachverständigen bestimmt und die
Sachverständigen ernannt werden;

3. zufolge § 142 bestimmt wird, dass eine neuer-
liche Beschreibung oder Schätzung nicht statt-
zufinden habe;

4. der Versteigerungstermin bestimmt wird;

5. nach § 158 die Verwaltung der versteigerten
Liegenschaft angeordnet wird;

6. die Aufschiebung der Schätzungsvornahme im
Sinne des § 202 verfügt wird;

7. zu den Bewertungen im Meistbotsverteilungs-
verfahren Sachverständige beigezogen werden;

8. wegen rechtskräftiger Einstellung oder we-
gen Durchführung des Versteigerungsverfah-
rens die Löschung der dieses Verfahren be-
treffenden bücherlichen Anmerkungen verfügt
wird.

(2) Gegen die während des Versteigerungster-
mins und während der Verteilungstagsatzung gefas-
sten und verkündeten Beschlüsse ist ein abgeson-
derter Rekurs nicht zulässig.

(3) aufgehoben.

BGBl. I Nr. 59/2000

Vierte Abteilung.
Besondere Bestimmungen über die

Exekution auf Gegenstände des
Bergwerkseigentums.

Zwangsverwaltung.
§ 240. (1) Wenn auf den Anteil eines Berg-

werkes Exekution durch Zwangsverwaltung geführt
wird, kann der von den Teilhabern des Bergbaues
bestellte gemeinschaftliche Bevollmächtigte (§ 166
Berggesetz 1975) zum Verwalter ernannt werden.
Wenn im einzelnen Falle mit Rücksicht auf die Per-
son dieses Bevollmächtigten wichtige Bedenken da-
gegen bestehen, sind vor Ernennung des Verwal-
ters sämtliche Teilhaber des Bergbaues einzuver-
nehmen.

(2) Der vom Exekutionsgerichte sodann ernann-
te Verwalter hat auch für die anderen Teilhaber des
Bergbaues und als deren Bevollmächtigter die Ver-
waltung zu besorgen, und es tritt für die Dauer der
Zwangsverwaltung die Vollmacht des von den Teil-
habern früher bestellten gemeinschaftlichen Bevoll-
mächtigten außer Wirksamkeit. Ein solcher Ver-
walter ist kraft seiner Bestellung zu allen Rechts-
geschäften und Rechtshandlungen befugt, zu deren
Vornahme der Besitz einer Vollmacht nach § 166
Berggesetz 1975 berechtigt.
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(3) Von der Ernennung des Zwangsverwalters hat
das Exekutionsgericht der zuständigen Berghaupt-
mannschaft von amtswegen Mitteilung zu machen.

[Anm.: Das Berggesetz 1975, auf das in Abs. 1
verwiesen wird, wurde mit 1. 1. 1999 durch das Mi-
neralrohstoffgesetz ersetzt.]

RGBl. Nr. 79/1896

§ 241. Zu den nach § 120 vom Verwalter aus den
Erträgnissen unmittelbar zu berichtigenden Ausla-
gen gehören insbesondere auch:

1. die während der Zwangsverwaltung fällig wer-
denden und die aus dem letzten Jahre vor
Bewilligung der Zwangsverwaltung rückstän-
digen Beträge an Erb- und Revierstollengebü-
ren und anderen Beiträgen zu Revieranstalten,
an Wasser-, Schacht- und Gestänggebüren und
anderen jährlichen Leistungen für eingeräum-
te Bergbaudienstbarkeiten, sowie an jährlichen
Leistungen an den Besitzer der Oberfläche;

2. die während der Zwangsverwaltung fällig wer-
denden und die aus dem letzten Jahre vor
Bewilligung der Zwangsverwaltung rückständi-
gen von den Werksbesitzern an die Bruderla-
den zu leistenden Beiträge;

3. die während der Zwangsverwaltung fällig wer-
denden und die aus dem letzten Jahre vor
Bewilligung der Zwangsverwaltung rückstän-
digen Beträge an Lohn und sonstigen Dienst-
bezügen der beim Betriebe des Bergbaues ver-
wendeten Personen.

RGBl. Nr. 79/1896

Zwangsversteigerung.
§ 242. (1) Dem Antrage auf Bewilligung der

Zwangsversteigerung sind außer den im § 133 Abs
1 Z. 1 und 2 bezeichneten urkundlichen Beschei-
nigungen bergbehördlich oder sonst öffentlich be-
glaubigte Abschriften der Verleihungsurkunde, der
Konzession von Hilfsbauen oder der Revierstol-
lenKonzession oder beglaubigte Auszüge aus dem
Verleihungs- oder Konzessionsbuche beizulegen.

(2) In der Bekanntmachung des Versteigerungs-
termines ist der Name des Bergwerkes oder Feldes,
die Größe des Feldes, die Mineralien, auf deren Auf-
schluss die Verleihung erfolgt ist, und die dem Wer-
ke zunächst gelegene Eisenbahn- oder Schiffahrts-
station anzugeben.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 243. Die durch bergbehördlich bestätigten
Vertrag oder durch Entscheidung der Bergbehörde
begründeten Bergbaudienstbarkeiten (§ 191 allgem.
Bergges.) müssen ohne Rücksicht auf die ihnen zu-
kommende Rangordnung vom Ersteher ohne An-
rechnung auf das Meistbot übernommen werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 244. Bei Versteigerung von Gegenständen des
Bergwerkseigentums beträgt das geringste zulässige
Gebot ein Drittel des der Versteigerung zugrunde
gelegten Wertes.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 245. (1) Wird die Zwangsversteigerung ei-
nes außer Betrieb befindlichen und unfahrbaren
Bergbaues beantragt, so ist der Betrag der Forde-
rung, zu Gunsten deren Exekution geführt wird,
der Versteigerung als Ausrufspreis zugrunde zu le-
gen. Die Bestimmungen über die vorläufige Fest-
stellung des Lastenstandes, über das geringste Ge-
bot und über den Widerspruch wegen mangelnder
Deckung pfandrechtlich sichergestellter Ansprüche
haben in diesem Falle keine Anwendung zu finden.

(2) Die Bekanntmachung der Versteigerung hat
die Mitteilung zu enthalten, dass das zur Versteige-
rung gelangende Object auch unter dem gleichzeitig
bekanntzugebenden Schätzungs- oder Ausrufsprei-
se hintangegeben wird.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 246. Bei Verteilung des durch die Versteige-
rung eines Bergwerkes oder eines anderen Gegen-
standes des Bergwerkseigentums erzielten Erlöses
sind vor den im § 216 Abs. 1 Z. 4 bezeichneten For-
derungen aus der Masse in der hier bezeichneten
Ordnung zu bezahlen:

1. die aus dem letzten Jahre vor dem Tage der
Erteilung des Zuschlages rückständigen Beträ-
ge an Lohn und sonstigen Dienstbezügen der
beim Betriebe des versteigerten Bergbauobjec-
tes verwendeten Personen;

2. die vom Werksbesitzer auf Grund der berg-
behördlich genehmigten Dienstordnung zur Si-
cherung seiner etwaigen Ansprüche gegen Auf-
seher und Arbeiter zurückbehaltenen Lohnbe-
träge;
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3. die Forderungen der Bruderladen hinsichtlich
der von den Werksbesitzern zu leistenden und
der von den Arbeitern zwar entrichteten oder
denselben am Lohne abgezogenen, aber nicht
in die Kasse erlegten oder in derselben abhän-
gigen Beträge;

4. die aus dem letzten Jahr vor dem Tage der Er-
teilung des Zuschlages rückständigen Beträge
an Erb- und Revierstollengebüren und ande-
ren Beiträgen zu Revieranstalten, an Wasser-
, Schacht- und Gestänggebüren und anderen
jährlichen Leistungen für eingeräumte Berg-
baudienstbarkeiten, sowie an jährlichen Lei-
stungen an den Besitzer der Oberfläche. Sind
diese Forderungen, Abgaben und Gebüren län-
ger als ein Jahr rückständig, so sind sie nach
den im § 217 Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Ansprü-
chen aus der Verteilungsmasse zu tilgen.

RGBl. Nr. 79/1896

Zustellung.
§ 247. Mit Ausnahme des eine Exekution be-

willigenden Beschlusses können alle Zustellungen
an Bergbauunternehmer oder an Teilhaber eines
von mehreren betriebenen Bergbaues, welche im
Laufe einer auf Gegenstände des Bergwerkseigen-
tums geführten Exekution vorkommen, an den zur
Besorgung der Verwaltung des Bergbaues bestell-
ten Bevollmächtigten bewirkt werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Zweiter Titel.
Exekution auf das bewegliche Vermögen.

Erste Abteilung.
Exekution auf körperliche Sachen.

§ 249. (1) Die Exekution auf bewegliche kör-
perliche Sachen erfolgt durch Pfändung und Ver-
kauf derselben.

(2) Die Übergabe des Exekutionsakts an das
Vollstreckungsorgan enthält den Auftrag, Exeku-
tionshandlungen so lange vorzunehmen, bis der Er-
folg oder Nichterfolg feststeht. Die Vollstreckungs-
organe dürfen die Grenzen ihres Gebiets sowie die

Grenzen des Bezirksgerichtssprengels überschrei-
ten und die Amtshandlung im Sprengel ihres bzw.
des benachbarten Bezirksgerichts und im ganzen
Ort vornehmen. Sie dürfen stattdessen auch das
nach der Lage der beweglichen körperlichen Sa-
chen zuständige Vollstreckungsorgan um die Vor-
nahme der Amtshandlung ersuchen. Das ersuchte
Vollstreckungsorgan wird dabei im Auftrag des Ge-
richts, das den Vollzug angeordnet hat, tätig. Wer-
den Gegenstände gepfändet oder ein Vermögens-
verzeichnis aufgenommen, so hat das Gericht seine
Unzuständigkeit auszusprechen und das Verfahren
dem zuständigen Exekutionsgericht zu überweisen.

(3) Im vereinfachten Bewilligungsverfahren dür-
fen Vollzugshandlungen frühestens 14 Tage nach
Zustellung der Bewilligung der Exekution vorge-
nommen werden. Sonst ist der Beschluss, durch
welchen die Pfändung bewilligt wurde, dem Ver-
pflichteten erst bei Vornahme der Pfändung zuzu-
stellen.

BGBl. Nr. 519/1995

Aufforderung zur Zahlung
§ 249a. Das Vollstreckungsorgan hat am Voll-

zugsort unmittelbar vor dem Vollzug den Verpflich-
teten zur Zahlung aufzufordern.

BGBl. Nr. 519/1995

Unpfändbare Sachen
§ 250. (1) Unpfändbar sind

1. die dem persönlichen Gebrauch oder dem
Haushalt dienenden Gegenstände, soweit sie
einer bescheidenen Lebensführung des Ver-
pflichteten und der mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebenden Familienmitglieder entspre-
chen oder wenn ohne weiteres ersichtlich ist,
dass durch deren Verwertung nur ein Erlös er-
zielt werden würde, der zum Wert außer allem
Verhältnis steht;

2. bei Personen, die aus persönlichen Leistun-
gen ihren Erwerb ziehen, sowie bei Kleinge-
werbe treibenden und Kleinlandwirten die zur
Berufsausübung bzw. persönlichen Fortset-
zung der Erwerbstätigkeit erforderlichen Ge-
genstände sowie nach Wahl des Verpflichteten
bis zum Wert von 10 000 S die zur Aufarbei-
tung bestimmten Rohmaterialien;
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3. die für den Verpflichteten und die mit ihm im
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmit-
glieder auf vier Wochen erforderlichen Nah-
rungsmittel und Heizstoffe;

4. nicht zur Veräußerung bestimmte Haustiere,
zu denen eine gefühlsmäßige Bindung besteht,
bis zum Wert von 10 000 S sowie eine Milch-
kuh oder nach Wahl des Verpflichteten zwei
Schweine, Ziegen oder Schafe, wenn diese Tiere
für die Ernährung des Verpflichteten oder der
mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden
Familienmitglieder erforderlich sind, ferner die
Futter- und Streuvorräte auf vier Wochen;

5. bei Personen, deren Geldbezug durch Gesetz
unpfändbar oder beschränkt pfändbar ist, der
Teil des vorgefundenen Bargelds, der dem un-
pfändbaren, auf die Zeit von der Vornahme
der Pfändung bis zum nächsten Zahlungster-
min des Bezugs entfallenden Einkommen ent-
spricht;

6. die zur Vorbereitung eines Berufs erforderli-
chen Gegenstände sowie die Lernbehelfe, die
zum Gebrauch des Verpflichteten und seiner im
gemeinsamen Haushalt mit ihm lebenden Fa-
milienmitglieder in der Schule bestimmt sind;

7. die zum Betrieb einer Apotheke unentbehrli-
chen Geräte, Gefäße und Warenvorräte, unbe-
schadet der Zulässigkeit der Zwangsverwaltung
dieses Betriebs;

8. Hilfsmittel zum Ausgleich einer körperlichen,
geistigen oder psychischen Behinderung oder
einer Sinnesbehinderung und Hilfsmittel zur
Pflege des Verpflichteten oder der mit ihm im
gemeinsamen Haushalt lebenden Familienmit-
glieder sowie Therapeutika und Hilfsgeräte, die
im Rahmen einer medizinischen Therapie be-
nötigt werden;

9. Familienbilder mit Ausnahme der Rahmen,
Briefe und andere Schriften sowie der Ehering
des Verpflichteten.

(2) Das Vollstreckungsorgan hat Gegenstände ge-
ringen Werts auch dann nicht zu pfänden, wenn of-
fenkundig ist, dass die Fortsetzung oder Durchfüh-
rung der Exekution einen die Kosten dieser Exeku-
tion übersteigenden Ertrag nicht ergeben wird.

BGBl. Nr. 519/1995

Weitere unpfändbare Sachen
§ 251. (1) Unpfändbar sind weiters

1. Gegenstände, die zur Ausübung des Gottes-
dienstes einer gesetzlich anerkannten Kirche
oder Religionsgesellschaft verwendet werden,

2. Kreuzpartikel und Reliquien mit Ausnahme ih-
rer Fassung.

(2) Bei einer Exekution auf die Fassung von
Kreuzpartikeln und Reliquien darf die Authentika
nicht verletzt werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Austauschpfändung
§ 251a. (1) Das Vollstreckungsorgan kann

eine unpfändbare Sache vorläufig pfänden, wenn
der Austausch durch ein Ersatzstück nach Lage
der Verhältnisse angemessen ist, insbesondere der
Verwertungserlös den Wert eines Ersatzstücks, das
dem geschützten Verwendungszweck genügt, erheb-
lich übersteigen wird.

(2) Der betreibende Gläubiger ist von der vorläu-
figen Pfändung unverzüglich zu verständigen. Das
Vollstreckungsorgan hat ihm auch den Wert eines
Ersatzstücks oder den zur Beschaffung eines sol-
chen Ersatzstücks erforderlichen Geldbetrag mitzu-
teilen.

(3) Erklärt sich der betreibende Gläubiger nicht
binnen 14 Tagen ab Zustellung der Verständigung,
wenn er aber bei der Pfändung anwesend ist, nicht
bei dieser bereit, dem Verpflichteten ein solches Er-
satzstück oder den zur Ersatzbeschaffung erforder-
lichen Betrag zur Verfügung zu stellen, oder über-
läßt er zu dem vom Vollstreckungsorgan festgeleg-
ten Termin dem Verpflichteten nicht das Ersatz-
stück oder den zur Ersatzbeschaffung erforderlichen
Betrag, so erlischt das Pfandrecht.

(4) Hat der betreibende Gläubiger innerhalb der
Frist des Abs. 3 eine Vollzugsbeschwerde gegen den
vom Vollstreckungsorgan mitgeteilten Wert des Er-
satzstücks oder den zur Beschaffung eines solchen
Ersatzstücks erforderlichen Geldbetrag erhoben, so
wird diese Frist bis zum Eintritt der Rechtskraft
der Entscheidung über die Vollzugsbeschwerde un-
terbrochen.

BGBl. Nr. 519/1995
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Liegenschaftszubehör
§ 252. (1) Das auf einer Liegenschaft befind-

liche Zubehör derselben (§§ 294 bis 297a ABGB)
darf nur mit dieser Liegenschaft selbst in Exekuti-
on gezogen werden.

(2) Auf das Bergwerkszubehör und das Zubehör
von Schiffen und Flößen findet eine abgesonderte
Exekution nicht statt.

BGBl. Nr. 519/1995

Vollzugsort
§ 252a. (1) Das Vollstreckungsorgan hat den

im Antrag auf Exekutionsbewilligung genannten
Ort aufzusuchen, außer es ist ihm bekannt, dass
sich dort weder der Verpflichtete noch Vermögens-
teile, die in seiner Gewahrsame stehen und auf die
Exekution geführt werden soll, befinden.

(2) Sind dem Vollstreckungsorgan Orte, wo sich
der Verpflichtete oder Vermögensteile, auf die Exe-
kution geführt werden soll, befinden, bekannt oder
können solche durch zumutbare Erhebungen von
ihm in Erfahrung gebracht werden, so hat es diese
von Amts wegen aufzusuchen.

BGBl. Nr. 519/1995

Vollzugszeit
§ 252b. (1) Das Vollstreckungsorgan hat die

Zeit des Vollzugs selbst zu wählen. Hiebei ist un-
ter Berücksichtigung von Abs. 2 darauf Bedacht zu
nehmen, wann der Verpflichtete am wahrscheinlich-
sten anzutreffen ist.

(2) An Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen
Feiertagen sowie zur Nachtzeit darf das Voll-
streckungsorgan Exekutionshandlungen nur

1. in dringenden Fällen, insbesondere wenn der
Zweck der Exekution nicht anders erreicht wer-
den kann, oder

2. wenn ein Vollzugsversuch an Werktagen zur
Tageszeit erfolglos war, vornehmen.

BGBl. Nr. 519/1995

Vollzugsversuche
§ 252c. Kann beim Vollzugsversuch der Voll-

zugsort nicht betreten werden und ist nicht aus-
zuschließen, dass sich dort der Verpflichtete oder
Vermögensteile, auf die Exekution geführt werden

soll, befinden, so sind zwei weitere Versuche durch-
zuführen.

BGBl. Nr. 519/1995

Weitere Vollzüge
§ 252d. Das Vollstreckungsorgan hat Vollzüge

durchzuführen, solange sie erfolgversprechend sind,
insbesondere Zahlung auch nur eines Teils der be-
triebenen Forderung zu erwarten ist.

BGBl. Nr. 519/1995

Kontaktaufnahme mit dem Verpflichteten
§ 252e. Wird der Verpflichtete nicht angetrof-

fen, so kann das Vollstreckungsorgan diesen auffor-
dern, sich bei ihm zu melden, wenn der Zweck der
Exekution dadurch nicht vereitelt wird.

BGBl. Nr. 519/1995

Öffnen der verschlossenen Haus- und
Wohnungstüren

§ 252f. (1) Verschlossene Haus- und Woh-
nungstüren dürfen geöffnet werden, wenn diese

1. bei einem Vollzugsversuch, der bei Unterneh-
men zur Geschäftszeit, sonst an Samstagen,
Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sowie
zur Nachtzeit durchgeführt wurde, versperrt
waren oder

2. wahrscheinlich über vier Monate versperrt sein
werden oder

3. die am Vollzugsort anwesende Person nicht öff-
net und der betreibende Gläubiger nicht auf
eine Öffnung verzichtet hat.

(2) Das Vollstreckungsorgan hat den betreiben-
den Gläubiger zum Erlag eines Kostenvorschusses
aufzufordern. Dieser kann auch die zur Öffnung
erforderlichen Arbeitskräfte bereitstellen, wenn er
dies während der zum Erlag des Kostenvorschusses
offenstehenden Frist bekanntgibt.

(3) Die Kosten des Schlossers sind einstweilen
vom betreibenden Gläubiger und bei Vorhanden-
sein mehrerer betreibender Gläubiger von allen
nach dem Verhältnis der vollstreckbaren Forderun-
gen zu tragen.

BGBl. Nr. 519/1995
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Bericht des Vollstreckungsorgans
§ 252g. (1) Das Vollstreckungsorgan hat dem

Gericht zu berichten, wenn

1. die hereinzubringende Forderung vom Ver-
pflichteten bezahlt wurde oder

2. kein Vollzugsort erhoben werden konnte oder

3. keine pfändbaren Gegenstände vorgefunden
wurden und weitere Vollzugsversuche nicht er-
folgversprechend sind oder

4. das Verkaufsverfahren abgeschlossen ist oder

5. das Gericht dies begehrt, etwa weil der Bericht
für eine von ihm zu fällende Entscheidung we-
sentlich ist.

(2) Das Vollstreckungsorgan hat auch spätestens
nach vier Monaten seit Übergabe des Exekutions-
akts dem Gericht zu berichten. Das Gericht kann
dem Vollstreckungsorgan eine neuerliche Frist von
zwei Monaten einräumen, wenn eine solche auf
Grund des Berichts des Vollstreckungsorgans er-
folgversprechend ist.

(3) Das Gericht hat dem betreibenden Gläubiger
eine Ausfertigung des Berichts nach Abs. 1 Z 1 bis
3 und Abs. 2 zu übersenden, wobei mitzuteilen ist,
ob die Frist nach Abs. 2 verlängert wurde.

BGBl. Nr. 519/1995

Neuerlicher Vollzug nach Bericht
§ 252h. Ein Antrag auf Vollzug darf vor Ab-

lauf von sechs Monaten nach einem ergebnislosen
Vollzugsversuch nur dann gestellt werden, wenn
glaubhaft gemacht wird, dass beim Verpflichteten
zwischenzeitig pfändbare Gegenstände vorhanden
sind, oder der Gläubiger einen neuen Vollzugsort
bekanntgibt.

BGBl. Nr. 519/1995

Allgemeine Sperrfrist
§ 252i. Ein Antrag auf Exekutionsbewilligung

oder neuerlichen Vollzug, der sich gegen einen Ver-
pflichteten richtet, bei dem in einem anderen Ver-
fahren innerhalb der letzten sechs Monate ein Voll-
zug nicht durchgeführt werden konnte, weil keine
pfändbaren Gegenstände vorgefunden wurden, ist
zu bewilligen, jedoch erst sechs Monate nach dem

letzten ergebnislosen Vollzugsversuch zu vollziehen,
wenn nicht ein früherer Vollzugsversuch erfolgver-
sprechend ist. Der betreibende Gläubiger ist davon
zu verständigen. Macht der betreibende Gläubiger
glaubhaft, dass beim Verpflichteten zwischenzeitig
pfändbare Gegenstände vorhanden sind, so ist der
Vollzug vor Ablauf dieser Frist durchzuführen.

BGBl. Nr. 519/1995

Aufschiebung
§ 252j. Die Exekution ist auf Antrag des be-

treibenden Gläubigers oder mit dessen Zustimmung
aufzuschieben, wenn zwischen den Parteien eine
Zahlungsvereinbarung getroffen wurde. Sie kann
erst nach Ablauf von drei Monaten fortgesetzt wer-
den. Wird die Fortsetzung nicht innerhalb von zwei
Jahren beantragt, so ist die Exekution einzustellen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Pfändung.
§ 253. (1) Die Pfändung der in der Ge-

wahrsame des Verpflichteten befindlichen körper-
lichen Sachen wird dadurch bewirkt, dass das Voll-
streckungsorgan dieselben in einem Protokolle ver-
zeichnet und beschreibt (Pfändungsprotokoll). Das
Vollstreckungsorgan hat auch den voraussichtlich
erzielbaren Erlös anzugeben. Werden die Pfand-
stücke nicht verwahrt, so ist die Pfändung in einer
für jedermann leicht erkennbaren Weise ersichtlich
zu machen.

(2) In das Protokoll ist die Erklärung aufzuneh-
men, dass die verzeichneten Gegenstände zu Gun-
sten der vollstreckbaren Forderung des zu benen-
nenden Gläubigers in Pfändung genommen wur-
den. Die Forderung ist im Protokolle nach Kapi-
tal und Nebengebüren unter Bezugnahme auf den
Exekutionstitel anzugeben. Die Pfändung kann nur
für eine ziffermäßig bestimmte Geldsumme stattfin-
den; ziffermäßige Angabe der vom Verpflichteten zu
leistenden Nebengebüren ist nicht notwendig. Im
Pfändungsprotokolle ist der Wohnort des Gläubi-
gers und seines Vertreters anzugeben.

(3) Behaupten dritte Personen oder der Ver-
pflichtete bei der Pfändung an den im Protokoll
verzeichneten Sachen solche Rechte, die die Vor-
nahme der Exekution unzulässig machen würden,
so sind diese Ansprüche im Pfändungsprotokoll an-
zumerken. Werden Name und genaue Anschrift
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des Dritten bekanntgegeben, so ist dieser vom Voll-
streckungsorgan von der Pfändung zu verständigen.

(4) Von dem Vollzuge der Pfändung sind der
betreibende Gläubiger und der Verpflichtete in
Kenntnis zu setzen, es sei denn, dass sie bei der
Pfändung anwesend oder vertreten waren oder dass
ihnen eine Ausfertigung des Versteigerungsediktes
unverweilt zugestellt wird. Eine Ablichtung des
Pfändungsprotokolls ist dem betreibenden Gläubi-
ger auf Antrag und gegen Kostenersatz zu übersen-
den.

BGBl. Nr. 519/1995

Aufnahme eines Vermögensverzeichnisses
§ 253a. (1) Der Verpflichtete hat am Vollzugs-

ort dem Vollstreckungsorgan ein Vermögensver-
zeichnis vorzulegen und es zu unterfertigen, wenn
der Vollzug erfolglos geblieben ist, weil beim Ver-
pflichteten keine Sachen, die in Exekution gezogen
werden konnten, oder nur solche Sachen vorgefun-
den wurden, deren Unzulänglichkeit sich mit Rück-
sicht auf ihren geringen Wert oder auf die daran
zu Gunsten anderer Gläubiger bereits begründeten
Pfandrechte klar ergibt, oder welche von dritten
Personen in Anspruch genommen werden. Der be-
treibende Gläubiger kann dem Verpflichteten zur
Ermittlung der in Exekution zu ziehenden Sachen
Fragen durch das Vollstreckungsorgan stellen las-
sen oder mit dessen Zustimmung unmittelbar selbst
stellen.

(2) Hat der Verpflichtete zur Begleichung der
Forderung einen Scheck zahlungshalber dem Voll-
streckungsorgan übergeben, so ist das Vermögens-
verzeichnis erst aufzunehmen, wenn der rechtzeitig
vorgelegte Scheck nicht eingelöst wird.

BGBl. Nr. 519/1995

Pfändungsregister und
Pfändungsprotokoll

§ 254. (1) Das Vollstreckungsorgan hat jede
vorgenommene Pfändung im Pfändungsregister er-
sichtlich zu machen.

(2) Das Vollstreckungsorgan hat dem Exekuti-
onsgericht das Pfändungsprotokoll vorzulegen.

BGBl. Nr. 519/1995

Auskunft aus dem Pfändungsregister
§ 255. Auskünfte aus dem Pfändungsregister

sind allen Personen zu erteilen, welche glaubhaft
machen, dass sie diese Auskünfte behufs Einleitung
eines Rechtsstreites oder einer Exekution, zur Gel-
tendmachung von Einwendungen gegen eine bereits
eingeleitete Exekution oder aus anderen wichtigen
Gründen bedürfen.

BGBl. Nr. 519/1995

Erwerb des Pfandrechts
§ 256. (1) Durch die Pfändung erwirbt der

betreibende Gläubiger für seine vollstreckbare For-
derung ein Pfandrecht an den im Pfändungsproto-
kolle verzeichneten und beschriebenen körperlichen
Sachen.

(2) Das Pfandrecht erlischt nach zwei Jahren,
wenn das Verkaufsverfahren nicht gehörig fortge-
setzt wurde.

(3) Erfolgt die Pfändung gleichzeitig zu Gunsten
mehrerer Gläubiger, so stehen die hiedurch begrün-
deten Pfandrechte im Range einander gleich. Je-
dem dieser Gläubiger kommt die Stellung eines be-
treibenden Gläubigers zu.

BGBl. Nr. 519/1995

Nachpfändung
§ 257. (1) Die Pfändung von körperlichen

Sachen, welche bereits zu Gunsten einer anderen
vollstreckbaren Forderung pfandweise verzeichnet
und beschrieben sind, geschieht durch Anmerkung
auf dem vorhandenen Pfändungsprotokolle. In der
Anmerkung ist der Name des betreibenden Gläu-
bigers, auf dessen Antrag diese weitere Pfändung
stattfindet, dessen und seines Vertreters Wohnort
und die vollstreckbare Forderung (§ 253 Absatz 2)
zu bezeichnen.

(2) (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 519/1995)

(3) Jedem Gläubiger, zu dessen Gunsten Pfän-
dung stattfindet, kommt die Stellung eines betrei-
benden Gläubigers zu.

RGBl. Nr. 79/1896

Geltendmachung von Pfand- und
Vorzugsrechten Dritter.

§ 258. (1) Der Pfändung kann ein Dritter,
der sich nicht im Besitze der Sache befindet, wegen
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eines ihm zustehenden Pfand- oder Vorzugsrechtes
nicht widersprechen. Er kann jedoch schon vor Fäl-
ligkeit der Forderung, für die das Pfand- oder Vor-
zugsrecht besteht, seinen Anspruch auf vorzugswei-
se Befriedigung aus dem Erlöse der fraglichen Sache
mittels Klage geltend machen. Zur Entscheidung
über diese Klage ist vom Beginne des Exekutions-
vollzuges an das Exekutionsgericht zuständig. Im
Falle der Erhebung der Klage wider den betreiben-
den Gläubiger und den Verpflichteten sind diese als
Streitgenossen zu behandeln.

(2) Wenn die Sache vor rechtskräftiger Entschei-
dung über die Klage im Exekutionszuge verkauft
wird und der klägerische Anspruch genügend be-
scheinigt ist, kann auf Antrag vom Gerichte die
einstweilige Hinterlegung des Erlöses angeordnet
werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Verwahrung.
§ 259. (1) Die Pfandstücke sind auf Antrag

des betreibenden Gläubigers in Verwahrung zu neh-
men, Gegenstände, die sich zum gerichtlichen Erlag
eignen, können auch von Amts wegen verwahrt wer-
den. Ist eine sofortige Verwahrung nicht möglich,
so können zur Vorbereitung der Verwahrung auch
Maßnahmen gesetzt werden, die eine Verbringung
der Pfandsache oder Verfügungen hierüber verhin-
dern.

(2) Der Antrag auf Einleitung einer Verwahrung
kann mit dem Antrage auf Bewilligung der Pfän-
dung verbunden werden. Müssen die Gegenstän-
de durch Transportmittel zum Verwahrer gebracht
werden, so wird die Verwahrung nur vollzogen,
wenn der betreibende Gläubiger die Transportmit-
tel bereitstellt.

(3) Die Verwahrung geschieht, sofern sich die
gepfändeten Sachen hiezu eignen, durch deren ge-
richtlichen Erlag, sonst durch Übergabe an eine sich
mit derlei Verwahrungen befassende, unter staatli-
cher Aufsicht stehende Anstalt oder durch Überga-
be an einen auf Gefahr des betreibenden Gläubigers
zu bestellenden Verwahrer (§ 968 ABGB.). Im letz-
teren Falle kann mit Zustimmung des Verpflichte-
ten auch der betreibende Gläubiger, oder bei einer
Mehrheit von solchen, einer derselben als Verwah-
rer bestellt werden. Die Sachen können, soweit sie
nicht nach § 274 Abs. 3 ausgeschlossen sind, auch
in einer Auktionshalle verwahrt werden, wenn die

vorhandenen Räume dies erlauben. Ob diese Vor-
aussetzung zutrifft, entscheidet der Leiter der Auk-
tionshalle. Diese Verwahrung gilt als Verwahrung
in einer unter staatlicher Aufsicht stehenden An-
stalt.

(4) Die Kosten der Verwahrung sind einstwei-
len vom betreibenden Gläubiger und beim Vorhan-
densein mehrerer betreibender Gläubiger von allen
nach Verhältnis ihrer vollstreckbaren Forderungen
zu tragen.

(5) Dem bei der Pfändungsvornahme gestellten
Antrage auf Einleitung einer Verwahrung durch ge-
richtlichen Erlag oder durch Übergabe der Sachen
an eine sich mit derlei Verwahrungen befassende
Anstalt hat das Vollstreckungsorgan zu entspre-
chen, ohne vorher die Beschlussfassung des Gerich-
tes darüber einzuholen.

(6) Die Einleitung der Verwahrung ist unter An-
gabe des Verwahrers im Pfändungsprotokolle er-
sichtlich zu machen.

BGBl. Nr. 519/1995

Bestellung des Verwahrers
§ 260. Der Verwahrer wird vom Voll-

streckungsorgan bestellt. Sofern der Verwahrer oh-
ne Zustimmung des Verpflichteten und der betrei-
benden Gläubiger bestellt wurde, sind sie unter Be-
kanntgabe des Namens des Verwahrers von dessen
Ernennung zu verständigen. Unter Darlegung ge-
eigneter Gründe kann von ihnen jederzeit die Er-
nennung eines anderen Verwahrers beim Exekuti-
onsgerichte beantragt werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Vorgefundenes Bargeld
§ 261. (1) Das Vollstreckungsorgan hat vor-

gefundenes Geld in Verwahrung zu nehmen, und
wenn die Pfändung zu Gunsten eines einzigen
Gläubigers stattfindet, nach Maßgabe des zu voll-
streckenden Anspruches an diesen Gläubiger gegen
Quittung abzuliefern. Die Wegnahme des Geldes
durch das Vollstreckungsorgan gilt in diesem Falle
als Zahlung des Verpflichteten.

(2) Ist das Vollstreckungsorgan über die Höhe des
dem betreibenden Gläubiger gebürenden Betrages
oder in Ansehung der dem Gläubiger bei Ausfol-
gung des Geldes abzufordernden Schuldurkunden
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oder der auf letzteren vorzunehmenden Abschrei-
bungen im Zweifel, so hat es vor Ausfolgung des
Geldes die Weisung des Exekutionsgerichtes einzu-
holen.

(3) Für die Berechnung des Wertes von Mün-
zen und ausländischen Geldzeichen ist der an der
nächstgelegenen Börse amtlich notirte Curs des
Pfändungstages maßgebend.

(4) Erfolgt die Pfändung zu Gunsten mehrerer
Gläubiger (§ 256 Absatz 3), so ist das vorgefundene
Geld vom Vollstreckungsorgane bei Gericht zu erle-
gen und vom Exekutionsgerichte, nach Beschaffen-
heit des Falles, abgesondert oder zugleich mit dem
Erlöse der gepfändeten Sachen zu verteilen. Eine
abgesonderte Verteilung ist nach den für die Vertei-
lung des Verkaufserlöses geltenden Bestimmungen
vorzunehmen.

(5) Behauptet der Verpflichtete oder sonst eine
bei der Pfändung anwesende Person, dass ein Um-
stand vorliegt, dessen Geltendmachung zur Auf-
schiebung der Exekution führen kann, so ist das
vorgefundene Geld in jedem Falle zunächst gericht-
lich zu erlegen und damit nach den vorstehenden
Bestimmungen zu verfahren; es darf aber vor Ab-
lauf von acht Tagen nicht ausgefolgt werden. Das
Vollstreckungsorgan hat bei Vornahme der Pfän-
dung die Anwesenden auf diese Frist aufmerksam
zu machen.

BGBl. Nr. 519/1995

Pfändung bei Dritten
§ 262. Die gleichen Vorschriften gelten für

die Pfändung und Verwahrung der beweglichen kör-
perlichen Sachen des Verpflichteten, die sich in der
Gewahrsame des betreibenden Gläubigers oder ei-
ner zu deren Herausgabe bereiten dritten Person
befinden.

RGBl. Nr. 79/1896

Einschränkung der Pfändung.
§ 263. Hat der betreibende Gläubiger eine

bewegliche körperliche Sache des Verpflichteten in
seiner Gewahrsame, an der ihm ein Pfandrecht oder
ein Zurückbehaltungsrecht für die zu vollstrecken-
de Forderung zusteht, so kann der Verpflichtete,
soweit diese Forderung durch die Sache gedeckt
ist, beim Exekutionsgerichte die Einschränkung der
Pfändung auf diese Sache beantragen. Besteht das

Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht zugleich für ei-
ne andere Forderung des betreibenden Gläubigers,
so ist dem Antrage nur stattzugeben, wenn auch
diese Forderung durch die Sache gedeckt ist.

BGBl. Nr. 519/1995

Verkauf.
§ 264. (1) Die gepfändeten Sachen sind auf

Antrag eines der Gläubiger, für deren vollstreckba-
re Forderungen sie gepfändet wurden, zu verkaufen.

(2) Der Antrag auf Bewilligung des Verkaufs ist
mit dem Antrag auf Bewilligung der Pfändung zu
verbinden. Über diese Anträge hat das Gericht zu-
gleich zu entscheiden.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Z 34,
RGBl. Nr. 118/1914)

(4) (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Z 34,
RGBl. Nr. 118/1914)

BGBl. Nr. 519/1995

Aufschiebung des Verkaufs
§ 264a. Der Verkauf ist, vorbehaltlich der

Anwendung der §§ 14, 27 Abs. 1 und 41 Abs. 2,
aufzuschieben, wenn zur Hereinbringung derselben
Forderung Exekution auf wiederkehrende Geldfor-
derungen geführt wird und deren Erlös voraussicht-
lich ausreichen wird, die vollstreckbare Forderung
samt Nebengebühren im Lauf eines Jahres zu til-
gen. Das gilt nicht, wenn Gegenstand des Verkaufs
eine der im § 296 genannten Forderungen ist (§§ 317
bis § 319).

BGBl. Nr. 519/1995

Innehalten mit der Anordnung des
Verkaufs

§ 264b. Im Fall des § 252d kann das Voll-
streckungsorgan für den Zeitraum von erfolgver-
sprechenden Vollzügen, längstens aber für vier Mo-
nate, mit der Anordnung des Verkaufs der Pfand-
gegenstände innehalten. Dies ist dem betreibenden
Gläubiger mitzuteilen.

BGBl. Nr. 519/1995

Wertpapiere einer juristischen Person des
öffentlichen Rechts
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§ 265. (1) Der Verkauf von Wertpapieren,
die zu Gunsten einer juristischen Person des öf-
fentlichen Rechts als Caution vinculirt oder in Ver-
wahrung erlegt sind, darf erst bewilligt werden,
wenn das betreffende Verpflichtungsverhältnis be-
endet ist und die etwaigen Ersatzansprüche im ad-
ministrativen Wege festgestellt worden sind.

(2) Von dieser Feststellung sind alle Personen zu
verständigen, die an dem Wertpapiere ein Pfand-
recht erworben haben.

BGBl. Nr. 519/1995

Verkauf vor Rechtskraft der
Pfändungsbewilligung

§ 266. (1) Vor Eintritt der Rechtskraft der
Pfändungsbewilligung darf nur dann zum Verkau-
fe geschritten werden, wenn Sachen gepfändet wur-
den, die ihrer Beschaffenheit nach bei längerer Auf-
bewahrung dem Verderben unterliegen, oder wenn
die gepfändeten Sachen bei Aufschub des Verkau-
fes beträchtlich an Wert verlieren würden und der
betreibende Gläubiger für alle dem Verpflichteten
aus dem früheren Verkaufe entspringenden Nach-
teile Sicherheit leistet.

(2) Vor Leistung der vom Exekutionsgerichte zu
bestimmenden Sicherheit darf der Verkauf nicht
stattfinden.

BGBl. Nr. 519/1995

Beitritt zum Verkaufsverfahren
§ 267. (1) Nach Bewilligung des Verkaufes

kann, solange das Verkaufsverfahren im Gange ist,
zu Gunsten weiterer vollstreckbarer Forderungen
ein besonderes Verkaufsverfahren in Ansehung der-
selben Sachen nicht mehr eingeleitet werden.

(2) Alle Gläubiger, welchen während der Anhän-
gigkeit eines Verkaufsverfahrens der Verkauf der-
selben, auch zu ihren Gunsten gepfändeten Sachen
bewilligt wird, treten damit dem bereits eingeleite-
ten Verkaufsverfahren bei und müssen dasselbe in
der Lage annehmen, in welcher es sich zur Zeit ihres
Beitrittes befindet.

(3) Die beitretenden Gläubiger haben vom Zeit-
punkte ihres Beitrittes an dieselben Rechte, als
wenn das Verfahren auf ihren Antrag eingeleitet
worden wäre.

BGBl. Nr. 519/1995

Freihandverkauf
§ 268. (1) Gegenstände, die einen Börsenpreis

haben, sind durch Vermittlung eines Handelsmak-
lers oder Vollstreckungsorgans zum Börsenpreis aus
freier Hand zu verkaufen. Dem Bericht über den
Verkauf ist ein amtlicher Nachweis über den Bör-
senpreis des Verkaufstags und über die etwa be-
zahlte Maklerprovision und sonstige Auslagen an-
zuschließen.

(2) Wertpapiere können auch durch ein Kreditin-
stitut verkauft werden. Lautet ein Wertpapier auf
Namen, so hat das Vollstreckungsorgan die Um-
schreibung auf die Namen des Käufers zu erwirken
und alle zum Zweck der Veräußerung erforderlichen
urkundlichen Erklärungen mit Rechtswirksamkeit
anstelle des Verpflichteten abzugeben.

BGBl. Nr. 519/1995

Gutgläubiger Eigentumserwerb
§ 269. Die Bestimmung des § 367 ABGB über

den Eigentumserwerb an Sachen, die in einer öffent-
lichen Versteigerung veräußert werden, gilt auch bei
einem Verkauf aus freier Hand durch einen Handels-
makler, ein Kreditinstitut, ein Versteigerungshaus
oder ein Vollstreckungsorgan.

BGBl. Nr. 519/1995

Öffentliche Versteigerung
§ 270. (1) Alle übrigen gepfändeten Gegen-

stände sind, sofern sie dem Verkaufe überhaupt un-
terliegen, öffentlich zu versteigern.

(2) Auch Gegenstände, die nach § 268 aus freier
Hand zu verkaufen sind, sind auf Antrag des betrei-
benden Gläubigers zu versteigern, wenn sie inner-
halb von vier Wochen aus freier Hand nicht verkauft
werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Übernahmsantrag
§ 271. (1) Wenn sich jemand spätestens 14

Tage vor dem Versteigerungstermin unter gleich-
zeitiger Leistung einer Sicherheit in der Höhe von
mindestens einem Viertel des Schätzungswertes be-
reit erklärt, die gepfändeten Sachen im ganzen oder
größere Partien derselben um einen Preis zu über-
nehmen, welcher ihren Schätzungswert um minde-
stens ein Viertel übersteigt, und nebst den etwai-
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gen Schätzungskosten auch alle bisher aufgelaufe-
nen, dem Verpflichteten zur Last fallenden Exeku-
tionskosten ohne Anrechnung auf den Übernahms-
preis zu tragen, so kann das Gericht diesem An-
trage nach Einvernehmung des Verpflichteten statt-
geben, wenn der betreibende Gläubiger und dieje-
nigen Personen zustimmen, die ein Pfandrecht an
diesen Gegenständen erworben haben, deren Forde-
rungen aber durch den Übernahmspreis nicht un-
zweifelhaft vollständig gedeckt werden.

(2) Wenn ein Übernahmsantrag gestellt wird und
die Sicherheit geleistet wurde, ist das Exekutions-
verfahren aufzuschieben. Die geleistete Sicherheit
verfällt, unbeschadet aller aus dem genehmigten
Übernahmsantrag gegen den Antragsteller sich er-
gebenden Ansprüche, zu Gunsten der Verteilungs-
masse, wenn der Antragsteller nach Genehmigung
seines Antrags mit der Zahlung des Übernahmsprei-
ses und der Kosten säumig wird. In Bezug auf die
Hereinbringung des Übernahmspreises samt Zinsen
gilt §155 Abs. 2.

(3) Nach Genehmigung des Übernahmsantrags
und Bezahlung des Übernahmspreises samt Neben-
gebühren hat das Gericht das Exekutionsverfahren
einzustellen. Bei Saumsal in der Bezahlung des
Übernahmspreises ist das aufgeschobene Verfahren
auf Antrag oder von Amts wegen wieder aufzuneh-
men.

BGBl. I Nr. 59/2000

Versteigerungstermin
§ 272. (1) Den Versteigerungstermin be-

stimmt

1. der Leiter der Auktionshalle bei der Versteige-
rung in einer Auktionshalle,

2. das Versteigerungshaus bei einer Versteigerung
in einem Versteigerungshaus und

3. sonst das mit dem Vollzug der Versteigerung
betraute Vollstreckungsorgan.

(2) Die Versteigerung ist mit Edikt bekanntzu-
machen. Im Edikt sind

1. der Ort der Versteigerung,

2. bei einer Versteigerung am Vollzugsort auch
der Name des Verpflichteten,

3. der Zeitpunkt des Beginns der Versteigerung
und

4. die zu versteigernden Sachen zu bezeichnen so-
wie

5. anzugeben, ob, wann und wo diese vor der Ver-
steigerung besichtigt werden können.

(3) Für die Versteigerung in einer Auktionshalle
oder einem Versteigerungshaus kann als Zeitpunkt
des Beginns der Versteigerung auch ein solcher fest-
gesetzt werden, von dem ab die Versteigerung von
Gegenständen mehrerer Verkaufsverfahren stattfin-
den wird. Die Auktionshalle und das Versteige-
rungshaus haben den Zeitpunkt des Beginns der
Versteigerung dem Exekutionsgericht mitzuteilen.

(4) Vom Versteigerungstermin und vom Verstei-
gerungsort sind der Verpflichtete und die betrei-
benden Gläubiger durch Zustellung einer Ausfer-
tigung des Edikts zu verständigen. Dies kann un-
terbleiben, soweit dem Verpflichteten und dem be-
treibenden Gläubiger der Versteigerungstermin und
der Versteigerungsort bereits bei der Pfändung be-
kanntgegeben wurden; die Kenntnisnahme ist zu
bestätigen.

(5) Eine öffentliche Bekanntmachung der Ver-
steigerung in einem Versteigerungshaus durch Auf-
nahme in die Ediktsdatei kann unterbleiben, wenn
vom Versteigerungshaus Mitteilungsblätter aufge-
legt werden, die einen größeren Käuferkreis anspre-
chen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Frist zwischen Pfändung und
Versteigerung

§ 273. (1) Zwischen der Pfändung und Ver-
steigerung muss eine Frist von mindestens drei Wo-
chen liegen. Eine Abkürzung dieser Frist ist zuläs-
sig, wenn Umstände vorliegen, wegen welcher nach
§ 266 der Verkauf des Pfandes vor Rechtskraft der
Pfändungsbewilligung gestattet werden kann, oder
wenn die längere Aufbewahrung des Pfandstückes
unverhältnismäßige Kosten verursachen würde.

(2) Das zur Vornahme der Versteigerung oder
bei der Versteigerung in einem Versteigerungshaus
das zur Überstellung berufene Vollstreckungsorgan
hat sich rechtzeitig vor dem Termin von der Zu-
stellung der Versteigerungsbewilligung an die Be-
teiligten und von der ordnungsgemäßen Bekannt-
machung des Versteigerungstermins zu überzeugen
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und wahrgenommene Mängel dem Exekutionsge-
richt mitzuteilen. Das Exekutionsgericht hat in-
folge einer solchen Anzeige im Sinne des § 175 vor-
zugehen.

BGBl. Nr. 519/1995

Versteigerungsort
§ 274. (1) Das Vollstreckungsorgan bestimmt

den Versteigerungsort. Hiebei ist zu berücksichti-
gen, wo voraussichtlich der höchste Erlös zu erzielen
sein wird und welche Kosten auflaufen werden. Bei
Gegenständen von großem Wert, bei Gold- und Sil-
bersachen oder anderen Kostbarkeiten, bei Kunst-
objekten, Briefmarken, Münzen, hochwertigen Mö-
belstücken, Sammlungen und dergleichen kommt
insbesondere die Versteigerung in einem Versteige-
rungshaus in Betracht. Ist offenkundig, dass der
Erlös der Gegenstände niedriger sein wird als die
Überstellungs- und Versteigerungskosten, so dür-
fen die Gegenstände nicht in ein Versteigerungshaus
oder in eine Auktionshalle überstellt werden.

(2) Die Versteigerung kann erfolgen

1. im Versteigerungshaus,

2. in der Auktionshalle oder

3. an dem Ort, an dem sich die gepfändeten Ge-
genstände befinden.

(3) Ausgeschlossen von der Aufnahme zum Ver-
kauf in Auktionshallen und Versteigerungshäusern
sind:

1. feuer- und explosionsgefährliche Sachen sowie
Sachen, die gesundheitsschädigende Strahlen
aussenden, Gifte,

2. Sachen aus Wohnungen, in denen ansteckende
Krankheiten herrschen oder geherrscht haben,
solange nicht die vorgeschriebene Desinfektion
stattgefunden hat,

3. verunreinigte oder mit Ungeziefer behaftete
Sachen vor Durchführung der Reinigung,

4. Sachen, zu deren wenn auch nur teilweisen Un-
terbringung die Räume des Versteigerungshau-
ses nicht ausreichen,

5. dem raschen Verderben unterliegende Sachen,

6. Tiere und Pflanzen,

7. Schrott, Hadern und sonstiges Altmaterial.

(4) Das Versteigerungshaus, das sich zur Durch-
führung von Versteigerungen bereit erklärt hat,
und die Auktionshalle dürfen die Übernahme zum
Verkauf nur ablehnen, wenn die Gegenstände nach
Abs. 3 ausgeschlossen sind.

BGBl. Nr. 519/1995

Vorschuß für Transportkosten
§ 274a. (1) Das Vollstreckungsorgan hat den

betreibenden Gläubiger zum Erlag eines Kosten-
vorschusses für die Überstellung aufzufordern. Be-
finden sich die Sachen im Sprengel des Gerichts,
bei dem die Auktionshalle oder das Versteigerungs-
haus eingerichtet ist, oder liegen die Auktionshalle
oder das Versteigerungshaus zwar in einem anderen
Sprengel, aber im selben Ort wie das Gericht, so
kann ein Kostenvorschuß jedoch nur dann verlangt
werden, wenn mit der Einbringung der Kosten nicht
gerechnet werden kann.

(2) Der betreibende Gläubiger kann auch die zur
Überstellung erforderlichen Transportmittel und
Arbeitskräfte bereitstellen. Dies hat er rechtzeitig
dem Vollstreckungsorgan bekanntzugeben.

BGBl. Nr. 519/1995

Transportkosten
§ 274b. (1) Die Kosten der Überstellung zum

Ort der Versteigerung sind einstweilen vom betrei-
benden Gläubiger zu tragen.

(2) Diese Kosten sind aus dem vom betreibenden
Gläubiger erlegten Kostenvorschuß, mangels eines
solchen aus dem Verkaufserlös zu berichtigen.

BGBl. Nr. 519/1995

Zeitpunkt der Überstellung und
Besichtigung

§ 274c. Die zum Verkauf bestimmten Sachen
sind von Amts wegen so zeitgerecht zu überstellen,
dass sie zur Besichtigung ausgestellt werden kön-
nen. Der Termin der Überstellung kann in das Ver-
steigerungsedikt aufgenommen werden; er ist den
Parteien bekanntzugeben.

BGBl. Nr. 519/1995
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Überstellungsverfahren
§ 274d. (1) Das Vollstreckungsorgan hat die

Pfandsachen zu überstellen und der Auktionshalle
oder dem Versteigerungshaus zu übergeben. Wird
zur Überstellung ein Frachtführer oder das Ver-
steigerungshaus herangezogen, so obliegt dem Voll-
streckungsorgan nur die Übergabe an diese.

(2) Sollen die Sachen in einer Auktionshalle ver-
kauft werden, die sich nicht im Sprengel des Exeku-
tionsgerichts befindet, so hat das Vollstreckungsor-
gan die Auktionshalle unter Anschluß des Exeku-
tionsakts und des Pfändungsprotokolls oder einer
Abschrift davon um den Verkauf zu ersuchen.

(3) Die Sachen sind unter Anschluß eines Ver-
zeichnisses, in dem die Gegenstände mit den Post-
nummern des Pfändungsprotokolls sowie die Par-
teien des Exekutionsverfahrens anzuführen sind,
der Auktionshalle oder dem Versteigerungshaus zu
übergeben.

(4) Erfordert die große Zahl von Überstellungen
die Heranziehung eines ständigen Frachtführers, so
hat der Vorsteher des Gerichts, bei dem die Auk-
tionshalle oder das Versteigerungshaus eingerichtet
ist, mit Genehmigung des Präsidenten des Ober-
landesgerichts die nötigen Vorkehrungen zu treffen.

BGBl. Nr. 519/1995

Übernahme der Sachen
§ 274e. (1) Bei Übernahme der Sachen durch

die Auktionshalle oder das Versteigerungshaus ist
zu prüfen, ob alle zur Übernahme bestimmten Sa-
chen übergeben wurden und ob sie Fehler, Mängel
oder Beschädigungen aufweisen, die in die Augen
fallen.

(2) Fehlen Gegenstände oder zeigen sich Fehler,
Mängel oder Beschädigungen, so hat dies die Auk-
tionshalle oder das Versteigerungshaus dem Exeku-
tionsgericht unverzüglich mitzuteilen und die nöti-
gen Schritte zur Erhebung des Schadens und des
Schädigers einzuleiten.

BGBl. Nr. 519/1995

Verkaufsverwahrung
§ 274f. Die Auktionshalle und das Verstei-

gerungshaus haben für die ordnungsgemäße Auf-
bewahrung der übernommenen Sachen zu sorgen.
Werden Sachen während der Aufbewahrung be-
schädigt oder vernichtet, so ist § 274e Abs. 2 an-
zuwenden.

BGBl. Nr. 519/1995

Schätzung
§ 275. (1) Der Versteigerung ist ein Sach-

verständiger beizuziehen, welcher die einzelnen zur
Versteigerung gelangenden Gegenstände bewertet.
Fehlt es an Sachverständigen, die alle zum Verkau-
fe bestimmten Gegenstände zu bewerten verstehen,
so können, falls es sich um größere Mengen oder
um Gegenstände größeren Wertes handelt, für die
einzelnen Gruppen von Gegenständen verschiede-
ne Sachverständige beigezogen werden. Bei Bewer-
tung von Gold- und Silbersachen ist auch der Me-
tallwert anzugeben.

(2) Kostbarkeiten, Warenlager und andere Ge-
genstände, deren Schätzung bei der Versteigerung
selbst untunlich ist, sind schon vor der Versteige-
rung schätzen zu lassen. In allen anderen Fällen
findet eine vorgängige Schätzung nur auf Begehren
und Kosten eines Gläubigers statt; den Ersatz die-
ser Kosten kann der Gläubiger nur insoweit bean-
spruchen, als durch die vorgängige Schätzung die
Aufwendung der Kosten für die Beiziehung eines
Sachverständigen zur nachträglich erfolgenden Ver-
steigerung entbehrlich wurde.

(3) Gelangen lediglich Gegenstände zur Verstei-
gerung, welche bereits im Sinne des vorstehenden
Absatzes abgeschätzt sind, so ist die Versteigerung
ohne Beiziehung eines Sachverständigen abzuhal-
ten.

(4) Die Person des Sachverständigen bestimmt

1. der Leiter der Auktionshalle bei der Versteige-
rung in einer Auktionshalle,

2. das Versteigerungshaus bei einer Versteigerung
in einem Versteigerungshaus und

3. sonst das mit dem Vollzug der Versteigerung
betraute Vollstreckungsorgan.

(5) Zum Sachverständigen darf nur ein allgemein
beeideter gerichtlicher Sachverständiger bestimmt
werden; bei der Versteigerung von Gegenständen
nach § 274 Abs. 1 in einem Versteigerungshaus auch
ein anerkannter, ständig vom Versteigerungshaus
zugezogener Experte. Wohnungseinrichtungsstücke
und sonstige Gegenstände minderen und allgemein
bekannten Werts können auch vom Vollstreckungs-
organ geschätzt werden.
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(6) Befinden sich auf einem gepfändeten Gegen-
stand Daten Dritter, die im Sinne des Datenschutz-
gesetzes zu schützen sind, so sind sie auf Antrag des
Verpflichteten im Zuge der Schätzung zu löschen.

BGBl. Nr. 519/1995

Innehalten mit der Versteigerung
§ 275a. (1) Ist das Gericht, bei dem eine Auk-

tionshalle eingerichtet ist, nicht zugleich Exekuti-
onsgericht, so kann der Leiter der Auktionshalle auf
Antrag des Verpflichteten mit der Versteigerung in-
nehalten, wenn der Verpflichtete

1. die Zahlung der hereinzubringenden Forderung
in Aussicht stellt und

2. zugleich eine entsprechende Sicherheitsleistung
erlegt.

(2) Der Leiter der Auktionshalle hat dem Ver-
pflichteten den Zeitraum mitzuteilen, für den mit
der Versteigerung innegehalten wird; dieser Zeit-
raum darf drei Tage nicht übersteigen.

BGBl. Nr. 519/1995

Durchführung der Versteigerung
§ 276. (1) Die gepfändeten Gegenstände wer-

den durch das Vollstreckungsorgan, bei der Verstei-
gerung im Versteigerungshaus durch einen Bedien-
steten des Versteigerungshauses versteigert.

(2) Bei der Versteigerung sind die Pfandstücke
einzeln, oder wenn größere Mengen gleichartiger
Gegenstände zum Verkauf gelangen, auch partien-
weise unter Angabe des Schätzwerts, der im Rah-
men der Schätzung überprüften Betriebstauglich-
keit des Gegenstands und des geringsten Gebots
auszubieten.

(3) Die Zuziehung eines Ausrufers kann unter-
bleiben.

(4) Die Bieter brauchen kein Vadium zu erlegen.

BGBl. Nr. 519/1995

Versteigerungsanbote
§ 277. (1) Das geringste Gebot ist bei der

Versteigerung der halbe Schätzwert; bei Gold- und
Silbersachen zumindest der Metallwert.

(2) Anbote, die das geringste Gebot nicht errei-
chen, dürfen bei der Versteigerung nicht berück-
sichtigt werden.

(3) Die Bediensteten der Auktionshalle und des
Versteigerungshauses sind vom Bieten ausgeschlos-
sen.

BGBl. Nr. 519/1995

Erteilung des Zuschlags
§ 278. (1) Der Zuschlag an den Meistbieten-

den erfolgt, wenn ungeachtet einer zweimaligen an
die Bieter gerichteten Aufforderung ein höheres An-
bot nicht mehr abgegeben wird. Im übrigen sind
§ 179, § 180 Abs. 1, 3 und 5 sowie § 181 Abs. 1 und
3 anzuwenden.

(2) Dem Meistbietenden kann bei Gegenständen
nach § 274 Abs. 1, die im Versteigerungshaus oder
in der Auktionshalle verkauft werden, eine Zah-
lungsfrist von acht Tagen eingeräumt werden. Son-
stige Gegenstände werden nur gegen Barzahlung
verkauft. Dem Ersteher ist auf sein Verlangen eine
Bestätigung über den Kauf auszustellen.

(3) Dem Meistbietenden sind die Gegenstände
erst nach Bezahlung zu übergeben. Er hat sie sofort
danach oder bei der Versteigerung in der Auktions-
halle oder einem Versteigerungshaus spätestens am
folgenden Tag zu übernehmen und wegzubringen.
Der Ersteher hat wegen eines Mangels der veräußer-
ten Sachen keinen Anspruch auf Gewährleistung.

(4) Hat der Meistbietende den bar zu zahlenden
Kaufpreis nicht bis zum Schluß der Versteigerung
erlegt, so ist die ihm zugeschlagene Sache im selben
Termin neuerlich auszubieten; sonst bei einem neu-
en Versteigerungstermin. Der Meistbietende wird
bei der neuerlichen Versteigerung zu einem Anbot
nicht zugelassen; er haftet für einen etwaigen Aus-
fall, ohne den Mehrerlös beanspruchen zu können.
In bezug auf die Hereinbringung des Ausfalls vom
Kaufpreis gilt § 155 Abs. 2.

BGBl. I Nr. 59/2000

Schluss der Versteigerung
§ 279. (1) Die Versteigerung wird geschlos-

sen, sobald der erzielte Erlös zur Befriedigung
der vollstreckbaren Forderungen sämtlicher mittels
Verkaufes Exekution führender Gläubiger und zur
Deckung aller Nebengebüren dieser Forderungen
sowie der Kosten der Exekution hinreicht.

(2) Für das im Versteigerungstermine aufzu-
nehmende Protokoll haben die Bestimmungen des
§ 194 Abs. 1 Z. 1 und 2 sinngemäß Anwendung
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zu finden. Außerdem sind im Protokolle nebst
den Ausrufspreisen die erzielten Meistbote und die
Käufer anzugeben.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. VIII Z 36,
RGBl. Nr. 118/1914)

BGBl. Nr. 519/1995

Unauffindbarkeit der Pfandsachen
§ 279a. Werden die gepfändeten Gegenstände

bei der Überstellung oder der Versteigerung an Ort
und Stelle nicht vorgefunden, so hat der Verpflich-
tete vor Gericht oder vor dem Vollstreckungsorgan
anzugeben, wo sich diese Sachen befinden. § 47
Abs. 1 und § 49 Abs. 2 sind anzuwenden. Kann
dadurch nicht festgestellt werden, wo sich die Sa-
chen befinden, so kann dem betreibenden Gläu-
biger aufgetragen werden, dem Vollstreckungsor-
gan in einer angemessenen, mindestens vierzehn-
tägigen Frist nach Zustellung der Verständigung
bekanntzugeben, wo sich diese Gegenstände befin-
den. Wenn der betreibende Gläubiger dies unter-
läßt, ist das Verkaufsverfahren hinsichtlich dieser
Gegenstände einzustellen. § 200 Z 3 ist anzuwen-
den.

BGBl. Nr. 519/1995

Neuerlicher Verwertungsversuch
§ 280. (1) Das Gericht kann, wenn dies al-

len Beteiligten offenbar zum Vorteile gereicht, auf
Antrag des betreibenden Gläubigers oder des Ver-
pflichteten bewilligen, dass die gepfändeten Sachen,
die nicht zu den im § 268 bezeichneten Gegen-
ständen gehören und hinsichtlich deren auch kein
Übernahmsantrag nach § 271 vorliegt, in anderer
Weise als durch öffentliche Versteigerung verwertet
werden; doch muß der Antrag spätestens 14 Ta-
ge vor dem Versteigerungstermin gestellt werden.
Der Verkauf aus freier Hand darf überdies nur ge-
gen entsprechende Sicherheitsleistung und bei Zu-
sicherung des namhaft gemachten Käufers, den be-
stimmten Kaufpreis zu bezahlen, bewilligt werden.
Wird die Sicherheit erlegt, so ist der Versteige-
rungstermin abzusetzen. Hinsichtlich der Sicher-
heitsleistung sind die Bestimmungen des § 204 sinn-
gemäß anzuwenden.

(2) Für Gegenstände, für die bei der Versteige-
rung das geringste Gebot nicht erzielt wurde, ist ein

neuer Versteigerungstermin festzulegen. Die Auk-
tionshalle oder das Versteigerungshaus kann statt
dessen die Gegenstände auch binnen drei Monaten,
bei Gegenständen nach § 274 Abs. 1 innerhalb von
sechs Monaten nach dem Versteigerungstermin an
Käufer, die sich in der Auktionshalle bzw. im Ver-
steigerungshaus melden, ohne Verständigung der
Parteien aus freier Hand verkaufen. Dies ist im
Versteigerungsedikt bekanntzugeben. Die Bestim-
mungen über das geringste Gebot sind anzuwenden.

(3) Meldet sich im Versteigerungstermin eine
Person, die ein Interesse am Erwerb eines Gegen-
stands, für den bei der Versteigerung das geringste
Gebot nicht erzielt wurde, hat, so ist der Gegen-
stand im selben Termin neuerlich auszubieten.

BGBl. Nr. 519/1995

Ausfolgung und Verwertung unverkaufter
Gegenstände

§ 281. (1) Wenn Gegenstände nach § 280
Abs. 2 nicht verkauft werden können, ist der Ver-
pflichtete schriftlich aufzufordern, sie binnen 14 Ta-
gen abzuholen. Die Gegenstände sind ihm auszu-
folgen, wenn er der Auktionshalle oder dem Ver-
steigerungshaus die entstandenen Kosten zahlt.

(2) Wenn der Verpflichtete die Sachen nicht in-
nerhalb der Frist des Abs. 1 abholt oder die Kosten
nach Abs. 1 nicht zahlt, können die Gegenstände
auch unter dem geringsten Gebot verkauft werden.
Darauf ist der Verpflichtete in der Aufforderung zur
Abholung nach Abs. 1 hinzuweisen.

(3) Können die Sachen nicht binnen vier Wochen
verkauft werden, so kann das Exekutionsgericht an-
ordnen, dass die Sachen auf Gefahr und Kosten des
Verpflichteten einem Dritten in Verwahrung gege-
ben werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Einstellung des Verkaufsverfahrens
§ 282. (1) In Ansehung des Abstehens von

der Exekution sowie der Einstellung des Verkaufs-
verfahrens ist § 200 Z 3 und 4 sinngemäß anzuwen-
den.

(2) Im Falle der Fortsetzung des Verkaufsverfah-
rens gemäß § 206 Absatz 1, sind die Gläubiger, wi-
der welche der Einstellungs- oder Aufschiebungs-
grund wirkt, nach Maßgabe des ihnen allenfalls zu-
stehenden Pfandrechtes aus dem Verkaufserlöse zu
befriedigen (§ 285 Absatz 3).
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(3) Von der Einstellung des Verkaufsverfahrens
sind nur der Verpflichtete und die betreibenden
Gläubiger zu verständigen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Erlös bei Versteigerung im
Versteigerungshaus

§ 282a. (1) Binnen vier Wochen nach Ver-
steigerung oder Verkauf hat das Versteigerungshaus
dem Gericht den Erlös abzüglich seiner Kosten zu
überweisen. Für spätere Zahlungen hat das Ver-
steigerungshaus die gesetzlichen Verzugszinsen zu
zahlen.

(2) Ist die Berechnung der dem Versteigerungs-
haus zustehenden Kosten strittig, so hat hierüber
das Exekutionsgericht auf Antrag eines Beteiligten
zu entscheiden.

BGBl. Nr. 222/1929

Verwendung des Verkaufserlöses.
§ 283. (1) Aus dem bei der Versteigerung er-

zielten Erlöse, einschließlich der gemäß § 271 oder
§ 280 verfallenen Sicherheit und des vom säumi-
gen Meistbietenden gemäß § 278 geleisteten Ersat-
zes, hat das Vollstreckungsorgan, wenn die Exe-
kution nur zu Gunsten desjenigen Gläubigers ge-
führt wird, dem nach Inhalt der Pfändungsakten
das alleinige Pfandrecht an den verkauften Gegen-
ständen zusteht, diesem Gläubiger den nach Abzug
der Versteigerungs- und Schätzungskosten erübri-
genden, zur Befriedigung der vollstreckbaren For-
derung sammt Nebengebüren erforderlichen Betrag
zu übergeben.

(2) Bei verzinslichen Forderungen sind die Zin-
sen, soweit sie nicht verjährt sind, bis zum Verstei-
gerungstermine zu berechnen.

(3) Die Ausfolgung dieser Beträge an den betrei-
benden Gläubiger gilt als Zahlung des Verpflichte-
ten.

(4) Ein etwa verbleibender Rest ist, sofern nicht
ein nachfolgender Pfandgläubiger inzwischen dar-
auf gegriffen hat, dem Verpflichteten auszufolgen.

BGBl. Nr. 519/1995

Ersatz noch nicht gerichtlich festgestellter
Exekutionskosten

§ 284. (1) Begehrt der betreibende Gläubiger
den Ersatz von noch nicht gerichtlich festgestell-
ten Exekutionskosten, so hat er gleichzeitig dem
Vollstreckungsorgane das Verzeichnis dieser Kosten
vorzulegen. Die bezüglichen Kosten sind in diesem
Falle auf Anzeige des Vollstreckungsorganes durch
das Exekutionsgericht zu bestimmen.

(2) Den nach Angabe des Gläubigers zur
Deckung der angesprochenen Kosten erforderlichen
Betrag hat das Vollstreckungsorgan zurückzubehal-
ten und bei Gericht zu erlegen. In gleicher Weise
ist mit dem Betrage zu verfahren, der vom Voll-
streckungsorgan zur Deckung der Versteigerungs-
kosten, einschließlich der für die Abschätzung der
versteigerten Gegenstände zu entrichtenden Sach-
verständigengebüren, zurückbehalten wird.

(3) Werden die erlegten Summen durch die
dem betreibenden Gläubiger gerichtlich zuerkann-
ten Kosten oder durch die gerichtlich bestimm-
ten Versteigerungs- und Schätzungskosten nicht er-
schöpft, so ist der Restbetrag zur ferneren Befriedi-
gung des betreibenden Gläubigers oder nach voller
Tilgung seiner Ansprüche im Sinne des § 283 Abs. 4
zu verwenden.

(4) Das Begehren um Kostenersatz muss vom
betreibenden Gläubiger bei sonstigem Ausschlusse
vor Beendigung des Versteigerungstermines gestellt
werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Verteilungstagsatzung
§ 285. (1) Steht dem betreibenden Gläubiger

nach Inhalt der Pfändungsakten nicht das alleinige
Pfandrecht zu oder hat die Versteigerung zu Gun-
sten mehrerer betreibender Gläubiger stattgefun-
den, so ist der Erlös vom Vollstreckungsorgane bei
Gericht zu erlegen und vom Exekutionsgerichte zu
verteilen.

(2) Wenn der Erlös bis zur Verteilung fruchtbrin-
gend angelegt wurde, sind die Zinsen zur Vertei-
lungsmasse zu schlagen; desgleichen ist die gemäß
§ 271 oder § 280 verfallene Sicherheit und der vom
säumigen Meistbietenden gemäß § 278 geleistete
Ersatz in die Verteilungsmasse einzubeziehen.

(3) Die Verteilungstagsatzung ist vom Exeku-
tionsgerichte von amtswegen anzuberaumen. Zur
Tagsatzung sind der Verpflichtete und alle aus den
Pfändungsakten ersichtlichen, noch nicht vollstän-
dig befriedigten Gläubiger zu laden, deren Pfand-
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recht nicht bereits gemäß § 256 Absatz 2, erloschen
ist. Die Gläubiger sind zugleich aufzufordern, ihre
Ansprüche an Kapital, Zinsen, Kosten und sonsti-
gen Nebenforderungen vor oder bei der Tagsatzung
anzumelden und die zum Nachweise ihrer Ansprü-
che dienenden Urkunden, falls sich diese nicht schon
bei Gericht befinden, spätestens bei der Tagsatzung
in Urschrift oder Abschrift vorzulegen, widrigens
ihre Ansprüche bei der Verteilung nur insoweit be-
rücksichtigt würden, als zu deren Gunsten die Exe-
kution durch Versteigerung bewilligt und das Ver-
kaufsverfahren nachträglich nicht wieder eingestellt
wurde.

BGBl. I Nr. 59/2000

Verteilung
§ 286. (1) Das Exekutionsgericht hat bei der

Verteilung des Erlöses unter sinngemäßer Anwen-
dung der §§ 212 bis 214, 219 bis 221, 223 Absatz 3,
229, 231 bis 234 und 236 vorzugehen.

(2) Aus der Verteilungsmasse sind zunächst die
Kosten der Schätzung und der Versteigerung und
sodann die rechtzeitig angemeldeten Pfandforde-
rungen sowie die vollstreckbaren Forderungen, zu
deren Hereinbringung die Versteigerung bewilligt
wurde, zu berichtigen. Der Betrag der Forderungen
ist nach der Anmeldung und deren Belegen sowie
nach den gerichtlichen Exekutionsbewilligungen zu
berechnen.

(3) Unbeschadet des Vorranges, den Zölle,
Verbrauchs- und andere öffentliche Abgaben und
Vermögensstrafen genießen oder der für einzel-
ne Forderungen durch den Bestand eines gesetzli-
chen oder vertragsmäßigen Pfandrechtes begründet
wird, ist für die Bezahlung der oben bezeichneten
Forderungen die nach der gerichtlichen Pfändung
zu beurteilende Rangordnung entscheidend.

(4) In Ansehung der Berichtigung von Zinsen,
wiederkehrenden Zahlungen, Prozess- und Exeku-
tionskosten sind die in den §§ 216, 217, 218 Absatz
1, und 219 aufgestellten Grundsätze anzuwenden.

BGBl. Nr. 519/1995

Ausfolgung des Erlöses
§ 287. Im VerteilungsBeschluss sind die für

den Erlös bezugsberechtigten Personen und die die-
sen auszufolgenden Beträge anzugeben. Diese Be-
träge sind nach Eintritt der Rechtskraft den be-

zugsberechtigten Personen auszufolgen. Diese Ver-
fügungen können auch gesondert getroffen werden,
insbesondere, wenn hinsichtlich einzelner Posten
die Erledigung im Rechtsweg abgewartet werden
muß.

BGBl. Nr. 519/1995

Erlös aus Freihandverkauf
§ 288. Die Bestimmungen der §§ 283 bis 287

haben für die Verwendung des Erlöses sinngemäß
zu gelten, der bei einem Verkaufe aus freier Hand
erzielt wurde. Das Begehren um Kostenersatz muss
in diesem Falle vom betreibenden Gläubiger bei
sonstigem Ausschlusse innerhalb der im § 74 Ab-
satz 2, festgesetzten Frist gestellt werden. Vor Ab-
lauf dieser Frist darf dem Verpflichteten von dem
erzielten Erlöse nichts ausgefolgt werden.

BGBl. Nr. 519/1995

Rekurs
§ 289. Gegen Beschlüsse, durch die die Ver-

wahrung bewilligt wird, ist kein Rekurs zulässig.

BGBl. Nr. 624/1994

Zweite Abteilung.
Exekution auf Geldforderungen.

Unpfändbare Forderungen.
§ 290. (1) Unpfändbar sind Forderungen auf

folgende Leistungen:

1. Aufwandsentschädigungen, soweit sie den in
Ausübung der Berufstätigkeit tatsächlich er-
wachsenden Mehraufwand abgelten, insbeson-
dere für auswärtige Arbeiten, für Arbeitsmate-
rial und Arbeitsgerät, das vom Arbeitnehmer
selbst beigestellt wird, sowie für Kauf und Rei-
nigen typischer Arbeitskleidung;

2. gesetzliche Beihilfen und Zulagen, die zur Ab-
deckung des Mehraufwands wegen körperlicher
oder geistiger Behinderung, Hilflosigkeit oder
Pflegebedürftigkeit zu gewähren sind, wie zB
das Pflegegeld;
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3. Beihilfen des Arbeitsmarktservice, soweit sie
nicht unter § 290a Abs. 1 Z 8 fallen, sowie ei-
nem Versehrten gewährte berufliche Maßnah-
men der Rehabilitation, die die Fortsetzung
der Erwerbstätigkeit ermöglichen;

4. Ersatz der Kosten, die der Arbeitnehmer für
seine Vertretung aufwenden muß;

5. Beiträge für Bestattungskosten;

6. Rückersätze und Kostenvergütungen für Sach-
leistungsansprüche sowie Kostenersätze aus
der gesetzlichen Sozialversicherung und Ent-
schädigungen für aufgewendete Heilungsko-
sten;

7. Leistungen aus dem Unterstützungsfonds und
besondere Unterstützungen nach den Sozial-
versicherungsgesetzen;

8. gesetzliche Beihilfen zur Zahlung des Mietzin-
ses oder zur Deckung des sonstigen Wohnungs-
aufwands;

9. gesetzliche Familienbeihilfe einschließlich Fa-
milienzuschlag und Schulfahrtbeihilfe sowie
der Unterhaltsabsetzbetrag;

10. gesetzliche Leistungen, die aus Anlaß der Ge-
burt eines Kindes zu gewähren sind, soweit sie
nicht unter § 290a Abs. 1 Z 6 fallen, insbe-
sondere das Karenzurlaubsgeld, die Karenzur-
laubshilfe, die Teilzeitbeihilfe, die Sondernot-
standshilfe und das Sonderkarenzurlaubsgeld
sowie die Geburtenbeihilfe und die Sonderzah-
lung zur Geburtenbeihilfe;

11. Beihilfen und Stipendien, die Schülern und
Studenten gewährt werden;

12. (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 624/1994)

13. (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 624/1994)

14. Leistungen nach dem Kriegsopferversorgungs-
gesetz und dem Opferfürsorgegesetz;

15. Leistungen der Tuberkulosehilfe, soweit es sich
nicht um regelmäßige Geldbeihilfen handelt;

16. Ansprüche auf die Arbeitsvergütung nach dem
Strafvollzugsgesetz und daraus herrührende
Beträge während der Haft, soweit sie nicht un-
ter § 291d fallen.

(2) Die Unpfändbarkeit gilt nicht, wenn die Exe-
kution wegen einer Forderung geführt wird, zu de-
ren Begleichung die Leistung widmungsgemäß be-
stimmt ist.

(3) Die Unpfändbarkeit von Renten und Beihil-
fen nach Abs. 1 Z 14 gilt nicht bei einer Exekution
wegen einer Forderung nach § 291b Abs. 1 Z 1.

BGBl. I Nr. 30/1998

Beschränkt pfändbare Forderungen
§ 290a. (1) Forderungen auf folgende Leistun-

gen dürfen nur nach Maßgabe des § 291a oder des
§ 291b gepfändet werden:

1. Einkünfte aus einem privat- oder öffentlich-
rechtlichen Arbeitsverhältnis, einem Lehr-
oder sonstigen Ausbildungsverhältnis und die
gesetzlichen Leistungen an Präsenz- oder
Ausbildungs- oder Zivildienstleistende;

2. sonstige wiederkehrende Vergütungen für Ar-
beitsleistungen aller Art, die die Erwerbstätig-
keit des Verpflichteten vollständig oder zu ei-
nem wesentlichen Teil in Anspruch nehmen;

3. Bezüge, die ein Arbeitnehmer zum Ausgleich
für Wettbewerbsbeschränkungen für die Zeit
nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses
beanspruchen kann;

4. Ruhe-, Versorgungs- und andere Bezüge für
frühere Arbeitsleistungen, wie zB die Pen-
sionen aus der gesetzlichen Sozialversicherung
einschließlich der Ausgleichszulagen und die
gesetzlichen Leistungen an Kleinrentner;

5. gesetzliche Leistungen und satzungsgemäße
Mehrleistungen, die aus Anlaß einer Beein-
trächtigung der Arbeits- oder Erwerbsfähigkeit
zu gewähren sind und Entgeltersatzfunktion
haben, insbesondere solche der Sozialversiche-
rung; das sind vor allem

(a) Versehrtenrente,

(b) Versehrtengeld,

(c) Übergangsrente,
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(d) Übergangsgeld,

(e) Familien- und Taggeld,

(f) Krankengeld;

6. Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung
aus dem Versicherungsfall der Mutterschaft,
insbesondere das Wochengeld aus der Kran-
kenversicherung und nach dem Betriebshilfege-
setz sowie die Sonderunterstützung nach dem
Mutterschutzgesetz;

7. Leistungen, die für die Dauer der Arbeitslosig-
keit zu gewähren sind, wie das Arbeitslosen-
geld, die Notstandshilfe, die Überbrückungs-
hilfe und die erweiterte Überbrückungshilfe
nach dem Überbrückungshilfegesetz , das Wei-
terbildungsgeldsowie die Sonderunterstützung
nach dem Sonderunterstützungsgesetz;

8. Beihilfen des Arbeitsmarktservice, die zur
Deckung des Lebensunterhalts gewährt wer-
den;

9. wiederkehrende Leistungen aus Versicherungs-
verträgen, wenn diese Verträge zur Versor-
gung des Versicherungsnehmers oder seiner un-
terhaltsberechtigten Angehörigen eingegangen
sind;

10. gesetzliche Unterhaltsleistungen;

11. wiederkehrende Leistungen, die auf Grund ei-
nes Ausgedingsvertrags oder eines Unterhalts-
zwecken dienenden Leibrentenvertrags zu ge-
währen sind;

12. Leistungen wegen Minderung der Erwerbsfä-
higkeit, für Verdienstentgang, zur Sicherung
des Lebensunterhalts und an die Hinterblie-
benen für entgangenen Unterhalt, die wegen
Tötung, Körperverletzung, Gesundheitsschä-
digung oder Krankheit zu gewähren sind, ins-
besondere Schadenersatzrenten.

(2) Die Pfändung der in Abs. 1 genannten
Leistungen umfaßt alle Beträge, die im Rahmen
des der gepfändeten Forderung zugrunde liegenden
Rechtsverhältnisses geleistet werden; insbesondere
umfassen die in Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Lei-
stungen alle Vorteile aus diesen Tätigkeiten ohne
Rücksicht auf ihre Benennung und Berechnungsart.

(3) Gesetzliche Ansprüche auf Vorschüsse sowie
der Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld sind wie
die Leistungen, für die der Vorschuß gewährt wird,
pfändbar.

BGBl. I Nr. 59/2000

Sonderzahlungen
§ 290b. Vom 14. Monatsbezug (Urlaubszu-

schuß, Urlaubsbeihilfe, Renten- oder Pensionsson-
derzahlung, die zu den im Mai bezogenen Renten
bzw. Pensionen gebührt, und dergleichen) und vom
13. Monatsbezug (Weihnachtszuwendung, Weih-
nachtsremuneration, Renten- oder Pensionssonder-
zahlung, die zu den im Oktober bezogenen Ren-
ten bzw. Pensionen gebührt, und dergleichen)
hat dem Verpflichteten der unpfändbare Freibetrag
nach § 291a Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 bis 7 zu ver-
bleiben. Wird die Sonderzahlung in Teilzahlungen
geleistet, so ist der unpfändbare Freibetrag auf die
Teilzahlungen entsprechend deren Höhe aufzutei-
len.

BGBl. Nr. 628/1991

Vorschüsse und Nachzahlungen
§ 290c. (1) Der Drittschuldner kann für die

Einbringung eines dem Verpflichteten gewährten
Vorschusses den Betrag, der sich aus dem Unter-
schied zwischen den in § 292 Abs. 4 genannten Be-
trägen und dem unpfändbaren Freibetrag ergibt,
abziehen. Soweit der Vorschuß daraus nicht gedeckt
wird, steht dem Drittschuldner auch ein Abzug vom
pfändbaren Betrag zu. Der unpfändbare Freibetrag
ist so zu berechnen, als ob kein Vorschuß geleistet
worden wäre.

(2) Beträge zur Rückzahlung eines vom Dritt-
schuldner zugezählten Gelddarlehens sind den Be-
trägen zur Einbringung eines Vorschusses gleichzu-
halten.

(3) Nachzahlungen sind für den Zeitraum zu be-
rücksichtigen, auf den sie sich beziehen.

BGBl. Nr. 628/1991

Ermittlung der Berechnungsgrundlage
§ 291. (1) Bei der Ermittlung der Berech-

nungsgrundlage für den unpfändbaren Freibetrag
(§ 291a) sind vom Gesamtbezug abzuziehen:
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1. Beträge, die unmittelbar auf Grund steuer-
oder sozialrechtlicher Vorschriften zur Erfül-
lung gesetzlicher Verpflichtungen des Ver-
pflichteten abzuführen sind;

2. die der Pfändung entzogenen Forderungen und
Forderungsteile;

3. Beiträge, die der Verpflichtete an seine betrieb-
lichen und überbetrieblichen Interessenvertre-
tungen zu entrichten hat und auch entrichtet;

4. Beiträge, die der Verpflichtete zu einer Versi-
cherung, deren Leistungen nach Art und Um-
fang jenen der gesetzlichen Sozialversicherung
entsprechen, für sich oder seine unterhalts-
berechtigten Angehörigen leistet, sofern kein
Schutz aus der gesetzlichen Pflichtversicherung
besteht.

(2) Der sich nach Abs. 1 ergebende Betrag ist
abzurunden, und zwar bei Auszahlung für Monate
auf einen durch 200, bei Auszahlung für Wochen
auf einen durch 50 und bei Auszahlung für Tage
auf einen durch 10 teilbaren Betrag.

BGBl. Nr. 628/1991

Unpfändbarer Freibetrag
(”Existenzminimum”)

§ 291a. (1) Von dem sich nach § 291 ergeben-
den Betrag (Berechnungsgrundlage) hat dem Ver-
pflichteten je nach dem Zeitraum, für den die Lei-
stungen gezahlt werden,

1. 6 500 S monatlich,

2. 1 500 S wöchentlich,

3. 220 S täglich zu verbleiben (allgemeiner
Grundbetrag).

(2) Der allgemeine Grundbetrag erhöht sich auf

1. 7 000 S monatlich,

2. 1 620 S wöchentlich,

3. 230 S täglich,

wenn der Verpflichtete im Rahmen des der gepfän-
deten Forderung zugrunde liegenden Rechtsverhält-
nisses Leistungen nach § 290b erhält, die jedoch
nicht die Höhe der monatlichen Leistung überstei-
gen (erhöhter allgemeiner Grundbetrag).

(3) Der allgemeine Grundbetrag erhöht sich auf

1. 7 500 S monatlich,

2. 1 740 S wöchentlich,

3. 250 S täglich,

wenn der Verpflichtete im Rahmen des der gepfän-
deten Forderung zugrunde liegenden Rechtsverhält-
nisses keine Leistungen nach § 290b erhält (erhöhter
allgemeiner Grundbetrag).

(4) Gewährt der Verpflichtete gesetzlichen Un-
terhalt, so erhöht sich der dem Verpflichteten ver-
bleibende Betrag für jede Person, der Unterhalt ge-
währt wird, um

1. 1 200 S monatlich,

2. 275 S wöchentlich,

3. 40 S täglich (Unterhaltsgrundbetrag);

höchstens jedoch um

1. 6 000 S monatlich

2. 1 375 S wöchentlich,

3. 200 S täglich.

(5) Übersteigt die Berechnungsgrundlage den
sich aus Abs. 1 bis 4 ergebenden Betrag, so ver-
bleiben dem Verpflichteten überdies 30

(6) Gewährt der Verpflichtete gesetzlichen Un-
terhalt, so kommen für jede Person 10

(7) Der Teil der Berechnungsgrundlage, der

1. 27 000 S monatlich

2. 6 250 S wöchentlich,

3. 900 S täglich

übersteigt, ist jedenfalls zur Gänze pfändbar.

BGBl. Nr. 628/1991

Besonderheiten bei Exekutionen wegen
Unterhaltsansprüchen

§ 291b. (1) Bei einer Exekution wegen

1. eines gesetzlichen Unterhaltsanspruchs,

2. eines gesetzlichen Unterhaltsanspruchs, der
auf Dritte übergegangen ist,
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3. eines Anspruchs auf Ersatz von Aufwendun-
gen, die der Verpflichtete auf Grund einer ge-
setzlichen Unterhaltspflicht selbst hätte ma-
chen müssen (§ 1042 ABGB), sowie wegen

4. der Prozess- und Exekutionskosten samt allen
Zinsen, die durch die Durchsetzung eines An-
spruchs nach Z 1 bis 3 entstanden sind,

gilt Abs. 2.
(2) Dem Verpflichteten hat 75% des unpfändba-

ren Freibetrags nach § 291a zu verbleiben, wobei
dem Verpflichteten für jene Personen, die Exekuti-
on wegen einer Forderung nach Abs. 1 führen, ein
Unterhaltsgrund- und ein Unterhaltssteigerungsbe-
trag nicht gebührt. § 291a Abs. 7 ist anzuwenden.

(3) Aus dem Betrag, der sich aus dem Unter-
schied zwischen den unpfändbaren Freibeträgen bei
einer Exekution wegen einer Forderung nach Abs. 1
einerseits und wegen einer sonstigen Forderung an-
dererseits ergibt, sind vorweg die laufenden gesetzli-
chen Unterhaltsansprüche unabhängig von dem für
sie begründeten Pfandrang verhältnismäßig nach
der Höhe der laufenden monatlichen Unterhalts-
leistung zu befriedigen. Aus dem Rest des Unter-
schiedsbetrags sind die übrigen in Abs. 1 genannten
Forderungen zu befriedigen.

(4) Gläubigern, die Exekution wegen einer For-
derung nach Abs. 1 führen, stehen Zahlungen aus
dem nach § 291a pfändbaren Betrag, aus dem For-
derungen nach Abs. 1 und sonstige Forderungen
rangmäßig zu befriedigen sind, nur zu, soweit ihre
Forderungen aus dem in Abs. 3 genannten Unter-
schiedsbetrag nicht gedeckt werden.

BGBl. Nr. 628/1991

Besonderheiten bei Exekutionen wegen
wiederkehrender Leistungen

§ 291c. (1) Die Exekution wegen Forderungen
auf wiederkehrende Leistungen, die künftig fällig
werden, ist nur bei Forderungen

1. nach § 291b Abs. 1 oder

2. auf wiederkehrende Leistungen, die aus Anlaß
einer Verletzung am Körper oder an der Ge-
sundheit dem Verletzten oder wegen Tötung
seinen Hinterbliebenen zu entrichten sind,

zulässig, wenn überdies die Exekution zugleich für
bereits fällige Ansprüche dieser Art bewilligt wird.

(2) Die Exekution nach Abs. 1 ist auf Antrag des
Verpflichteten einzustellen, wenn er

1. alle fälligen Forderungen gezahlt hat und

2. bescheinigt, dass er künftig seiner Zahlungs-
pflicht nachkommen wird. Das ist insbesonde-
re dann anzunehmen, wenn er die Forderungen
für die kommenden zwei Monate

(a) entweder auch schon gezahlt oder

(b) zugunsten des Gläubigers gerichtlich er-
legt hat. Vor der Entscheidung ist
der betreibende Gläubiger einzuverneh-
men (§ 55 Abs. 1).

(3) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers hat
das Gericht bei einer neuerlichen Bewilligung der
Exekution auszusprechen, dass das Pfandrecht den
ursprünglich begründeten Pfandrang, dessen Da-
tum das Gericht anzugeben hat, erhält.

BGBl. Nr. 799/1993

Beschränkt pfändbare einmalige
Leistungen

§ 291d. (1) Von einmaligen Leistungen, die
dem Verpflichteten bei Beendigung seines Arbeits-
verhältnisses gebühren, insbesondere von einer Ab-
fertigung, hat dem Verpflichteten jenes Vielfache
des unpfändbaren Freibetrags zu verbleiben, das
der Anzahl der Monate, Wochen oder Tage ent-
spricht, für die diese einmalige Leistung nach dem
Gesetz zusteht. Wird die einmalige Leistung in
Teilzahlungen geleistet, so ist der unpfändbare Frei-
betrag auf die Teilzahlungen entsprechend deren
Höhe aufzuteilen.

(2) Von einmaligen Leistungen, die gewährt wer-
den, wenn kein Anspruch auf eine wiederkehren-
de Leistung besteht, oder die kraft Gesetzes an die
Stelle von wiederkehrenden Leistungen treten, wie
insbesondere von

1. der Abfindung für eine Hinterbliebenenpensi-
on,

2. der Abfertigung für eine Witwer- oder Witwen-
pension,

3. der Abfertigung für eine Witwer- oder Witwen-
rente,



INHALTSVERZEICHNIS 82

4. der Gesamtvergütung für eine vorläufige Ver-
sehrtenrente,

5. dem Versehrtengeld aus der Unfallversicherung
und

6. dem Übergangsbetrag,

hat dem Verpflichteten jenes Vielfache des unpfänd-
baren Freibetrags zu verbleiben, das der Anzahl der
Monate, für die diese einmalige Leistung gewährt
wird, entspricht, mindestens jedoch der unpfänd-
bare Freibetrag für einen Monat.

(3) Abs. 1 Satz 1 ist auch auf sonstige einmali-
ge Leistungen anzuwenden, wenn diese beschränkt
pfändbare Forderungen im Sinn des § 290a sind, die
nicht von § 290a Abs. 2 erfaßt werden.

(4) Vom Anspruch auf Auszahlung des Entlas-
sungsgeldes (§ 54 Abs. 5, § 150 Abs. 3 und § 156
Abs. 3 StVG) hat dem Verpflichteten das Sechs-
fache des unpfändbaren Freibetrags nach § 291a
Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 Z 1 zu verbleiben.

BGBl. Nr. 628/1991

Einmalige Vergütung für persönlich
geleistete Arbeiten

§ 291e. (1) Ist eine nicht wiederkehrende
Vergütung für persönlich geleistete Arbeiten, die
die Erwerbstätigkeit des Verpflichteten vollständig
oder zu einem wesentlichen Teil in Anspruch neh-
men, gepfändet, so hat das Exekutionsgericht dem
Verpflichteten auf seinen Antrag so viel zu belassen,
wie er während eines angemessenen Zeitraums für
seinen notwendigen Unterhalt sowie den Unterhalt
der Personen, denen er gesetzlichen Unterhalt ge-
währt, bedarf. Bei der Entscheidung sind die wirt-
schaftlichen Verhältnisse des Verpflichteten, insbe-
sondere seine sonstigen Verdienstmöglichkeiten, frei
zu würdigen. Dem Verpflichteten ist nicht mehr zu
belassen, als ihm nach freier Überzeugung im Sinn
des § 273 ZPO verbleiben würde, wenn er Einkünf-
te im Sinn des § 290a in der Höhe der Vergütung
hätte. Der Antrag des Verpflichteten ist insoweit
abzuweisen, als die Gefahr besteht, dass der betrei-
bende Gläubiger dadurch schwer geschädigt werden
könnte.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für gepfändete Ver-
gütungen, die dem Verpflichteten für die Gewäh-
rung einer Wohngelegenheit oder für die sonstige
Benützung einer Sache geschuldet werden, aber zu

einem nicht unwesentlichen Teil auch als Entgelt für
Arbeitsleistungen, die vom Verpflichteten erbracht
wurden, anzusehen sind.

BGBl. Nr. 628/1991

Zusammenrechnung - Sachleistungen
§ 292. (1) Hat der Verpflichtete gegen

einen Drittschuldner mehrere beschränkt pfänd-
bare Geldforderungen oder beschränkt pfändbare
Geldforderungen und Ansprüche auf Sachleistun-
gen, so hat sie der Drittschuldner zusammenzurech-
nen.

(2) Hat der Verpflichtete gegen verschiedene
Drittschuldner beschränkt pfändbare Geldforde-
rungen oder beschränkt pfändbare Geldforderun-
gen und Ansprüche auf Sachleistungen, so hat das
Gericht auf Antrag die Zusammenrechnung anzu-
ordnen.

(3) Bei der Zusammenrechnung mehrerer be-
schränkt pfändbarer Geldforderungen gegen ver-
schiedene Drittschuldner sind die unpfändbaren
Grundbeträge in erster Linie für die Forderung zu
gewähren, die die wesentliche Grundlage der Le-
benshaltung des Verpflichteten bildet. Das Gericht
hat den Drittschuldner zu bezeichnen, der die un-
pfändbaren Grundbeträge zu gewähren hat.

(4) Bei der Zusammenrechnung von beschränkt
pfändbaren Geldforderungen mit Ansprüchen auf
Sachleistungen vermindert sich der unpfändbare
Freibetrag der Gesamtforderung um den Wert der
dem Verpflichteten verbleibenden Sachleistungen.
Dem Verpflichteten haben jedoch von den Geldfor-
derungen mindestens

1. 3 250 S monatlich,

2. 750 S wöchentlich,

3. 110 S täglich oder

4. bei einer Exekution wegen der in § 291b Abs. 1
genannten Forderungen 75

(5) Das Exekutionsgericht hat den Wert der
Sachleistungen bei einer Zusammenrechnung

1. nach Abs. 1 auf Antrag,

2. nach Abs. 2 von Amts wegen

zugleich mit der Anordnung der Zusammenrech-
nung nach freier Überzeugung im Sinn des § 273



INHALTSVERZEICHNIS 83

ZPO festzulegen, wobei der gesetzliche Naturalun-
terhalt so zu bewerten ist, als ob der Unterhalt in
Geld zu leisten wäre.

BGBl. Nr. 628/1991

Erhöhung des unpfändbaren Betrags
§ 292a. Das Exekutionsgericht hat auf An-

trag den unpfändbaren Freibetrag angemessen zu
erhöhen, wenn dies mit Rücksicht auf

1. wesentliche Mehrauslagen des Verpflichteten,
insbesondere wegen Hilflosigkeit, Gebrechlich-
keit oder Krankheit des Verpflichteten oder
seiner unterhaltsberechtigten Familienangehö-
rigen, oder

2. unvermeidbare Wohnungskosten, die im Ver-
hältnis zu dem Betrag, der dem Verpflichte-
ten zur Lebensführung verbleibt, unangemes-
sen hoch sind, oder

3. besondere Aufwendungen des Verpflichteten,
die in sachlichem Zusammenhang mit seiner
Berufsausübung stehen, oder

4. einen Notstand des Verpflichteten infolge eines
Unglücks- oder eines Todesfalls oder

5. besonders umfangreiche gesetzliche Unter-
haltspflichten des Verpflichteten dringend ge-
boten ist und nicht die Gefahr besteht, dass
der betreibende Gläubiger dadurch schwer ge-
schädigt werden könnte.

BGBl. Nr. 628/1991

Herabsetzung des unpfändbaren Betrags
§ 292b. Das Exekutionsgericht hat auf Antrag

1. den für Forderungen nach § 291b Abs. 1 gel-
tenden unpfändbaren Freibetrag angemessen
herabzusetzen, wenn laufende gesetzliche Un-
terhaltsforderungen durch die Exekution nicht
zur Gänze hereingebracht werden können;

2. auszusprechen, dass eine Unterhaltspflicht
nicht zu berücksichtigen ist, soweit deren Hö-
he den hiefür gewährten unpfändbaren Grund-
und Steigerungsbetrag nicht erreicht;

3. den unpfändbaren Freibetrag herabzusetzen,
wenn der Verpflichtete im Rahmen des Ar-
beitsverhältnisses Leistungen von Dritten er-
hält, die nicht von § 290a Abs. 2 erfaßt werden.

BGBl. Nr. 628/1991

Änderung der Voraussetzungen der
Unpfändbarkeit

§ 292c. Das Exekutionsgericht hat auf An-
trag die Beschlüsse, die den unpfändbaren Freibe-
trag festlegen, entsprechend zu ändern, wenn

1. sich die für die Berechnung des unpfändba-
ren Freibetrags maßgebenden Verhältnisse ge-
ändert haben oder

2. diese Verhältnisse dem Gericht bei der Be-
schlussfassung nicht vollständig bekannt wa-
ren.

BGBl. Nr. 628/1991

Auszahlung des Entgelts an Dritte
§ 292d. Wenn

1. der Verpflichtete für den Drittschuldner Ar-
beitsleistungen erbringt,

2. sich der Drittschuldner dafür verpflichtet hat,
als Entgelt an einen Dritten wiederkehrende
Leistungen zu erbringen, und

3. auf Grund eines Exekutionstitels gegen den
Verpflichteten die Pfändung des Entgeltsan-
spruchs des Verpflichteten bewilligt wurde,

erstrecken sich die Wirkungen des Pfandrechts auch
auf den Anspruch des Dritten, der ihm gegen den
Drittschuldner zusteht. Der Anspruch des Drit-
ten wird insoweit erfaßt, als ob er dem Verpflich-
teten zustehen würde. Die Exekutionsbewilligung
ist mit dem Verfügungsverbot dem Drittberechtig-
ten ebenso wie dem Verpflichteten zuzustellen.

BGBl. Nr. 628/1991

Verschleiertes Entgelt
§ 292e. (1) Erbringt der Verpflichtete dem

Drittschuldner in einem ständigen Verhältnis Ar-
beitsleistungen, die nach Art und Umfang üblicher-
weise vergütet werden, ohne oder gegen eine un-
verhältnismäßig geringe Gegenleistung, so gilt im
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Verhältnis des betreibenden Gläubigers zum Dritt-
schuldner ein angemessenes Entgelt als geschuldet.

(2) Bei der Bemessung des Entgelts ist insbeson-
dere auf

1. die Art der Arbeitsleistung,

2. die verwandtschaftlichen oder sonstigen Bezie-
hungen zwischen dem Drittschuldner und dem
Verpflichteten und

3. die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des
Drittschuldners Rücksicht zu nehmen.

Die wirtschaftliche Existenz des Drittschuldners
darf nicht beeinträchtigt werden. Das Entgelt gilt
ab dem Zeitpunkt der Pfändung als vereinbart.

BGBl. Nr. 628/1991

Tabelle der unpfändbaren Freibeträge
§ 292f. Der Bundesminister für Justiz wird

ermächtigt, durch Verordnung Tabellen für die Be-
rechnung der unpfändbaren Freibeträge (§§ 291a,
291b Abs. 2) kundzumachen. Im Exekutionsbe-
willigungsBeschluss genügt die Bezugnahme auf die
Tabelle.

BGBl. Nr. 628/1991

Festsetzung von Zuschlägen
§ 292g. Der Bundesminister für Justiz hat

durch Verordnung die in §§ 291a und 292 Abs. 4
angeführten Beträge mit Wirksamkeit für das Ka-
lenderjahr im voraus unter Bedachtnahme auf die
Entwicklung der Richtsätze für die Ausgleichszula-
ge nach dem ASVG neu festzusetzen.

BGBl. Nr. 628/1991

Kosten des Drittschuldners für die
Berechnung

§ 292h. (1) Dem Drittschuldner steht für
die Berechnung des unpfändbaren Teils einer be-
schränkt pfändbaren Geldforderung

1. bei der ersten Zahlung an den betreibenden
Gläubiger 2dem betreibenden Gläubiger zu
zahlenden Betrag, höchstens jedoch 100 S,

2. bei den weiteren Zahlungen 1

Dieser Betrag ist von dem dem Verpflichteten zuste-
henden Betrag einzubehalten, sofern dadurch der
unpfändbare Betrag nicht geschmälert wird; sonst
von dem dem betreibenden Gläubiger zustehenden
Betrag.

(2) Ist die Berechnung des dem Drittschuldner
nach Abs. 1 zustehenden Betrags strittig, so hat
hierüber das Exekutionsgericht auf Antrag eines
Beteiligten zu entscheiden.

(3) In den Fällen des § 75 hat der betreibende
Gläubiger dem Verpflichteten auf dessen Verlan-
gen die Beträge zu ersetzen, die dem Drittschuldner
nach Abs. 1 zugekommen sind.

BGBl. Nr. 532/1993

Kontenschutz
§ 292i. (1) Werden beschränkt pfändbare

Geldforderungen auf das Konto des Verpflichteten
bei einem Kreditinstitut oder der Österreichischen
Postsparkasse überwiesen, so ist eine Pfändung des
Guthabens auf Antrag des Verpflichteten vom Exe-
kutionsgericht insoweit aufzuheben, als das Gutha-
ben dem der Pfändung nicht unterworfenen Teil der
Einkünfte für die Zeit von der Pfändung bis zum
nächsten Zahlungstermin entspricht.

(2) Wird ein bei einem Kreditinstitut oder der
Österreichischen Postsparkasse gepfändetes Gutha-
ben eines Verpflichteten, der eine natürliche Per-
son ist, dem betreibenden Gläubiger überwiesen,
so darf erst 14 Tage nach der Zustellung des Über-
weisungsbeschlusses an den Drittschuldner aus dem
Guthaben an den betreibenden Gläubiger geleistet
oder der Betrag hinterlegt werden.

(3) Das Exekutionsgericht hat die Pfändung des
Guthabens für den Teil vorweg aufzuheben, dessen
der Verpflichtete bis zum nächsten Zahlungstermin
dringend bedarf, um seinen notwendigen Unterhalt
zu bestreiten und seine laufenden gesetzlichen Un-
terhaltspflichten zu erfüllen. Der vorweg freige-
gebene Teil des Guthabens darf den Betrag nicht
übersteigen, der dem Verpflichteten voraussichtlich
nach Abs. 1 zu belassen ist. Der Verpflichtete hat
glaubhaft zu machen, dass beschränkt pfändbare
Geldforderungen auf das Konto überwiesen worden
sind und dass die Voraussetzungen des Satzes 1 vor-
liegen. Der betreibende Gläubiger ist nicht einzu-
vernehmen, wenn der damit verbundene Aufschub
dem Verpflichteten nicht zuzumuten ist.

BGBl. Nr. 628/1991
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Bestimmungen für die Berechnung durch
den Drittschuldner

§ 292j. (1) Die Zahlung des Drittschuld-
ners wirkt schuldbefreiend, wenn ihn weder Vorsatz
noch grobe Fahrlässigkeit trifft. Dies ist jedenfalls
gegeben, wenn der Drittschuldner nach dem Inhalt
des Beschlusses, der den unpfändbaren Freibetrag
festlegt, leistet.

(2) Der Drittschuldner hat bei der Berücksichti-
gung der Unterhaltspflichten von den Angaben des
Verpflichteten auszugehen, solange ihm deren Un-
richtigkeit nicht bekannt ist.

(3) Der Drittschuldner darf Entschädigungen
nach § 290 Abs. 1 Z 1 höchstens mit einem der
Werte berücksichtigen, die

1. im Steuer- oder

2. im Sozialversicherungsrecht oder

3. in Rechtsvorschriften und Kollektivverträgen,

die für einen Personenkreis gelten, dem der Ver-
pflichtete angehört, vorgesehen sind.

(4) Der Drittschuldner hat bei der Berücksich-
tigung von Sachleistungen einen der in Abs. 3 ge-
nannten Werte zugrunde zu legen.

(5) Der Drittschuldner hat den Gesamtbetrag
einer Forderung als pfändungsfrei zu behandeln,
wenn die nicht gerundete Berechnungsgrundlage
den unpfändbaren Betrag um nicht mehr als

1. 100 S monatlich,

2. 25 S wöchentlich,

3. 5 S täglich übersteigt.

BGBl. Nr. 628/1991

Entscheidung des Exekutionsgerichts —
Antragsberechtigung

§ 292k. (1) Das Exekutionsgericht hat auf
Antrag - in den Fällen der Z 1 und 2 nach freier
Überzeugung im Sinn des § 273 ZPO - zu entschei-
den,

1. ob bei der Berechnung des unpfändbaren Frei-
betrags Unterhaltspflichten zu berücksichtigen
sind oder

2. ob und inwieweit ein Bezug oder Bezugsteil
pfändbar ist, insbesondere auch, ob die Ent-
schädigungen nach § 290 Abs. 1 Z 1 dem tat-
sächlich erwachsenden Mehraufwand entspre-
chen, oder

3. ob an der Gehaltsforderung oder einer anderen
in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forde-
rung, deren Pfändung durch das Gericht be-
willigt wurde, tatsächlich ein Pfandrecht be-
gründet wurde.

(2) Der Drittschuldner kann die von einem An-
trag nach Abs. 1 erfaßten Beträge bis zur rechts-
kräftigen Entscheidung des Gerichts zurückbehal-
ten.

(3) Antragsberechtigt sind neben den Parteien:

1. der Drittschuldner für einen Antrag nach
Abs. 1 sowie auf Änderung der Beschlüsse, die
den unpfändbaren Freibetrag festlegen, nach
§ 292c,

2. ein Dritter, dem der Verpflichtete gesetzlichen
Unterhalt zu gewähren hat, für einen Antrag
nach Abs. 1 Z 1, auf Erhöhung des unpfänd-
baren Betrags nach § 292a sowie auf Änderung
der Beschlüsse, die den unpfändbaren Freibe-
trag festlegen, nach § 292c.

3. ein betreibender Gläubiger sonstiger Forderun-
gen, der einem betreibenden Gläubiger, der
wegen einer Forderung nach § 291b Abs. 1 Exe-
kution führt, nachfolgt, für einen Antrag nach
§ 292c.

In diesen Fällen hat jede Partei ihre Kosten selbst
zu tragen.

(4) Vor der Entscheidung über Anträge nach
Abs. 1, auf Zusammenrechnung und Festlegung des
Werts der Sachleistungen nach § 292, auf Erhöhung
des unpfändbaren Betrags nach § 292a, auf Herab-
setzung des unpfändbaren Betrags nach § 292b und
auf Änderung der Beschlüsse, die den unpfändba-
ren Freibetrag festlegen, nach § 292c sind die Par-
teien einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1). In diesen Ver-
fahren kann der betreibende Gläubiger den Ersatz
seiner Kosten nur nach den Bestimmungen der ZPO
und nur insoweit beanspruchen, als der Verpflich-
tete dem Antrag nicht zustimmt. Dies gilt auch
sinngemäß für einen Anspruch des Verpflichteten
auf Kostenersatz.

BGBl. Nr. 628/1991
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Aufstellung über die offene Forderung
§ 292l. (1) Der Drittschuldner ist berechtigt,

bei Gehaltsforderungen oder anderen in fortlaufen-
den Bezügen bestehenden Forderungen nach voll-
ständiger Zahlung der in der Exekutionsbewilligung
genannten festen Beträge das Zahlungsverbot nicht
weiter zu berücksichtigen, bis er vom betreibenden
Gläubiger eine Aufstellung über die offene Forde-
rung gegen den Verpflichteten erhält; diese Auf-
stellung ist auch dem Verpflichteten zu übersenden.
Der Drittschuldner hat dem betreibenden Gläubi-
ger mindestens vier Wochen vorher schriftlich an-
zukündigen, dass er von diesem Recht Gebrauch
machen wird.

(2) Der betreibende Gläubiger hat dem Verpflich-
teten binnen vier Wochen nach dessen schriftlicher
Aufforderung eine Quittung über die erhaltenen
Beträge zu übersenden und die Höhe der offenen
Forderung bekanntzugeben. Die Aufstellung über
die Höhe der offenen Forderung ist auch dem Dritt-
schuldner zu übersenden. Eine neuerliche Abrech-
nung darf der Verpflichtete erst nach Ablauf eines
Jahres oder nach Tilgung der festen Beträge verlan-
gen. Kommt der betreibende Gläubiger der Auf-
forderung nicht nach, so hat das Exekutionsgericht
auf Antrag des Verpflichteten die Exekution einzu-
stellen. Vor der Entscheidung ist der betreibende
Gläubiger einzuvernehmen (§ 55 Abs. 1).

(3) Der Drittschuldner kann in den Fällen der
Abs. 1 und 2 entsprechend der Aufstellung über die
Höhe der offenen Forderung schuldbefreiend zahlen.

(4) Die Verpflichtung des betreibenden Gläubi-
gers, eine Quittung und eine Aufstellung über die
Höhe der offenen Forderung nach Abs. 1 und 2 zu
übersenden, besteht nicht, wenn die Exekution nur
zur Hereinbringung des laufenden gesetzlichen Un-
terhalts oder anderer wiederkehrender Leistungen
geführt wird.

BGBl. Nr. 628/1991

Zwingendes Recht.
§ 293. (1) Die Anwendung der Pfändungsbe-

schränkungen kann durch ein zwischen dem Ver-
pflichteten und dem Gläubiger getroffenes Über-
einkommen weder ausgeschlossen noch beschränkt
werden.

(2) Jede diesen Vorschriften widersprechende
Verfügung durch Abtretung, Anweisung, Verpfän-

dung oder durch ein anderes Rechtsgeschäft ist oh-
ne rechtliche Wirkung.

(3) Die Aufrechnung gegen den der Exekution
entzogenen Teil der Forderung ist, abgesehen von
den Fällen, wo nach bereits bestehenden Vorschrif-
ten Abzüge ohne Beschränkung auf den der Exeku-
tion unterliegenden Teil gestattet sind, nur zulässig
zur Einbringung eines Vorschusses, einer im recht-
lichen Zusammenhange stehenden Gegenforderung
oder einer Schadenersatzforderung, wenn der Scha-
de vorsätzlich zugefügt wurde.

(4) Ein Übereinkommen, wodurch eine Forde-
rung bei ihrer Begründung oder später die Eigen-
schaft einer Forderung anderer Art beigelegt wird,
um sie ganz oder teilweise der Exekution oder der
Veranschlagung bei Berechnung des der Exekution
unterliegenden Teiles von Gesamtbezügen zu ent-
ziehen, ist ohne rechtliche Wirkung.

BGBl. Nr. 628/1991

Pfändung.
§ 294. (1) Die Exekution auf Geldforderun-

gen des Verpflichteten erfolgt durch Pfändung und
Überweisung. Sofern nicht die Bestimmung des
§ 296 zur Anwendung kommt, geschieht die Pfän-
dung dadurch, dass das Gericht, welches die Exe-
kution bewilligt, dem Drittschuldner verbietet, an
den Verpflichteten zu bezahlen. Zugleich ist dem
Verpflichteten selbst jede Verfügung über seine For-
derung sowie über das für dieselbe etwa bestellte
Pfand und insbesondere die Einziehung der For-
derung zu untersagen. Ihm ist aufzutragen, bei
beschränkt pfändbaren Geldforderungen unverzüg-
lich dem Drittschuldner allfällige Unterhaltspflich-
ten und das Einkommen der Unterhaltsberechtig-
ten bekanntzugeben.

(2) Sowohl dem Drittschuldner wie dem Ver-
pflichteten ist hiebei mitzuteilen, dass der betrei-
bende Gläubiger an der betreffenden Forderung ein
Pfandrecht erworben hat. Die Zustellung des Zah-
lungsverbotes ist nach den Vorschriften über die
Zustellung von Klagen vorzunehmen.

(3) Die Pfändung ist mit Zustellung des Zah-
lungsverbotes an den Drittschuldner als bewirkt an-
zusehen.

(4) Der Drittschuldner kann das Zahlungsverbot
mit Rekurs anfechten oder dem Exekutionsgericht
anzeigen, dass die Exekutionsführung nach den dar-
über bestehenden Vorschriften unzulässig sei.
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BGBl. Nr. 519/1995

Unbekannter Drittschuldner
§ 294a. (1) Behauptet der Gläubiger, dass

dem Verpflichteten Forderungen im Sinn des § 290a
zustünden, er jedoch den bzw. die Drittschuldner
nicht kenne, so gelten nachstehende Besonderhei-
ten:

1. Der Drittschuldner muß im Exekutionsantrag
nicht, die Forderung muß nicht näher bezeich-
net sein. Es ist jedoch das Geburtsdatum des
Verpflichteten anzugeben.

2. Das Exekutionsgericht hat den Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger
um die Bekanntgabe zu ersuchen, ob nach den
bei ihm gespeicherten Daten § 31 Abs. 4 Z 3
ASVG) der Verpflichtete in einer Rechtsbezie-
hung steht, aus der ihm Forderungen im Sinn
des § 290a zustehen können, und bejahenden-
falls mit wem.

3. Gibt der Hauptverband der österreichischen
Sozialversicherungsträger einen oder mehrere
mögliche Drittschuldner bekannt, so hat das
Gericht mit den in § 294 vorgesehenen Zustel-
lungen an den Verpflichteten und den bzw. die
Drittschuldner vorzugehen.

(2) Ein Exekutionsantrag nach Abs. 1 darf vor
Ablauf eines Jahres nach seiner Einbringung nur
dann wiederholt werden, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass der Verpflichtete inzwischen eine derar-
tige Forderung erworben hat.

(3) Die Meldebehörden haben Personen, die ih-
nen eine Ausfertigung eines Exekutionstitels oder
eine Ablichtung hievon vorlegen, aus dem Melde-
register Auskunft über das Geburtsdatum des im
Exekutionstitel genannten Schuldners zu erteilen.

(4) Die Anfrage an den Hauptverband der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger und dessen
Antwort sind mit Hilfe automationsunterstützter
Datenverarbeitung durchzuführen. Hiefür gilt:

1. Der Bundesminister für Justiz wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung und nach Anhörung
des Hauptverbandes der österreichischen So-
zialversicherungsträger die Durchführung der

Anfrage und ihrer Beantwortung näher zu re-
geln, um ihre rasche, richtige und kostenspa-
rende Durchführung sicherzustellen.

2. Die Sozialversicherungsträger und deren
Hauptverband sind verpflichtet, die in Abs. 1
Z 2 angeführten Daten den Gerichten zu
übermitteln.

BGBl. Nr. 628/1991

Pfändung von Forderungen gegen eine
juristische Person des öffentlichen Rechts

§ 295. (1) Wird auf eine Geldforderung Exe-
kution geführt, die dem Verpflichteten gegen eine
juristische Person des öffentlichen Rechts gebührt,
so ist das Zahlungsverbot der Stelle, die zur An-
weisung der betreffenden Zahlung berufen ist, und
auf Antrag des betreibenden Gläubigers auch dem
Organe (Kasse oder Rechnungsdepartement, Rech-
nungsabteilung), das zur Liquidierung der dem Ver-
pflichteten gebührenden Zahlung berufen ist, zuzu-
stellen. Mit der Zustellung des Zahlungsverbotes
an die anweisende Stelle ist die Pfändung als be-
wirkt anzusehen. Die Angabe des zur Liquidierung
berufenen Organes obliegt dem betreibenden Gläu-
biger. Inwiefern dieses Organ infolge eines emp-
fangenen Zahlungsverbotes die Auszahlung fälliger
Beträge an den Verpflichteten vorläufig zurückzu-
halten befugt ist, bestimmt sich nach den dafür be-
stehenden Vorschriften.

(2) Ergibt sich aus den sonstigen Angaben im
Exekutionsantrag, insbesondere über die Art der
zu pfändenden Forderung, dass der Empfänger des
Zahlungsverbots für diese Forderung nicht anwei-
sende Stelle im Sinn des Abs. 1 ist, so hat er das
Zahlungsverbot und den Auftrag zur Drittschuld-
nererklärung der anweisenden Stelle auf Gefahr des
betreibenden Gläubigers weiterzuleiten, wenn er
die anweisende Stelle kennt und beide Stellen zur
selben juristischen Person des öffentlichen Rechts
gehören.

BGBl. Nr. 628/1991

Pfändung von Forderungen aus Papieren
§ 296. (1) Die Pfändung von Forderungen

aus indossablen Papieren sowie solchen, deren Gel-
tendmachung sonst an den Besitz des über die For-
derung errichteten Papiers gebunden ist, wird da-
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durch bewirkt, dass das Vollstreckungsorgan die-
se Papiere zufolge Auftrags des Exekutionsgerichts
unter Aufnahme eines Pfändungsprotokolls (§§ 253,
254 Abs. 1) an sich nimmt und bei Gericht erlegt.

(2) Für eine später zu Gunsten eines anderen
Gläubigers bewilligte Pfändung derselben Forde-
rung gilt die Bestimmung des § 257.

BGBl. Nr. 628/1991

Sonderbestimmungen für bei Gericht
erliegende Papiere

§ 297. (1) Präsentationen, Protesterhebun-
gen, Notificationen und sonstige Handlungen zur
Erhaltung oder Ausübung der Rechte aus den im
§ 296 bezeichneten Papieren sind, insolange das Pa-
pier bei Gericht erliegt, zufolge Ermächtigung des
Exekutionsgerichtes durch das Vollstreckungsorgan
an Stelle des Verpflichteten vorzunehmen. Die Er-
mächtigung, solche Handlungen mit Rechtswirk-
samkeit vorzunehmen, kann dem Vollstreckungsor-
gan von amtswegen oder auf Antrag des Verpflich-
teten oder des betreibenden Gläubigers erteilt wer-
den.

(2) Insbesondere kann das Vollstreckungsorgan
vom Exekutionsgerichte, falls Gefahr im Verzuge
ist, ermächtigt werden, die fällige Forderung aus ei-
nem derartigen bei Gericht erliegenden Papier ein-
zuziehen. Die eingehenden Beträge sind gerichtlich
zu hinterlegen; das für den betreibenden Gläubiger
an der Forderung begründete Pfandrecht erstreckt
sich auf diese Forderungseingänge.

(3) Wenn die Einklagung der Forderung zur Un-
terbrechung der Verjährung oder zur Vermeidung
sonstiger Nachteile nötig erscheint, hat das Exe-
kutionsgericht von amtswegen oder auf Antrag zu
diesem Zwecke einen Kurator zu bestellen.

BGBl. Nr. 628/1991

Verwahrung eines Handpfands
§ 298. Ein für die gepfändete Forderung be-

stelltes Handpfand ist auf Antrag des betreibenden
Gläubigers in Verwahrung zu nehmen (§ 259). Der
Antrag auf Einleitung der Verwahrung kann mit
dem Antrage auf Bewilligung der Forderungspfän-
dung verbunden oder abgesondert nach Bewilligung
der Pfändung beim Exekutionsgerichte gestellt wer-
den.

BGBl. Nr. 624/1994

Umfang des Pfandrechts
§ 299. (1) Das Pfandrecht, welches durch die

Pfändung einer Gehaltsforderung oder einer ande-
ren in fortlaufenden Bezügen bestehenden Forde-
rung erworben wird, erstreckt sich auch auf die
nach der Pfändung fällig werdenden Bezüge, das an
einer verzinslichen Forderung erwirkte Pfandrecht
auf die nach der Pfändung fällig werdenden Zin-
sen. Wird ein Arbeitsverhältnis oder ein anderes
Rechtsverhältnis, das einer in fortlaufenden Bezü-
gen bestehenden Forderung zugrunde liegt, nicht
mehr als sechs Monate unterbrochen, so erstreckt
sich die Wirksamkeit des Pfandrechts auch auf die
gegen denselben Drittschuldner nach der Unterbre-
chung entstehenden und fällig werdenden Forderun-
gen. Es gilt auch als Unterbrechung, wenn der An-
spruch neuerlich geltend zu machen ist.

(2) Durch Pfändung eines Diensteinkommens
wird insbesondere auch dasjenige Einkommen ge-
troffen, welches der Verpflichtete infolge einer Er-
höhung seiner Bezüge, infolge Übertragung eines
neuen Amtes, Versetzung in ein anderes Amt oder
infolge Versetzung in den Ruhestand erhält. Diese
Bestimmung findet jedoch auf den Fall der Ände-
rung des Dienstherrn keine Anwendung. Sinkt das
Diensteinkommen unter den unpfändbaren Betrag,
erreicht es aber innerhalb von drei Jahren wieder
diesen Betrag, so erstreckt sich die Wirksamkeit
des Pfandrechts auch auf die erhöhten Bezüge. Die-
se Bestimmungen gelten hinsichtlich der Erhöhung
der Bezüge und des Satzes 3 auch für andere For-
derungen, die in fortlaufenden Bezügen bestehen.

(3) Ein Pfandrecht wird auch dann begründet,
wenn eine Gehaltsforderung oder eine andere in
fortlaufenden Bezügen bestehende Forderung zwar
nicht im Zeitpunkt der Zustellung des Zahlungsver-
bots, aber innerhalb von drei Jahren danach den
unpfändbaren Betrag übersteigt.

BGBl. Nr. 628/1991

Anspruch auf einen Entgeltteil gegen
einen Dritten

§ 299a. (1) Hat auf Grund gesetzlicher Be-
stimmungen oder vertraglicher Vereinbarung der
Arbeitnehmer Anspruch auf einen Teil des Ent-
gelts nicht gegen den Arbeitgeber, sondern gegen
einen Dritten, dann erstrecken sich die Wirkungen
des dem Arbeitgeber zugestellten Zahlungsverbots
auch auf den Anspruch gegen den Dritten. Der Ar-
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beitgeber hat den Dritten vom Zahlungsverbot zu
verständigen. Ab diesem Zeitpunkt hat der Dritte
das Zahlungsverbot zu beachten. Er hat den Teil
des Entgelts, der dem Arbeitnehmer gegen ihn zu-
steht, dem Arbeitgeber zu zahlen. Diese Zahlung
wirkt schuldbefreiend. Der Arbeitgeber hat bei-
de Teile des Entgelts zusammenzurechnen und die
Zahlungen vorzunehmen.

(2) Während der Dauer eines Arbeitsverhältnis-
ses darf der dem Arbeitnehmer gegen den Dritten
zustehende Anspruch auf einen Teil des Entgelts
nur durch Abs. 1 Satz 1 in Exekution gezogen wer-
den.

(3) Bei einer vertraglich vereinbarten oder im
Gesetz vorgesehenen Direktzahlung des Dritten an
den Arbeitnehmer kann der Dritte anstelle der Zah-
lung des Entgeltteils an den Arbeitgeber diesem le-
diglich dessen Höhe mitteilen und die Zahlungen
nach den Angaben und Berechnungen des Arbeit-
gebers schuldbefreiend selbst vornehmen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht für die Abfin-
dung und die Abfertigung nach dem Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungsgesetz.

BGBl. Nr. 628/1991

Rang der Pfandrechte
§ 300. (1) Wird von mehreren Gläubigern zu

verschiedenen Zeiten die Pfändung derselben For-
derung erwirkt, so ist für die Beurteilung der Prio-
rität der hiedurch erworbenen Rechte bei Forde-
rungen aus den im § 296 bezeichneten Papieren der
Zeitpunkt maßgebend, in dem das Papier vom Voll-
streckungsorgane in Verwahrung genommen oder
die spätere Pfändung auf dem bereits vorhandenen
Pfändungsprotokolle angemerkt wurde.

(2) In allen übrigen Fällen richtet sich die Rang-
ordnung der Pfandrechte nach dem Zeitpunkte, in
welchem die zu Gunsten der einzelnen Gläubiger
erlassenen Zahlungsverbote an den Drittschuldner
oder bei Forderungen gegen eine juristische Person
des öffentlichen Rechts an die Stelle gelangt sind,
welche zur Anweisung der betreffenden Zahlung be-
rufen ist.

(3) Erfolgt die Besitznahme der im Absatze 1
bezeichneten Papiere gleichzeitig zu Gunsten meh-
rerer Gläubiger oder kommen mehrere Zahlungs-
verbote dem Drittschuldner oder bei Forderun-
gen gegen eine juristische Person des öffentlichen

Rechts der anweisenden Stelle am nämlichen Ta-
ge zu, so stehen die hiedurch begründeten Pfand-
rechte im Range einander gleich. Bei Unzulänglich-
keit des gepfändeten Anspruches sind sodann die zu
vollstreckenden Forderungen sammt Nebengebüren
nach Verhältnis ihrer Gesamtbeträge zu berichti-
gen.

BGBl. Nr. 628/1991

Pfändung einer übertragenen oder
verpfändeten Forderung

§ 300a. (1) Das gerichtliche Pfandrecht erfaßt
eine Forderung soweit nicht, als diese vor seiner Be-
gründung übertragen wurde.

(2) Wurde die Forderung vor der Begründung ei-
nes gerichtlichen Pfandrechts verpfändet, so steht
dies der Begründung eines gerichtlichen Pfand-
rechts nicht entgegen. § 300 Abs. 2 und 3 über
die Rangordnung der Pfandrechte ist sinngemäß
anzuwenden. Bei einer Gehaltsforderung oder ei-
ner anderen in fortlaufenden Bezügen bestehen-
den Forderung erfaßt das vertragliche Pfandrecht
nur die Bezüge, die fällig werden, sobald der An-
spruch gerichtlich geltend gemacht oder ein An-
spruch auf Verwertung besteht und die gerichtliche
Geltendmachung bzw. der Verwertungsanspruch
dem Drittschuldner angezeigt wurde. Der Dritt-
schuldner hat Zahlungen auf Grund des vertragli-
chen Pfandrechts erst vorzunehmen, sobald dessen
Gläubiger einen Anspruch auf Verwertung hat und
dies dem Drittschuldner angezeigt wurde. Davor ist
der Drittschuldner auf Verlangen eines Gläubigers
verpflichtet, die vom vertraglichen Pfandrecht er-
faßten Bezüge nach Maßgabe ihrer Fälligkeit beim
Exekutionsgericht zu hinterlegen.

(3) Dass ein gerichtliches Pfandrecht nach § 291c
Abs. 2 erlischt, ist nach Abs. 1 bis 2 unbeachtlich,
sobald es wieder auflebt.

BGBl. Nr. 628/1991

Drittschuldnererklärung
§ 301. (1) Sofern der betreibende Gläubi-

ger nichts anderes beantragt, hat das Gericht dem
Drittschuldner gleichzeitig mit dem Zahlungsverbot
aufzutragen, sich binnen vier Wochen darüber zu
erklären:

1. ob und inwieweit er die gepfändete Forderung
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als begründet anerkenne und Zahlung zu lei-
sten bereit sei;

2. ob und von welchen Gegenleistungen seine
Zahlungspflicht abhängig sei;

3. ob und welche Ansprüche andere Personen auf
die gepfändete Forderung erheben, insbeson-
dere solche nach § 300a;

4. ob und wegen welcher Ansprüche zu Gunsten
anderer Gläubiger an der Forderung ein Pfand-
recht bestehe, auch wenn das Verfahren nach
§ 291c Abs. 2 eingestellt wurde;

5. die vom Verpflichteten bekannt gegebenen Un-
terhaltspflichten.

6. aufgehoben BGBl. I Nr. 59/2000

7. aufgehoben BGBl. I Nr. 59/2000

(2) Der Drittschuldner hat seine Erklärung dem
Exekutionsgericht, eine Abschrift davon dem be-
treibenden Gläubiger zu übersenden. Er ist auch
berechtigt, seine Erklärung vor dem Exekutionsge-
richt oder dem Bezirksgericht seines Aufenthalts zu
Protokoll zu geben. Dieses Protokoll ist von Amts
wegen dem Exekutionsgericht, eine Ausfertigung
davon dem betreibenden Gläubiger zu übersenden.

(3) Hat der Drittschuldner seine Pflichten nach
Abs. 1 schuldhaft nicht, vorsätzlich oder grob fahr-
lässig unrichtig oder unvollständig erfüllt, so ist
dem Drittschuldner trotz Obsiegens im Drittschuld-
nerprozess (§ 308) der Ersatz der Kosten des Ver-
fahrens aufzuerlegen. § 43 Abs. 2 ZPO gilt sinnge-
mäß. Überdies haftet der Drittschuldner dem be-
treibenden Gläubiger für den Schaden, der dadurch
entsteht, dass er seine Pflichten schuldhaft über-
haupt nicht, vorsätzlich oder grob fahrlässig unrich-
tig oder unvollständig erfüllt hat. Diese Folgen sind
dem Drittschuldner bei Zustellung des Auftrags be-
kanntzugeben.

(4) Wurde eine wiederkehrende Forderung ge-
pfändet, so hat der Drittschuldner den betreiben-
den Gläubiger von der nach wie vor bestehenden
Beendigung des der Forderung zugrunde liegenden
Rechtsverhältnisses innerhalb einer Woche nach
Ende des Monats, der dem Monat folgt, in dem
das Rechtsverhältnis beendet wurde, zu verständi-
gen. Abs. 3 ist anzuwenden, wobei die Haftung auf
1 000 Euro je Bezugsende beschränkt ist.

BGBl. I Nr. 59/2000

Kosten des Drittschuldners für seine
Erklärung

§ 302. (1) Für die mit der Abgabe der Erklä-
rung verbundenen Kosten stehen dem Drittschuld-
ner als Ersatz zu:

1. 25 Euro, wenn eine wiederkehrende Forderung
gepfändet wurde und diese besteht;

2. 15 Euro in den sonstigen Fällen.

In diesen Beträgen ist die Umsatzsteuer enthalten.
(2) Die Kosten sind vorläufig vom betreibenden

Gläubiger zu tragen; ihm ist deren Ersatz an den
Drittschuldner vom Gericht aufzuerlegen. Die zu-
erkannten Beträge sind von Amts wegen als Kosten
des Exekutionsverfahrens zu bestimmen. Mehrere
betreibende Gläubiger haben die Kosten zu glei-
chen Teilen zu tragen.

(3) Der Drittschuldner ist im Fall des Abs. 1
berechtigt, den ihm als Kostenersatz zustehenden
Betrag von dem dem Verpflichteten zustehenden
Betrag der überwiesenen Forderung einzubehalten,
sofern dadurch der unpfändbare Betrag nicht ge-
schmälert wird; sonst von dem dem betreibenden
Gläubiger zustehenden Betrag. § 292h Abs. 3 ist
anzuwenden.

BGBl. I Nr. 59/2000

Überweisung
§ 303. (1) Die gepfändete Geldforderung ist

dem betreibenden Gläubiger nach Maßgabe des für
ihn begründeten Pfandrechts bis zur Höhe der voll-
streckbaren Forderung auf Antrag zur Einziehung
oder an Zahlungsstatt zu überweisen.

(2) Der Antrag auf Überweisung ist mit dem An-
trag auf Bewilligung der Pfändung zu verbinden.
Über diese Anträge hat das Gericht zugleich zu ent-
scheiden.

BGBl. Nr. 519/1995

Besonderheiten im vereinfachten
Bewilligungsverfahren

§ 303a. Wurde die Forderungsexekution im
vereinfachten Bewilligungsverfahren bewilligt, so
darf an den betreibenden Gläubiger erst vier Wo-
chen nach Zustellung des Zahlungsverbots an den
Drittschuldner geleistet oder der Betrag hinterlegt
werden. Dies ist dem Drittschuldner bekanntzuge-
ben.
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BGBl. Nr. 628/1991

Überweisung von Forderungen aus
Papieren

§ 304. (1) Gründet sich die Forderung auf
ein durch Indossament übertragbares Papier oder
ist sonst deren Geltendmachung an den Besitz des
über die Forderung errichteten Papieres gebunden,
so ist die Überweisung nur im Gesamtbetrage der
gepfändeten Forderung und, falls letzterer den Be-
trag der vollstreckbaren Forderung übersteigt, nur
dann zulässig, wenn vom betreibenden Gläubiger
für die Ausfolgung des Überschusses Sicherheit ge-
leistet wird. Dasselbe gilt, wenn die gepfände-
te Forderung aus anderen Gründen in Ansehung
der Übertragung oder Geltendmachung nicht teil-
bar ist.

(2) Abs. 1 gilt nicht, falls eine Forderung aus ei-
ner Sparurkunde vom Vollstreckungsorgan eingezo-
gen wird (§ 319a).

BGBl. Nr. 628/1991

Durchführung der Überweisung
§ 305. (1) Die Überweisung geschieht durch

Zustellung des dem Überweisungsantrage stattge-
benden Beschlusses an den Drittschuldner, bei For-
derungen aus indossablen Papieren aber, sowie bei
Forderungen, deren Geltendmachung sonst an den
Besitz des über die Forderung errichteten Papieres
gebunden ist, durch Übergabe des mit der erforder-
lichen schriftlichen Übertragungserklärung versehe-
nen Papieres an den betreibenden Gläubiger, dem
die Forderung überwiesen wurde. Diese Übertra-
gungserklärung ist vom Exekutionsgerichte oder in
dessen Auftrag vom Vollstreckungsorgane abzuge-
ben. Die Wirkungen der Übergabe des Papiers an
den betreibenden Gläubiger hat auch die Übergabe
einer Sparurkunde an das Vollstreckungsorgan mit
einer gerichtlichen Einziehungsermächtigung.

(2) §§ 295 und 300 Abs. 2 und 3 gelten für die
dort genannten Forderungen gegen eine juristische
Person des öffentlichen Rechts auch für den Über-
weisungsbeschluß.

BGBl. Nr. 628/1991

Auskunftsrecht des betreibenden
Gläubigers — Ausfolgung der Urkunden

§ 306. (1) Der Verpflichtete hat dem betrei-
benden Gläubiger, dem die Forderung überwiesen
wurde, die zur Geltendmachung der überwiesenen
Forderung nötigen Auskünfte zu erteilen und ihm
die über die Forderung vorhandenen Urkunden her-
auszugeben. Wenn sich die Überweisung auf einen
Teil der gepfändeten Forderung beschränkt, hat der
Gläubiger auf Antrag für die Rückstellung der die
ganze Forderung betreffenden Urkunden Sicherheit
zu leisten.

(2) Gegen den Verpflichteten kann die Ausfol-
gung der Urkunden auf Antrag des betreibenden
Gläubigers im Wege der Exekution (§§ 346, 347)
erwirkt werden. Der Antrag ist beim Exekutions-
gerichte zu stellen. Von dritten Besitzern der Ur-
kunden kann der betreibende Gläubiger die Her-
ausgabe im Klagswege begehren.

(3) Die erfolgte Überweisung ist vom Gericht auf
den dem Gläubiger ausgefolgten Urkunden ersicht-
lich zu machen.

BGBl. Nr. 628/1991

Hinterlegung bei Gericht
§ 307. (1) Wird die Forderung, deren Pfän-

dung und Überweisung, wenn auch vorbehaltlich
früher erworbener Rechte Dritter, ausgesprochen
wurde, nicht nur vom betreibenden Gläubiger, son-
dern auch von anderen Personen in Anspruch ge-
nommen, so ist bei Vorliegen einer unklaren Sach-
und Rechtslage der Drittschuldner befugt und auf
Antrag eines Gläubigers verpflichtet, den Betrag
der Forderung samt Nebengebühren nach Maßga-
be ihrer Fälligkeit zugunsten aller dieser Personen
beim Exekutionsgericht zu hinterlegen. Über einen
solchen Antrag ist nach Einvernehmung des Dritt-
schuldners (§ 55 Abs. 1) durch Beschluss zu ent-
scheiden.

(2) Die gerichtlich erlegten Beträge sind zu ver-
teilen. Hiefür gelten §§ 285 bis 287 mit der Maß-
gabe, dass unter Gläubiger nicht nur betreibende
Gläubiger, sondern auch solche zu verstehen sind,
die in § 300a genannte Rechte an der Forderung
haben.

(3) Falls wegen Bezahlung der Forderung gegen
den Drittschuldner Klagen anhängig gemacht wur-
den, kann dieser nach Bewirkung des Erlages beim
Prozessgerichte beantragen, aus dem Rechtsstreite
entlassen zu werden.
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(4) Die Befugnis des Drittschuldners nach Abs. 1
besteht soweit nicht, als ihm ein Antragsrecht nach
§ 292k zusteht.

RGBl. Nr. 79/1896

Überweisung zur Einziehung.
§ 308. (1) Die Überweisung zur Einzahlung

ermächtigt den betreibenden Gläubiger, namens
des Verpflichteten vom Drittschuldner die Entrich-
tung des im Überweisungsbeschlusse bezeichneten
Betrages nach Maßgabe des Rechtsbestandes der
gepfändeten Forderung und des Eintrittes ihrer
Fälligkeit zu begehren, den Eintritt der Fälligkeit
durch Einmahnung oder Kündigung herbeizufüh-
ren, alle zur Erhaltung und Ausübung des For-
derungsrechtes notwendigen Präsentationen, Prote-
sterhebungen, Notificationen und sonstigen Hand-
lungen vorzunehmen, Zahlung zur Befriedigung sei-
nes Anspruches und in Anrechnung auf densel-
ben in Empfang zu nehmen, die nicht rechtzei-
tig und ordnungsmäßig bezahlte Forderung gegen
den Drittschuldner in Vertretung des Verpflichte-
ten einzuklagen und das für die überwiesene For-
derung begründete Pfandrecht geltend zu machen.
Der Überweisungsbeschluss ermächtigt jedoch den
betreibenden Gläubiger nicht, auf Rechnung des
Verpflichteten über die zur Einziehung überwiese-
ne Forderung Vergleiche zu schließen, dem Dritt-
schuldner seine Schuld zu erlassen oder die Ent-
scheidung über den Rechtsbestand der Forderung
Schiedsrichtern zu übertragen.

(2) Einwendungen, welche aus den zwischen dem
betreibenden Gläubiger und dem Drittschuldner
bestehenden rechtlichen Beziehungen entspringen,
können der vom Gläubiger infolge der Überweisung
angestrengten Klage nicht entgegengestellt werden.

(3) Eine vom Verpflichteten vorgenommene Ab-
tretung der überwiesenen Forderung ist auf die
durch die Überweisung begründeten Befugnisse des
Gläubigers und insbesondere auf dessen Recht, die
Leistung des Forderungsgegenstandes zu begehren,
ohne Einfluss.

BGBl. Nr. 624/1994

Klagerecht des Verpflichteten
§ 308a. (1) Wurde eine beschränkt pfändbare

Forderung gepfändet und überwiesen und hat der

betreibende Gläubiger diese nicht bereits gericht-
lich geltend gemacht, so kann auch der Verpflichte-
te den pfändbaren Teil zugunsten des betreibenden
Gläubigers gerichtlich geltend machen,

1. insoweit nicht der betreibende Gläubiger bin-
nen 14 Tagen nach der Zustellung der Streit-
verkündung (Abs. 2) mit Schriftsatz oder
durch Erklärung in der Tagsatzung zur münd-
lichen Streitverhandlung in den Rechtsstreit
eintritt oder

2. wenn drei Monate seit der Überweisung und
dem Eintritt der Fälligkeit der Forderung ab-
gelaufen sind.

Ein Zahlungsbefehl darf bereits davor erlassen wer-
den. Nach der Zustellung der Streitverkündung
nach Z 1 oder dem Ablauf der Frist nach Z 2 er-
streckt sich die Streitanhängigkeit auch auf den be-
treibenden Gläubiger.

(2) Die Streitverkündung (Abs. 1 Z 1) ist läng-
stens binnen einer vom Gericht festzusetzenden, an-
gemessenen, vier Wochen nicht überschreitenden
Frist vorzunehmen und dem betreibenden Gläubi-
ger nach den Vorschriften über die Zustellung von
Klagen zuzustellen. Tritt der betreibende Gläubi-
ger nach Abs. 1 Z 1 ein, so ist der Verpflichtete in
diesem Umfang durch Beschluss des Prozessgerichts
vom Rechtsstreit zu entbinden. In das vom be-
treibenden Gläubiger vorgelegte Kostenverzeichnis
können auch die dem Verpflichteten vor seiner Ent-
bindung vom Rechtsstreit verursachten Kosten auf-
genommen werden. Soweit Kosten des Verpflichte-
ten vom Beklagten zu ersetzen sind, sind sie dem
Verpflichteten zuzusprechen.

(3) Eine Änderung des Klagebegehrens auf Lei-
stung einer gepfändeten und überwiesenen be-
schränkt pfändbaren Forderung an den betreiben-
den Gläubiger ist ohne Zustimmung des Beklagten
möglich.

(4) Ein Vergleich oder ein Verzicht über den
vom Verpflichteten nach Abs. 1 geltend gemach-
ten pfändbaren Teil der Forderung auf Rechnung
des betreibenden Gläubigers bedarf dessen Zustim-
mung. Dies gilt nicht, wenn dem betreibenden
Gläubiger die Klage oder die Streitverkündung zu-
gestellt wurde, dieser nicht als Nebeninterveni-
ent beigetreten ist und er auf den Eintritt dieser
Rechtsfolge hingewiesen wurde.
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(5) Im Klagebegehren und in der Entscheidung
über eine vom Verpflichteten geltend gemachte be-
schränkt pfändbare Forderung kann die Berech-
nung des unpfändbaren und pfändbaren Teils der
Forderung dem Drittschuldner überlassen werden.

(6) Jede Entscheidung über die gepfändete und
überwiesene Forderung ist auch dem betreibenden
Gläubiger und im Fall des Eintritts des betreiben-
den Gläubigers (Abs. 1 Z 1) dem Verpflichteten
zuzustellen. Bei Geltendmachung des pfändbaren
Teils durch den Verpflichteten nach Abs. 1 Z 2 ist
auch die Klage sowie eine allfällige Änderung des
Klagebegehrens (Abs. 3) dem betreibenden Gläu-
biger zuzustellen.

BGBl. Nr. 628/1991

Von Gegenleistung abhängige Forderung
§ 309. (1) Wenn die Verpflichtung des Dritt-

schuldners zur Leistung von der als Gegenleistung
zu bewirkenden Übergabe von Sachen abhängig ist
und sich diese im Vermögen des Verpflichteten vor-
finden, so hat sie letzterer auf Antrag des betreiben-
den Gläubigers, dem die Forderung zur Einziehung
überwiesen wurde, zum Zwecke ihrer Übergabe an
den Drittschuldner herauszugeben.

(2) Der betreibende Gläubiger kann diese Her-
ausgabe im Wege der Exekution (§§ 346 bis 348) be-
wirken, wenn die Verpflichtung zur Gegenleistung
durch ein wider den Drittschuldner erlangtes oder
wider den Verpflichteten ergangenes Urteil festge-
stellt ist oder durch beweiskräftige Urkunden dem
Richter dargetan werden kann.

(3) Der Antrag auf Bewilligung einer derartigen
Exekutionsführung ist bei dem Gerichte zu stellen,
das über den Überweisungsantrag in erster Instanz
entschieden hat. Vor Entscheidung über den An-
trag ist der Verpflichtete einzuvernehmen.

BGBl. Nr. 628/1991

Streitverkündung
§ 310. (1) Der betreibende Gläubiger, der die

überwiesene Forderung einklagt, hat dem Verpflich-
teten, wenn dessen Wohnort bekannt und im Inlan-
de befindlich ist, gerichtlich den Streit zu verkün-
den.

(2) Jeder Gläubiger, für welchen die eingeklag-
te Forderung gleichfalls gepfändet ist, kann dem

Rechtsstreite auf seine Kosten als Nebeninterve-
nient beitreten. Die Entscheidung, welche in die-
sem Rechtsstreite über die in der Klage geltend ge-
machte Forderung gefällt wird, ist für und gegen
sämmtliche Gläubiger wirksam, zu deren Gunsten
die Pfändung der Forderung erfolgt.

(3) Die Verzögerung der Beitreibung einer zur
Einziehung überwiesenen Forderung, sowie die Un-
terlassung der Streitverkündung macht den betrei-
benden Gläubiger, dem die Forderung überwiesen
wurde, für allen dem Verpflichteten, sowie den üb-
rigen auf dieselbe Forderung Exekution führenden
Gläubigern dadurch verursachten Schaden haftbar.

(4) Im Falle der Verzögerung der Beitreibung
kann überdies jeder andere auf dieselbe Forderung
Exekution führende Gläubiger den Antrag stellen,
dass die Überweisung der Forderung an den säumi-
gen Gläubiger aufgehoben und behufs Einziehung
der gepfändeten Forderung vom Exekutionsgerich-
te ein Kurator bestellt werde. Vor der Entschei-
dung über einen solchen Antrag ist der betreiben-
de Gläubiger einzuvernehmen, dem die Forderung
überwiesen wurde.

BGBl. Nr. 628/1991

Verzicht auf die Rechte aus der
Überweisung

§ 311. (1) Der Gläubiger kann auf die durch
Überweisung zur Einziehung erworbenen Rechte,
unbeschadet seines vollstreckbaren Anspruches und
des zu Gunsten desselben an der Forderung des Ver-
pflichteten erworbenen Pfandrechtes, verzichten.

(2) Die Verzichtleistung erfolgt durch eine bezüg-
liche Mitteilung an das Exekutionsgericht, welches
hievon den Verpflichteten, den Drittschuldner und
die übrigen Pfandgläubiger zu verständigen hat.
Der Verzicht ist auf den vom Gläubiger zurückzu-
stellenden Urkunden anzumerken.

(3) Die gesamten durch die Überweisung und ins-
besondere die durch die Einklagung der überwiese-
nen Forderung entstandenen Kosten sind vom ver-
zichtleistenden Gläubiger zu tragen.

BGBl. Nr. 628/1991

Zahlung des Drittschuldners
§ 312. (1) Durch die Zahlung des Drittschuld-

ners wird die Forderung des betreibenden Gläubi-
gers bis zur Höhe des ihm nach Maßgabe seines
Pfandrechtes gebürenden Betrages getilgt.
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(2) Das Mehrempfangene hat der betreibende
Gläubiger gegen Rückstellung der von ihm gelei-
steten Sicherheit entweder unmittelbar den bezugs-
berechtigten Pfandgläubigern auszufolgen oder zu
Gericht zu erlegen oder dem Verpflichteten zu über-
geben, soweit diesem wegen teilweiser Befreiung der
Forderung von der Exekution ein Teil der Zahlung
gebürt oder der eingegangene Betrag von niemand
anderem in Anspruch genommen wird.

(3) Die Verwendung des dem betreibenden Gläu-
biger nicht gebürenden Einganges ist auf Antrag
schon bei Bewilligung der Überweisung vom Exe-
kutionsgerichte zu bestimmen. Wird der Antrag
abgesondert gestellt, so sind vor der Entscheidung
alle Beteiligten einzuvernehmen.

BGBl. Nr. 628/1991

Befreiung des Drittschuldners von der
Verbindlichkeit

§ 313. (1) Der Drittschuldner wird nach Ver-
hältnis der von ihm an den betreibenden Gläubiger,
welchem die Forderung zur Einziehung überwiesen
wurde, geleisteten Zahlung von seiner Verbindlich-
keit befreit.

(2) Die vom betreibenden Gläubiger dem Dritt-
schuldner erteilten Zahlungsbestätigungen haben
dieselbe Wirkung, als wenn sie vom Verpflichteten
selbst ausgegangen wären.

RGBl. Nr. 79/1896

Einziehung durch einen Kurator.
§ 314. (1) Wenn die Überweisung zur Ein-

ziehung nicht stattfinden kann, weil keiner der be-
treibenden Gläubiger die nach § 304 geforderte Si-
cherheit leistet, oder wenn die Überweisung wegen
Verweigerung der im § 306 bestimmten Sicherheit
wieder aufgehoben werden muss, ist vom Exekuti-
onsgerichte auf Antrag zur Einziehung der gepfän-
deten Forderung ein Kurator zu bestellen.

(2) Von amtswegen oder auf Antrag kann ferner
zur Einziehung der Forderung ein Kurator bestellt
werden, wenn dieselbe Forderung nach Teilbeträgen
verschiedenen Gläubigern zur Einziehung überwie-
sen wird und sich diese über die Bestellung eines
gemeinsamen Bevollmächtigten nicht einigen.

BGBl. Nr. 628/1991

Rechte des Kurators
§ 315. (1) Dem nach den Bestimmungen die-

ses Gesetzes (§§ 297, 310 und 314) zur Einzie-
hung einer gepfändeten Forderung gerichtlich be-
stellten Kurator kommen alle Rechte zu, die durch
das Gesetz dem betreibenden Gläubiger eingeräumt
sind, dem eine Forderung zur Einziehung überwie-
sen wurde. Das Exekutionsgericht hat die Tätigkeit
des Kurators zu überwachen und von amtswegen
oder infolge von Erinnerungen, die von den Gläu-
bigern oder vom Verpflichteten gegen das Verhal-
ten des Kurators vorgebracht werden, auf Abstel-
lung wahrgenommener Verzögerungen oder anderer
Mängel sowie auf tunlichst rasche Ausführung des
erteilten Auftrages zu dringen.

(2) Die vom Drittschuldner bezahlten Beträge
sind gerichtlich zu erlegen; in Bezug auf die Ver-
wendung derselben gelten die Bestimmungen der
§§ 285 bis 287 mit der Maßgabe, dass die dem Ku-
rator im Prozesse gegen den Drittschuldner zuge-
sprochenen Kosten zur Verteilungsmasse zu ziehen
und die durch die Bestellung und Tätigkeit des Ku-
rators erwachsenden Kosten gleich den Kosten des
Versteigerungsverfahrens vor allen anderen Forde-
rungen zu berichtigen sind.

RGBl. Nr. 79/1896

Überweisung an Zahlungsstatt.
§ 316. Durch die Überweisung der gepfän-

deten Forderung an Zahlungsstatt geht die Forde-
rung im Umfange dieser Überweisung auf den be-
treibenden Gläubiger mit der Wirkung einer vom
Verpflichteten vorgenommenen entgeltlichen Ab-
tretung über. Vorbehaltlich der dem Verpflichteten
nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechtes ob-
liegenden Haftung (§ 1397 ff. ABGB) ist der Gläu-
biger mit der Überweisung in Betreff seiner Forde-
rung als befriedigt anzusehen.

RGBl. Nr. 79/1896

Anderweitige Verwertung.
§ 317. (1) An Stelle der Überweisung kann

das Exekutionsgericht auf Antrag eines Gläubigers,
zu dessen Gunsten die Forderung gepfändet wurde,
eine andere Art der Verwertung anordnen:

1. wenn die Einziehung der gepfändeten Forde-
rung wegen ihrer Abhängigkeit von einer, im
Wege der Exekutionsführung nach § 309 nicht
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zu beschaffenden Gegenleistung des Verpflich-
teten mit Schwierigkeiten verbunden ist;

2. wenn die Fälligkeit der gepfändeten Forde-
rung durch eine dem Drittschuldner zustehen-
de Kündigung bedingt oder für die dem Ver-
pflichteten vorbehaltene Kündigung eine mehr
als halbjährige Kündigungsfrist vereinbart ist
oder überhaupt die Forderung erst nach Ab-
lauf eines halben Jahres von der Pfändung an
fällig wird;

3. wenn nach erfolgter Überweisung zur Einzie-
hung der Versuch der Einziehung der Forde-
rung aus anderen Gründen als wegen Zah-
lungsunfähigkeit des Drittschuldners, wegen
rechtskräftiger gerichtlicher Aberkennung der
Forderung oder wegen Verzichtleistung des zur
Einziehung ermächtigten Gläubigers (§ 311)
nicht zum Ziele geführt hat, oder wenn sich
einer der in Z. 1 und 2 angeführten Umstände
erst nach erfolgter Überweisung ergibt.

(2) Vor Beschlussfassung über den Antrag sind
die übrigen Gläubiger, welche an der Forderung
ein Pfandrecht erworben haben, und, wenn es ohne
erhebliche Verzögerung geschehen kann, der Ver-
pflichtete einzuvernehmen. Wird dem Antrage Fol-
ge gegeben, so ist ein früher ergangener Über-
weisungsbeschluss unter Verständigung des Dritt-
schuldners und sämmtlicher übrigen Beteiligten
aufzuheben.

BGBl. Nr. 628/1991

Verkauf einer Forderung
§ 318. (1) Der Verkauf einer gepfändeten For-

derung ist unter sinngemäßer Anwendung der Be-
stimmungen über den Verkauf gepfändeter bewegli-
cher Sachen (§§ 264 bis 276, 278, 281, 282 und 289)
zu vollziehen. Dabei hat der Nennwert der Forde-
rung den Ausrufspreis zu bilden. Die über die ver-
kaufte Forderung vorhandenen Urkunden sind dem
Käufer bei Erlag des Kaufpreises von dem Voll-
streckungsorgane zu übergeben. Betreffs der er-
forderlichen schriftlichen Übertragungserklärungen
haben die Bestimmungen des § 305 Absatz 1, sinn-
gemäße Anwendung zu finden.

(2) Für die Verwendung des Verkaufserlöses gel-
ten die Vorschriften der §§ 283 bis 287.

(3) § 74 ist im Teilungsverfahren nicht anzuwen-
den. Die entstandenen Barauslagen sind auf die
Parteien im Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile
aufzuteilen; Barauslagen, die eine Partei in einem
darüber hinausgehenden Ausmaß vorläufig bestrit-
ten hat, sind ihr, soweit sie zur Rechtsverwirkli-
chung notwendig waren, auf ihr Verlangen zu er-
statten.

BGBl. I Nr. 59/2000

Verkauf durch Versteigerung oder aus
freier Hand — Zwangsverwaltung

§ 319. (1) Die Bewilligung zum Verkaufe der
Forderung mittels öffentlicher Versteigerung darf
nicht erteilt werden:

1. wenn für die Forderung ein genügende
Deckung bietendes Handpfand bestellt ist;

2. wenn die Forderung dem Verpflichteten gegen
den betreibenden Gläubiger selbst zusteht und
mit dem zu vollstreckenden Anspruche com-
pensirt werden kann;

3. wenn die Forderung den Bezug jährlicher Ren-
ten, Unterhaltsgelder oder anderer wiederkeh-
render Zahlungen zum Gegenstande hat;

4. wenn sich die Forderung auf eine Sparurkunde
gründet;

5. wenn die auf eines der im § 296 bezeichneten
Papiere sich gründende Forderung einen Bör-
senpreis hat;

6. wenn der Betrag der Forderung nicht mit Be-
stimmtheit angegeben oder der Bestand der
Forderung nicht glaubhaft gemacht werden
kann.

(2) Die Bewilligung zum Verkaufe der Forderung
aus freier Hand kann nur erteilt werden, wenn dem
Gerichte vom betreibenden Gläubiger oder vom
Verpflichteten ein Käufer namhaft gemacht wird,
der sich bereit erklärt, die Forderung zu angemes-
senen Bedingungen zu übernehmen.

(3) Sofern die Zwangsverwaltung von Forderun-
gen bewilligt wird, ist dieselbe nach den Vorschrif-
ten der §§ 334 bis 339 durchzuführen.

BGBl. Nr. 628/1991
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Verwertung der Forderung aus einer
Sparurkunde

§ 319a. (1) Die Forderung aus einer Spar-
urkunde ist vom Vollstreckungsorgan einzuziehen.
Dazu ist das Vollstreckungsorgan mit Beschluss des
Exekutionsgerichts zu ermächtigen.

(2) Dem Vollstreckungsorgan kommen die Be-
fugnisse eines Kurators nach § 315 zu. Das Voll-
streckungsorgan ist jedoch nicht berechtigt, die For-
derung aus einer Sparurkunde gerichtlich geltend
zu machen. Dieses Recht kommt nur dem betrei-
benden Gläubiger zu, dem die Forderung aus einer
Sparurkunde nach § 305 Abs. 1 überwiesen wurde.
§ 304 Abs. 1 ist anzuwenden.

BGBl. Nr. 39/1955

Besondere Bestimmungen über die
Exekution auf bücherlich sichergestellte

Forderungen.
§ 320. (1) Wird auf Forderungen Exekution

geführt, für die auf einer Liegenschaft oder einem
Liegenschaftsanteile ein Pfandrecht bücherlich ein-
verleibt ist, so ist zu deren Pfändung die Einverlei-
bung des Pfandrechtes in dem öffentlichen Buche
erforderlich. Wenn zu Gunsten der zu vollstrecken-
den Forderung auf Grund einer früheren Bestellung
ein Pfandrecht an der bücherlich sichergestellten
Forderung einverleibt ist, genügt zur Pfändung die
bücherliche Anmerkung der Vollstreckbarkeit.

(2) Der Antrag auf Bewilligung der Pfän-
dung einer bücherlich sichergestellten Forderung
schließt den Antrag auf Bewilligung der bücher-
lichen Pfandrechtseinverleibung in sich; das die
Pfändung bewilligende Gericht hat das zum Voll-
zuge dieser Einverleibung Erforderliche gleichzei-
tig mit der Pfändungsbewilligung zu verfügen. Bei
Einverleibung dieses Pfandrechtes ist anzugeben,
dass dasselbe zum Zwecke der Exekution einer voll-
streckbaren Geldforderung vom Gerichte bewilligt
wird.

(3) Wenn von mehreren Gläubigern die Pfändung
derselben bücherlich sichergestellten Forderung er-
wirkt wird, so kommen in Betreff der Rangordnung
der Pfandrechte die Bestimmungen des Allgemei-
nen Grundbuchsgesetzes 1955 in Anwendung.

(4) Zugleich mit der Bewilligung der Einverlei-
bung des Pfandrechtes oder der Anmerkung der
Vollstreckbarkeit hat das Gericht an den Verpflich-
teten, sowie an den Drittschuldner die im § 294

angeführten Verbote zu erlassen.

BGBl. Nr. 628/1991

Verwertung einer bücherlich
sichergestellten Forderung

§ 321. Bücherlich sichergestellte Forderun-
gen dürfen nicht durch Verkauf mittels öffentlicher
Versteigerung verwertet werden.

BGBl. Nr. 628/1991

Überweisung einer bücherlich
sichergestellten Forderung zur Einziehung

— Anmerkung
§ 322. (1) Die Überweisung einer bücherlich

sichergestellten Forderung zur Einziehung ist von
amtswegen im öffentlichen Buche anzumerken.

(2) Außer den im § 308 angeführten Berechti-
gungen steht dem betreibenden Gläubiger in die-
sem Falle die Befugnis zu, die bücherliche Anmer-
kung der Aufkündigung und der Hypothekarklage
zu erwirken und alle Erklärungen namens des Ver-
pflichteten abzugeben, welche zur bücherlichen Lö-
schung des für die überwiesene Forderung einver-
leibten Pfandrechtes erforderlich sind. Diese Lö-
schungserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Genehmigung des Exekutionsgerichtes.

BGBl. Nr. 628/1991

Löschung der Anmerkung der
Überweisung

§ 323. Wenn der betreibende Gläubiger auf
die durch die Überweisung zur Einziehung erwor-
benen Rechte verzichtet, so ist die Anmerkung der
Überweisung von amtswegen zu löschen.

BGBl. Nr. 628/1991

Überweisung an Zahlungsstatt
§ 324. (1) Wenn eine bücherlich sichergestellte

Forderung an Zahlungsstatt überwiesen wird, sind
auf Grund der rechtskräftigen gerichtlichen Über-
weisung und nach Maßgabe derselben die Rechte
des Verpflichteten dem betreibenden Gläubiger von
amtswegen bücherlich zu übertragen.

(2) Zugleich mit dieser Übertragung ist die bü-
cherliche Löschung des für den betreibenden Gläu-
biger nach § 320 Absatz 1, eingetragenen Pfand-
rechtes zu verfügen. Die Rechtswirkung dieser Lö-
schung erstreckt sich auf die in der Zwischenzeit auf
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das Pfandrecht des betreibenden Gläubigers ein-
verleibten Afterpfandrechte; diese sind auf die vom
betreibenden Gläubiger durch die Überweisung an
Zahlungsstatt erworbene Hypothekarforderung zu
übertragen.

BGBl. Nr. 628/1991

Dritte Abteilung.
Exekution auf Ansprüche auf Herausgabe

und Leistung körperlicher Sachen.

Pfändung.
§ 325. (1) Die Pfändung von Ansprüchen

des Verpflichteten, welche die Herausgabe oder Lei-
stung körperlicher Sachen zum Gegenstande haben,
erfolgt nach den Vorschriften der §§ 294 bis 298.

(2) Auf die weiteren Exekutionsschritte haben
die Vorschriften der §§ 300 bis 319 unter Berück-
sichtigung der nachfolgenden Bestimmungen sinn-
gemäße Anwendung zu finden.

(3) Der mit einer Gehaltsforderung oder einer
anderen in fortlaufenden Bezügen bestehenden be-
schränkt pfändbaren Forderung im rechtlichen Zu-
sammenhang stehende wiederkehrende Anspruch
auf Herausgabe und Leistung körperlicher Sachen
darf nur durch Zusammenrechnung mit der Forde-
rung selbst in Exekution gezogen werden.

(4) Unpfändbar sind die nach den Sozialversiche-
rungsgesetzen gewährten Sachleistungen.

RGBl. Nr. 79/1896

Beitreibung.
§ 326. Eine Überweisung des gepfändeten

Anspruches an Zahlungsstatt ist nicht zulässig.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 327. (1) Wurde ein Anspruch auf Herausgabe
oder Leistung von beweglichen körperlichen Sachen
zur Einziehung überwiesen, so hat der Drittschuld-
ner nach Fälligkeit des Anspruches die Sache dem
ihm vom Gerichte bezeichneten Vollstreckungsor-
gane herauszugeben. Soll die Sache nicht im Spren-
gel des Exekutionsgerichtes geleistet werden, so ist
das Vollstreckungsorgan auf Ersuchen des Exeku-
tionsgerichtes von dem Bezirksgerichte zu bestim-
men, in dessen Sprengel die Sache herausgegeben
oder geleistet werden muss.

(2) Auf die Verwertung der geleisteten Sache fin-
den die Bestimmungen über den Verkauf gepfände-
ter beweglicher Sachen Anwendung.

(3) Wenn die Sache vom Drittschuldner nicht
im Sprengel des Exekutionsgerichtes herausgege-
ben oder geleistet wurde, so ist sie zur Durchfüh-
rung des Verkaufs- und Verteilungsverfahrens an
das Exekutionsgericht zu übersenden. Würde eine
solche Übersendung erhebliche Kosten oder Schwie-
rigkeiten verursachen, ohne besondere Vorteile zu
versprechen, oder würde die Übersendung aus an-
deren Gründen unausführbar oder unzweckmäßig
erscheinen, so hat das Bezirksgericht, in dessen
Sprengel die Sache geleistet wurde, auf Antrag oder
von amtswegen das Verkaufs- und Verteilungsver-
fahren durchzuführen. Hievon ist das Exekutions-
gericht sogleich zu verständigen.

(4) Die vollstreckbare Geldforderung des betrei-
benden Gläubigers und die Geldforderungen der
übrigen Gläubiger, die an demselben Anspruche
ein Pfandrecht erworben haben, sind aus dem Ver-
kaufserlöse nach Vorschrift der §§ 283 bis 287 zu
befriedigen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 328. (1) Bei Überweisung eines Anspruches
des Verpflichteten, der auf Leistung einer unbeweg-
lichen Sache gerichtet ist, muss diese nach Eintritt
der Fälligkeit des Anspruches vom Drittschuldner
einem auf Antrag des betreibenden Gläubigers vom
Gerichte zu bestellenden Verwalter übergeben wer-
den. Ist die Sache nicht im Sprengel des Exekuti-
onsgerichtes gelegen, so ist der Verwalter auf Ersu-
chen des Exekutionsgerichtes vom Bezirksgerichte
zu ernennen, in dessen Sprengel sich die Sache be-
findet.

(2) Behufs Befriedigung seiner vollstreckbaren
Geldforderung hat der betreibende Gläubiger auf
die dem Verwalter übergebene Sache nach den für
die Exekution auf unbewegliches Vermögen erlas-
senen Vorschriften durch Zwangsverwaltung oder
Zwangsversteigerung Exekution zu führen, ohne
dass es bei der Zwangsversteigerung einer bücher-
lichen Eintragung des Verpflichteten bedarf; wenn
der betreibende Gläubiger die Zwangsverwaltung
erwirkt, kann sowohl er, wie der Verwalter die
bücherliche Eintragung des Eigentumsrechtes des
Verpflichteten ansuchen. Für die Bewilligung und
Durchführung dieser Exekution ist das Bezirksge-
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richt zuständig, in dessen Sprengel sich die Sache
befindet.

(3) Unterlässt es der betreibende Gläubiger, in-
nerhalb eines Monates nach Übergabe der Sache an
den Verwalter die zur Einleitung der Zwangsverwal-
tung oder Zwangsversteigerung erforderlichen An-
träge zu stellen, so ist die Exekution von amtswegen
einzustellen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 329. Die Bestimmung des § 307 gilt auch
in Bezug auf Ansprüche auf Herausgabe und Lei-
stung körperlicher Sachen. Wenn sich die zu lei-
stende Sache zu gerichtlichem Erlage nicht eignet,
hat der Drittschuldner beim Exekutionsgerichte um
Bestellung eines Verwahrers oder Verwalters einzu-
schreiten und letzterem die Sache herauszugeben.

BGBl. Nr. 280/1978

Vierte Abteilung.
Exekution auf andere Vermögensrechte.

Der Exekution entzogene Rechte.
§ 330. Der Anspruch auf Aufteilung eheli-

chen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnis-
se (§§ 81 bis 96 Ehegesetz) ist, soweit er nicht durch
Vertrag oder Vergleich anerkannt oder gerichtlich
geltend gemacht worden ist, der Pfändung nicht un-
terworfen.

RGBl. Nr. 79/1896

Pfändung.
§ 331. (1) Zum Zwecke der Exekution auf

Vermögensrechte des Verpflichteten, welche nicht
zu den Forderungen gehören, hat das die Exekution
bewilligende Gericht, falls auch nicht die Vorschrif-
ten über die Exekution auf unbewegliches Vermö-
gen zur Anwendung zu kommen haben (§§ 240 ff.,
248), auf Antrag des betreibenden Gläubigers an
den Verpflichteten das Gebot zu erlassen, sich je-
der Verfügung über das Recht zu enthalten (Pfän-
dung). Ist kraft dieses Rechtes eine bestimmte Per-
son zu Leistungen verpflichtet, so ist die Pfändung
erst dann als bewirkt anzusehen, wenn auch dieser
dritten Person das gerichtliche Verbot, an den Ver-
pflichteten zu leisten, zugestellt wurde. Insoweit es

nach der Natur der Sache tunlich ist, kann auch die
pfandweise Beschreibung des in Exekution gezoge-
nen Rechtes (§ 253) vorgenommen werden.

(2) Die Art der Verwertung des Rechtes hat
das Exekutionsgericht auf Antrag des betreibenden
Gläubigers nach Einvernehmung des Verpflichteten
und aller Gläubiger, zu deren Gunsten Pfändung
erfolgte, zu bestimmen.

RGBl. Nr. 79/1896

Verwertung.
§ 332. (1) Der Verkauf eines veräußerli-

chen Rechtes im Wege der öffentlichen Versteige-
rung darf vom Gerichte nur dann bewilligt werden,
wenn eine andere Verwertung überhaupt nicht oder
nur mit unverhältnismäßig großem Kostenaufwan-
de ausführbar ist.

(2) Der Verkauf hat nach den Bestimmungen
über den Verkauf gepfändeter beweglicher Sachen,
die Verteilung des Erlöses unter sinngemäßer An-
wendung der Vorschriften der §§ 283 bis 287 zu ge-
schehen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 333. (1) Hat der Verpflichtete kraft des gepfän-
deten Rechtes die Ausfolgung einer Vermögensmas-
se oder die Teilung derselben und die Ausscheidung
des ihm gebürenden Anteiles zu beanspruchen, so
kann das Exekutionsgericht den betreibenden Gläu-
biger auf Antrag ermächtigen, dieses Recht des Ver-
pflichteten in dessen Namen geltend zu machen und
zu diesem Zwecke nach Maßgabe der Vorschriften
des bürgerlichen Rechtes die Teilung oder die Ein-
leitung des Auseinandersetzungsverfahrens zu be-
gehren, Kündigungen vorzunehmen und die sonst
zur Ausübung und Nutzbarmachung des gepfände-
ten Rechtes erforderlichen Erklärungen wirksam für
den Verpflichteten abzugeben. Diese Ermächtigung
gewährt dem Gläubiger auch die Befugnis zur Ein-
klagung des gepfändeten Rechtes, sowie einzelner
aus demselben hervorgehender Ansprüche (§ 308).

(2) Das auf diese Weise herangezogene Vermö-
gen ist nach Beschaffenheit seiner verschiedenen
Bestandteile im Wege einer der in diesem Geset-
ze zugelassenen Exekutionsarten zur Befriedigung
des betreibenden Gläubigers zu verwenden. Für
die Bewilligung dieser Exekutionen ist das Gericht
zuständig, bei welchem der betreibende Gläubiger
in erster Instanz den Antrag zu stellen hatte, ihn
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zur Geltendmachung des gepfändeten Rechtes zu
ermächtigen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 334. (1) Bei Rechten, welche den wiederhol-
ten Bezug von Früchten oder eine andere zu Gun-
sten des betreibenden Gläubigers verwertbare Be-
nützung beweglicher oder unbeweglicher Sachen ge-
währen, bei Gewerbeberechtigungen, Industriepri-
vilegien, bei Jagd- und Fischereirechten, Freischurf-
berechtigungen u. ä. kann vom Exekutionsgerichte
auf Antrag des betreibenden Gläubigers Zwangs-
verwaltung bewilligt und angeordnet werden.

(2) Auf deren Einleitung, Vollziehung und Ein-
stellung sind die Bestimmungen über die Zwangs-
verwaltung von Liegenschaften mit den in den
§§ 335 bis 399 angegebenen Abweichungen sinnge-
mäß anzuwenden.

(3) Von der Bewilligung der Zwangsverwaltung
von Freischurfberechtigungen ist das zuständige
Revierbergamt zu verständigen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 335. (1) Wenn zur Ausübung des gepfände-
ten Rechtes der Gebrauch oder die Benützung be-
stimmter beweglicher oder unbeweglicher Sachen
gehört, stehen die in den §§ 99 bis 130 dem Exe-
kutionsgerichte zugeteilten Befugnisse und Oblie-
genheiten demjenigen Bezirksgerichte zu, in des-
sen Sprengel die betreffende Sache, und zwar bei
beweglichen Sachen zur Zeit der Bewilligung der
Zwangsverwaltung gelegen ist.

(2) In allen übrigen Fällen tritt an Stelle der ge-
richtlichen Übergabe der Sache die gerichtliche Er-
mächtigung des Verwalters zur Ausübung des ge-
pfändeten Rechtes.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 336. Steht dem Verpflichteten das gepfände-
te Recht gegen einen bestimmten Zins oder gegen
andere periodische Leistungen zu, so gehören die-
se Leistungen, und bei der Zwangsverwaltung einer
dem Vater am Vermögen seines Kindes eingeräum-
ten Fruchtnießung (§ 150 ABGB.) auch die Leistun-
gen für den standesgemäßen Unterhalt des Kindes
zu den vom Verwalter unmittelbar aus dem Verwal-
tungserträgnisse zu berichtigenden Auslagen. Der
für den Unterhalt des Kindes aufzuwendende Be-
trag ist auf Einschreiten des Verwalters vom Vor-
mundschaftsgerichte im voraus festzusetzen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 337. Vor der Genehmigung der im § 112 be-
zeichneten Verfügungen ist der Eigentümer der Sa-
che einzuvernehmen, auf welche sich das gepfändete
Recht bezieht. Er ist auch zu Einwendungen und
Erinnerungen im Sinne des § 114 berechtigt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 338. Bei Freischurfberechtigungen hat der
Zwangsverwalter alles zur Erhaltung des Frei-
schurfrechtes Erforderliche vorzukehren; zu diesem
Zwecke kann insbesondere auch die Verlängerung
der Dauer der Schurfberechtigung vom Zwangsver-
walter erwirkt werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 339. Die Zwangsverwaltung endet mit Ablauf
der Zeit, auf welche das gepfändete Recht des Ver-
pflichteten eingeschränkt ist.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 340. (1) Sofern dies zur Vermeidung bedeuten-
der Verwaltungskosten oder aus anderen Gründen
vorteilhafter erscheint, kann auf Antrag anstatt der
Zwangsverwaltung die Verwertung durch Verpach-
tung angeordnet werden.

(2) Die Verpachtung kann im Wege der öffentli-
chen Versteigerung an den Meistbietenden erfolgen.
In Bezug auf die Versteigerung sind die Bestim-
mungen über die Versteigerung gepfändeter beweg-
licher Sachen sinngemäß anzuwenden; die Vertei-
lung der zu Gericht zu erlegenden Pachtzinsraten
hat nach den Vorschriften über die Verteilung der
bei einer Zwangsverwaltung sich ergebenden Er-
tragsüberschüsse zu geschehen.

RGBl. Nr. 79/1896

Besondere Bestimmungen über die
Exekution auf gewerbliche

Unternehmungen, Fabriksetablissements
u. s. w.

§ 341. (1) Auf gewerbliche Unternehmungen,
Fabriksetablissements, Handelsbetriebe und ähnli-
che wirtschaftliche Unternehmungen kann die Exe-
kution auf Antrag durch Zwangsverwaltung (§ 334)
oder durch Verpachtung (§ 340) geführt werden.
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Bei handwerksmäßigen und bei solchen concessio-
nirten Gewerben, zu deren Antritt eine besonde-
re Befähigung erforderlich ist, findet die Exekution
durch Zwangsverwaltung oder Verpachtung nicht
statt, wenn das Gewerbe vom Gewerbeinhaber al-
lein oder mit höchstens vier Hilfsarbeitern ausgeübt
wird.

(2) Bedarf die Ausübung des Gewerbes oder der
Betrieb eines anderen Unternehmens durch einen
Stellvertreter nach den darüber bestehenden Vor-
schriften der Genehmigung der Verwaltungsbehör-
den und soll infolge der Bewilligung der Zwangs-
verwaltung die Geschäftsführung auf den Verwalter
selbst übergehen, so ist der Beschluss des Exekuti-
onsgerichtes, durch welchen der Verwalter ernannt
wird, vor Zustellung an die Beteiligten der zustän-
digen Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vor-
zulegen.

(3) Gleiches gilt hinsichtlich des über die Ver-
pachtung eines Gewerbes ergehenden Beschlusses,
insoferne für die Verpachtung die Einholung der
Genehmigung der Verwaltungsbehörde vorgeschrie-
ben ist.

BGBl. Nr. 10/1991

§ 342. (1) Ist der Verpflichtete im Firmen-
buch eingetragen, so hat das Exekutionsgericht von
Amts wegen zu veranlassen, dass die Bewilligung
der Zwangsverwaltung und der Verwalter im Fir-
menbuch eingetragen werden.

(2) Das Exekutionsgericht kann auch bei Ver-
pflichteten, die nicht im Firmenbuch eingetragen
sind, auf Antrag oder von Amts wegen die Bewil-
ligung der Zwangsverwaltung und den Verwalter
durch Anzeige in den öffentlichen Blättern oder auf
andere ortsübliche Weise verlautbaren lassen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 343. (1) Der Verwalter, der durch das Voll-
streckungsorgan in das zu verwaltende Unterneh-
men einzuführen ist, gilt kraft seiner Bestellung zu
allen Geschäften und Rechtshandlungen ermäch-
tigt, welche der Betrieb eines Unternehmens von
der Art des zu verwaltenden gewöhnlich mit sich
bringt.

(2) Der Verwalter ist insbesondere zum Wider-
rufe einer vom Verpflichteten für den Betrieb des
in Verwaltung gezogenen Unternehmens erteilten

Procura oder Handelsvollmacht berechtigt. Fer-
ner ist er zur Empfangnahme der als Wertsen-
dungen bezeichneten Postsendungen befugt, welche
an die verwaltete Unternehmung (Fabriksetablisse-
ment, Handelsbetrieb) gerichtet sind.

(3) Inwieweit die dem Inhaber des Unterneh-
mens in gewerberechtlicher Beziehung zukommen-
den Befugnisse und Obliegenheiten auf den Verwal-
ter übergehen, bestimmt sich nach den Vorschriften
der Gewerbeordnung.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 344. Bei Zwangsverwaltung von gewerblichen
Unternehmungen, Fabriksetablissements, Handels-
betrieben und ähnlichen wirtschaftlichen Unterneh-
mungen hat der Verwalter die während der Zwangs-
verwaltung fällig werdenden und die aus dem letz-
ten Jahre vor deren Bewilligung rückständigen Be-
träge an Lohn, Kostgeld und anderen Dienstbezü-
gen der beim Betriebe des verwalteten Unterneh-
mens verwendeten Personen aus den Erträgnissen
ohne weiteres Verfahren zu berichtigen.

RGBl. Nr. 79/1896

Rekurs.
§ 345. (1) Ein Rekurs ist unstatthaft gegen

Beschlüsse, welche:

1. dem Verpflichteten nach bewilligter Pfändung
die Verfügung über das gepfändete Recht und
das für die gepfändete Forderung bestellte
Pfand untersagen (§§ 294, 331);

2. dem Drittschuldner die Abgabe einer Erklä-
rung nach § 301 auftragen;

3. dem betreibenden Gläubiger gemäß §§ 304 und
306 die Leistung einer Sicherheit auftragen;

4. behufs Einziehung einer überwiesenen Forde-
rung gemäß §§ 297, 310 und 314 einen Kurator
bestellen;

5. im Falle des § 327 die Durchführung des
Verkaufs- und Verteilungsverfahrens vor dem
Bezirksgerichte des Leistungsortes anordnen;

6. die Anmerkung und Verlautbarung einer be-
willigten Zwangsverwaltung verfügen.
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(2) In Betreff der Beschlüsse, durch welche die
Verwahrung von Gegenständen angeordnet oder ein
Verwahrer ernannt wird, gelten die Bestimmungen
des § 289.

RGBl. Nr. 79/1896

Dritter Abschnitt.
Exekution zur Erwirkung von

Handlungen oder Unterlassungen.

Herausgabe oder Leistung von
beweglichen Sachen.

§ 346. (1) Hat der Verpflichtete bestimmte be-
wegliche Sachen oder bewegliche Sachen bestimm-
ter Gattung zu übergeben und befinden sich diese
in seiner Gewahrsame, so sind sie infolge Auftrages
des Exekutionsgerichtes vom Vollstreckungsorgane
dem Verpflichteten wegzunehmen und dem betrei-
benden Gläubiger gegen Empfangsbestätigung ein-
zuhändigen.

(2) Diese Vorschrift findet auch Anwendung,
wenn der Verpflichtete Wertpapiere oder eine be-
stimmte Quantität von vertretbaren Sachen zu lei-
sten hat.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 347. (1) In derselben Weise kann die Exekuti-
on zu Gunsten eines auf Übergabe beweglicher Sa-
chen gerichteten Anspruches geführt werden, wenn
sich die herauszugebenden Sachen in der Gewahr-
same eines zu ihrer Ausfolgung bereiten Dritten be-
finden.

(2) Wird von dem Dritten die Herausgabe der Sa-
chen verweigert, so kann der betreibende Gläubiger
beim Exekutionsgerichte beantragen, dass ihm der
wider den Inhaber der Sachen bestehende Anspruch
des Verpflichteten auf Herausgabe der Sachen über-
wiesen werde. Auf diese Überweisung haben die für
die Überweisung von Geldforderungen zur Einzie-
hung erlassenen Vorschriften entsprechend Anwen-
dung zu finden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 348. (1) Betreffs solcher Sachen, welche ih-
rer Beschaffenheit nach eine körperliche Übergabe
nicht zulassen, hat das Vollstreckungsorgan nach

Maßgabe der Bestimmungen des § 427 ABGB vor-
zugehen. Die hiernach dem betreibenden Gläubiger
einzuhändigenden Urkunden und Werkzeuge hat
das Vollstreckungsorgan dem Verpflichteten wegzu-
nehmen.

(2) Auf den im Sinne des § 427 ABGB dem
betreibenden Gläubiger vom Vollstreckungsorgane
zu übergebenden Urkunden hat letzteres anzumer-
ken, dass die Übergabe behufs Vollstreckung des
bestimmt zu bezeichnenden Anspruches erfolgt sei.
Die nach Vorschrift des bürgerlichen Rechtes zum
Zwecke der Übertragung sonst noch erforderlichen
urkundlichen Erklärungen sind vom Exekutionsge-
richte oder auf Grund der Ermächtigung des Exe-
kutionsgerichtes vom Vollstreckungsorgane abzuge-
ben.

BGBl. Nr. 135/1983

Überlassung oder Räumung von
unbeweglichen Sachen, Gegenständen des

Bergwerkseigentums und Schiffen.
§ 349. (1) Ist eine Liegenschaft oder ein Teil

derselben, ein Gegenstand des Bergwerkseigentums
oder ein Schiff zu überlassen oder zu räumen, so
hat das Vollstreckungsorgan die zu diesem Zwecke
erforderliche Entfernung von Personen und beweg-
lichen Sachen vorzunehmen und den betreibenden
Gläubiger in den Besitz des zu übergebenden Ge-
genstandes zu setzen. Ist bei Liegenschaften auch
deren Zubehör zu übergeben, so finden die §§ 346
und 348 sinngemäße Anwendung. Die Räumung
wird nur dann vollzogen, wenn der betreibende
Gläubiger die zur Öffnung der Räumlichkeiten und
zur Wegschaffung der zu entfernenden beweglichen
Sachen erforderlichen Arbeitskräfte und Beförde-
rungsmittel bereitstellt.

(2) Die wegzuschaffenden beweglichen Sachen,
welche nicht den Gegenstand der Exekution bil-
den, sind durch das Vollstreckungsorgan dem Ver-
pflichteten oder im Falle seiner Abwesenheit sei-
nem Bevollmächtigten oder einer zur Familie des
Verpflichteten gehörigen oder in dieser beschäftig-
ten erwachsenen Person zu übergeben. In Erman-
gelung einer zur Übernahme befugten Person sind
diese Sachen auf Kosten des Verpflichteten durch
das Vollstreckungsorgan anderweitig in Verwah-
rung zu bringen, die dem Gerichte bekannten Perso-
nen, für welche die Sachen gepfändet sind oder wel-
che sonst Anspruch darauf erheben können, hievon
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zu verständigen und endlich, wenn der Verpflich-
tete die Rückforderung der Sachen verzögert oder
mit der Berichtigung der Verwahrungskosten säu-
mig ist und auch von niemandem Rechte an den
Sachen geltend gemacht werden, auf Verfügung des
Exekutionsgerichtes nach vorgängiger Androhung
für Rechnung des Verpflichteten zu verkaufen; die-
se Androhung darf frühestens mit der Festsetzung
des Räumungstermins vorgenommen werden. Diese
Verfügung zu veranlassen, ist das Vollstreckungs-
organ und jeder Beteiligte berechtigt. Der An-
spruch des betreibenden Gläubigers auf Ersatz sei-
ner Aufwendungen (§ 74) sowie der ihm im Lauf
der Verwahrung entstehenden Kosten bleibt unbe-
rührt, ohne Rücksicht darauf, ob die Verwahrung
vom Vollstreckungsorgan angeordnet worden ist.

(3) Der nach Deckung der Verwahrungs- und Ver-
äußerungskosten erübrigende Erlös ist für den Ver-
pflichteten gerichtlich zu hinterlegen.

BGBl. Nr. 39/1955

Einräumung oder Aufhebung
bücherlicher Rechte.

§ 350. (1) Die Exekution eines Anspruches,
welcher auf Einräumung, Übertragung, Beschrän-
kung oder Aufhebung eines bücherlichen Rechtes
gerichtet ist, geschieht durch die Vornahme der be-
züglichen bücherlichen Eintragung.

(2) Der betreibende Gläubiger kann auf Grund
des Exekutionstitels die Einverleibung als Eigen-
tümer der ihm zugesprochenen Liegenschaft oder
Liegenschaftsanteile oder die bücherliche Übertra-
gung eines ihm zugesprochenen bücherlichen Rech-
tes auf seine Person verlangen, wenngleich der Ver-
pflichtete bis dahin als Eigentümer der Liegenschaft
oder des bücherlichen Rechtes noch nicht eingetra-
gen ist. Das Exekutionsgesuch muss in diesem Falle
die gemäß § 22 des Allgemeinen Grundbuchsgeset-
zes 1955 notwendige Nachweisung der Vormänner
enthalten.

(3) Wenn kraft des Exekutionstitels Eintragun-
gen auf Liegenschaften oder Liegenschaftsanteile
des Verpflichteten erfolgen sollen, in Ansehung de-
ren der Verpflichtete noch nicht als Eigentümer ein-
verleibt oder vorgemerkt ist, oder wenn im We-
ge der Eintragung Rechte des Verpflichteten bela-
stet werden sollen, die für diesen noch nicht ein-
verleibt oder vorgemerkt sind, so kann der betrei-
bende Gläubiger unter Nachweisung des Rechtser-

werbes des Verpflichteten zugleich mit der Exekuti-
on die bücherliche Eintragung des Eigentums oder
des fraglichen bücherlichen Rechtes zu Gunsten des
Verpflichteten begehren.

(4) Das zur Bewilligung der Exekution zuständi-
ge Gericht hat wegen des Vollzuges der beantragten
Eintragungen das Erforderliche zu veranlassen.

(5) Die nach den Vorschriften des Allgemei-
nen Grundbuchsgesetzes 1955 zum Zwecke solcher
Eintragungen erforderlichen Erklärungen des Ver-
pflichteten werden durch den Ausspruch des die
Exekution bewilligenden Gerichtes ersetzt.

(6) Soll nebst der bücherlichen Begründung des
Rechtes die Übergabe der Liegenschaft an den be-
treibenden Gläubiger oder dessen Einführung in
den Besitz des Rechtes stattfinden, so ist zugleich
gemäß § 349 vorzugehen.

(7) (Anm.: Gegenstandslos.)

RGBl. Nr. 79/1896

Aufhebung einer Gemeinschaft und
Grenzberichtigung.

§ 351. (1) Die durch einen vollstreckbaren Ti-
tel angeordnete körperliche Teilung einer gemein-
schaftlichen unbeweglichen Sache, die in gleicher
Weise angeordnete Erbteilung oder Teilung einer
anderen Vermögensmasse und die durch einen voll-
streckbaren Titel angeordnete Berichtigung einer
streitigen Grenze sind durch einen richterlichen Be-
amten des Exekutionsgerichtes, mit entsprechender
Bedachtnahme auf die Vorschriften der §§ 841 bis
853 ABGB unter Zuziehung der Beteiligten auszu-
führen.

(2) Die im Teilungs- und Grenzberichtigungsver-
fahren ergehenden Beschlüsse des Richters können
mit Ausnahme des Beschlusses, wodurch die Tei-
lung oder der Grenzlauf endgültig bestimmt wer-
den, mittels Rekurs nicht angefochten werden.

BGBl. Nr. 150/1992

Versteigerung einer gemeinschaftlichen
Liegenschaft

§ 352. Auf die Vollstreckung des Anspruchs
der gerichtlichen Versteigerung einer gemeinschaft-
lichen Liegenschaft zum Zwecke der Auseinander-
setzung sind die Bestimmungen über die Zwangs-
versteigerung von Liegenschaften mit folgenden Ab-
weichungen sinngemäß anzuwenden:
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1. Die dem betreibenden Gläubiger oder dem Ver-
pflichteten im Verfahren eingeräumten Rechte
und aufgetragenen Pflichten treffen alle Mitei-
gentümer.

2. Die Vorlage eines Interessentenverzeichnisses
ist nicht erforderlich.

3. Die Exekutionsbewilligung ist dem Vorkaufs-
berechtigten zuzustellen; er ist zum Versteige-
rungstermin zu laden.

4. Dinglich Berechtigte sind nicht Beteiligte des
Verfahrens. Sie sind nicht einzuvernehmen,
sie sind zu Tagsatzungen nicht zu laden; Be-
schlüsse sind ihnen nicht zuzustellen.

5. Die Einstellung nach § 39 Abs. 1 Z 6 bedarf
auch der Zustimmung des Verpflichteten.

6. Hinsichtlich der Kosten des Verfahrens gilt
§ 351 Abs. 3.

BGBl. I Nr. 59/2000

Versteigerungsbedingungen
§ 352a. (1) Die betreibende Partei kann mit

dem Exekutionsantrag, die verpflichtete Partei in-
nerhalb von 14 Tagen nach Zustellung der Exeku-
tionsbewilligung von den gesetzlichen Bestimmun-
gen bei der Zwangsversteigerung abweichende Ver-
steigerungsbedingungen vorlegen. Hierüber ist ei-
ne Tagsatzung abzuhalten, zu der alle Miteigentü-
mer zu laden sind. Diese Versteigerungsbedingun-
gen hat das Gericht zu genehmigen, wenn alle übri-
gen Miteigentümer zustimmen und sie keine uner-
laubten oder ungültigen Bestimmungen enthalten.

(2) Die Rechte dinglich Berechtigter bleiben von
der Versteigerung unberührt. Diese Lasten sind
vom Ersteher ohne Anrechnung auf das Meistbot
zu übernehmen, auch wenn sie durch das Meistbot
nicht gedeckt sind. Auch ein eingetragenes Wie-
derkaufsrecht bleibt unberührt. § 1408 ABGB gilt.
Ab-weichungen hievon sind unzulässig.

(3) Das geringste Gebot ist der Schätzwert. Die
Versteigerungsbedingungen können anderes vor-
sehen, nicht jedoch weniger als drei Viertel des
Schätzwerts.

(4) Einer Schätzung bedarf es nicht, wenn sich
die Miteigentümer vor dem Schätzungstermin auf
einen Ausrufpreis einigen. Im Versteigerungsedikt

ist darauf hinzuweisen, dass keine Schätzung erfolgt
ist. Im Übrigen tritt der Ausrufpreis, soweit in ge-
setzlichen Bestimmungen auf den Schätzwert abge-
stellt wird, an dessen Stelle.

BGBl. I Nr. 59/2000

Versteigerung
§ 352b. Bei der Versteigerung gilt Folgendes:

1. Die Frist des § 169 Abs. 2 gilt nicht.

2. Der Verpflichtete ist vom Bieten nicht ausge-
schlossen.

3. Wird im Versteigerungstermin kein Bietanbot
abgegeben, so hat das Gericht eine Frist, die
mindestens vier, höchstens jedoch acht Wo-
chen betragen soll, festzulegen, innerhalb der
schriftliche Anbote an das Gericht zu richten
sind. Dies ist in der Tagsatzung bekannt zu ge-
ben und öffentlich bekannt zu machen. §§ 170
und 170b Abs. 3 sind anzuwenden.

4. Die schriftlichen Anbote dürfen den Schätzwert
um ein Viertel unterschreiten. Das schrift-
liche Anbot ist in einem verschlossenen Ku-
vert abzugeben. Dessen Inhalt ist bis zur Öff-
nung durch den Richter von der Akteneinsicht
ausgenommen. Unverzüglich nach Ablauf der
Frist, keinesfalls jedoch vor diesem Zeitpunkt,
hat der Richter in einer öffentlichen Tagsat-
zung eigenhändig sämtliche eingelangte Ku-
verts zu öffnen und den Bieter mit dem höch-
sten Anbot zum Erlag des Vadiums binnen 14
Tagen aufzufordern. Bei rechtzeitigem Erlag
des Vadiums ist diesem Bieter mit Beschluss
der Zuschlag zu erteilen.

BGBl. I Nr. 59/2000

Verteilung
§ 352c. Das Meistbot ist nach dem Ein-

vernehmen der Parteien aufzuteilen. Einigen sich
die Parteien nicht, so hat das Gericht hierüber
nach mündlicher Verhandlung durch Urteil zu ent-
scheiden. Auf das Verfahren sind die Bestimmun-
gen über das Verfahren vor den Bezirksgerichten
(§§ 431 ff ZPO) anzuwenden.

BGBl. I Nr. 59/2000
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Erwirkung von anderen Handlungen.
§ 353. (1) Wenn der Verpflichtete eine Hand-

lung vorzunehmen hat, deren Vornahme durch
einen Dritten erfolgen kann, ist der betreibende
Gläubiger auf Antrag von dem die Exekution be-
willigenden Gerichte zu ermächtigen, die Handlung
auf Kosten des Verpflichteten vornehmen zu lassen.

(2) Der betreibende Gläubiger kann zugleich be-
antragen, dem Verpflichteten die Vorauszahlung
der Kosten aufzutragen, welche durch die Vornah-
me der Handlung entstehen werden. Der diesem
Antrage stattgebende Beschluss ist in das Vermö-
gen des Verpflichteten vollstreckbar.

BGBl. Nr. 120/1980

§ 354. (1) Der Anspruch auf eine Handlung,
die durch einen Dritten nicht vorgenommen werden
kann und deren Vornahme zugleich ausschließlich
vom Willen des Verpflichteten abhängt, wird da-
durch vollstreckt, dass der Verpflichtete auf Antrag
vom Exekutionsgerichte durch Geldstrafen oder
durch Haft bis zur Gesamtdauer von sechs Monaten
zur Vornahme der Handlung angehalten wird.

(2) Die Exekution hat mit Androhung der für
den Fall der Saumsal zu verhängenden Strafe zu
beginnen; als erste Strafe darf nur eine Geldstrafe
angedroht werden. Nach fruchtlosem Ablauf der in
dieser Verfügung für die Vornahme der Handlung
gewährten Frist ist das angedrohte Zwangsmittel
auf Antrag des betreibenden Gläubigers zu vollzie-
hen und zugleich unter jeweiliger Bestimmung ei-
ner neuerlichen Frist für die geschuldete Leistung
ein stets schärferes Zwangsmittel anzudrohen. Der
Vollzug desselben erfolgt nur auf Antrag des betrei-
benden Gläubigers.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. II Z 2,
BGBl. Nr. 120/1980)

BGBl. Nr. 120/1980

Erwirkung von Duldungen und
Unterlassungen.

§ 355. (1) Die Exekution gegen den zur Un-
terlassung einer Handlung oder zur Duldung der
Vornahme einer Handlung Verpflichteten geschieht
dadurch, dass wegen eines jeden Zuwiderhandelns
nach Eintritt der Vollstreckbarkeit des Exekutions-
titels auf Antrag vom Exekutionsgericht anlässlich
der Bewilligung der Exekution eine Geldstrafe ver-
hängt wird. Wegen eines jeden weiteren Zuwider-

handelns hat das Exekutionsgericht auf Antrag ei-
ne weitere Geldstrafe oder eine Haft bis zur Ge-
samtdauer eines Jahres zu verhängen. Diese sind
nach Art und Schwere des jeweiligen Zuwiderhan-
delns, unter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des Verpflichteten und das Aus-
maß der Beteiligung an der Zu-widerhandlung aus-
zumessen.

(2) Auf Antrag des betreibenden Gläubigers kann
dem Verpflichteten vom Exekutionsgerichte die Be-
stellung einer Sicherheit für den durch ferneres
Zuwiderhandeln entstehenden Schaden aufgetragen
werden. Hiebei ist die Höhe und Art der zu lei-
stenden Sicherheit, sowie die Zeit zu bestimmen,
für welche sie zu haften hat. In Ansehung der Voll-
streckung dieses Beschlusses gelten die Bestimmun-
gen des § 353 Absatz 2.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch Art. II Z 4,
BGBl. Nr. 120/1980)

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 356. (1) Wurde im Falle des § 355 durch das
Verhalten des Verpflichteten eine dem Rechte des
betreibenden Gläubigers widerstreitende Verände-
rung herbeigeführt, so hat das Exekutionsgericht
den betreibenden Gläubiger auf Antrag zu ermäch-
tigen, den früheren Zustand auf Gefahr und Kosten
des Verpflichteten wieder herstellen zu lassen.

(2) Der Beschluss, durch den die Kosten dieser
Wiederherstellung bestimmt werden, ist in das Ver-
mögen des Verpflichteten vollstreckbar.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 357. Leistet der Verpflichtete gegen die Vor-
nahme einer Handlung, die er nach Inhalt des § 356
Absatz 1, zu dulden hat, Widerstand, so ist dem
betreibenden Gläubiger auf Antrag zum Zwecke
der Beseitigung des Widerstandes und zum Schutze
der auszuführenden Arbeit ein Vollstreckungsorgan
beizugeben.

BGBl. Nr. 222/1929

§ 358. Vor Erlassung der in den §§ 353 bis
357 angeführten gerichtlichen Entscheidungen und
Verfügungen kann, sofern nicht Gefahr am Verzuge
ist, der Verpflichtete einvernommen werden.

BGBl. Nr. 343/1989
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Geldstrafen.
§ 359. (1) Die Geldstrafe darf je Antrag 100

000 Euro nicht übersteigen.
(2) Ist die Geldstrafe zu Unrecht verhängt worden

oder wird der Antrag vor Rechtskraft des Strafbe-
schlusses zurückgezogen, so ist der erhaltene Betrag
dem Verpflichteten zurückzuzahlen. Über die Rück-
zahlungspflicht hat auf Antrag des Verpflichteten
das Exekutionsgericht durch Beschluss zu entschei-
den.

(3) Die zur Erwirkung von Handlungen, Dul-
dungen oder Unterlassungen verhängten Geldstra-
fen sind unter Vorbehalt einer Rückzahlungspflicht
nach Abs. 2 vom Exekutionsgericht dem Träger der
Sozialhilfe zu überweisen, der für den Ort zustän-
dig ist, in dem der Verpflichtete seinen gewöhnli-
chen Aufenthalt hat; falls aber der Verpflichtete im
Inland keinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, ist der
Ort maßgebend, an dem das Exekutionsgericht sei-
nen Sitz hat. Bekämpft der Verpflichtete die Exe-
kution durch einen Rechtsbehelf, bevor die Geld-
strafe dem Träger der Sozialhilfe überwiesen wor-
den ist, so ist sie erst nach rechtskräftiger Entschei-
dung über diesen Rechtsbehelf zu überweisen.

RGBl. Nr. 79/1896

Haft.
§ 360. (1) Die Haft wird durch Anhaltung

in einem hiezu bestimmten (öffentlichen) Haftlokale
vollzogen. Dieses muss von den Räumen gesondert
sein, die zum Strafvollzuge, sowie zur Anhaltung
der Personen verwendet werden, wider welche die
Untersuchungshaft verhängt ist.

(2) Die Verhaftung wird auf Grund eines vom
Exekutionsgerichte erteilten Haftbefehles, in wel-
chem insbesondere der Grund der Verhaftung zu
bezeichnen ist, durch das Vollstreckungsorgan vor-
genommen. Der Haftbefehl muss dem Verpflichte-
ten bei der Verhaftung zugestellt werden.

BGBl. Nr. 120/1980

§ 361. Die Haft darf nur verhängt werden, wenn
der maßgebliche Sachverhalt bewiesen ist (§ 55
Abs. 2); sie darf in jeder einzelnen Strafverfügung
nicht für länger als für die Dauer von zwei Monaten
verhängt werden. Nach Ablauf der in der Strafver-
fügung angegebenen Haftzeit ist der Verpflichtete
von amtswegen aus der Haft zu entlassen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 362. (1) Von der Verhängung der Haft ge-
gen eine in einem öffentlichen Amte oder Dienste
stehende Person oder gegen den Bediensteten ei-
ner dem öffentlichen Verkehre dienenden Unterneh-
mung ist dem unmittelbar Vorgesetzten dieser Per-
son oder der vorgesetzten Dienstbehörde gleichzei-
tig mit der Verhaftung Anzeige zu machen.

(2) Muss zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit
oder anderer öffentlicher Interessen eine Stellvertre-
tung während der Anhaltung eintreten, so darf die
Verhaftung erst dann erfolgen, wenn für die Stell-
vertretung Vorsorge getroffen ist. Das hiezu Erfor-
derliche ist von dem Vorgesetzten des Verpflichte-
ten ohne Verzug nach empfangener Verständigung
von dem Haftbeschlusse zu verfügen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 364. (1) Gegen einen Schiffer, gegen Personen
der Schiffsmannschaft und gegen alle übrigen auf ei-
nem Seeschiffe angestellten Personen kann die Haft
nicht vollzogen werden, wenn dieses Schiff zum Ab-
gehen fertig (segelfertig) ist und für die zur Schiffs-
mannschaft gehörige oder sonst auf dem Seeschiffe
angestellte Person nicht unverzüglich ein tauglicher
Ersatzmann beschafft werden kann.

(2) Werden verhaftete Personen zu einem mobili-
sirten Truppenteile oder auf ein in den Kriegsdienst
gestelltes Fahrzeug einberufen, so ist die Haft für
die Dauer dieser Verwendung zu unterbrechen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 365. Die Haft kann nicht vollzogen werden,
so lange durch sie die Gesundheit des Verpflichte-
ten einer nahen und erheblichen Gefahr ausgesetzt
würde. Sie ist von amtswegen aufzuheben, wenn
sich nach ihrem Beginne solche Gefahren einstel-
len.

BGBl. Nr. 628/1991

§ 366. Der Vollzug der Haft ist nicht vom Erlag
eines Kostenvorschusses abhängig zu machen.

RGBl. Nr. 79/1896

Abgabe einer Willenserklärung.
§ 367. (1) Wenn der Verpflichtete nach Inhalt

des Exekutionstitels eine Willenserklärung abzuge-
ben hat, gilt diese Erklärung als abgegeben, sobald
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das Urteil die Rechtskraft erlangt hat oder ein an-
derer Exekutionstitel gleichen Inhaltes zum Antra-
ge auf Exekutionsbewilligung berechtigt.

(2) Insoferne die Verpflichtung zur Abgabe der
Willenserklärung von einer Gegenleistung abhängig
ist, tritt die im Absatze 1 bezeichnete Rechtsfolge
erst mit Bewirkung der Gegenleistung seitens des
betreibenden Gläubigers ein.

RGBl. Nr. 79/1896

Interesse.
§ 368. (1) Durch die Bestimmungen dieses

Abschnittes wird der Anspruch des betreibenden
Gläubigers auf Leistung des Interesses wegen Nicht-
erfüllung der dem Verpflichteten obliegenden Ver-
bindlichkeit oder auf Ersatz des dadurch verursach-
ten Schadens nicht berührt.

(2) Diese Ansprüche können jederzeit unter Ver-
zicht auf die Fortsetzung des eingeleiteten Exekuti-
onsverfahrens oder nach fruchtloser Durchführung
desselben, nach Wahl des betreibenden Gläubigers
bei dem sonst hiefür zuständigen Gerichte oder bei
dem Exekutionsgerichte mittels Klage geltend ge-
macht werden.

RGBl. Nr. 79/1896

Kosten der Exekution.
§ 369. (1) Die Bewilligung der Exekution

zum Zwecke der Verwirklichung von Ansprüchen
auf Herausgabe oder Überlassung von Sachen, auf
Handlungen oder Unterlassungen, schließt die Be-
willigung der Exekution zu Gunsten der dem be-
treibenden Gläubiger durch das Exekutionsverfah-
ren erwachsenden Kosten in sich.

(2) Der betreibende Gläubiger hat das zur
Deckung der Kosten zu verwendende Vermögen
des Verpflichteten sowie die deshalb anzuwenden-
den Exekutionsmittel im Sinne des § 54 schon in
dem ersten Antrage auf Exekutionsbewilligung zu
bezeichnen.

BGBl. Nr. 519/1995

Zweiter Teil.
Sicherung.

Erster Abschnitt.
Exekutionshandlungen zur Sicherung
von Geldforderungen (Exekution zur

Sicherstellung.)

§ 370. Zur Sicherung von Geldforderungen kann
auf Grund der von inländischen Zivilgerichten in
nicht streitigen Rechtsangelegenheiten erlassenen,
einstweilen noch nicht vollziehbaren Verfügungen,
sowie auf Grund von Endurteilen und Zahlungs-
aufträgen inländischer Zivilgerichte schon vor Ein-
tritt ihrer Rechtskraft oder vor Ablauf der für die
Leistung bestimmten Frist auf Antrag die Vornah-
me von Exekutionshandlungen bewilligt werden,
wenn dem Gerichte glaubhaft gemacht wird, dass
ohne diese die Einbringung der gerichtlich zuer-
kannten Geldforderung vereitelt oder erheblich er-
schwert werden würde oder dass zum Zweck ihrer
Einbringung das Urteil in Staaten vollstreckt wer-
den müsste, die weder das Übereinkommen vom 27.
September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen noch das Übereinkom-
men vom 16. September 1988 über die gerichtli-
che Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtli-
cher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
ratifiziert haben.

BGBl. I Nr. 140/1997

§ 371. Selbst ohne solche Bescheinigung ist
die Vornahme von Exekutionshandlungen zur Si-
cherung von Geldforderungen auf Antrag zu bewil-
ligen:

1. auf Grund der infolge Anerkenntnis ergange-
nen Endurteile erster Instanz (§ 395 der Zi-
vilprozessordnung), wenn wider diese Urteile
Berufung erhoben wurde, auf Grund der nach
den §§ 396, 442 der Zivilprozessordnung ge-
fällten Versäumnisurteile, wenn gegen sie Wi-
derspruch nach den §§ 397a, 398, 442a ZPO
erhoben wurde, auf Grund eines in zweiter
Instanz bestätigten Urteils, wenn wider das
Urteil des Berufungsgerichts Revision erhoben
wurde oder wenn wider ein Urteil zweiter In-
stanz ein Antrag verbunden mit einer ordent-
lichen Revision nach § 508 Abs. 1 ZPO gestellt
wurde.
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2. auf Grund der im § 1 Z. 2 angeführten Zah-
lungsaufträge (Zahlungsbefehle);

3. auf Grund der im Mahnverfahren ergangenen
bedingten Zahlungsbefehle, wenn der Beklagte
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur
Erhebung des Einspruchs beantragt hat;

4. auf Grund von strafgerichtlichen Entscheidun-
gen über privatrechtliche Ansprüche, wenn die
Wiederaufnahme des Strafverfahrens bewilligt
wurde.

BGBl. Nr. 183/1925

§ 371a. Auf Grund von Endurteilen erster oder
zweiter Instanz, wider die Berufung oder Revisi-
on erhoben wurde, sind Exekutionshandlungen zur
Sicherung von Geldforderungen ohne die im § 370
geforderte Bescheinigung auch dann zulässig, wenn
der betreibende Gläubiger eine vom Gerichte nach
freiem Ermessen zu bestimmende Sicherheit für den
dem Verpflichteten durch die Exekutionshandlun-
gen drohenden Schaden (§ 376 Absatz 2) leistet.
Vor Nachweis des gerichtlichen Erlages der zu lei-
stenden Sicherheit darf mit dem Vollzuge der Exe-
kutionshandlungen nicht begonnen werden.

BGBl. Nr. 628/1991

§ 372. Zur Sicherung noch nicht fälliger Un-
terhaltsansprüche und noch nicht fälliger Geldren-
ten wegen Tötung, Verletzung des Körpers oder der
Gesundheit kann, soweit § 291c Abs. 1 nicht anzu-
wenden ist, zugleich mit der Exekution zur Herein-
bringung fälliger Beträge Exekution zur Sicherung
der innerhalb eines Jahres fällig werdenden Beträge
begehrt werden.

BGBl. Nr. 135/1983

§ 373. Exekutionshandlungen zur Sicherung
von Geldforderungen sind auf Grund eines Ver-
säumungsurteils, gegen das Widerspruch nach den
§§ 397a, 398, 442a ZPO erhoben worden ist, auch
dann zu bewilligen, wenn das Versäumungsurteil
zwar infolge des Widerspruchs aufgehoben, aber die
Geldforderung dem Gläubiger noch nicht aberkannt
oder deren Erlöschung noch nicht festgestellt wor-
den ist.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 374. (1) Zur Sicherung von Geldforderun-
gen kann nur die Pfändung von Gegenständen des
beweglichen Vermögens, die bücherliche Vormer-
kung des Pfandrechtes auf Liegenschaften oder dar-
an haftenden Rechten, die Zwangsverwaltung oder,
wenn eine Forderung des Verpflichteten gepfändet
wurde und mit der Verzögerung ihrer Geltendma-
chung eine Gefährdung ihrer Einbringlichkeit oder
der Verlust von Regressrechten gegen dritte Perso-
nen verbunden wäre, die Überweisung der gepfän-
deten Forderung zur Einziehung bewilligt werden.

(2) Sofern es zur Beschaffung hinreichender Si-
cherung notwendig erscheint, können gleichzei-
tig mehrere dieser Exekutionshandlungen bewilligt
werden.

(3) Die Beträge, welche bei der Zwangsverwal-
tung auf die zu sichernde Forderung entfallen oder
im Wege der Einziehung der gepfändeten Forderung
eingehen, sind insolange in gerichtlicher Verwah-
rung zu behalten, als nicht die Vollstreckbarkeit der
Forderung oder der einzelnen Unterhaltsraten ein-
getreten ist oder die behufs Sicherung bewilligten
Exekutionshandlungen aufgehoben worden sind.

BGBl. Nr. 519/1995

§ 375. (1) Zur Bewilligung von Exekutionshand-
lungen ist in den Fällen der §§ 370, 371 Z 1 bis 3,
371a und 372 das Prozessgericht erster Instanz oder
das Gericht, bei dem die Rechtsangelegenheit der
freiwilligen Gerichtsbarkeit in erster Instanz anhän-
gig war, im Fall des § 371 Z 4 das Exekutionsgericht
zuständig. In den Fällen der §§ 370, 371 Z. 1 bis 3,
371a und 372 kann um die Bewilligung von Exeku-
tionshandlungen auch beim Exekutionsgericht an-
gesucht werden, wenn dem Antrag eine Ausferti-
gung der Entscheidung oder der Verfügung und eine
Amtsbestätigung über die Erhebung der Berufung,
der Revision oder des Widerspruchs (§ 371 Z. 1,
§ 371a) oder über die Anbringung des Wiederein-
setzungsantrags (§ 371 Z. 3) angeschlossen ist.

(2) In dem bewilligenden Beschlusse ist der zu
sichernde Betrag sammt Nebengebüren und durch
Hinweisung auf den Umstand, von welchem der
Eintritt der Vollstreckbarkeit des Anspruches ab-
hängt, der Zeitraum anzugeben, für dessen Dauer
die Sicherung gewährt wird. §§ 54b bis 54f sind
nicht anzuwenden.

BGBl. Nr. 135/1983
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§ 376. (1) Die Vollziehung der bewilligten Exe-
kutionshandlungen hat auf Antrag zu unterbleiben
und die bereits vollzogenen Exekutionshandlungen
sind aufzuheben:

1. wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Geld-
forderung, zu deren Gunsten eine Exekutions-
handlung bewilligt wurde, schon zur Zeit die-
ser Bewilligung berichtigt oder hinlänglich si-
chergestellt war;

2. wenn glaubhaft gemacht wird, dass diese For-
derung derzeit berichtigt oder hinlänglich si-
chergestellt ist, insbesondere wenn der Ver-
pflichtete den Betrag der zu sichernden For-
derung sammt Nebengebüren in barem Gel-
de oder in Wertpapieren zu Gerichtshanden
erlegt; bei verzinslichen Forderungen müssen
auch die Zinsen für die ganze Zeit der bewil-
ligten Sicherung erlegt werden;

3. wenn die Geldforderung, zu Gunsten de-
ren die Exekutionshandlung bewilligt wurde,
dem Gläubiger rechtskräftig aberkannt oder
wenn deren Erlöschung rechtskräftig festge-
stellt wird;

4. wenn im Falle des § 371 Z. 3 dem Wiedereinset-
zungsgesuche rechtskräftig stattgegeben wird.

(2) In den unter Z. 1, 3 und 4 bezeichneten Fäl-
len hat der betreibende Gläubiger alle durch die
Bewilligung, den Vollzug und die Wiederaufhebung
der Exekutionshandlungen entstandenen Kosten zu
tragen und den dem Verpflichteten verursachten
Schaden zu ersetzen. Ist die Exekution auf Grund
eines Versäumungsurteils, gegen das Widerspruch
erhoben ist, bewilligt worden, so tritt die Scha-
denersatzpflicht nicht ein, wenn dem betreibenden
Gläubiger bei der Einleitung und der Fortsetzung
der Exekution keine grobe Fahrlässigkeit zur Last
fällt.

BGBl. Nr. 183/1925

§ 377. (1) Wenn der Verpflichtete zu beschei-
nigen vermag, dass zur Sicherung einer Geldforde-
rung Exekutionshandlungen in weiterem Umfange
bewilligt oder vollzogen wurden, als zur vollstän-
digen Sicherstellung der Forderung sammt Neben-
gebüren notwendig ist, so hat das Gericht auf sei-
nen Antrag eine verhältnismäßige Einschränkung
der Exekutionshandlungen anzuordnen.

(2) Nach Ablauf des Zeitraumes, für dessen Dau-
er die Sicherung gewährt wurde, sind die vollzo-
genen Exekutionshandlungen auf Antrag des Ver-
pflichteten aufzuheben, falls die Vollstreckbarkeit
der sichergestellten Geldforderung bis dahin noch
nicht eingetreten ist.

(3) Der Antrag auf Unterlassung des Vollzuges
bewilligter Exekutionshandlungen oder auf Aufhe-
bung oder Einschränkung derselben ist bei dem Ge-
richte, das gemäß § 375 zur Bewilligung berufen
war, oder bei dem Exekutionsgerichte anzubringen,
je nachdem der Antrag vor oder nach Beginn des
Vollzuges der Exekutionshandlungen (§ 33) gestellt
wird. Der Entscheidung über diese Anträge hat
eine Einvernehmung des betreibenden Gläubigers
vorauszugehen.

(4) Eine zur Deckung der Schadenersatzansprü-
che des Verpflichteten von dem betreibenden Gläu-
biger erlegte Sicherheit (§ 371a) darf diesem erst
nach Ablauf von 14 Tagen seit Eintritt der Rechts-
kraft des Beschlusses ausgefolgt werden, womit dem
Antrage auf Unterlassung des Vollzuges bewilligter
Exekutionshandlungen oder auf deren Aufhebung
aus den im § 376 Abs. 1 Z. 1 bis 3, bezeichneten
Gründen stattgegeben wurde.

RGBl. Nr. 79/1896

Zweiter Abschnitt.
Einstweilige Verfügungen.

Zulässigkeit.
§ 378. (1) Sowohl vor Einleitung eines Rechts-

streites als während desselben und während des
Exekutionsverfahrens kann das Gericht zur Siche-
rung des Rechtes einer Partei auf Antrag einstwei-
lige Verfügungen treffen.

(2) Die Zulässigkeit einstweiliger Verfügungen
wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass der An-
spruch der antragstellenden Partei (gefährdete Par-
tei) ein betagter oder bedingter ist.

BGBl. Nr. 519/1995

1. Zur Sicherung von Geldforderungen.
§ 379. (1) Zur Sicherung von Geldforderun-

gen sind einstweilige Verfügungen unstatthaft, so-
weit die Partei zu gleichem Zwecke die Vornahme
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von Exekutionshandlungen auf das Vermögen des
Gegners erwirken kann (§ 370 ff.).

(2) Sonst können zur Sicherung von Geldforde-
rungen einstweilige Verfügungen getroffen werden:

1. wenn wahrscheinlich ist, dass ohne sie der Geg-
ner der gefährdeten Partei durch Beschädigen,
Zerstören, Verheimlichen oder Verbringen von
Vermögensstücken, durch Veräußerung oder
andere Verfügungen über Gegenstände sei-
nes Vermögens, insbesondere durch darüber
mit dritten Personen getroffene Vereinbarun-
gen die Hereinbringung der Geldforderung ver-
eiteln oder erheblich erschweren würde;

2. wenn das Urteil in Staaten vollstreckt werden
müsste, die weder das Übereinkommen vom
27. September 1968 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen
noch das Übereinkommen vom 16. September
1988 über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen ratifiziert haben.

(3) Zur Sicherung von Geldforderungen kann an-
geordnet werden:

1. die Verwahrung und Verwaltung von bewegli-
chen körperlichen Sachen des Gegners der ge-
fährdeten Partei (§ 259 ff.), einschließlich der
Hinterlegung von Geld;

2. das gerichtliche Verbot der Veräußerung oder
Verpfändung beweglicher körperlicher Sachen
mit der Wirkung, dass eine verbotswidrige
Veräußerung oder Verpfändung ungültig ist,
dafern nicht der Erwerber infolge sinngemäßer
Anwendung der §§ 367 und 456 ABGB. oder
durch die Vorschriften der Artikel 306 und 307
des Handelsgesetzbuches geschützt ist;

3. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner
der gefährdeten Partei an eine dritte Person ei-
ne Geldforderung oder einen Anspruch auf Lei-
stung oder Herausgabe von anderen Sachen zu
stellen hat. Dieses Verbot wird dadurch voll-
zogen, dass dem Gegner der gefährdeten Partei
jede Verfügung über den Anspruch und insbe-
sondere dessen Einziehung untersagt und an
den Dritten der Befehl gerichtet wird, bis auf

weitere gerichtliche Anordnung das dem Geg-
ner der gefährdeten Partei Geschuldete nicht
zu zahlen und die diesem gebürenden Sachen
weder auszufolgen noch sonst in Ansehung ih-
rer etwas zu unternehmen, was die Exekutions-
führung auf die Geldforderung oder auf die ge-
schuldeten oder herauszugebenden Sachen ver-
eiteln oder erheblich erschweren könnte.

4. die Verwaltung von Liegenschaften des Geg-
ners der gefährdeten Partei;

5. das Verbot der Veräußerung und Belastung von
Liegenschaften oder bücherlichen Rechten des
Gegners der gefährdeten Partei.

(4) Die Pfändung von Sachen des Gegners der
gefährdeten Partei darf nicht angeordnet werden.

(5) Zur Sicherung von Forderungen gegen einen
Erben können bei Vorhandensein der in Abs. 2 an-
gegebenen Voraussetzungen zu Gunsten der Gläu-
biger des Erben in Ansehung des ihm angefallenen
Erbgutes vor der Einantwortung einstweilige Ver-
fügungen getroffen werden. Je nach dem zu errei-
chenden Zweck können mit der einstweiligen Verfü-
gung die notwendigen Sicherungsmittel (§§ 379 und
382) angeordnet werden.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 380. Soweit Ansprüche und Rechte der Exeku-
tion entzogen sind, können sie durch ein gerichtli-
ches Verbot oder durch eine andere einstweilige, zur
Sicherung einer Geldforderung angeordnete Verfü-
gung nicht getroffen werden.

BGBl. Nr. 519/1995

2. Zur Sicherung anderer Ansprüche.
§ 381. Zur Sicherung anderer Ansprüche kön-

nen einstweilige Verfügungen getroffen werden:

1. wenn zu besorgen ist, dass sonst die gerichtli-
che Verfolgung oder Verwirklichung des fragli-
chen Anspruches, insbesondere durch eine Ver-
änderung des bestehenden Zustandes, vereitelt
oder erheblich erschwert werden würde; als sol-
che Erschwerung ist es anzusehen, wenn das
Urteil in Staaten vollstreckt werden müsste,
die weder das Übereinkommen vom 27. Sep-
tember 1968 über die gerichtliche Zuständig-
keit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen noch



INHALTSVERZEICHNIS 110

das Übereinkommen vom 16. September 1988
über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in
Zivil- und Handelssachen ratifiziert haben;

2. wenn derartige Verfügungen zur Verhütung
drohender Gewalt oder zur Abwendung eines
drohenden unwiederbringlichen Schadens nö-
tig erscheinen.

BGBl. Nr. 759/1996

§ 382. (1) Sicherungsmittel, die das Gericht je
nach Beschaffenheit des im einzelnen Falle zu errei-
chenden Zweckes auf Antrag anordnen kann, sind
insbesondere:

1. die gerichtliche Hinterlegung der beweglichen,
in der Gewahrsame des Gegners der gefährde-
ten Partei befindlichen Sachen, auf deren Her-
ausgabe oder Leistung der von letzterer be-
hauptete oder ihr bereits zuerkannte Anspruch
gerichtet ist, oder wenn sich die Sachen zum
gerichtlichen Erlage nicht eignen sollten, die
Anordnung einer Verwahrung im Sinne des
§ 259;

2. die Verwaltung der in Z. 1 bezeichneten be-
weglichen Sachen oder derjenigen unbewegli-
chen Sachen oder Rechte, auf welche sich der
von der gefährdeten Partei behauptete oder ihr
bereits zuerkannte Anspruch bezieht;

3. die Ermächtigung der gefährdeten Partei, in
ihrer Gewahrsame befindliche Sachen des Geg-
ners, auf welche sich ein von ihr behaupteter
oder ihr bereits zuerkannter Anspruch bezieht,
bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die-
sen Anspruch zurückbehalten zu dürfen;

4. das an den Gegner der gefährdeten Partei ge-
richtete Gebot, einzelne Handlungen vorzu-
nehmen, die zur Erhaltung der in Z. 1 und 2
bezeichneten Sachen oder zur Erhaltung des
gegenwärtigen Zustandes notwendig erschei-
nen;

5. das an den Gegner der gefährdeten Partei ge-
richtete Verbot einzelner nachteiliger Handlun-
gen oder der Vornahme bestimmter oder aller
Veränderungen an den in Z. 1 und 2 bezeich-
neten Sachen;

6. das gerichtliche Verbot der Veräußerung, Be-
lastung oder Verpfändung von Liegenschaften
oder Rechten, die in einem öffentlichen Buche
eingetragen sind und auf welche sich der von
der gefährdeten Partei behauptete oder ihr be-
reits zuerkannte Anspruch bezieht;

7. das gerichtliche Drittverbot, wenn der Gegner
der gefährdeten Partei an eine dritte Person
einen Anspruch auf Leistung oder Herausgabe
von Sachen zu stellen hat, auf welche sich der
von der gefährdeten Partei behauptete oder ihr
bereits zuerkannte Anspruch bezieht. Dieses
Verbot wird dadurch vollzogen, dass dem Geg-
ner der gefährdeten Partei jede Verfügung über
seinen Anspruch wider den Dritten und insbe-
sondere die Empfangnahme jener Sachen un-
tersagt und an den Dritten der Befehl gerichtet
wird, bis auf weitere gerichtliche Anordnung
die dem Gegner der gefährdeten Partei gebü-
renden Sachen weder auszufolgen noch sonst
in Ansehung ihrer etwas zu unternehmen, was
die Exekutionsführung darauf vereiteln oder
erheblich erschweren könnte;

8. (a) die Bestimmung eines einstweilen von ei-
nem Ehegatten oder einem geschiedenen
Ehegatten dem anderen oder von einem
Elternteil seinem Kind zu leistenden Un-
terhalts, jeweils im Zusammenhang mit
einem Verfahren auf Leistung des Unter-
halts; handelt es sich um die Unterhalts-
pflicht des Vaters eines unehelichen Kin-
des, so gilt dies nur, wenn die Vaterschaft
festgestellt ist; im Fall des Unterhalts des
Ehegatten oder eines ehelichen Kindes ge-
nügt der Zusammenhang mit einem Ver-
fahren auf Scheidung, Aufhebung oder
Nichtigerklärung der Ehe;

(b) (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 759/1996)

(c) die einstweilige Regelung der Benützung
oder die einstweilige Sicherung ehelichen
Gebrauchsvermögens und ehelicher Er-
sparnisse im Zusammenhang mit einem
Verfahren auf Aufteilung dieses Vermö-
gens oder im Zusammenhang mit ei-
nem Verfahren auf Scheidung, Aufhebung
oder Nichtigerklärung der Ehe.
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(2) (Anm.: aufgehoben durch
BGBl. Nr. 759/1996)

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 382a. (1) Ein Antrag eines Minderjährigen auf
Gewährung vorläufigen Unterhalts durch einen El-
ternteil, in dessen Haushalt der Minderjährige nicht
betreut wird, ist zu bewilligen, wenn der Elternteil
dem Kind nicht bereits aus einem vollstreckbaren
Unterhaltstitel zu Unterhalt verpflichtet ist und ein
Verfahren zur Bemessung des Unterhalts des Min-
derjährigen gegen den Elternteil anhängig ist oder
zugleich anhängig gemacht wird.

(2) Vorläufiger Unterhalt gemäß Abs. 1 kann
höchstens bis zum Grundbetrag der Familienbeihil-
fe nach dem Familienlastenausgleichsgesetz bewil-
ligt werden.

(3) Großeltern können nach Abs. 1 nicht zu vor-
läufigem Unterhalt verpflichtet werden, der Vater
eines unehelichen Minderjährigen nur, wenn seine
Vaterschaft festgestellt ist.

(4) Das Vorbringen des Minderjährigen ist für
bescheinigt zu halten, soweit sich aus den Pfleg-
schaftsakten, die ihn betreffen, nichts anderes er-
gibt. Über den Antrag ist ohne Anhörung des El-
ternteils unverzüglich zu entscheiden.

(5) Die Möglichkeit der Anordnung einer einst-
weiligen Verfügung nach § 382 Abs. 1 Z 8 lit. a
bleibt unberührt.

BGBl. Nr. 759/1996

Schutz vor Gewalt in der Familie
§ 382b. (1) Das Gericht hat einer Person, die

einem nahen Angehörigen durch einen körperlichen
Angriff, eine Drohung mit einem solchen oder ein
die psychische Gesundheit erheblich beeinträchti-
gendes Verhalten das weitere Zusammenleben un-
zumutbar macht, auf dessen Antrag

1. das Verlassen der Wohnung und deren unmit-
telbarer Umgebung aufzutragen und

2. die Rückkehr in die Wohnung und deren un-
mittelbare Umgebung zu verbieten, wenn die
Wohnung der Befriedigung des dringenden
Wohnbedürfnisses des Antragstellers dient.

(2) Das Gericht hat einer Person, die einem nahen
Angehörigen durch einen körperlichen Angriff, eine
Drohung mit einem solchen oder ein die psychische

Gesundheit erheblich beeinträchtigendes Verhalten
das weitere Zusammentreffen unzumutbar macht,
auf dessen Antrag

1. den Aufenthalt an bestimmt zu bezeichnenden
Orten zu verbieten und

2. aufzutragen, das Zusammentreffen sowie die
Kontaktaufnahme mit dem Antragsteller zu
vermeiden, soweit dem nicht schwerwiegende
Interessen des Antragsgegners zuwiderlaufen.

(3) Nahe Angehörige im Sinn der Abs. 1 und 2 sind:

1. (a) Ehegatten und Lebensgefährten,

(b) Geschwister und Verwandte in gerader Li-
nie, einschließlich der Wahl- und Pflege-
kinder sowie der Wahl- und Pflegeeltern,

(c) die Ehegatten und Lebensgefährten der
unter lit. b genannten Personen,

2. (a) Verwandte in gerader Linie, einschließ-
lich der Wahl- und Pflegekinder und der
Wahl- und Pflegeeltern, des Ehegatten
oder Lebensgefährten, sowie

(b) Geschwister des Ehegatten oder Lebens-
gefährten, wenn sie mit dem Antragsgeg-
ner in häuslicher Gemeinschaft leben oder
innerhalb der letzten drei Monate vor An-
tragstellung gelebt haben.

(4) Eine einstweilige Verfügung nach Abs. 1 oder
2 kann unabhängig vom Fortbestehen der häus-
lichen Gemeinschaft der Parteien und auch oh-
ne Zusammenhang mit einem Verfahren auf Schei-
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe,
einem Verfahren über die Aufteilung des ehelichen
Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnis-
se oder einem Verfahren zur Klärung der Benüt-
zungsberechtigung an der Wohnung erlassen wer-
den, doch darf, solange ein solches Verfahren nicht
anhängig ist, die Zeit, für die eine derartige Verfü-
gung getroffen wird, insgesamt drei Monate nicht
übersteigen.

BGBl. I Nr. 146/1999

Verfahren und Anordnung
§ 382c. (1) Von der Anhörung des Antrags-

gegners vor Erlassung der einstweiligen Verfügung
nach § 382b Abs. 1 ist insbesondere abzusehen,
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wenn eine weitere Gefährdung durch den Antrags-
gegner unmittelbar droht. Dies kann sich vor al-
lem aus einem Bericht der Sicherheitsbehörde erge-
ben, den das Gericht von Amts wegen beizuschaffen
hat; die Sicherheitsbehörden sind verpflichtet, sol-
che Berichte den Gerichten unverzüglich zu über-
senden. Wird jedoch der Antrag ohne unnöti-
gen Aufschub nach einem Betretungsverbot gestellt
(§ 38a Abs. 7 SPG), ist dieser dem Antragsgegner
unverzüglich zuzustellen.

(2) Der Auftrag zum Verlassen der Wohnung ist,
wenn der Antragsteller nichts anderes beantragt,
dem Antragsgegner durch das Vollstreckungsorgan
beim Vollzug zuzustellen. Dieser Zeitpunkt ist dem
Antragsteller mitzuteilen.

(3) Vom Inhalt des Beschlusses, mit dem über
einen Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Ver-
fügung nach § 382b entschieden wird, und von ei-
nem Beschluss, mit dem die einstweilige Verfügung
aufgehoben wird, sind auch

1. im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundespo-
lizeidirektion diese, sonst die örtlich zuständi-
ge Bezirksverwaltungsbehörde als Sicherheits-
behörde,

2. ist eine der Parteien minderjährig, auch der
örtlich zuständige Jugendwohlfahrtsträger un-
verzüglich zu verständigen.

(4) Hat der Antragsgegner gegenüber Organen
des öffentlichen Sicherheitsdienstes aus Anlass einer
Wegweisung nach § 38a Abs. 3 SPG eine Abgabe-
stelle bekanntgegeben, so gilt diese als Abgabestelle
für das gerichtliche Verfahren. Hat der Antragsgeg-
ner eine solche Bekanntgabe trotz Hinweises auf die
Rechtsfolgen unterlassen, so können die Zustellun-
gen im Verfahren über die einstweilige Verfügung
durch Hinterlegung so lange ohne vorausgehenden
Zustellversuch vorgenommen werden (§§ 8 und 23
Zustellgesetz), bis dem Gericht eine Abgabestelle
bekanntgegeben wird.

BGBl. Nr. 759/1996

Vollzug
§ 382d. (1) Einstweilige Verfügungen nach

§ 382b Abs. 1 sind sofort von Amts wegen oder auf
Antrag zu vollziehen.

(2) Das Vollstreckungsorgan hat den Antragsgeg-
ner aus der Wohnung zu weisen und ihm alle Schlüs-
sel zur Wohnung abzunehmen und bei Gericht zu

erlegen. Es hat dem Antragsgegner Gelegenheit
zur Mitnahme seiner persönlichen Wertsachen und
Dokumente sowie jener Sachen zu gewähren, die
seinem alleinigen persönlichen Gebrauch oder der
Ausübung seines Berufs dienen.

(3) Ist der Antragsgegner beim Vollzug nicht an-
wesend, so hat ihm das Vollstreckungsorgan auf
seinen Antrag binnen zweier Tage Gelegenheit zu
geben, seine Sachen im Sinn des Abs. 2 aus der
Wohnung abzuholen. Auf dieses Recht ist der An-
tragsgegner vom Vollstreckungsorgan durch Hinter-
lassung einer Nachricht an der Wohnungstüre hin-
zuweisen.

(4) Das Gericht kann auch die Sicherheitsbehör-
den mit dem Vollzug einer einstweiligen Verfügung
nach § 382b Abs. 1 durch die ihnen zur Verfügung
stehenden Organe des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes beauftragen. In diesem Fall sind diese Organe
als Vollstreckungsorgane jeweils auf Ersuchen des
Antragstellers verpflichtet, den einer einstweiligen
Verfügung nach § 382b Abs. 1 entsprechenden Zu-
stand durch unmittelbare Befehls- und Zwangsge-
walt herzustellen und dem Gericht, das die einst-
weilige Verfügung erlassen hat, darüber zu berich-
ten.

BGBl. I Nr. 125/1999

Sicherung des dringenden
Wohnbedürfnisses eines Ehegatten

§ 382e. (1) Der Anspruch eines Ehegatten auf
Befriedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses
sowie die ihm auf Grund einer Verletzung dieses
Anspruchs zustehenden, nicht in Geld bestehenden
Forderungen können insbesondere durch die Siche-
rungsmittel nach § 382 Abs. 1 Z 4 bis 7 gesichert
werden.

(2) Ist zwischen den Parteien ein Verfahren auf
Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der
Ehe anhängig, so kann die einstweilige Verfügung
nach Abs. 1 erlassen werden, auch wenn die in § 381
bezeichneten Voraussetzungen nicht zutreffen.

(3) Von der Anhörung des Antragsgegners vor
Erlassung der einstweiligen Verfügung ist insbeson-
dere abzusehen, wenn zu besorgen ist, dass da-
durch der Zweck der einstweiligen Verfügung ver-
eitelt würde.

(4) Die Zeit, für die die einstweilige Verfügung
getroffen wird, darf über den Zeitpunkt nicht hin-
ausgehen, ab dem ein die Ehewohnung betreffender
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Anspruch im Zusammenhang mit einem Verfahren
auf Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung
der Ehe nicht mehr geltend gemacht werden kann
oder ein Verfahren darüber rechtskräftig beendet
ist.

BGBl. Nr. 96/1990

§ 383. (1) Die im § 382 Abs. 1 Z. 2 be-
zeichnete Verwaltung ist in Ansehung von Liegen-
schaften unter entsprechender Anwendung der über
die Zwangsverwaltung von Liegenschaften erlasse-
nen Vorschriften, in allen übrigen Fällen aber nach
§§ 334 bis 339 und 341 bis 344 oder in sinngemäßer
Anwendung dieser Bestimmungen durchzuführen.
Die zu verwahrenden oder verwaltenden bewegli-
chen Sachen sind durch das Vollstreckungsorgan
dem Gegner der gefährdeten Partei wegzunehmen
und dem Verwahrer oder Verwalter zu übergeben.

(2) Die Ertragsüberschüsse, die sich nach Bestrei-
tung aller aus den Erträgnissen zu berichtigenden
Kosten und Auslagen ergeben, sind, soweit nicht
Rechte dritter Personen entgegenstehen, dem Geg-
ner der gefährdeten Partei auszufolgen, bei Bestrit-
tenheit des Eigentums an der Sache aber gerichtlich
zu erlegen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 384. (1) Wenn dem Gegner der gefährde-
ten Partei die Vornahme oder die Unterlassung
bestimmter Handlungen und Veränderungen zur
Pflicht gemacht wurde, haben behufs Durchführung
dieser gerichtlichen Verfügungen die Vorschriften
der §§ 353 bis 358 entsprechend Anwendung zu fin-
den.

(2) Die Untersagung der Veräußerung, Belastung
oder Verpfändung von Liegenschaften und bücher-
lichen Rechten ist von amtswegen in dem öffentli-
chen Buche, in welchem die Liegenschaft oder das
fragliche Recht eingetragen ist, anzumerken.

(3) Durch Eintragungen, welche nach Vollzug
dieser Anmerkung auf Grund einer vom Gegner
der gefährdeten Partei dem Verbote zuwider vor-
genommenen freiwilligen Verfügung erfolgen, wird
der gefährdeten Partei gegenüber nur für den Fall
ein Recht bewirkt, als die von ihr geltend gemach-
te Geldforderung oder der von ihr auf die Liegen-
schaft oder das bücherliche Recht erhobene An-
spruch rechtskräftig abgewiesen wird.

BGBl. I Nr. 59/2000

§ 385. (1) Das im § 382 Abs. 1 Z. 7 bezeichnete
Verbot erlangt dem Inhaber der Sachen gegenüber
erst mit der Zustellung an ihn Wirksamkeit.

(2) Er haftet von da an für allen durch die Nicht-
befolgung des gerichtlichen Verbotes entstandenen
Schaden, kann sich jedoch von dieser Haftung durch
gerichtlichen Erlag der durch das Verbot betroffe-
nen Sachen oder durch deren Übergabe an einen auf
seinen Antrag vom Gerichte zu bestellenden Ver-
wahrer oder Verwalter befreien.

(3) Diese Bestimmungen gelten in gleicher Weise
für den Drittschuldner oder den Inhaber der Sa-
chen, wenn das gerichtliche Verbot gemäß § 379
Abs. 3 Z. 3 erlassen wurde.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 386. (1) Zum Zwecke der Sicherung der Per-
son des Gegners der gefährdeten Partei darf nur die
Verhaftung und Anhaltung stattfinden. Die Ver-
haftung darf nur angeordnet werden, wenn der Geg-
ner der gefährdeten Partei flüchtig oder der Flucht
verdächtig und zugleich die Besorgnis begründet
ist, dass durch seine Flucht die Verwirklichung des
Rechtes der gefährdeten Partei vereitelt würde.

(2) In Bezug auf die Zulässigkeit der Anhaltung
in Haft und die Vollziehung dieser Haft gelten die
Vorschriften der §§ 360 bis 366 mit der Abweichung:

1. dass gegen eine in aktiver Dienstleistung be-
griffene Person der bewaffneten Macht oder der
Gendarmerie als einstweilige Vorkehrung we-
der Haft angeordnet, noch vollzogen werden
darf,

2. dass die Haft wegen Fluchtverdachts auf An-
suchen des Verhafteten, sofern der Zweck der
einstweiligen Verfügung hiedurch nicht verei-
telt oder gefährdet wird, durch Anhaltung des
Verhafteten in seiner Wohnung oder an einem
anderen nicht öffentlichen Orte vollzogen wer-
den kann.

(3) Die Kosten einer solchen, nicht im öffentlichen
Haftlokale zu vollziehenden Haft und insbesondere
die mit der entsprechenden Überwachung des Ver-
hafteten verbundenen Kosten hat dieser selbst zu
tragen. Die Bestimmungen des § 366 finden auf
diese Kosten in der Art Anwendung, dass bei nicht
rechtzeitigem Vorauserlag der Kosten der Verhafte-
te in das öffentliche Haftlokal zu bringen ist.

BGBl. Nr. 759/1996
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Zuständigkeit.
§ 387. (1) Für die Bewilligung einstweiliger

Verfügungen, für die zu deren Durchführung not-
wendigen Anordnungen, sowie für die aus Anlass
solcher Verfügungen sich ergebenden sonstigen An-
tragstellungen und Verhandlungen ist, falls in die-
sem Gesetze nichts anderes bestimmt wird, das Ge-
richt zuständig, vor welchem der Prozess in der
Hauptsache oder das Exekutionsverfahren, in An-
sehung deren eine Verfügung getroffen werden soll,
zur Zeit des ersten Antrages anhängig ist.

(2) Falls solche Verfügungen vor Einleitung eines
Rechtsstreites oder nach rechtskräftigem Abschlus-
se desselben, jedoch vor Beginn der Exekution be-
antragt werden, ist für die bezeichneten Bewilli-
gungen Anordnungen, Antragstellungen und Ver-
handlungen das Bezirksgericht zuständig, bei dem
der Gegner der gefährdeten Partei zur Zeit der er-
sten Antragstellung seinen allgemeinen Gerichts-
stand in Streitsachen hat, wenn aber ein solcher
für ihn im Geltungsgebiete dieses Gesetzes nicht
begründet ist, das inländische Bezirksgericht, in
dessen Sprengel sich die Sache befindet, in Anse-
hung deren eine Verfügung getroffen werden soll,
oder der Drittschuldner seinen Wohnsitz, Sitz oder
Aufenthalt hat, oder in dessen Sprengel sonst die
dem Vollzuge der einstweiligen Verfügung dienende
Handlung vorzunehmen ist.

(3) Abweichend vom Abs. 2 ist auch in diesen
Fällen das Gericht zuständig, das für den Prozess
in der Hauptsache zuständig wäre, wenn es sich um
einstweilige Verfügungen nach § 382 Abs. 1 Z 8 oder
nach § 382b oder solche wegen unlauteren Wett-
bewerbs, nach dem Urheberrechtsgesetz oder nach
den §§ 28 bis 30 des Konsumentenschutzgesetzes
handelt. Wird nur eine einstweilige Verfügung nach
§ 382b Abs. 2 beantragt, so ist das Bezirksgericht
zuständig, in dessen Sprengel der Antragsteller sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

BGBl. Nr. 135/1983

§ 388. (1) Ist nach § 387 für die Bewilligung
der einstweiligen Verfügung und für das sich daran
anschließende Verfahren ein Gerichtshof zuständig,
so entscheidet, vorbehaltlich des Abs. 2, der Vorsit-
zende des Senats, dem die Angelegenheit zugewie-
sen ist, über die sich auf einstweilige Verfügungen
beziehenden Anträge.

(2) Bei den im § 387 Abs. 3 erwähnten einstwei-
ligen Verfügungen entscheidet der Senat in der für

die Hauptsache vorgesehenen Zusammensetzung.
In dringenden Fällen kann jedoch auch in solchen
Angelegenheiten der Vorsitzende des Senats allein
entscheiden.

(3) Der erste Satz des Abs. 2 gilt auch für das
Rekursverfahren.

BGBl. Nr. 628/1991

Antrag auf Erlassung einstweiliger
Verfügungen.

§ 389. (1) Bei Stellung des Antrages auf Er-
lassung einstweiliger Verfügungen hat die gefähr-
dete Partei die von ihr begehrte Verfügung, die
Zeit, für welche diese in Antrag gebracht wird, so-
wie den von ihr behaupteten oder ihr bereits zu-
erkannten Anspruch genau zu bezeichnen und die
den Antrag begründenden Tatsachen im einzelnen
wahrheitsgemäß darzulegen. Falls nicht dem An-
trage die nötigen Bescheinigungen in urkundlicher
Form beiliegen, sind diese Tatsachen und, sofern
nicht schon ein den Anspruch zuerkennendes Ur-
teil vorliegt, auch der von der gefährdeten Partei
behauptete Anspruch auf Verlangen des Gerichtes
glaubhaft zu machen.

(2) Bei Forderungen ist insbesondere der geschul-
dete Geldbetrag oder der Geldwert des sonst zu lei-
stenden Gegenstandes und, falls die antragstellen-
de Partei statt der beantragten einstweiligen Verfü-
gung mit der Sicherstellung durch gerichtliche Hin-
terlegung einer bestimmten Geldsumme sich be-
gnügen zu wollen erklärt, diese Geldsumme anzu-
geben.

BGBl. Nr. 759/1996

Anordnung.
§ 390. (1) Das Gericht kann bei nicht aus-

reichender Bescheinigung des von der antragstel-
lenden Partei behaupteten Anspruches eine einst-
weilige Verfügung anordnen, wenn die dem Gegner
hieraus drohenden Nachteile durch Geldersatz aus-
geglichen werden können und vom Antragsteller zu
diesem Zwecke eine vom Gerichte nach freiem Er-
messen zu bestimmende Sicherheit geleistet wird.

(2) Das Gericht kann die Bewilligung einer einst-
weiligen Verfügung nach Lage der Umstände von
einer solchen Sicherheitsleistung abhängig machen,
wenngleich die antragstellende Partei die ihr oblie-
genden Bescheinigungen in genügender Art beige-
bracht hat.
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(3) In diesen Fällen darf mit dem Vollzuge der
Verfügung nicht vor Nachweis des gerichtlichen Er-
lages der zu leistenden Sicherheit begonnen werden.

(4) Die Bewilligung einer einstweiligen Verfügung
nach dem § 382 Abs. 1 Z 8 lit. a, § 382a oder § 382b
kann nicht von einer Sicherheitsleistung abhängig
gemacht werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 391. (1) Der Beschluss, durch welchen eine
einstweilige Verfügung bewilligt wird, hat die Zeit,
für welche diese Verfügung getroffen wird, und im
Falle der Anordnung einer gerichtlichen Hinterle-
gung der Sachen oder der Vornahme von Hand-
lungen die Frist zu bestimmen, innerhalb welcher
der Gegner der gefährdeten Partei diesem Auftrage
nachzukommen hat. Ferner ist in dem Beschlus-
se, sofern dies nach Beschaffenheit des Falles zur
Sicherung des Antragstellers genügt, ein Geldbe-
trag festzustellen, durch dessen gerichtliche Hinter-
legung die Vollziehung der bewilligten Verfügung
gehemmt und der Gegner der gefährdeten Partei
zu dem Antrage auf Aufhebung der bereits vollzo-
genen Verfügung berechtigt wird.

(2) Wenn eine einstweilige Verfügung vor Eintritt
der Fälligkeit des von der antragstellenden Partei
behaupteten Rechtes oder sonst vor Einleitung des
Prozesses oder der Exekution bewilligt wird, ist im
Beschlusse eine angemessene Frist für die Einbrin-
gung der Klage oder für den Antrag auf Bewilligung
der Exekution zu bestimmen. Nach vergeblichem
Ablaufe der Frist ist die getroffene Verfügung auf
Antrag oder von amtswegen aufzuheben.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 392. (1) Zu Gunsten desselben Anspruches
können auf Antrag zugleich mehrere Verfügungen
bewilligt werden, wenn dies dem Gerichte nach Be-
schaffenheit des Falles zur vollen Erreichung des Si-
cherungszweckes notwendig erscheint.

(2) Unter mehreren im einzelnen Falle gleich an-
wendbaren Verfügungen ist diejenige zu bewilligen,
die zur Hintanhaltung der nach den besonderen
Verhältnissen zu besorgenden Gefährdung am ge-
eignetsten ist, bei gleicher Eignung aber die den
Gegner der gefährdeten Partei am wenigsten be-
schwerende Verfügung.

BGBl. Nr. 759/1996

§ 393. (1) Einstweilige Verfügungen werden
stets auf Kosten der antragstellenden Partei ge-
troffen, unbeschadet eines ihr zustehenden Anspru-
ches auf Ersatz dieser Kosten. Dies gilt insbeson-
dere auch von den Kosten des Erlages, der Verwah-
rung oder Verwaltung mit Verbot belegter Sachen
(§ 385).

(2) Im Verfahren über einstweilige Verfügungen
nach § 382b richtet sich die Kostenersatzpflicht
nach den Bestimmungen der ZPO.

(3) Bei Bewilligung einer einstweiligen Verfügung
kann, auch außer dem Falle der Anordnung einer
Haft, der antragstellenden Partei aufgetragen wer-
den, den zur Vollziehung der erlassenen Verfügung
erforderlichen Geldbetrag im vorhinein in der Ge-
richtskanzlei zu erlegen. Vor Nachweis dieses Er-
lages darf mit der Vollziehung der Verfügung nicht
begonnen werden.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 394. (1) Wenn der gefährdeten Partei der
behauptete Anspruch, für welchen die einstweili-
ge Verfügung bewilligt wurde, rechtskräftig aber-
kannt wird, wenn ihr Ansuchen sich sonst als unge-
rechtfertigt erweist, oder wenn sie die zur Erhebung
der Klage oder Einleitung der Exekution bestimm-
te Frist versäumt, so hat die Partei, auf deren An-
trag die einstweilige Verfügung bewilligt wurde, ih-
rem Gegner für alle ihm durch die einstweilige Ver-
fügung verursachten Vermögensnachteile Ersatz zu
leisten. Die Höhe des Ersatzes hat das Gericht auf
Antrag nach freier Überzeugung (§ 273 der Zivilpro-
zessordnung) durch Beschluss festzusetzen. Nach
Eintritt der Rechtskraft findet auf Grund dieses Be-
schlusses Exekution auf das Vermögen der Partei
statt, welche die einstweilige Verfügung beantragt
hat.

(2) Wurde die einstweilige Verfügung offenbar
mutwillig erwirkt, so ist der Partei überdies auf An-
trag ihres Gegners eine vom Gericht mit Rücksicht
auf die besonderen Umstände des einzelnen Falles
zu bemessende Mutwillensstrafe aufzuerlegen.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 395. (1) Für die Zustellung des eine einst-
weilige Verfügung bewilligenden Beschlusses an den
Gegner der gefährdeten Partei, an den Drittschuld-
ner und an den Inhaber der mit Verbot belegten
Sachen sind die für die Zustellung von Klagen gel-
tenden Bestimmungen maßgebend.
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(2) Im Falle der Anordnung einer Haft hat die Zu-
stellung des Beschlusses an die anzuhaltende Per-
son bei Verhaftung derselben zu geschehen.

RGBl. Nr. 79/1896

Unstatthaftigkeit der Vollziehung einer
einstweiligen Verfügung.

§ 396. Die Vollziehung einer bewilligten Ver-
fügung ist, soferne sie nicht wegen eines ange-
brachten Rekurses aufgeschoben wurde, unstatt-
haft, wenn seit dem Tage, an welchem die Bewil-
ligung verkündet oder der antragstellenden Partei
durch Zustellung des Beschlusses bekannt gegeben
wurde, mehr als ein Monat verstrichen ist.

BGBl. Nr. 645/1987

Widerspruch.
§ 397. (1) Gegen die Bewilligung einer einst-

weiligen Verfügung kann der Gegner der gefähr-
deten Partei, falls er nicht bereits vor der Be-
schlussfassung einvernommen wurde, Widerspruch
erheben. Gegen eine einstweilige Verfügung nach
§ 382a ist ein Widerspruch unzulässig.

(2) Der Widerspruch muss innerhalb vierzehn
Tagen nach Zustellung des Beschlusses bei dem
Gerichte erhoben werden, bei welchem der Antrag
auf Bewilligung der einstweiligen Verfügung ange-
bracht wurde.

(3) Durch die Erhebung des Widerspruches wird
die Vollziehung der getroffenen Verfügung nicht ge-
hemmt.

RGBl. Nr. 79/1896

§ 398. (1) Zufolge erhobenen Widerspruches ist
über die Statthaftigkeit und Angemessenheit der
bewilligten Verfügung mündlich zu verhandeln und
durch Beschluss zu entscheiden.

(2) Das Gericht kann die Bestätigung, Abände-
rung oder Aufhebung der getroffenen Verfügung
von der Leistung einer von ihm nach freiem Ermes-
sen zu bestimmenden Sicherheit abhängig machen.

RGBl. Nr. 79/1896

Aufhebung oder Einschränkung der
getroffenen Verfügung.

§ 399. (1) Außer den in den §§ 386 und 391
angeführten Fällen der Aufhebung einer getroffe-
nen Verfügung kann die Aufhebung oder Einschrän-
kung, und zwar selbst nach Zurückweisung eines
gemäß § 397 erhobenen Widerspruches, beantragt
werden:

1. wenn die angeordnete Verfügung in weiterem
Umfange ausgeführt wurde, als es zur Siche-
rung der gefährdeten Partei notwendig ist;

2. wenn sich inzwischen die Verhältnisse, in An-
betracht deren die einstweilige Verfügung be-
willigt wurde, derart geändert haben, dass es
des Fortbestandes dieser Verfügung zur Siche-
rung der Partei, auf deren Antrag sie bewilligt
wurde, nicht mehr bedarf;

3. wenn der Gegner der gefährdeten Partei die
ihm vorbehaltene oder eine anderweitige, dem
Gerichte genügend erscheinende Sicherheit ge-
leistet hat und sich darüber ausweist;

4. wenn der Anspruch der gefährdeten Partei, für
welchen die einstweilige Verfügung bewilligt
wurde, berichtigt oder rechtskräftig aberkannt
oder dessen Erlöschen rechtskräftig festgestellt
wurde.

(2) Über solche Anträge hat, wenn sie zu einer
Zeit gestellt werden, da der Prozess in der Haupt-
sache noch anhängig ist, das Prozessgericht erster
Instanz, in allen anderen Fällen das Gericht, bei
welchem der Antrag auf Bewilligung der einstweili-
gen Verfügung angebracht wurde, durch Beschluss
zu entscheiden. Der Entscheidung hat eine münd-
liche Verhandlung vorauszugehen.

BGBl. Nr. 645/1987

§ 399a. (1) Eine einstweilige Verfügung nach
§ 382a ist soweit einzuschränken, als sich aus den
Pflegschaftsakten ergibt oder der Gegner beschei-
nigt, dass er dem Minderjährigen offenbar nicht in
dieser Höhe zu Unterhalt verpflichtet ist.

(2) Eine einstweilige Verfügung nach § 382a ist
aufzuheben:

1. wenn sich aus den Pflegschaftsakten ergibt
oder der Gegner bescheinigt, dass er dem
Minderjährigen zu Unterhalt nicht verpflichtet
ist oder eine Bewilligungsvoraussetzung nach
§ 382a Abs. 1 nicht vorliegt;
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2. wenn das Unterhaltsverfahren beendet ist.

(3) Die Aufhebung oder Einschränkung der einst-
weiligen Verfügung nach § 382a wirkt ab der Ver-
wirklichung des Aufhebungs- beziehungsweise Ein-
schränkungsgrundes. Dieser Zeitpunkt ist im Be-
schluß über die Aufhebung oder Einschränkung der
einstweiligen Verfügung festzustellen.

(4) Der § 399 ist nicht anzuwenden.

BGBl.Nr. 645/1987

§ 399b. (1) Im Fall der Aufhebung oder
Einschränkung der einstweiligen Verfügung nach
§ 382a kann der Gegner den Ersatz der Beträge
verlangen, die er nach Wirksamwerden der Aufhe-
bung oder Einschränkung dem Minderjährigen zu
Unrecht geleistet hat. Über den Grund und die Hö-
he des Ersatzanspruchs sowie die Leistungsfrist ist
nach Billigkeit zu entscheiden. Dabei sind beson-
ders die Bedürfnisse des Minderjährigen und des
Gegners auf eigenen angemessenen Unterhalt sowie
seine Sorgepflichten abzuwägen; es ist auch zu be-
rücksichtigen, ob der Minderjährige oder sein ge-
setzlicher Vertreter wusste oder ohne weitere Er-
hebungen wissen musste, dass der Gegner zu Un-
terhaltsleistung nicht oder nicht in der bewilligten
Höhe verpflichtet ist.

(2) Das Gericht kann die Aufrechnung des Er-
satzanspruchs gegen künftig fällig werdende Unter-
haltsbeiträge nach Billigkeit bewilligen.

(3) Das Gericht kann sich die Entscheidung über
den Antrag auf Ersatz und Aufrechnung bis zur
Beendigung des Unterhaltsverfahrens vorbehalten.

RGBl.Nr. 79/1896

§ 400. Eine zur Deckung der Kosten oder der
Schadenersatzansprüche von der gefährdeten Partei
erlegte Sicherheit (§§390 und 398) darf ihr erst nach
Ablauf von vierzehn Tagen seit Eintritt der Rechts-
kraft des Beschlusses ausgefolgt werden, durch wel-
chen die einstweilige Verfügung aufgehoben wird.

RGBl.Nr. 79/1896

Anordnungen in Betreff verwahrter
Sachen.

§ 401. (1) Sind zur Abwendung einer be-
trächtlichen Wertverringerung, unverhältnismäßi-
ger Kosten oder anderer Nachteile oder zur Erzie-
lung eines Vorteiles bei in Verwahrung genomme-
nen Sachen irgendwelche Verfügungen nothwendig

oder nützlich, so können diese von dem im § 399
letzter Absatz, bezeichneten Gerichte auf Antrag
bewilligt werden. Falls nicht beide Parteien über
die zu treffende Verfügung einig sind, hat das Ge-
richt mit tunlichster Berücksichtigung der Rechte
des Eigenthümers das nach Beschaffenheit des Fal-
les Erforderliche anzuordnen.

(2) In besonders dringenden Fällen kann eine sol-
che Anordnung ohne vorgängige Vernehmung des
Gegners erlassen werden. Dies gilt insbesondere für
die Handlungen, die zur Erhaltung oder Ausübung
der Rechte aus den im § 296 bezeichneten Papieren
erforderlich sind.

BGBl.Nr. 756/1992

§ 402. (1) Hat das Verfahren einen Rekurs ge-
gen einen Beschluß über einen Antrag auf Erlas-
sung einer einstweiligen Verfügung, über einen Wi-
derspruch nach § 397 oder über einen Antrag auf
Einschränkung oder Aufhebung einer einstweiligen
Verfügung zum Gegenstand, so ist § 521a ZPO sinn-
gemäß anzuwenden. Ein Revisionsrekurs ist nicht
deshalb unzulässig, weil das Gericht zweiter Instanz
den angefochtenen Beschluß zur Gänze bestätigt
hat.

(2) Abs. 1 gilt nicht für einen Rekurs der gefähr-
deten Partei gegen die Abweisung eines Antrags auf
Erlassung einer einstweiligen Verfügung, wenn der
Gegner der gefährdeten Partei zu dem Antrag noch
nicht einvernommen worden ist.

(3) Die Frist für den Rekurs und dessen Beant-
wortung beträgt vierzehn Tage.

(4) Im übrigen sind die Bestimmungen über das
Exekutionsverfahren sinngemäß anzuwenden, so-
fern nicht in diesem Teil etwas anderes bestimmt
ist.

BGBl. I Nr. 146/1999

Inkrafttreten
§ 403. (1) Die §§ 290 Abs. 1 Z 3 und 290a Abs.

1 Z 8 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr.
314/1994 treten mit 1. Juli 1994 in Kraft.

(2) § 382c Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 146/1999 tritt mit 1. Jänner
2000 in Kraft.

BGBl.Nr. 79/1896 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.

30/1998
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§ 404. § 290a Abs. 1 Z 1 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/1998 tritt mit 1.
Jänner 1998 in Kraft.

BGBl.Nr. 460/1922
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